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Nachdruck vom 213. 6. 1988 

I 

I Regierungsvorlage 
Bundesgese1tz vom XXXXX, mit dem 1. § 2 Abs. 2 lautet: 

das Marktordnungsgesetz 1985 geändert wird 
(MarktordnuBgsgesetz-Novelle 1988) 

I 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) . 

. (1) Die Erlassuhglund Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie im Ma~ktordnungsgesetz 1985, BGBI. 
Nr. 210, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.291/1985, 18311986, 208/1986, 329/1986, 

I 

557/1986, 138/198{, 324/1987 und 578/1987 so-
wie in den Art. II bis IV, Art. V Abs. I, 3 bis 8 
sowie den Art. VI ~is X des vorliegenden Bundes­
gesetzes enthalten $ind, sowie deren Vollziehung 
sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1992 auch in den 
Belangen Bundessaqhe, hinsichtlich derer das Bun­
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
etwas anderes vorsi~ht. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Die EriasSung! und Aufhebung von Vorschrif­
ten' wie sie im Art. r Abs. 2 des vorliegenden Bun­
desgesetzes enthalt~n sind, sowie deren. V ollzie­
hung sind bis zum Außerkrafttreten gemäß Art. V 
Abs. 2 letzter Satz ir der Fassung dieses Bundesge­
setzes, spätestens bir zum Ablauf des 30. Juni 1998 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich 
derer das Bundes-Vbrfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 etwas adderes vorsieht. Die in diesen 
V orschriften gereg~lten Angelegenheiten können 
unmittelbar von Bu~desbehörden versehen werden. 

(3) Dieser Artikel tritt mit 1. Juli 1988 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt Atjt. lAbs. 3 der Marktordnungs­
gesetz-Novelle 1986, BGBI. Nr. 183, außer Kraft. 

I 
(4) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 

Bundesregierung btraut. 

, Artikel II 
I Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 210, 

zuletzt geändert. drrch das B~ndesgesetz BGBL 
Nr. 578/1987, wird geändert wie folgt: 

,,(2) Der Fonds ist eine juristische Person, hat 
seinen Sitz in Wien und ist berechtigt, das Bundes­
wappen zu führen. Der Wirkungsbereich des Fonds 
erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet." 

2. Die §§ 3 bis 5 lauten: 

,,§ 3. (1) Zur Erzielung eines möglichst einheitli­
chen Erzeugerpreises (Richtpreises) und zum Aus­
gleich von Preisunterschieden, die sich durch die 
Verwertung der Milch als Frischmilch oder durch 
ihre Verwertung nach einer Bearbeitung oder Ver­
arbeitung ergeben, ist ein Ausgleichsbeitrag zu ent­
richten. Der Richtpreis ist vom Fonds durch Ver­
ordnung (§ 59) mit Wirkung des Beginns eines 
Kalendermonates, spätestens jedoch am letzten 
Tag dieses Kalendermonates, festzusetzen. Der 
Richtpreis ist jener auf Grund der Verwertungs­
möglichkeiten und der sonstigen Marktverhältnisse 
von den Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben 
überwiegend ausgezahlte Erzeugerpreis für ange­
lieferte Milch - zumindest gegliedert nach Grund­
preis, Qualität und sonstigen wertbestimmenden 
Merkmalen -, der auf Grund von Marktbeobach­
tungen des Fonds im Bundesgebiet festgestellt wer­
den konnte. Ergeben sich im Laufe der Zeit erhebli­
che Änderungen des überwiegend ausgezahlten 
Erzeugerpreises, so ist der Richtpreis umgehend 
entsprechend zu ändern. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des Aus­
gleichsbeitrages trifft 

1. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
sowie Milchgroßhandelsbetriebe für die von 
Erzeugern und Sammelstellen angelieferten 
Mengen an Milch und Erzeugnissen aus 
Milch bis zu einem Höchstbetrag von 50 vH 
des jeweiligen Richtpreises für das Kilo­
gramm Milch, berechnet unter Zugrundele­
gung der höchsten Qualitätsstufe und eines 
Fettgehaltes von 3,8%; 

2. Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe, 
Milchgroßhandelsbetriebe, Milchgenossen­
schaften und Milchsammelstellen für veräu­
ßerte Milch mit einem Fettgehalt von weniger 
als 8% bis zu einem Höchstbetrag von 50 vH 
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des jeweiligen Richtpreises für das Kilo­
gramm Milch, berechnet unter Zugrundele­
gung der höchsten Qualitätsstufe und eines 
Fettgehaltes von 3,8%; 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, 
Milchgroßhandelsbetriebe, Milchgenossen­
schaften und Milchsammelstellen für veräu­
ßerte Milch mit einem Fettgehalt von 8% und 
mehr sowie Bearbeitungs- und Verarbeitungs-

. betriebe für veräußerte Erzeugnisse aus Milch 
bis zu einem Höchstbetrag von 25 S je Kilo­
gramm. 

(3) Der Ausgleichsbeitrag ist nicht zu entrichten 
für Milch, die für Produzenten zwecks Verwen­
dung im eigenen Haushalt oder im eigenen land­
wirtschaftlichen Betrieb im Werklohnverfahren ver­
arbeitet wird. 

§ 4. (1) Der Fonds hat durch Verordnung den 
Ausgleichsbeitrag in einer Höhe festzusetzen, die 
unter Berücksichtigung der in den §§ 2 Abs. 1 und 
3 Abs. 1 genannten Ziele eine möglichst kostengün­
stige Verwertung gewährleistet. 

(2) Der Festsetzung des Ausgleichsbeitrages sind 
die Art der Verwendung und Verwertung der 
Milch und der Erzeugnisse aus Milch vor allem 
unter Berücksichtigung des Richtpreises sowie der 
Preise, die den Lieferanten für Erzeugnisse aus 
Milch gezahlt werden, sowie die erzielbaren Ver­
kaufserlöse und die mit der Bearbeitung, Verarbei­
tung und Verteilung verbundenen Kosten von 
unter Berücksichtigung der Zielsetzung des § 2 
Abs. 1 Z 3 möglichst wirtSchaftlich geführten Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieben zugrunde zu 
legen. . 

(3) Werden Rahm oder Erzeugnisse aus Milch 
vom Erzeuger an den Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb geliefert, ist der Ausgleichsbeitrag im 
Ausmaß der nach § 72 einzusetzenden Milchmenge 
zu entrichten. Der Fonds kann für diese Waren 
durch Verordnung eine davon abweichende Bei­
tragshöhe festsetzen, wenn dies unter Berücksichti­
gung des Abs. 2 geboten ist. 

(4) Ein Ausgleichsbeitrag ist auch von Betrieben, 
denen ein Einzugs- oder Versorgungsgebiet (§ 13) 
nicht zugewiesen wurde, zu entrichten. 

§ 5. (1) Der Fonds hat die Einnahmen aus dem 
Ausgleichsbeitrag in der Weise zu verwenden, daß 

1. Zuschüsse für Milch und Erzeugnisse aus 
Milch gewährt werqen, um den bestmögli­
chen Absatz zu ermöglichen, im Inland nicht 
erzielbare Preise auszugleichen sowie struk­
turverbessernde Investitionen zu sichern und 
eine Gemeinschaftswerbung sowie Forschung 
und Entwicklung im Bereich der Milchwirt­
schaft zu fördern, und 

2. unterschiedliche Transportkosten ausgegli­
chen werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 Z 1 
1. werden in dem Ausmaß gewährt, das für 

Betriebe, die im Sinne der Zielsetzung des § 2 
Abs. 1 Z 3 möglichst wirtschaftlich geführt 
werden, unter Berücksichtigung erzielbarer 
Verkaufserlöse zur Erreichung eines mög­
lichst einheitlichen Erzeugerpreises (Richt­
preises) für Milch gleicher Qualität und 
Beschaffenheit an die Milchlieferanten unbe­
dingt erforderlich ist, 

2. dürfen nur Betrieben gewährt werden, die 
ständig molkereimäßig behandelte Milch und 
Erzeugnisse aus Milch in einer Beschaffenheit 
in Verkehr setzen, die den lebensmittelrechtli­
chen Bestimmungen und den vom Fonds fest­
gesetzen Eigenschaften für Milch und 
Erzeugnisse aus Milch (§§ 17 und 18) entspre­
chen. . 

(3) Der Fonds hat durch Verordnung auf Grund 
der Abs. 1 und 2 die Bedingungen näher zu regeln, 
unter denen Zuschüsse gemäß Abs. 1 gewährt wer­
den. 

(4) Der Fonds kann Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe, die diesem Bundesgesetz oder V or­
schriften, die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassen worden sind, zuwiderhandeln, so lange 
von der Gewährung von Zuschüssen ausschließen, 
als die entgegenstehenden Hindernisse von dem in 
Betracht kommenden Betrieb nicht beseitigt sind. 

(5) Soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, 
kann der Ausgleichsbeitrag zur Erhöhung des Ver­
brauchs von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
(Schulmilchaktionen, Wohlfahrtsmilch usw.) sowie 
für sonstige absatzfördernde und allenfalls für pro­
duktionssichernde Maßnahmen in der Milchwirt­
schaft verwendet werden. Dabei gelten die Abs. 2 
bis 4 sinngemäß. 

(6) Der Fonds kann zur Zwischenfinanzierung 
Kredite aufnehmen, um nach Erschöpfung der Ein­
nahmen aus dem Ausgleichsbeitrag weiterhin die 
notwendigen Zuschüsse zu gewähren. Die Rück­
zahlung dieser Kredite ist aus dem Aufkommen des 
Ausgleichsbeitrages ehestmöglich sicherzustellen." 

3. Die §§ 6 und 7 entfallen. 

4. § 8 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Den Beitrag gemäß Abs. 1 haben Bearbei­
tungs-, Verarbeitungs- und Milchgroßhandelsbe­
triebe für die von Erzeugern und Sammelstellen 
angelieferten Mengen an Vollmilch und Rahm zu 
entrichten. 

(3) Der Beitrag gemäß Abs. 1 ist an den Fonds zu 
entrichten. Seine Höhe beträgt für Vollmilch 
1,1 vH des jeweiligen Richtpreises für das Kilo­
gramm Milch, berechnet unter Zugrundelegung 
der höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes 
von 3,8%. Der rechnerisch ermittelte Betrag ist auf 
Zehntel Groschen auf- oder abzurunden. Für 
Rahm gilt § 4 Abs. 3 sinngemäß. 
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(4) Die gemäß Ab~. 2 Beitragspflichtigen können 
den Beitrag auf die frzeuger der in Betracht kom­
menden Mengen an Milch und Rahm überwälzen." 

I 
5. § 11 Abs. 1 laur: 

,,( 1) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe sowie die Milthgenossenschaften und Milch­
sammelstellen habed für nachstehende Waren, die 
in Verkehr gesetzt v{erden und für die kein Import­
ausgleich zu entrichten ist, monatlich an den Fonds 
folgende Beiträge a~zuführen: 

I 
! 

1. für Trinkmilchl süß, je Kilogramm 
2. für Trinkmilch, sauer, sterile und 

ultrahocherhittte Milch sowie für 
Milchmischgetbnke (Kakaomilch, 
Schok~lademil:ch, .Fruc~tmi~ch, 
Fruchtjoghurt und ähnlIche) Je Ktlo-
gramm ...... 1 ................. . 

3. für SchlagoberF je Kilogramm .... . 
4. für Kaffeeobers und Sauerrahm je 

Kilogramm ... 1 ......•.....••.... 

5. für Butter je K}logramm .......... . 
6. für Kondensmilch je Kilogramm .. . 
7 r· K· . K"ll . ur ase Je I pgramm .......... . 

Groschen 

7,4 

18,5 
73,3 

35,5 
48,1 
29,6 
22,2." 

6. § 11 Abs. 3 und 4 lauten: 

,,(3) Der Fonds Jat monatlich Geldmittel in der 
Höhe der ihm gem~ß Abs. 1 zufließenden Beträge 
an den Bund abzuführen oder mit dem Bund nach 
dessen Anweisunge'n zu verrechnen. Diese Geld­
mittel sind für absaizfördernde Maßnahmen in der 
Milchwirts~haft zu iverwenden .. 

(4) Für die Erhel~ung der Beiträge nach den §§ 8 
und 9 sowie der Beträge nach Abs. 1 gelten die 
Bestimmungen der ~bschnitte A und C dieses Bun­
desgesetzes über di:e Erhebung von Ausgleichsbei­
trägen sowie § 211 !BAO sinngemäß." 

I 

7. § 12 Abs. 1 bisl3 lauten: 

,,(1) Der Fonds darf den Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetriebenl einen Ausgleichsbeitrag (§ 3) 
jeweils nur für den I Zeitraum vorschreiben, für d~n 
er gemäß § 5 Abs. 3 nähere Regelungen über die 
Gewährung von solchen Zuschüssen getroffen hat. 

, I 
(2) Der Ausgleichsbeitrag ist monatlich dem 

Fonds abzurechnerl und spätestens am Letzten des 
folgenden Kalend~rmonates an ihn einzuzahlen. 
Die §§ 211 und 24t BAO gelten sinngemäß. 

(3) Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr des gemäß § 3 
zu entrichtenden I Ausgleichsbeitrages können, 
soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeu­
tet, V erzugszin~enl vorgeschrieben werde.n, .deren 
Höhe den Diskontsatz der Oesterrelchlschen 
Nationalbank um 6 vH übersteigt. Zuschüsse kön­
nen gegen einen f~lligen Ausgleichsbeitrag aufge­
rechnet werden. !Werden fällige Zuschüsse des 
Fonds dem Berechtigten ohne sein Verschulden 

nicht rechtzeitig bezahlt oder verr~chnet, so kön­
nen, soweit es die wirtschaftliche Lage des Fonds 
zuläßt, Verzugszinsen in der im ersten Satz 
genannten Höhe gewährt werden." 

8. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren, 
die Milch oder Erzeugnisse aus Milch aus Einzugs­
gebieten (Abs. 2) beziehen oder in Versorgungsge­
biete (Abs. 3) liefern. Der Fonds kann hievon Aus­
nahmen bewilligen, sofern diese mit den im § 2 
Abs. 1 genannten Zielen vereinbar sind." 

9. § 13 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Zuweisung eines Versorgungsgebietes 
schließt die Verpflichtung in sich, an Kleinhandels­
geschäfte Milch zu liefern. Der Fonds kann mit 
Bescheid Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 
von der Verpflichtung zur Lieferung von Milch 
entbinden, wenn der zu Beliefernde die branchen­
üblichen Liefer- und Zahlungskonditionen nicht 
einhält oder die Zustellung dem zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieb wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist oder wenn die Abgabe der gelie­
ferten Milch in einwandfreier guter Beschaffenheit 
nicht gewährleistet ist. Letzteres ist insbesondere 
dann der. Fall, wenn die Aufbewahrung der Milch 
nicht in geeigneten Kühleinrichtungen erfolgt."· 

10. § 14 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Soweit dies zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 
Z 4 und 5 genannten Ziele notwendig ist, hat der 
Fonds unter Bedachtnahme auf die übrigen Zielset­
zungen des § 2 Abs. 1 Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben und deren wirtschaftlichen Zusam­
menschlüssen durch Verordnung (§ 59) Einzugs­
und Versorgungsgebiete zuzuweisen; für die 
Abgrenzung der Einzugs- und Versorgungsgebiete 
sind maßgebend 

1. die Art und Ausgestaltung der Betriebsanlage 
und ihre Leistungsfähigkeit in qualitativer und 
quantitativer Beziehung, 

2. die Milchergiebigkeit des Gebietes, 
3. die verkehrstechnischen Verhältnisse in den 

verschiedenen Teilen des Gebietes und die 
Kosten des Transportes von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch, 

4. die Lage zu gleichartigen benachbarten 
Betrieben und zu größeren Verbrauchsorten, 

5. die Bevölkerungsdichte und die örtlichen 
Arbeitsverhältnisse und 

6. die Qualität der erzeugten Produkte. 

(2) Die Übernahmspflicht im Sinne des § 13 
Abs. 2 erstreckt sich auf frische Rohmilch, frischen 
Rohrahm, Landbutter oder Käse. Die Übernahms­
pflicht besteht für Rohmilch jedenfalls, für Roh­
rahm, Landbutter oder Käse nur, soweit sie vom 
Fonds als Bestandteil einer Einzugsgebietsregelung 
festgesetzt ist. Eine solche Festsetzung hat für Teile 
des Einzugsgebietes zu erfolgen, aus denen die Lie­
ferung von frischer Rohn;tilch unwirtschaftlich ist, 
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wobei hinsichtlich der Produkte, für die die Über­
nahmspflicht festgesetzt wird, auf die in diesen 
GebietsteiIen übliche Art der Verwertung der Roh­
milch durch die Milcherzeuger Bedacht zu nehmen 
ist. Ferner hat der Fonds für das gesamte Einzugs­
gebiet oder für Teile desselben die Übernahms­
pflicht für Rohmilch auf hartkäsetaugliche Milch 
zu beschränken, soweit dies zur Erfüllung von Pro­
d uktionsaufträgen (§ 15 Abs. 1 Z 3) erforderlich 
und mit den jeweiligen örtlichen Verhältnissen bei 
der Milcherzeugung vereinbar ist. Als hartkäse-

" taugliche Milch gilt Rohmilch, die ohne besondere 
Behandlung zur Herstellung von Hartkäse (insbe­
sondere Emmentaler und Bergkäse) in einwand­
freier guter Beschaffenheit geeignet ist." 

11. § 14 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Einzugs- und Versorgungsgebiete sind 
bei Änderung der Voraussetzungen, die für ihre 
Bestimmung maßgebend waren, neu zu bestimmen. 
Zahlt ein Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
oder ein wirtschaftlicher Zusammenschluß seinen 
Milchlieferanten trotz Aufforderung durch den 
Fonds nicht den Richtpreis (§ 3 Abs. 1) aus, so hat 
der Fonds binnen zwei Monaten ab Aufforderung 
durch geeignete Maßnahmen zu versuchen, die 
Auszahlung des Richtpreises zu sichern. Diese 
Maßnahmen können bis zum teilweisen oder gänz­
lichen Entzug des Einzugsgebietes führen. Ist eine 
Sicherung der Auzahlung des Richtpreises trotz der 
vorn Fonds getroffenen Maßnahmen nicht inner­
halb von vier Monaten ab der Aufforderung mög­
lich, so können die betroffenen Milcherzeuger an 
einen anderen Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
trieb (wirtschaftlichen Zusammenschluß) - bis zu 
einer Neuregelung des Einzugsgebietes durch den 
Fonds - liefern. In diesem Fall gilt der von den 
Lieferanten gewählte Bearbeitungs- u,nd Verarbei­
tungsbetrieb (wirtschaftlicher Zusammenschluß) als 
zuständiger Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb." 

12. § 14 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die Organe der Lebensmittelaufsicht sind 
verpflichtet, Verstöße gegen Bestimmungen des 
Lebensmittelgesetzes, die durch Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe oder durch wirtschaftliche 
Zusammenschlüsse erfolgen und durch die eine 
Schädigung der Gesundheit der Konsumenten 
möglich ist, umgehend dem Fonds mitzuteilen." 

13. § 15 lautet: 

,,§ 15. (1) Zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 
genannten Ziele kann der Fonds 

1. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben 
(wirtschaftlichen Zusammenschlüssen von sol­
chen), denen ein Versorgungsgebiet zugewie­
sen wurde, Höchst- oder Mindestmengen von 
Milch oder bestimmten Erzeugnissen aus 
Milch vorschreiben, die sie zur Versorgung 
größerer Verbrauchsorte ihres Versorgungs­
gebietes zu liefern haben, 

2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben 
(wirtschaftlichen Zusammenschlüssen von sol­
chen) den Zukauf von Milch und Erzeugnis­
sen aus Milch auftragen, 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben 
(wirtschaftlichen Zusammenschlüssen von sol­
chen) vorschreiben, in welchen Mengen und 
in welcher Weise sie die angelieferte oder 
zugekaufte Milch und die Erzeugnisse aus 
Milch zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu vertei­
len oder sonst zu verwenden oder zu verwer­
ten haben, wobei jedenfalls die Versorgung 
mit Frischmilch sicherzustellen ist, 

4. für die Einzugs- und Versorgungsgebiete die 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für 
Milch und Erzeugnisse aus Milch festsetzen; 
soweit nicht Gegenteiliges vereinbart worden 
ist, sind die Lieferungs- und Zahlungsbedin­
gungen Inhalt der davon betroffenen, zwi­
schen den Milchlieferanten und dem Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb geschlosse­
nen Lieferverträge. In den Lieferungs- und 
Zahlungs bedingungen kann der Fonds, wenn. 
ein Bedürfnis nach einheitlichen Beurteilungs­
grundsätzen angenommen werden kann, auch 
Regelungen treffen über die Feststellung der 
wertbestimmenden Bestandteile und Eigen­
schaften der angelieferten Milch und die 
Durchführung eines Schiedsgutachterverfah­
rens für Fälle, in denen bezüglich dieser 
Bestandteile oder Eigenschaften die Beschaf­
fenheit der angelieferten Milch zwischen 
Milchlieferanten und Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb strittig wird. 

(2) Bei den im Abs. 1 genannten Maßnahmen 
sind insbesondere die zur Verfügung stehenden 
Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch, 
deren Qualität und die Transportkosten zu berück~ 
sichtigen. Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z 1 ist auf 
den Bedarf im übrigen Versorgungsgebiet Bedacht 
zu nehmen. 

(3) Für Lieferungen von Milch und Erzeugnissen 
aus Milch, die entgegen diesem Bundesgesetz oder 
den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Vorschriften durchgeführt werden, kann der Fonds 
einen Ausgleichsbeitrag nach Maßgabe des Ver­
schuldens des Beitragspflichtigen oder der für ihn 
handelnden Organe bis zur dreifachen Höhe des 
Höchstausmaßes vorschreiben. 

(4) Zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 genannten 
Ziele können Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe mit wirtschaftlichen Zusammenschlüssen von 
solchen Betrieben, mit Handelsbetrieben oder mit 
anderen Bearbeitungs - und Verarbeitungsbetrieben 
sowie wirtschaftliche Zusammenschlüsse im 
Bereich der Milchwirtschaft untereinander Liefer­
und Verwertungsverträge über die diesem 
Abschnitt unterliegenden Waren abschließen. Der­
artige Verträge sind - bei sonstiger Nichtigkeit -
beim Fonds zu hinterlegen." 
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14. § 16 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Fonds Ihat eine Bewilligung gemäß 
Abs. 1 zu erteilen, tenn dies entweder zur ord­
nungsgemäßen Vers6rgung der Bevölkerung erfor­
derlich ist oder es sidh um die unmittelbare Abgabe 
von Milch und Erze~gnissen aus Milch auf Almen 
(§ 71 Abs. 3 und 4) ~andelt; Weiters hat der Fonds 
eine Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn es 
sich um eine unmitt~lbare Abgabe von Milch und 
Erzeugnissen aus ~ilch im Rahmen eines soge­
nannten "biologischen Landbaues" handelt, der 
Milcherzeuger einerlvom Bundesminister für Land­
und ForstwirtSchaft anerkannten Organisation im 
Bereich des "biologischen Landbaues" angehört 
und die Milch und Erzeugnisse aus Milch nach den 
Richtlinien dieser O~ganisation erzeugt werden." 

15. Nach § 16 Ab~. 4 wird folgender Abs. 4 a ein-
gefügt: ' 

,,(4 a) Milcherzeuger, die vor dem 1. Juli 1987 
Milch und Erzeugnjsse aus Milch auf Grund einer 
Bewilligung des Fon~s oder einer Vereinbarung mit 
dem zuständigen Be~rbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb unmittelbar an Verbraucher abgegeben und 
die hiefür erforderlithen Beiträge entrichtet haben, 
können bis 30. September 1988 dem zuständigen 
Bearbeitungs- und IVerarbeitungsbetrieb bekannt­
geben, Milch und Erzeugnisse aus Milch in den in 
Abs. 4 Z 1 bis 3 gedannten Formen unmittelbar an 
Verbraucher abgeb~n zu wollen. Sie dürfen die 
unmittelbare Abga~e bei Vorliegen· einer Bestäti­
gung des zuständig~n Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebes ode~ einer Bewilligung des Fonds 
dur~hführen, w?beil ~bs. 4 zweiter bis letzter ~atz 
sowie Abs. 6 biS 9 i smngemäß anzuwenden smd. 
Abs. 5 ist mit der ~aßgabe sinngemäß anzuwen­
den, daß ab 1. Ok:tober 1989 jährlich höchstens 
jene Mengen abge~eben werden dürfen, die ab 
1. Oktober 1988 Ibis 30. September 1989 als 
Höchstmenge gem~ldet wurden, und die Mittei­
lung der Höchstmrl nge bis 31. Oktober 1989 zu 
erfolgen hat." -

16. § 16 Abs. 9 lautet: 

,,(9) HinsichtlicJ der Qualität der unmittelbar 
abgegebenen Milc~ gilt § 18 Abs. 3 mit der Maß­
gabe sinngemäß, daß die Verwarnung vom Fonds 
ausz~sprechen ist fnd im Wiederholung.sfall d.ie 
unmittelbare Abgahe zu untersagen bzw. die BewIl­
ligung nach Abs. I! bis 4 a zu widerrufen ist. Der 
Fonds hat die Qualität der unmittelbar abgegebe­
ne~ Milch und Erzfugn.isse ~us Milch stichprobe~­
welse zu überprüfen. Die MIlcherzeuger haben die 
entsprechenden Kdntrollmaßnahmen zuzulassen." 

17. Die §§ 17 u+ 18 lauten: 

,,§ 17. (1) Der Fonds hat unter Bedachtnahme 
auf die im § 2 Abs! 1 genannten Ziele und auf die 
diesbezüglich haridelsüblichen Gebräuche die 
Eigenschaften fest~usetzen, die Milch und Erzeug­
nisse aus Milch aufweisen müssen, damit ein Bear-

beitungs- und Verarbeitungsbetrieb (wirtSc~3lftli­
cher Zusammenschluß von solchen) zur Uber­
nahme dieser Waren im Sinne des § 13 Abs. 2 ver­
pflichtet ist. Für hartkäsetaugliche Milch (§ 14 
Abs. 2) gilt dies mit der Maßgabe, daß der Fonds 
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse· und praktischen 
Erfahrungen auch die Bedingungen festzulegen 
hat, die bei der Erzeugung von Milch einzuhalten 
sind. 

(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, die 
der Milch und den Erzeugnissen aus Milch hin­
sichtlich der Gewährung von Zuschüssen zukom­
men müssen, sowie den Vorgang zu ihrer Feststel­
lung festzulegen. 

(3) Der Fonds hat für Milch und Erzeugnisse aus 
Milch Bezeichnungsvorschriften insoweit zu erlas­
sen, als die Republik Österreich durch zwischen­
staatliche Vereinbarungen hiezu verpflichtet ist. 

(4) Der Fonds hat dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft in Abständen von zwei Jahren 
Berichte über den jeweiligen Stand der Qualitäts­
vorschriften für Milch und Erzeugnisse aus Milch 
in Österreich sowie insbesondere in Staaten und 
Wirtschaftsgebieten, mit denen Österreich Han­
deIsverkehr mit Milch und Erzeugnissen aus Milch 
unterhält, vorzulegen. 

§ 18. (1) Der Fonds hat für Milch, die Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetriebe von Milchliefe­
ranten übernehmen, durch Verordnung mindestens 
zwei Qualitätsklassen festzusetzen. Dabei ist auf 
die Verbesserung der bei der Milcherzeugung 
bestehenden Verhältnisse und die besonderen Ver­
wendungserfordernisse Bedacht zu nehmen. 

(2) Zur Vermeidung einer erheblichen Beein­
trächtigung der Ziele des § 2 Abs. 1 kann der Bun­
desminister für Land- und ForstwirtSchaft mit Ver­
ordnung die Zuständigkeit zur Festsetzung von 
Qualitätsklassen an sich ziehen. Der Zuständige 
keitsübergang gilt für die Dauer eines Jahres, 
sofern nicht eine kürzere Frist festgesetzt oder 
durch Verordnung eine Verlängerung um höch­
stens ein Jahr vorgenommen wird; eine Verlänge­
rung ist insolange zulässig, als es für die Erreichung 
des im ersten Satz genannten Zieles erforderlich ist. 

(3) Wird vom Zentrallaboratorium des Fonds 
oder einem anderen hiezu ermächtigten einschlägi­
gen Laboratorium festgestellt, daß Milch in einer 
Beschaffenheit geliefert wurde, die auch die Anfor­
derungen an die jeweils letzte Qualitätsklasse nicht 
erreicht, so ist der in Betracht kommende Milchlie­
ferant vom zuständigen Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb im Namen des Fonds schriftlich zu 
verwarnen. Wird innerhalb eines Jahres von der 
Zustellung der Verwarnung an neuerlich festge­
stellt, daß die vom betreffenden Milchlieferanten 
gelieferte Milch die Beschaffenheit der jeweils letz­
ten Qualitätsklasse nicht erreicht, so hat ihn der 
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Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hievon 
nachweislich zu verständigen und vom dritten dar­
auffolgenden Tag an von ihm keine Milch mehr zu 
übernehmen. Dieses Übernahmeverbot gilt so 
lange, bis der betreffende Milchlieferant durch das 
Zeugnis eines nach dem ersten Satz in Betracht 
kommenden Laboratoriums nachweist, daß die von 
ihm angelieferte Milch wieder mindestens der letz­
ten Qualitätsklasse entspricht. An die Stelle des 
Übernahmeverbotes tritt jedoch neuerlich eine Ver­
warnung, wenn seit dem Ende des letzten Übernah­
meverbotes bereits sechs Monate verstrichen sind." 

18. § 19 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Die Beitragspflichtigen haben Aufzeichnun­
gen zu führen, die alle Angaben, die für die Errech­
nung der Bemessungsgrundlagen für den Aus­
gleichsbeitrag und für die Gewährung von 
Zuschüssen maßgebend sind, zu enthalten haben. 
Ferner kann der Fonds zur Ermittlung der tatsäch­
lichen Kosten Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieben die Durchführung einer Kostenstellen­
rechnung nach Maßgabe eines vom Fonds aufzu­
stellenden einheitlichen Kostenarten- und Kosten­
steIlenplanes vorschreiben und die in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Richtlinien erlassen. 

(2) Die Beitragspflichtigen haben dem Fonds alle 
Meldungen zu erstatten und alle Auskünfte zu 
erteilen, die zur Ermittlung der Bemessungsgrund­
lagen für den Ausgleichsbeitrag und die Zuschüsse 
erforderlich sind. Betriebe, denen die Durchfüh­
rung einer KostensteIlenrechnung aufgetragen ist, 
haben die Ergebnisse dieser Rechnung dem Fonds 
bekanntzugeben. Die Beitragspflichtigen haben den 
vom Fonds entsendeten Organen den Einblick in 
die Betriebsräume, die Erhebung der Vorräte und 
die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen· zu 
gestatten, die die KostensteIlenrechnung betreffen 
oder die für die Errechnung der Bemessungsgrund­
lagen für den Ausgleichsbeitrag und für die 
Zuschüsse maßgebend sind; zu diesem Zweck ist 
den entsendeten Organen des Fonds auch Einsicht 
in alle Unterlagen zu gewähren, die eine gen aue 
kostenmäßige Abgrenzung des Betriebszweiges, auf 
den sich dieser Abschnitt bezieht, zu einem Neben­
betrieb ermöglichen. Die Gewährung eines 
Zuschusses kann verweigert oder widerrufen wer­
den, wenn ein Zuschußberechtigter den Bestim­
mungen dieses Absatzes nicht Folge leistet." 

19. § 20 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Als Inlandspreis einer Ware gilt der behörd­
lich bestimmte Abgabepreis der Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betriebe. Falls ein solcher nicht 
bestimmt ist, gilt als Inlandspreis jener Großhan­
delseinstandspreis, der vom Fonds bei der Bemes­
sung der Ausgleichsbeiträge und Zuschüsse heran­
gezogen wird, abzüglich eines Pauschbetrages für 
die Importspesen sowie für die allenfalls in diesen 
Preisen enthaltenen inländischen Lieferungs- und 
Veräußerungskosten. " 

20. § 21 lautet: 

,,§ 21. (1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 ange­
führten Waren der Unternummern 0403 10 Bund 
0403 90 B sowie der Nummern 1806, 1901, 1904, 
2106, 2202 und 3501 des Zolltarifs ist ein Import­
ausgleich zu erheben, wenn für diese Waren oder 
für die zu deren Herstellung verwendeten Vorpro­
dukte ein Ausgleichsbeitrag nach § 3 Abs. 2 oder 
ein Betrag nach § 11 zu erheben ist. Der Importaus­
gleich setzt sich zusammen aus dem Ausgleichsbei­
trag nach § 3 Abs. 2 Z 1 für die zur Herstellung 
verwendeten Vorprodukte, aus dem Ausgleichsbei­
trag nach § 3 Abs. 2 Z 3 und aus dem Betrag nach 
§11. 

(2) Der Fonds hat durch Verordnung (§ 59) fest­
zustellen, auf welche Waren die Voraussetzungen 
des Abs. 1 erster Satz zutreffen. Der für den 
Importausgleich nach Abs. 1 zweiter Satz maßge­
bende Importausgleichssatz ist vom Fonds mit 
Bescheid zu bestimmen." 

21. § 22 Abs. 2 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. die im Ausgangsvormerkverkehr, ausgenom­
men im passiven Veredlungsverkehr, im Sinne 
der zollgesetzlichen Vorschriften zurückge­
bracht werden; § 90 Abs. 2 des Zollgesetzes 
1955 ist nicht anzuwenden, 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinba­
rungen oder auf Grund des Bundesgesetzes 
über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisatio­
nen, BGBI. Nr. 677 /1977, Eingangsabgaben­
befreiung oder für die nach dem Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Italien über die Regelung des 
erleichterten Warenaustausches zwischen den 
österreichischen Bundesländern Tirol und 
Vorarlberg und der italienischen Region 
Trentino - Alto Adige, BGBI. Nr. 125/1957, 
Zollfreiheit eingeräumt ist." 

22. § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Ein Bescheid nach § 20 oder § 21 darf vom 
Zollamt der Erhebung des Importausgleiches nur 
dann zugrunde gelegt werden, wenn derjenige, an 
den der Bescheid ergangen ist, bei der Abfertigung 
zum freien Verkehr Empfänger, ansonsten Abga­
benschuldner oder Haftungspflichtiger im Sinne 
der für Zölle geltenden Rechtsvorschriften ist. Bei 
der Abfertigung zum .freien Verkehr bildet der 
Bescheid eine im Sinne der zollgesetzlichen V or­
schriften erforderliche Unterlage zur Anmeldung. 
In 'den übrigen Fällen hat das Zollamt, wenn ihm 
ein Bescheid nicht vorliegt, dem Fonds alle für die 
Erlassung eines Bescheides erforderlichen Mittei­
lungen zu machen; der Fonds hat den Bescheid 
dem Zollamt zur Kenntnis zu bringen." 
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23. § 22 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Sofern nich~ ein Bescheid nach § 20 oder 
§ 21 dem Zollamt ~orliegt, ist der Importausgleich 
in der Höhe des sich aus der Anwendung des allge­
meinen tarifmäßigeh Zollsatzes ergebenden Zolles 
für Vorräte, die an IBord eines im grenzüberschrei­
tenden Verkehr eingesetzten, gewerblich verwen­
deten Beförderungsmittels zum Verbrauch durch 
die Reisenden ode~ die Besatzung eingeführt wer­
den, zu erheben." 

24. § 23 Abs. 4 lautet: 
I 

,,(4) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Ver-
sender (Exporteur)1 im Sinne der zollgesetzlichen 
Vorschriften zu erhhen; er bildet eine im Sinne 
der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche 
Unterlage zur Anmeldung in den Fällen der Abfer­
tigung von Waren ~es freien Verkehrs in der Aus­
fuhr, einschließlich! der Ausfuhr im Ausgangsvor­
merkverkehr oder der Abfertigung zur Einlagerung 
in ein Zollager od~r zur Verbringung in eine Zoll­
freizone. § 22 Abs.13 gilt sinngemäß." 

25. § 23 Abs. 5 -Z 2 lautet: 

,,2. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinba­
rungen oder auf Grund des Bundesgesetzes 
über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisatio­
nen, BGBI. Nr. 677/1977, Ausgangsabgaben­
befreiung oder für die nach dem Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der 
Republik Italien über die Regelung des 
erleichterten Warenaustausches zwischen den 
österreichischen Bundesländern Tirol und 
V orarlberg und der italienischen Region 
Trentino - Alto Adige, BGBI. Nr. 125/1957, 
Zollfreiheit eingeräumt ist." 

26. § 26 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Abschnit­
tes sind folgende Waren; soweit im nachstehenden 
Unternummern oder ex-Positionen des Zolltarifs 
angeführt sind, unterliegen nur jene Waren diesem 
Bundesgesetz, die von den Unternummern der 
jeweils letzten Gliederungsstufe oder von den ange­
führten ex-Positionen erfaßt sind: 

Tarif 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

1101 00 Mehllus Weizen oder MengkOrn' 

1102 

1103 

1104 

10 
20 
90 

(10) 
11 

13 

19 

20 
21 

29 

Mehl laus anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn: 
- Roggenmehl 
- Maismehl 
- andbre: 

B -) Triticalemehl 

Grütze, Grieß und Pellets aus Getreide: 
- GrÜtze und Grieß: 
- - a~s Weizen: 

. e:k 11 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
IM' a~s alS: 

ex 13 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
I . G 'd a).ls sonstigem etrel e: 

PI. - aus Mengkorn, Roggen oder Triticale: 
I ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

- Pellets: 
i W· - - afs elzen: 

ex 21 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
I • G 'd aus sonstigem etrel e: 

ek 29 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

GetrJidekörner, anders bearbeitet (zB geschält, gequetscht, 
gewalzt, in Flocken oder Perlen, geschnitten oder geschrotet), aus­
geno~men Reis d~r Nummer 1006; Getreidekeime, ganz, 
gequetscht, gewalzt, m Flocken oder gemahlen: 

(10) - K9rner, gequetscht, gewalzt oderjn Flocken: 
19 - - ~us sonstigem Getreide: 

AI - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder Triticale: 
ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

(20) - K~rner, anders bearbeitet (zB geschält, in Perlen, geschnitten 0l ."clu-oret), 
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TARIF 
Nr.lUNr. Warenbezeichnung 

23 aus Mais: 
ex 23 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

29 aus sonstigem Getreide: . 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen oder Triticale: 

ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
30 - Getreidekeime, ganz, gequetscht, gewalzt, in Flocken oder 

gemahlen: 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder Triticale, ganz; 

gequetscht, gewalzt, in Flocken oder gemahlen 

2302 Kleie und andere Rückstände vom Sieben, Mahlen oder von ande­
ren Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten, auch in 
Form von Pellets: 

40 - von anderem Getreide: 
A - zur Mehlgewinnung geeignete Rückstände: 

ex A - von Roggen" 

27. § 27 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Fonds ist eine juristische Person, hat 
seinen Sitz in Wien und ist berechtigt, das Bundes­
wappen zu führen. Der Wirkungsbereich des Fonds 
erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet." 

28. § 28 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Der Fonds hat für Mais jeweils bis 31. Jän­
ner für das im vorangehenden Kalenderjahr begin­
nende Wirtschaftsjahr und für die übrigen diesem 
Abschnitt unterliegenden Waren jeweils bis 
31. Oktober für das im betreffenden Kalenderjahr 
beginnende Wirtschaftsjahr jeweils unter Einschluß 
der Zeit bis zur nächsten Ernte Vermarktungspläne 
festzulegen, die für ihr Wirksamwerden der Geneh­
migung der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtSchaft und für Finanzen bedürfen. Falls. die 
Zustimmung nicht binnen drei Wochen nach Über­
mittlung des Vermarktungsplanes versagt wird, gilt 
sie als erteilt. Das Wirtschaftsjahr umfaßt bei Mais 
den Zeitraum vom 1. November bis 31. Oktober 
des folgenden Jahres, bei den übrigen im § 26 
genannten Waren den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. Juni des folgenden Jahres. Der Vermarktungs­
plan hat die Mengen der ein- und auszuführenden 
Waren, allenfalls auch Zeitpunkt der Ein- und Aus­
fuhr, Herkunft, Qualität und Verwendungszweck 
der Einfuhren sowie deren Verteilung zu enthalten. 
Bei der Erstellung des Vermarktungsplanes ist ins-" 
besondere auf die inländische Produktion und den 
Inlandsbedarf sowie die Erfordernisse der Export­
verwertung Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Fonds hat die festgelegten Vermark­
tungspläne bei Vollziehung seiner Aufgaben grund­
sätzlich zu beachten. Die Vermarktungspläne sind 
vom Fonds nur dann abzuändern, wenn die Stabili­
tät der Preise der im § 26 genannten Waren oder 

die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderung 
der in den Plänen vorgesehenen Mengen oder eine 
zeitliche Verschiebung der Ein-oder Ausfuhren 
erforderlich macht. Hinsichtlich der Genehmigung 
dieser Abänderung gilt Abs. 1 sinngemäß." 

29. § 28 Abs. 7 Z 1 und 2 lauten: 

,,1. Waren, für die auf Grund völkerrechtlicher 
Vereinbarungen oder auf Grund des Bundes­
gesetzes über die Einräumung von Privilegien 
und Immunitäten an internationale Organisa­
tionen, BGBI. Nr.677/1977, die Befreiung 
von wirtschaftlichen Einfuhrverboten und 
-beschränkungen zu gewähren ist, 

2. Waren, auf di.e § 22 Abs.2 Z 1 und 2 oder 
Abs. 6 anzuwenden ist," 

30. § 28 Abs. 7 Z 5 lautet: 

,,5. Waren, ausgenommen Saatgut, bis zu einem 
Wert von 200 S, die nicht zum Handel 

. bestimmt sind." 

31. § 29 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 
1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes 

1984 in der jeweils geltenden Fassung 
genannten Ausfuhren und . 

2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des 
Abkommens zwischen der Republik Öster­
reich und der Republik Italien über die Rege­
lung des erleichterten Warenaustausches zwi­
schen den österreichischen Bundesländern 
Tirol und Vor;trlberg und d~r italienischen 
Region Trentino - Alto Adige, BGBI. 
Nr.125/1957. 

Im' Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Ein­
fachheit und Kostenersparnis kann der Fonds 
durch Verordnung die Bewilligungspflicht der Aus-
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fuhr bestimmter Waren, die für an Österreich 
angrenzende Zolla~sschlußgebiete anderer Länder 
bestimmt sind, aufheben. In dieser Verordnung 
sind die Zollämter janzugeben, bei denen die Aus­
fuhrabfertigung zu lerfolgen hat. Diese Verordnung 
darf nur kundgemacht werden, wenn der diesbe­
zügliche Beschluß ~es Fonds von den Bundesmini­
stern für Land- und Forstwirtschaft und für Finan­
zen bestätigt word~n ist. Diese Bestätigung gilt als 
erteilt, falls sie nicht binnen drei Wochen nach Ein­
langen des schriftlifhen Antrages versagt wird. Die 
Zollämter haben jährlich die auf Grund dieser Ver­
ordnung ausgeführ/ten Waren nach Art und Menge 
dem Fonds bekan~t?ugeben. 

(3) Die Ausfuhrbewilligung des Fonds bildet 
anläßlich der zolla~ntlichen Abfertigung eine erfor­
derliche Unterlage zur Anmeldung im Sinne der 
zollgesetzlichen Vbrschriften. Sie muß an denjeni­
gen ergangen sein,1 der bei der Abfertigung Versen­
der im Sinne der zpllgesetzlichen Vorschriften ist." 

32. § 30 Abs. 3 l~utet: 

,,(3) Erträgnissel die dem Fonds aus der Durch­
führung von Maßnahmen gemäß Abs. 1 und 2 
zufließen, sind Eirlnahmen des Bundes und für die 
im § 40 Abs. 1 gehannten Zwecke zu verwenden. 
Allf~~lige Kosten 1- ~usgenommen e.~n Aufwand 
gemaß § 60 Abs. 1~ - smd dem Fonds uber Verlan­
gen aus Mitteln d~s Bundes zu ersetzen." 

I 

33. Die §§ 31 bis 33 lauten: 
I 

,,§ 31. Die Einfuhrbewilligung des Fonds oder 
der Kaufvertrag rtach § 30 Abs. 2 bilden anläßlich 
der zollamtlichenl Abfertigung eine erforderliche 
Unterlage zur Anfueldung im Sinne der zollgesetz­
lichen V orschrift9n. Die Einfuhrbewilligung oder 
der Kaufvertrag darf vom Zollamt der Abfertigung 
nur dann zugrun1e gelegt werden, wenn derjenige, 
an den die Einfuhrbewilligung ergangen ist oder 
mit dem der FOrlds den Kaufvertrag geschlossen 
hat, Empfänger i~ Si_nne der zollgesetzlichen V or-
schriften ist. I 

§ 32. Soweit es Izur Erreichung der in § 27 Abs. 1 
genannten Ziele I notwendig ist, kann der Fonds 
durch Verordnuqg (§ 59) die Kennzeichnung von 
Mahlerzeugnissed anordnen. 

. § 33. (1) .Zuml Ausgleich. der ~ransportkost~n, 
dIe durch LIeferungen von mländlschem GetreIde 
verschiedener Herkunft an die Mühlen entstehen, 
ist von den Inh~bern der Mühlen (Transportaus­
gleichsbeitragsscliuldner) an den Fonds ein Trans­
portausgleichsbeitrag in der vom Fonds durch Ver­
ordnung festges~tzten Höhe je Kilogramm Han­
delsvermahlung ron Weizen zu entrichten. Die 
Transportausgleichsbeitragsschuld entsteht im Zeit­
punkt der Handelsvermahlung von Weizen. Der 
Transportausgleil::hsbeitrag ist spätestens am letzten 
Tag des auf d~e Entstehung der Transportaus~ 
gleichsbeitragsschuld folgenden Kalendermonats 
an den Fonds .f.u entrichten. Der Transportaus-

I 

gleichsbeitragsschuldner hat eine Transportaus­
gleichsbeitragserklärung in der Weise beim Fonds 
einzureichen, daß er im Rahmen der auf Grund 
einer Verordnung gemäß § 37 zu erstattenden 
Mengenmeldung den zu entrichtenden Transport­
ausgleichsbeitrag selbst zu berechnen hat. Wird der 
Transportausgleichsbeitrag nicht oder nicht recht­
zeitig entrichtet, gilt § 68 Abs. 1 sinngemäß. Erstat­
tet der Transportausgleichsbeitragsschuldner keine 
Beitragserklärung, ist §184 BAO sinngemäß anzu­
wenden. Die Erhebung des Transportausgleichsbei­
trages obliegt dem Fonds. 

(2) Der Fonds hat die Höhe der Transportaus­
gleichsbeiträge in jenem Ausmaß, das für die 
Gewährung einer' Transportkostenvergütung vor­
aussichtlich erforderlich ist, jeweils für ein Wirt­
schaftsjahr, das mit 1. Juli beginnt und mit 30. Juni 
des Folgejahres endet, vor dessen Beginn festzule­
gen. 

(3) Der Fonds hat die Transportausgleichsbei­
träge in der Weise zu verwenden, daß Transport- ' 
kostenvergütungen für die nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Spar­
samkeit ermittelten Transportkosten gewährt wer­
den. 

, (4) Ergeben sich im Laufe eines Wirtschaftsjah­
res erhebliche Änderungen des Finanzierungserfor­
dernisses oder der zur Bedeckung des Finanzie­
rungserfordernisses vorgesehenen Mittel, so sind 
die Transportausgleichsbeiträge zum nächstfolgen­
den Monatsersten unter Berücksichtigung des 
Abs. 2 letzter Satz entsprechend zu ändern, wobei 
die letzte Änderung innerhalb eines Wirtschaftsjah­
res spätestens zum 1. März stattfinden kann. 

(5) Fehlbeträge und Überschüsse beim Aufkom­
men aus dem Transportausgleichsbeitrag sind bei 
der nächsten Festsetzung entsprechend zu berück­
sichtigen. 

(6) Der Fonds darf einen Transportausgleichs­
beitrag jeweils nur für den Zeitraum, für den er 
eine Transportkostenvergütung nach Abs.3 
gewährt, durch Verordnung festsetzen. 

(7) Die gemäß Abs. 1 eingehobenen Geldmittel 
sind für den im Abs. 3 genannten Zweck gebunden . 
§ 242 BAO gilt sinngemäß." 

34. Die §§ 34 und 35 entfallen. 

35. § 36 lautet: 

,,§ 36. (1) Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der 
gemäß § 33 Abs. 1 zu entrichtenden Transportaus­
gleichsbeiträge kann der Fonds, soweit es im Ein­
zelfall keine unbillige Härte bedeutet, Verzugszin­
sen vorschreiben, deren Böhe den Diskontsatz der 
Oesterreichischen Nationalbank um 6 vH über­
steigt. Transportkostenvergütungen (§ 33 Abs. 3) 
können gegen allfällige Transportausgleichsbei­
träge aufgerechnet werden. 
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(2) Werden vom Fonds fällige Transponkosten­
vergütungen dem Berechtigten ohne sein Verschul­
den nicht rechtzeitig bezahlt oder verrechnet, so 
können, soweit es die winschaftliche Lage des 
Fonds zuläßt, Verzugszinsen in. der im Abs.1 
genannten Höhe gewähn werden." 

36. § 37 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Fonds hat mit Verordnung die Form 
der gemäß Abs. 1 und 2 zu erstattenden Meldun­
gen festzulegen." 

37. § 38 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Der Fonds kann anläßIich der Veranlas­
sung von Einfuhren nach § 28 Abs. 3 durch Verord­
nung festlegen, in welcher Höhe der Imponaus­
gleichssatz mit Bescheid zu bestimmen sein wird. 
Eine solche Verordnung darf nur kundgemacht 
werden, wenn sie von den Bundesministern für 
Land- und Forstwinschaft und für Finanzen bestä­
tigt worden ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, falls 
sie nicht binnen drei Wochen nach Einlangen des 
diesbezüglichen schriftlichen Antrages versagt 
wird." 

38. § 39 Abs. 9 lautet: 

,,(9) In den Fällen, in denen der Fonds nach § 29 
Abs. 2 durch Verordnung die BewilligungspfIicht in 
der Ausfuhr aufhebt, kann der Exponausgleichs­
satz durch Verordnung bestimmt werden." 

39. § 39 Abs. 11 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. die im Eingangsvormerkverkehr, ausgenom­
men im aktiven Veredlungsverkehr, im Sinne 

. der zollgesetzlichen Vorschriften zurückge­
bracht werden, 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinba­
rungen oder auf Grund des Bundesgesetzes 
über die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisatio­
nen, BGBI. Nr. 677/1977, Zollfreiheit einge­
räumt ist." 

40. § 39 Abs. 12 lautet: 

,,(12) Ein Bescheid nach Abs.2, 6 und 7 darf 
vom Zollamt der Erhebung des Exponausgleiches 
nur dann zugrunde gelegt werden, wenn derjenige, 
an den der Bescheid ergangen ist, bei der Abfeni­
gung von Waren des freien Verkehrs in der Aus­
fuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangsvor­
merkverkehr oder der Abfenigung zur Einlagerung 
in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zoll­
freizone, Versender (Exporteur), ansonsten Abga­
ben schuldner oder Baftungspflichtiger im Sinne 
der für Zölle geltenden Rechtsvorschriften ist. Der 
Bescheid bildet bei der Abfenigung von Waren des 
freien Verkehrs in der Ausfuhr, einschließlich der 
Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der 
Abfenigung zur Einlagerung in ein Zollager oder 
zur Verbringung in eine Zollfreizone, eine im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften erforderli-

ehe Unterlage zur Anmeldung. § 22 Abs. 3 dritter 
Satz gilt sinngemäß." 

41. § 42 entfällt. 

42. § 43 Z 3 lautet: 

,,3. zur Führung bestimmter Aufzeichnungen 
über ihre Lager- und Vorratshaltung und ihre 
Umsätze sowie zur Erstattung von Meldun­
gen über die. genannten Vorgänge, wobei die 
vom Fonds aufzulegenden Formblätter gegen 
Ersatz der Druck- und Versandkosten bezo­
gen werden können," 

43. Die §§ 44 und 45 entfallen. 

44. § 48 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Beitragssatz beträgt für 

Groschen 
je kg 

1. Durumweizen . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
2. Qualitätskontraktweizen ........ 50 
3. Mahlweizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
4. sonstigen Weizen .............. 40 
5. Roggen ...................... 40 
6. Gemenge, in denen eine der in Z 1 

bis 5 genannten Getreideanen ent-
halten ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

7. Gerste........................ 15 
8. Hafer........................ 15 
9. Mais......................... 40 

10. Triticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
11. Gemenge, die nicht unter Z 6 fal-

len. .... ....... ............... 40 
Als Qualitätskontraktweizen gilt Weizen, der auf 
Grund eines Anbau- und Liefervenrages im Rah­
men der Qualitätsweizen-Kontraktaktion des Bun­
desministers für Land- und Forstwinschaft in die 
Siloaktion dieses Bundesministers eingeliefen oder 
von den Mühlen nicht über die Siloaktion, sondern 
direkt von einem Erzeuger, einem Aufkäufer oder 
einem Großhändler bezogen wird (Qualitätswei­
z~n-Direktbezug). Als Mahlweizen gilt Weizen, 
der auf Grund eines Anbau- und Liefervenrages im 
Rahmen der Mahlweizen-Kontraktaktion des Bun­
desministers für Land- und Forstwinschaft in die 
Siloaktion dieses Bundesministers eingeliefert oder 
von den Mühlen nicht über die Siloaktion, sondern 
direkt von einem Erzeuger, einem Aufkäufer oder 
einem Großhändler bezogen wird (Mahlweizen­
Direktbezug). Saatgut zugelassener Qualitätskon­
trakt- und Mahlweizensonen gilt als sonstiger Wei­
zen." 

45. § 51 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die im Zusammenhang mit der Beitragser­
hebung bekanntgewordenen Einzeldaten dürfen -
unbeschadet der GeheimhaltungsverpfIichtung -
nur für Zwecke der Beitragserhebung verwendet 
werden." 
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46. § 52 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 19 lAbs. 2, 24 Abs. 1 lit. a, 81, 101 
Abs. 1,119,131,132,141 Abs. 1, 143, 144, 146, 151 
Abs.l bis Abs. 3,158,184,211,224 und 235 BAO 
sind sinngemäß adzuwenden." 

I· 
47. § 52 a entfä~lt. 

48. § 53 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Beitrab gemäß § 46 ist eine Einnahme 
des Fonds. Der Fo~ds kann bis 0,7 vH des Beitrags­
aufkom~ens zur "I De~kung ~er Kosten, die ihm 
durch die Erhebung dieser Beiträge erwachsen, ver-
wenden." I 

49. § 53 b Abs. 13 lautet: 
I 

,,(3) In der nach den zollgesetzlichen Vorschrif-
ten abzugebenden! Anmeldung ist bei den im Abs. 1 
angeführten ,Warbn der Nummer 3101 der jewei­
lige Gehalt an StiJkstoff (N), Phosphor (P20 S) und 
Kali (K20) anzugeben." 

50. § 53 c Z 2 11utet: 

,,2. im Falle desl § 53 a Abs. 2 Z 2 der zollrechtli­
che Empfänger und" 

I " 

51. § 53 e Abs. e lautet: 

,,(2) Der vdm Förderungsbeitragsschuldner 
erklärte Reinnäkrstoffgehalt ist anzuerkennen, 
wenn der tatsäcliliche Reinnährstoffgehalt inner­
halb der durch di~ Düngemittel-Toleranzenverord­
nung, BGBl. Nr.499/1987, festgelegten oder, 
soweit diese V ~rordnung nicht anwendbar ist, 
innerhalb der Handelsüblichen Toleranzgrenzen 
liegt. Zur Festst~llung des Reinnährstoffgehaltes 
kann der Fonds Proben im erforderlichen Ausmaß 
unentgeltlich ent~ehmen." 

52. § 53 i Abs.11 und 2 lauten: . 

,,(1) Das Zollamt hat dem Fonds In den Fällen 
der Abfertigung !zum freien Verkehr, der Abrech­
nung von im Eihgang vorgemerkten Waren und 
der Geltendma4ung einer Ersatzforderung oder 
einer kraft Gese~zes entstandenen Zollschuld die 
ihm aus der Durchführung des Zollverfahrens 
bekannten Dated, die für die Erhebung des Förde­
rungsbeitrages V~)ll Bedeutung sind, bekanntzuge­
ben. Die Bekanritgabe hat entweder automations­
unterstützt oder Idurch einen vom Fonds aufgeleg­
ten Vordruck zu erfolgen. Bei der Abfertigung zum 
freien Verkehr ist der Vordruck vom Anmelder im 
Sinne der zollgdsetzlichen Vorschriften ausgefüllt 
zur Abfertigung !dem Zollamt vorzulegen. 

(2) Fallen die Voraussetzungen für eine in 
Anspruch genorr{mene Befreiung vom Förderungs­
beitrag nachträglich weg, so hat 

1. im Falle d~s § 53 a Abs. 2 Z 1 derjenige, der 
die Befreiungsbestätigung gemäß § 53 d 
Abs. 2 ausgestellt hat, 

2. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 2 der zollrechtli­
che Empfähger, 

3. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 3 der Hersteller 
eine Förderungsbeitragserklärung binnen einem 
Monat nach Wegfall der Voraussetzungen für die 
in Anspruch genommene Befreiung beim Fonds 
einzureichen. In diesem Fall entsteht die Fötde­
rungsbeitragsschuld im Zeitpunkt des Wegfalls der 
Voraussetzungen für die in Anspruch genommene 
Befreiung. Der sich daraus ergebende Förderungs­
beitrag ist spätestens am letzten Tag des auf die 
Entstehung dieser Beitragsschuld folgenden Kalen­
dermonats 

1. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 1 von demjenigen, 
der die Bestätigung gemäß § 53 d Abs. 2 aus­
gestellt hat, 

2. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 2 vom zollrechtli­
chen Empfänger, 

3. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 3 vom Hersteller 
an den Fonds zu entrichten. § 53 g Abs'. 2 und 3 gilt 
sinngemäß." 

53. § 53 klautet: 

,,§ 53 k. Die im Zusammenhang mit der Beitrags­
erhebung bekanntgewordenen Einzeldaten düften 
- unbeschadet der Geheimhaltungsverpflichtung 
- nur für Zwecke der Beitragserhebung verwendet , 
werden." 

54. § 53 lAbs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 19 Abs.2, 24 Abs.l lit. a, 81, 101 
Abs. 1, 119,131,132,141 Abs. 1,143,144,146,151 
Abs. 1 bis Abs. 3,158, 184,211,224 und 235 BAO 
sind sinngemäß anzuwenden." 

55. § 53 0 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. im Falle des § 53 n Abs. 1 Z 2 der zollrechtli­
che Empfänger." 

56. § 53 s Abs. 1 lautet: 

,,(1) Das Zollamt hat dem Fonds in den Fällen 
der Abfertigung zum freien Verkehr, der Abrech- . 
nung von im Eingang vorgemerkten Waren und 
der Geltendmachung einer Ersatzforderung oder 
einer kraft Gesetzes entstandenen Zollschuld die 
ihm aus der Durchführung des Zollverfahrens 
bekannten Daten, die für die Erhebung des Saat­
gutbeitrages von Bedeutung sind, bekanntzugeben. 
Die Bekanntgabe hat entweder automationsunter­
stützt oder durch einen vom Fonds aufgelegten 
Vordruck zu erfolgen. Bei der Abfertigung zum 
freien Verkehr ist der Vordruck vom Anmelder im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ausgefüllt 
zur Abfertigung dem Zollamt vorzulegen." 

57. § 53 t lautet: 

,,§ 53 t. Die im Zusammenhang mit der Beitrags­
erhebung bekanntgewordenen Einzeldaten dürfen 
- unbeschadet der Geheimhaltungsverpflichtung " 
- nur für Zwecke der Beitragserhebung verwendet 
werden." 
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58. § 53 u Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 19 Abs.2, 24 Abs.l lit. a, 81, 101 
Abs. 1,119,131,132,141 Abs. 1,143,144,146,151 
Abs.1 bis Abs. 3, 158, 184,211,224 und 235 BAO 
sind sinngemäß anzuwenden." ' 

59. Die §§ 54 bis 59 lauten: 

,,§ 54. Organe der Fonds sind 
1. die geschäftsführenden Ausschüsse, 
2. die Obmännerkonferenzen, 
3. die Fachausschüsse sowie 
4. die Kontrollausschüsse. 

Diese Organe werden im nachfolgenden als "Kol­
legialorgane" bezeichnet. 

§ 55. (1) Die geschäftsführenden Ausschüsse der 
Fonds bestehen aus je sechzehn Mitgliedern. 
Davon sind je vier Mitglieder namhaft zu machen 

1. von der Präsidentenkonferenz der Landwin­
schaftskammern Österreichs, darunter der 
Obmann, 

2. vom Österreichischen Arbeiterkammenag, 
darunter ein Obmannstellvenreter, 

3. von der Bundeskammer der gewerblichen 
Winschaft, darunter ein Obmannstellvenreter 
und . 

4. vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
darunter ein Obmannstellvenreter. 

(2) Mitglied kann nur sein, wer zum Nationalrat 
wählbar ist. 

(3) Ist die Namhaftmachung von neuen Mitglie­
dern erforderlich, so hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft die gemäß Abs. 1 in 
Betracht kommenden Stellen schriftlich zur Nam­
haftmachung aufzufordern. Bei den dieser Auffor­
derung gemäß namhaft gemachten Personen hat 
der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zu prüfen, ob sie dem Erfordernis des Abs. 2 ent­
sprechen. Ist dies der Fall,' so hat er die namhaft 
gemachten Personen unverzüglich auf die gesetz­
mäßige und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten 
anzugeloben. Mit ihrer Angelobung erlangen diese 
Personen die Stellung, für die sie namhaft gemacht 
worden sind. Kommt der Bundesminister für Land­
und Forstwinschaft jedoch zu der Auffassung, daß 
die Wählbarkeit einer namhaft gemachten Person 
nicht gegeben ist, so hat er die Angelobung mit 
Bescheid abzulehnen. Im Verfahren ist jene Stelle 
Panei, die diese Person namhaft gemacht hat. 

(4) Wird einer Aufforderung zur Namhaftma­
chung gemäß Abs. 3 innerhalb von vier Wochen 
nicht entsprochen, so hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwinschaft die erforderlichen Mit­
glieder zu bestellen. 

(5) In gleicher Weise ist eine der Mitgliederzahl 
entsprechende Zahl von Ersatzmitgliedern zu 
bestellen, die wahlweise zur Venretung berufen 
werden können. Im Fall der Verhinderung eines 
Obmannes oder Obmannstellvenreters hat das für 

ihn eintretende Ersatzmitglied nut die Befugnisse 
eines einfachen Mitgliedes. 

(6) Die Mitglieqschaft erlischt, 
L wenn jene Stelle, die das Mitglied namhaft 

gemacht hat, die Namhaftmachung widerruft; 
2. wenn die Wählbarkeit zum Nationalrat verlo­

rengeht; 
3. im Falle des Vexzichts .. 

Im Streitfall, ob die Mitgliedschaft erloschen ist, 
hat der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft auf Antrag der Stelle, die das Mitglied nam­
haft gemacht hat, oder des Mitgliedes selbst zu ent­
scheiden. 

(7) Den Vorsitz in den Sitzungen der geschäfts­
führenden Ausschüsse und der Obmämierkonferen­
zen fühn der Obmann oder in seiner Verhinderung 
ein Obmannstellvenreter. Die Venretungsbefugni~ 
kommt den Obmannstellvenretern in nachstehen­
der Reihenfolge zu: 

1. beim Milchwinschaftsfonds dem vom Öster­
reichischen Arbeiterkammenag, in dessen 
Verhinderung dem von der Bundeskammer 
der gewerblichen Winschaft und in dessen 
Verhinderung dem vom Österreichischen 
Gewerkschaftsbund namhaft gemachten 
Obmannstellvenreter, 

2. beim Getreidewinschaftsfonds dem von der 
Bundeskammer der gewerblichen Winschaft, 
in dessen . Verhinderung dem vom Öster­
reichischen Arbeiterkammenag und in dessen 
Verhinderung dem vom Österreich ischen 
Gewerkschaftsbund namhaft gemachten 
Obmannstellvenreter. 

§ 56. (1) Die Obmännerkonferenzen bestehen 
aus dem Obmann und den drei Obmannstellvenre­
tern des in Betracht kommenden Fonds. 

(2) Die Fachausschüsse und die Kontrollaus­
schüsse sind von den geschäftsführenden Ausschüs­
sen einzusetzen, wobei ein von der Präsidentenkon­
ferenz der Landwinschaftskammern' Österreichs 
namhaft gemachtes Mitglied den Vorsitz fühn. Die 
Vertretung des Vorsitzenden ist durch die 
Geschäftsordnung zu regeln. 

(3) Die Fonds sind berechtigt, je einen Geschäfts­
führer und sonstige Angestellte in der erforderli­
chen Anzahl durch Dienstvenrag zu bestellen. Hin­
sichtlich der durch Dienstvenrag eingeräumten 
Ansprüche haben die Fonds die erforderlichen V or­
sorgen zu treffen. Auf das Dienstverhältnis der 
Fondsbediensteten sind das Angestelltengesetz in 
der jeweils geltenden Fassung und die für Dienst­
nehmer in der privaten Winschaft geltenden sonsti­
gen Rechtsvorschriften anzuwenden. 

(4). Bei der Durchführung der in den Abschnit­
ten A und B dieses Bundesgesetzes vorgesehenen 
Prüfungen können sich die Fonds eines Wirt­
schaftsprüfers bedienen. 

599 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 109

www.parlament.gv.at



599 der Beilagen 13 

(5) Jede der in § 55 Abs. 1 genannten Stellen ist 
berechtigt, zu dert Sitzungen der Kollegialorgane 
der Fonds Sachvbrständige heranzuziehen. Die 
Höchstanzahl de~ Sachverständigen je, in § 55 
Abs. 1 genannter ~telle wird durch die Geschäfts­
ordnungen der Fonds festgelegt. Für die Entschädi­
gung gilt § 58 Absj 2 sinngemäß. 

i 
.. (6) Der Milchwjrtschaftsfonds ist berechtigt, zur 
überprüfung der ßewirtschaftbarkeit von Pachtbe­
trieben gemäß § 713 Abs. 2 und Wirtschaftsgebäu­
den gem~ß § 73 .tbs. 2 a sowie zu~ "f!berprüfung 
des Vorhegens emes Elementarereignisses gemäß 
§ 73 Abs. 3 Regibnalkommissionen einzusetzen. 
Die Regionalkomfuission besteht aus vier Mitglie­
dern oder Ersatzrditgliedern, wovon je ein Mitglied 
(Ersatzmitglied) v?n den im.§ 55 Abs. 1 genannten 
Stellen namhaft zu machen Ist. Zur Unterstützung 
bei der Besorgung I ihrer Geschäfte kann der Regio­
nalkommission ein Bediensteter des Milchwirt­
schaftsfonds beigehellt werden. 

I 

§ 57. (1) Die Obmänner oder bei deren Verhin­
derung die ge~äß § 55 Abs. 7 zuständigen 
Obmannstellvertreter haben die Sitzungen der 
geschäftsführendeh Ausschüsse und der Obmän­
nerkonferenzen d~r Fonds unter Bekanntgabe einer 
Tagesordnung ein~uberufen. Die Einberufung der 
übrigen Kollegialorgane ist näher durch die 
Geschäftsordnungl zu regeln. 

(2) Die Entscheidungsbefugnis in den von den 
Fonds zu besorgerlden Angelegenheiten obliegt den 
geschäftsführendeh Ausschüssen, soweit die 
Beschlußfassung bicht durch Verordnung (§ 59) 
auf die Obmänderkonferenzen, Fachausschüsse 
oder die Geschäftsführer übertragen wird. Solche 
Übertragungen kÖnnen erfolgen, soweit es das 
Interesse an einer raschen Geschäftsabwicklung 
erfordert und es sibh nicht um Angelegenheiten von 
grundsätzlicher B~deutung handelt. Die geschäfts­
führenden Aussc~üsse können für Gruppen der 
ihnen übertrageqen Angelegenheiten Fachaus­
schüsse sowohl ~it der selbständigen Erledigung 
betrauen als auchllediglich zur Vorbereitung und 
Vorberatung einsetzen. 

I 
(3) Die Kontrollausschüsse haben die Gebarung 

der Fonds zu prüfkn und darüber den geschäftsfüh­
renden AusschüssJn einen Bericht zu erstatten. 

(4) Die ordnuJgsgemäße Einladung aller Mit­
glieder vorausgesdtzt, sind beschlußfähig 

1. die geschäftJ,führenden Ausschüsse bei Anwe­
senheit von !mindestens zwölf ihrer Mitglie­
der, unter d~nen sich der Obmann oder ein 
Obmannstell~ertreter befinden muß; 

2, die Obmänrlerkonferenzen bei Anwesenheit 
aller ihrer Mitglieder; ist ein Mitglied durch 
höhere Gew~lt verhindert oder erklärt es sich 
einverstande~, daß die Obmännerkonferenz 
in seiner AbFesenheit stattfindet, genügt zur 
Beschlußfähigkeit die Anwesenheit von drei 
Mitgliedern ;1 

3. die Fachausschüsse und Kontrollausschüsse 
bei Anwesenheit aller ihrer Mitglieder, sofern 
nicht der geschäftsführende Ausschuß unter 
Bedachtnahme auf eine rasche und ausgewo­
gene Willens bildung etwas Abweichendes 
festsetzt. 

(5) Gültige Beschlüsse der geschäftsführenden 
Ausschüsse bedürfen einer Mehrheit von vier Fünf­
teln der abgegebenen Stimmen und bei den übrigen 
Kollegialorganen der Fonds der Stimmeneinhellig­
keit. Kommt eine einhellige Auffassung nicht 
zustande, so ist der Beratungsgegenstand der 
Obmännerkonferenzen und der Fachausschüsse 
den geschäftsführenden Ausschüssen zur Beschluß­
fassung vorzulegen, wenn ein Viertel der Mitglie­
der dies verlangt. 

(6) Die Beschlüsse der Kollegialorgane der 
Fonds werden nach außen vom Obmann oder in 
dessen Verhinderung von einem ObmannsteIlver­
treter vertreten. 

(7) Zur rechtsverbindlichen Zeichnung sind zwei 
Unterschriften erforderlich, nämlich die des 
Obmannes oder eines Obmannstellvertreters und 
des Geschäftsführers oder eines sonstigen Ange­
stellten, der hiezu vom Obmann mit Zustimmung 
des geschäftsführenden Ausschusses bevollmächtigt 
werden kann. Auf dieselbe Weise kann ein weiterer 
Angestellter für den Fall der Verhinderung des 
Geschäftsführers und des sonstigen zeichnungsbe­
rechtigten Angestellten zur rechtsverbindlichen 
Zeichnung gemeinsam mit dem Obmann oder 
einem Obmannstellvertreter bevollmächtigt wer­
den. Wer im übrigen zur Fertigung von schriftli­
chen Ausfertigungen befugt ist, bestimmt der 
geschäftsführende Ausschuß. 

(8) Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Kollegial­
organe der Fonds sind in Angelegenheiten, die 
unmittelbar zum Vor- oder Nachteil eines Unter­
nehmens' sind, das ihnen gehört, dem sie als 
Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören oder 
dessen Bevollmächtigte sie sind, von der Beratung 
und Beschlußfassung ausgeschlossen, 

§ 58. (1) Die Obmänner und Obmannstellvertre­
ter haben Anspruch auf eine angemessene Entschä­
digung. Ihre Höhe wird im Einzelfall vom Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft festgesetzt. 

(2) Das Amt der übrigen Mitglieder und Ersatz­
rnitglieder ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Die 
Reise- und Aufenthaltsgebuhren sowie allfällige 
Sitzungsgelder der Mitglieder (Ersatzmitglieder) 
der geschäftsführenden Ausschüsse, Fachaus­
schüsse und Kontrollausschüsse werden durch die 
Geschäftsordnung festgesetzt. Das Sitzungsgeld 
darf nicht höher sein als die doppelte Aufenthalts­
gebühr für einen Tag. 

(3) Mitglieder und Ersatzmitglieder der Regio­
nalkommissionen erhalten als pauschale Abgeltung 
für alle Aufwendungen einschließlich Reisegebüh-
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ren für ihre Tätigkeit eine angemessene Entschädi­
gung, deren Höhe in der Geschäftsordnung des 
Milchwirtschaftsfonds festzusetzen ist. 

(4) Die Fonds haben Unterlagen und Aufzeich­
nungen allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeu­
tung dauernd aufzubewahren. Sonstige Unterlagen 
und Aufzeichnungen sind mindestens sieben Jahre 
aufzubewahren; diese Frist beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in welchem 

1. bei Dauerrechtsverhältnissen das Rechtsver­
hältnis geendet hat, 

2. in den übrigen Fälle!] der Fonds letztmalig in 
der betreffenden Angelegenheit tätig gewesen 
ist. 

(5) Im übrigen wird die Tätigkeit der Organe der 
Fonds durch eine Geschäftsordnung geregelt, die 
vom in Betracht kommenden geschäftsführenden 
Ausschuß zu beschließen ist und der Genehmigung 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
bedarf. In der Geschäftsordnung kann im Interesse 
einer sparsamen und zweckmäßigen Verwaltung 
insbesondere auch geregelt werden, inwieweit die 
Organe der Fonds hinsichtlich der von ihnen zu 
treffenden Verfügungen und Entscheidungen und 
in sonstigen Angelegenheiten Fondsbedienstete mit 
der selbständigen Erledigung betrauen können. 

§ 59. (1) Die Fonds haben Verordnungen (allge­
mein verbindliche Anordnungen) mit Ausnahme 
jener, die ausschließlich an untergeordnete Organe 
ergehen, in von ihnen herauszugebenden Verlaut­
barungsblättern kundzumachen. Die Fonds können 
für die Abgabe der Verlautbarungsblätter den 
Ersatz der Versandkosten sowie einen Druckko­
stenbeitrag verlangen. 

(2) Die Verordnungen (Anordnungen) gemäß 
Abs. 1 treten am dritten Tag nach ihrer Kundma- . 
chung in Wirksamkeit, sofern nicht darin ein ande­
rer Wirksamkeitsbeginn festgesetzt ist. Verordnun­
gen (Anordnungen) des Milchwirtschaftsfonds, die 
die Vorschreibung von Ausgleichsbeiträgen oder 
Regelungen über die Gewährung von Zuschüssen 
zum Gegenstand haben, können mit rückwirkender 
Kraft erlassen werden." 

60. § 60 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. beim Getreidewirtschaftsfonds die Mühlen 
nach den vermahlenen Weizenmengen im 
Rahmen der Handelsvermahlung von Weizen 
zu leisten haben und die höchstens 15 Gro­
schen je Kilogramm vermahlener Weizen­
menge betragen. Für Exportvermahlungen· 
sind keine Verwaltungskostenbeiträge zu ent­
richten." 

61. § 60 Abs. 2 entfällt. 

62. § 60 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Milchwirtschaftsfonds kann für Unter­
.suchungen und Begutachtungen, die in seinen 
Laboratorien im Zuge der Qualitätskontrolle (§ 17) 

und im Zuge von Verfahren durchgeführt werden, 
Gebühren erheben, die durch Verordnung (§ 59) 
entsprechend . den erfahrungsgemäß im Durch­
schnitt hiebei auflaufenden Kosten festzulegen 
sind. Zur Entrichtung der Gebühren sind im Falle 
der Betriebsproben die Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe , iqJ übrigen: die Parteien des V erfah­
rens verpflichtet. Die Kosten der Untersuchung von 
Marktproben hat der Milchwirtschaftsfonds aus 
eigenen Mitteln zu tragen .. Für die Erhebung von 
Gebühren gelten die Bestimmungen über die Ver­
waltungskostenbeiträge sinngemäß." 

63. § 61 Abs. 1 lautet:. 

,,(1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 genannten 
Waren ist ein Beitrag zu· entrichten, dessen Höhe 
den Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 60 Abs. 1 
Z 1 nicht übersteigen darf. Der Beitragssatz ist vom 
Milchwirtschaftsfonds durch Verordnung (§ 59) 
festzulegen, wobei als Bemessungsgrundlage der 
Zollwert der Waren oder, sofern für die Waren 
eine Abgabe, für die der Zollwert nicht die Bemes­
sungsgrundlage bildet, vorgesehen ist, die gemäß. 
§ 5 Abs.2 des Umsatzsteuergesetzes 1972 in der 
jeweils geltenden Fassung vorgesehene Grundlage 
. heranzuziehen ist. Ein Beschluß des Milchwirt­
schaftsfonds über den Beitragssatz darf nur kund­
gemacht werden, wenn er vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft und vom Bundesminister 
für Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestätigung 
gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen drei Wochen 
nach Einlangen des schriftlichen Antrages versagt 
wird." 

64. § 62 lautet: 

,,§ 62. Die Organe der Fonds haben die Fonds­
mittel unter Anwendung der Sorgfalt eines ordent­
lichen Kaufmannes zu verwalten." 

65. § 63 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zur Ausübung des Aufsichtsrechtes ist der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu 
den Sitzungen der geschäftsführenden Ausschüsse 
einzuladen; er kann sich durch Bedienstete seines 
Bundesministeriums vertreten lassen. Weiter sind 
die Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten und für Finanzen einzuladen, die sich durch 
je einen Bediensteten ihres Bundesministeriums ver­
treten lassen können. Den genannten Bundesmini­
stern beziehungsweise ihren Vertretern kommt bei 
den Sitzungen beratende Stimme zu. Ihnen sind die 
Protokolle über die Sitzungen der geschäftsführen­
den Ausschüsse vorzulegen." 

66. § 64 entfällt. 

67. § 65 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die Fonds sind nach Maßgabe ihrer Zustän­
digkeit von den Verwaltungsstrafbehörden und 
Gerichten über den Ausgang der bei ihnen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes anhängigen Strafver­
fahren zu verständigen." 
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68. § 66 Abs. 1 I~utet: 
i 

,,( 1) Die für die yollziehung dieses Bundesgeset-
zes benötigten pe~sonenbezogenen Daten dürfen 
von den Fonds ~utomationsunterstützt ermittelt 
und verarbeitet weiden. Dasselbe gilt für die Perso­
nalverwaltung und IHaushaltsgebarung der Fonds." 

69. § 68 Abs. 1 Jnd 2 lauten: 
I 

,,(1) Bei nicht re~htzeitiger Entrichtung von Aus-
gleichs-, Transport~osten- und Verwaltungs kosten­
beiträgen haben die Fonds die Zahlungsverpflich­
tung durch Beschbid vorzuschreiben. Die durch 
Bescheid rechtsktäftig vorgeschriebenen Aus­
gleichs-, Transportkosten- und Verwaltungskosten­
beiträge sind im V~rwaltungsweg einzubringen. 

(2) Die Beschei1e der Fonds über die Festset­
zung von ZuschüsJen unterliegen keinem ordentli­
chen Rechtsmittel; lebenso die Bescheide des Milch­
wirtschaftsfonds iniAngelegenheiten des § 16 Abs. 9 
erster Satz sowie die Bescheide des Getreidewirt­
schaftsfonds in Ankelegenheiten des § 28 Abs. 3, 4 
und 6, des § 29 ~bs. 1 und 4. Gegen sonstige 
Bescheide ist die ~erufung an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft zulässig." 

I 
70. § 70 lautet: ! 

,,§ 70. Das sich aus der zusätzlichen Absatz- und 
VerwertungsmengJ ergebende gesamte Finanzie­
rungserfordernis ist wie folgt zu bedecken: 

Im Umfang des knteiles, . 
1. welcher j~n.erl Mi~chmenge entspricht, ~ie vom 

Bundesmmlstrr fur Land- und Forstwirtschaft 
durch Verordnung festgelegt wurde und den 
Inlandsabsad bis 16% übersteigt, durch Mittel 
des Bundes; I 

2. welcher eine~ Milch~enge en~spricht, die ~en 
Inlandsabsatz um weitere 0 bis 6% übersteigt, 
und welcher ~ur Bedeckung der Prämienvor­
auszahlung Jnd Gewährung der Lieferrück­
nahmeprämi~ (§ 73 Abs. 10 und 11) erforder­
lich ist, durqh Mittel aus dem allgemeinen 
Absatzförderimgsbeitrag (§ 71 Abs. 1), sofern 
nicht § 77 A~s. 1 vorletzter und letzter Satz 
zur Anwendung kommt; 

3. welcher jene~ Milchmenge entspricht, die dar­
über hinaus von den Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbe~rieben übernommen wird, durch 
Mittel aus aem zusätzlichen Absatzförde-

. rungsbeitrag I(§ 71 Abs.2) .. 
Bel der Festsetzung des allgememen Absatzförde­
rungsbeitrages vo~ Beginn des Wirtschaftsjahres 
(§ 77 Abs. 1 ersteriSatz) ist an Stelle des Inlandsab­
satzes von der Bedarfsmeng!! (§ 74 Abs. 2) auszuge­
hen. ~n der Folge i~t bei der N~ufestsetzung des all­
gem,eInen Absatzförderungsbeitrages (§ 77 Abs. 5) 
ein auf Grund deJ bereits bekannten tatsächlichen 
Inlandsabsatzes ubd einer sich allenfalls abzeich~ 
nenden Tendenz ~rmittelter vorläufiger Inlandsab­
satz heranzuzieheh." 

71. Nach § 70 wird folgender § 70a eingefügt: 

,,§ 70a. (1) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft hat nach Anhörung der Präsiden­
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­
reichs, der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, des Österreichischen Arbeiterkammertages 
und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan­
zen bis 31. Mai für das am folgenden 1. Juli begin­
nende Wirtschaftsjahr (in der Folge "nächstes 
Wirtschaftsjahr") durch Verordnung die Höhe des 
Bundesanteiles (§ 70 Z 1) festzusetzen. 

(2) Der Prozentsatz des Bundesanteiles ist dabei 
unter Berücksichtigung einer voraussichtlichen Ent­
wicklung der Anlieferung und des Inlandsabsatzes 
an Milch in bearbeiteter und verarbeiteter Form 
sowie der für Absatz- und Verwertungsmaßnah­
men im Bereich der Milchwirtschaft voraussichtlich 
anfallenden Waren und der dafür erforderlichen 
Mittel für das nächste Wirtschaftsjahr derart fest­
zusetzen, daß mit den für diese Zwecke verfügba­
ren Bundesmitteln das Auslangen gefunden werden 
kann. 

(3) Der Geschäftsführer des Milchwirtschafts­
fonds hat Unterlagen betreffend die voraussichtli­
che Entwicklung der Anlieferung und des Inlands­
absatzes an Milch in bearbeiteter und verarbeiteter 
Form sowie der für Absatz- und Verwertungsmaß­
nahmen im Bereich der Milchwirtschaft voraus­
sichtlich anfallenden Waren und der dafür insge­
samt e~forderlichen 1'4.ittel. f~r das nächste Wirt­
schaftsJahr dem Bunclesmlfllster für Land- und 
Forstwirtschaft rechtzeitig bekanntzugeben. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft hat diese Unterlagen des Geschäftsführers 
des Milchwirtschaftsfonds der Präsidentenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, dem 
Österreichischen Arbeiterkammertag sowie dem 
Österreichischen Gewerkschaftsbund so zeitge­
recht zu übermitteln, daß diesen Stellen bis ~ur 
AnhÖrung nach Abs. 1 mindestens drei volle Werk­
tage zur Verfügung stehen." 

72. § 71 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag ist 
nicht zu entrichten für Milch und Erzeugnisse aus 
Milch, die auf einer Alm und auf Futtergrundlage 
dieser Alm - ausgenommen bei Vorliegen eines 
Elementarereignisses - erzeugt werden. Ein allge­
meiner Absatzförderungsbeitrag ist ferner nicht zu 
entrichten für Butter, die auf Almen erzeugt wird 
und für die von derselben Alm eine entsprechende 
Menge an Käse übernommen wird. Als Almen gel­
ten Grünlandflächen, 

1. die infolge ihrer Höhenlage und klimatischen 
Verhältnisse nur im Sommer und getrennt 
von den Heimgütern der auf ihnen gehaltenen 
Milchkühe bewirtschaftet werden und 
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2. von denen die Lieferung von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch unmittelbar an den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb oder 
eine Sammelstelle erfolgt oder Milch und 
Erzeugnisse aus Milch unmittelbar an Ver­
braucher abgegeben werden. 

Der Zeitraum der Lieferung von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch einschließlich deren 
Abgabe unmittelbar an den Verbraucher darf wäh­
ren.d einer Alpperiode 120 Tage nicht überschrei­
ten. Beginnt die Lieferung von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch einschließlich deren Abgabe 
unmittelbar an Verbraucher nach dem 30. Juni, so 
darf dieser Zeitraum den 15. Oktober nicht über­
schreiten. Verfügun'gsberechtigte über Almen mit 
Milchkuhhaltung haben Beginn und Ende. der Alp­
periode, die auf der Alm vorhandene Futterfläche 
und die Anzahl der aufgetriebenen Milchkühe, 
gegliedert nach deren Eigentümern, mittels eines 
vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Form­
blattes dem zuständigen Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb zu melden, der eine Durchschrift 
dieser Meldung innerhalb von sieben Tagen an den 
Milchwirtschaftsfonds weiterzuleiten hat. Die 
Befreiung vom zusätzlichen Absatzförderungsbei­
trag wird für den über die Alm Verfügungsberech­
tigten mit dem Tag wirksam, an dem seine Mel-· 
dung beim zuständigen Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb eingelangt ist, frühestens jedoch 
mit dem Tag des Almauftriebs. Wenn diese Mel­
dung innerhalb von drei Tagen nach Almauftrieb 
beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb eingelangt ist, gilt die Befreiung vom 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag rückwirkend 
ab dem Tag des Almauftriebs. Wenn der zustän­
dige Bearbeitungs- und V erarb~itungsbetrieb diese 
Meldung nicht innerhalb von sieben Tagen an den 
Milchwirtschaftsfonds weiterleitet, hat der Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb für die Zeit bis zur 
Weiterleitung der Meldung an· den Milchwirt­
schaftsfonds den zusätzlichen Absatzförderungs­
beitrag an den Milchwirtschaftsfonds zu berechnen 
und zu leisten, darf jedoch mit diesen Beiträgen 
den Milcherzeuger nicht belasten." 

73. § 71 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Milchwirtschaftsfonds hat milcherzeu­
genden Betrieben die Begünstigungen, die sich aus 
Abs.3 ergeben, für,die Dauer von drei Wirtschafts­
jahren durch Bescheid zu entziehen, wenn 

1. Milch und Erzeugnisse aus Milch, die gemäß 
Abs. 3 unmittelbar an den Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb geliefert oder an eine 
Sammelstelle gebracht oder unmittelbar an 
Verbraucher abgegeben werden, nicht oder 
nicht zur Gänze auf einer Alm oder nicht auf 
der Futtergrundlage dieser Alm - ausgenom­
men bei Vorliegen eines Elementarereignisses 
- erzeugt wurden, 

2. Milch und Erzeugnisse aus Milch nicht 
unmittelbar an den Bearbeitungs- und Verar-

beitungsbetrieb oder eine Sammelstelle gelie­
fert wurden, 

3. die Meldung des Verfügungsberechtigten 
nach Abs. 3 unrichtige oder unvollständige 
Angaben enthält." 

74. § 73 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 73. (1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige 
Milchmenge, für deren Übernahme durch einen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb von einem 
Milcherzeuger in einem Wirtschaftsjahr ein zusätz­
licher Absatzförderungsbeitrag nicht zu entrichten 
ist. Die Einzelrichtmenge bemißt sich in Kilo­
gramm und ist erforderlichenfalls auf die nächste 
zur Gänze durch zwölf teilbare Milchmenge aufzu­
runden. Einzelrichtmengen und Milchlieferungen 
eines Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner min­
derjährigen Kinder und Wahlkinder sowie der am 
selben Hof lebenden volljährigen Kinder und 
Wahlkinder sind innerhalb eines Einzugsgebietes 
zusammenzuzählen. Dasselbe gilt, wenn auf ein 
und demselben landwirtschaftlichen Betrieb meh­
rere Einzelrichtmengen bestehen, für alle Milcher­
zeuger dieses Betriebes. Einzelrichtmengen und 
Milchlieferungen eines Milcherzeugers, seines Ehe­
gatten, seiner minderjährigen Kinder und Wahlkin­
der sowie der am selben Hof lebenden volljährigen 
Kinder und Wahlkinder sind im Falle eines Antra­
ges der Verfügungsberechtigten zusammenzuzäh­
len, wenn deren landwirtschaftliche Betriebe nicht 
im selben Einzugsgebiet, jedoch im selben oder in 
zwei unmittelbar angrenzenden Verwaltungsbezir­
ken liegen. Solche Anträge sind von allen Verfü­
gungsberechtigten über die vom Antrag betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe bei sonstiger Unwirk­
samkeit zu unterfertigen. In den Anträgen ist von 
den Antragstellern jener Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb anzugeben, der hinsichtlich der 
gemeinsamen Verrechnung der Absatzfärderungs­
beiträge und der Abhofpauschale als zuständiger 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb gelten sÜll, 
wobei diesem von allen anderen betroffenen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieben die zur 
gemeinsamen Verrechnung erforderlichen Unterla­
gen umgehend zur Verfügung zu stellen sind. Der 
Antrag ist im Wege des für die Verrechnung 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
triebes beim Milchwirtschaftsfonds bis 30. Juni 
jenes Wirtschaftsjahres einzubringen, ab dem er für 
die gemeinsame Verrechnung gelten soll. Die 
gemeinsame Verrechnung endet 

1. bei Wegfall der Voraussetzungen für die 
gemeinsame Verrechnung oder 

2. bei Widerruf durch mindestens einen der Ver-
fügungsberechtigten 

mit dem auf den Wegfall der Voraussetzungen 
oder auf das Einlangen der Widerrufserklärung 
beim Milchwirtschaftsfonds folgenden Wirtschafts­
jahr. Der Milchwirtschaftsfonds hat alle Verfü­
gungsberechtigten über die von der gemeinsamen 
Verrechnung betroffenen landwirtSchaftlichen 
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Betriebe. sowie all~1 betroffen~n Bearbeitungs- und, 
Verarbeltungsbetrlfbe über dIe gestellten Anträge 
und die Beendigung der gemeinsamen Verrech­
nung zu verständihn. Weiter ist die Einzelricht­
menge eines Milchhzeugers, seines Ehegatten, sei­
ner minderjähriged Kinder und Wahlkinder sowie 
der am sel?en H9f lebenden volljährigen Kinder 
und Wahlkinder a~f Antrag der Verfügungsberech­
tigten auf einen anderen Betrieb dieser Personen, 
für den keine Einz~lrichtmenge besteht, zu übertra­
gen, wenn deren la!ndwirtschaftliche Betriebe nicht 
im selben Einzugsg.ebiet, jedoch im selben oder in 
zwei unmittelbar ahgrenzenden Verwaltungsbezir­
ken liegen. Für die~en Fall gelten die vorstehenden 
Bestimmungen betr~ffend die gemeinsame Verrech­
nung sinngemäß. I 

(2) Die Einzelri!chtmenge steht dem jeweiligen 
Verfügungsberecht,gten über einen milcherzeugen -
den Betrieb zu. $eht das Verfügungsrecht auf 
einen anderen übet, so bleibt die Einzelrichtmenge 
bestehen, sofern dh Betrieb weiterhin selbständig 
bewirtschaftet wir~ oder bewirtschaftbar ist. Ist der 
VerfügungsbereclJ.tigte Pächter, so steht ihm die 
Einzelrichtmenge riur dann zu, wenn außerdem die 
Pachtdauer minde~tens ein Wirtschaftsjahr beträgt 
und er alle vor Betinn des Pachtverhältnisses zum 
milcherzeuge~den I Betrieb gehörend~n Flächen 
pachtet; zu dIesen Flächen gehören mcht Bauflä­
chen, W eingä~en~ IWald, Ödland, Hausgärten und 
Obstgärten, dIe swh der Verpächter zurückbehal­
ten hat .. We~n ein !bisher einheitl~ch be~irtschafte­
ter BetrIeb In meHrere selbständIg bewIrtschaftete 
Betriebe aufgeteilt !wird oder wenn bisher gemein­
sam bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt werden, ist 
die Einzelrichtmen~e entsprechend einer Vereinba­
rung aufzuteilen, dIe spätestens ein Jahr nach dieser 
Auf teilung geschlo~sen wurde; sie wird mit dem auf 
die Bekanntgabe dbr Vereinbarung an den zustän­
digen Bearbeitund- und Verarbeitungsbetrieb fol­
genden Monatsers~en wirksam. Kommt innerhalb 
eines Jahres nach der vorgenannten Auf teilung eine 
Vereinbarung nicht zustande, so ist die Einzelricht­
menge in jenem }rerhältnis aufzuteilen, wie die 
zum Grundbestanq der aufgeteilten Betriebe gehö­
rigen Flächen (ohqe Berücksichti!$ung von Bauflä­
chen, Weingärten, jWald, Alme~, Odland, Ha~sgär­
ten und Obstgärten) aufgeteIlt wurden. BIS zur 
endgültigen Auf teilung der Einzelrichtmenge wird 
diese gleichmäßig !aufgeteilt. Sofern im folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, bleibt die Einzelricht­
menge von Winkehaftsjahr zu Wirtschaftsjahr 
gleich (W ahrungsrltenge)." 

I 
75. Nach § 73 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a ein-

gefügt: '.1 '. 
,,(2a) Wenn el~ VerfügungsberechtIgter über 

einen landwirtschaftlichen Betrieb alle zum Grund­
bestand dieses Betriebes gehörenden Futterflächen 
mit schriftlichem [Vertrag für ein oder mehrere 
Wirtschaftsjahre ar mehrere verpachtet, so kann 
die Einzelrichtmenge für die Dauer der Pachtver-

hältnisse auf die landwirtschaftlichen Betriebe der 
Pächter übertragen werden, wenn zumindest ein 
Pächter auch das Wirtschaftsgebäude pachtet und 
dieses weiterhin von einem Pächter selbständig 
bewirtschaftet wird oder bewirtschaftbar ist. Bau­
flächen, Weingärten, Wald, Ödland, Hausgärten 
und Obstgärten kann sich der Verpächter z~rück­
behalten. Die Einzelrichtmenge ist an die Pächter 
in jenem Verhältnis aufzuteilen, wie die zum 
Grundbestand des verpachteten Betriebes gehören­
den Flächen (ohne Berücksichti!?ung von Bauflä­
chen, Weingärten, Wald, Almen, Odland, Hausgär­
ten und Obstgärten) aufgeteilt wurden, wobei die 
einzelnen Teilmengen jeweils zur Gänze durch, 
zwölf teilbar sein müssen und in Summe die bis'he­
rige Einzelrichtmenge nicht übersteigen dürfen. 
Die Übertragung' der Einzelrichtmenge ist an die 
nach der Einzugsgebietsregelung zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungs betriebe mittels eines 
vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Form­
blattes zu melden. Die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern hat zu bestätigen, daß die angegebenen 
Pachtverträge über die angegebenen Pachtflächen 
bei ihnen gemeldet wurden und daß es sich bei die­
sen Pachtflächen um alle zum Grundbestand des 
verpachteten Betriebes gehörenden Flächen ein­
schließlich Wirtschaftsgebäude handelt und der 
Verpächter sich höchstens Bauflächen, Weingärten, 
Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten 
zurückbehalten hat. Diese Bestätigung ist nur gül­
tig, wenn sie bei der Vorlage an den zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb nicht älter 
als sechs Monate ist. Die Sozialversicherungsanstalt 
hat die zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe zu verständigen, wenn die angegebe­
nen Pachtverträge wieder aufgelöst werden. Der 
eingereichte Antrag ist vom zuständigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb zu bestätigen und 
anderen davon betroffenen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieben zur Kenntnis zu bringen, wenn 
der Antrag vollständig ausgefüllt ist und die sonsti­
gen Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten sind 
die Anträge dem Milchwirtschaftsfonds zur Ent­
scheidung vorzulegen. Die Übertragung wird mit 
Beginn des Wirtschaftsjahres wirksam, das auf das 
Einlangen des Antrages beim zuständigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb folgt. Wurde 
jedoch während dieses Wirtschaftsjahres von dem 
die Einzelrichtmenge abgebenden Betrieb keine 
Milch an einen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb geliefert und auch keine Mengen im Rah­
men des Ab-Hof-Verkaufes gemäß § 16 verrechnet, 
kann die Einzelrichtmenge rückwirkend mit Beginn 
dieses Wirtschaftsjahres übertragen werden. Jede 
Zusammenlegung von Einzelrichtmengen, die die 
Voraussetzungen dieses Absatzes nicht erfüllt, ist 
unwirksam. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres, in 
dem zumindest eines der Pachtverhältnisse aufge­
löst wird, oder das Wirtschaftsgebäude weder von 
einem Pächter selbständig bewirtschaftet wird noch 
für einen Pächter bewirtschaftbar ist, fallen die Ein­
zelrichtmengen in dem Ausmaß, in dem sie überge-

2 
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gangen sind, höchstens aber in dem dann bestehen­
den Ausmaß wieder zurück." 

76. § 73 Abs. 3 bis 5 lauten: 

,,(3) Die Wahrungsmenge erlischt mit Beginn 
eines Wirtschaftsjahres, wenn im Basiszeitraum 
keine Milch geliefert wurde oder wenn der Milch­
erzeuger die Milcherzeugung auf Dauer eingestellt 
hat. Davon ausgenommen sind Fälle, in denen im 
Basiszeitraum infolge eines Elementarereignisses 
keine Milch geliefert wurde; in diesen Fällen 
erlischt die Wahrungsmenge nur dann, wenn in 
zwei aufeinander folgenden Wirtschaftsjahren 
keine Milch geliefert wurde. 

(4) Abweichend von Abs. 3 unterliegt die Wah­
rungsmenge während der Stillegungsfrist keiner 
Veränderung, wenn der Verfügungsberechtigte die 
beabsichtigte Stillegung vor deren Beginn an den 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb unter Verwendung von vom Milchwirtschafts­
fonds aufzulegenden Formblättern mitteilt. Die 
Stillegung ist ab dem dem Einlangen der Mitteilung 
beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb folgenden Monatsersten wirksam. 
Stillegung bedeutet, daß der Verfügungsberechtigte 
die Milcherzeugung - ausgenommen die Haltung 
einer Milchkuh und die Verwendung der von die­
ser Kuh stammenden Milch ausschließlich für 
Zwecke der Selbstversorgung - sowie die Abgabe 
von Milch (§ 1 Abs. 1) und Erzeugnissen aus Milch 
(§ 1 Abs. 2) für mindestens zwei Wirtschaftsjahre 
(Stillegungsfrist) einzustellen hat. Diese Verpflich­
tung gilt für alle über den Betrieb Verfügungsbe­
rechtigten. Einzelrichtmengen oder Anteile von 
Einzelrichtmengen können während der Stille­
gungsfrist nicht auf den Betrieb übertragen werden. 
Während der Stillegungsfrist abgegebene Mengen 
an Milch und Erzeugnissen· aus Milch gelten als 
über die dem Milcherzeuger zustehende EinzeI­
richtmenge hinaus abgegebene Mengen. Die Stille­
gung endet frühestens nach Ablauf von zwei Wirt­
schaftsjahren sowie zu Beginn eines darauffolgen­
den Kalendermonates, wenn der Verfügungsbe­
rechtigte die beabsichtigte Wiederaufnahme der 
Milcherzeugung und Abgabe von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch dem zuständigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitu·ngsbetrieb mittels von vom 
Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Formblättern 
mitteilt. Die Beendigung der Stillegung ist ab dem 
dem Einlangen der Mitteilung beim zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb folgenden 
Monatsersten wirksam. Beginnt oder endet die 
Stillegung nicht am 1. Juli, so steht die Einzelricht­
menge für den jeweiligen Teil des Wirtschaftsjahres 
in einem aliquoten Teil zu; für die Jahresabrech­
nung gilt § 80 Abs. 3. 

(5) Der Milchwinschaftsfonds hat - unbescha­
det der Inanspruchnahme der Bezirksverwaltungs­
behörden gemäß § 65 Abs. 2 - durch seine Kon­
trollorgane die Einhaltung der sich aus Abs. 4 erge-

benden Verpflichtungen zu überprüfen. Vom 
Milchwirtschaftsfonds mit der Überwachung der 
Einhaltung dieser Verpflichtungen beauftragten 
oder ersuchten Organen ist 

1. bei Verdacht der Nichteinhaltung der im 
Rahmen der Stillegung eingegangenen Ver­
pflichtungen der Zutritt zu allen Wirtschafts­
räumen und Betriebsflächen des Betriebes zu 
gestatten, die der Erzeugung, Lagerung und 
sonstigen Aufbewahrung von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch dienen oder dienen 
können, 

2. Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge 
zu geben und 

3. sind auf Verlangen Bücher, Aufzeichnungen 
und sonstige maßgebliche Unterlagen, die 
Informationen über die Erzeugung, Lage­
rung, sonstige Aufbewahrung, Verwendung 
und allfällige Abgabe von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch an Dritte über den Betrieb 
enthalten oder enthalten können, vorzulegen 
und in diese Einsicht zu gewähren." 

77. § 73 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­

trieb hat dem Milchwirtschaftsfonds bis zum 
15. August das Ausmaß der in seinem Einzugsge­
biet 

1. an die Milcherzeuger mitgeteilten Einzelricht­
mengen des laufenden Wirtschaftsjahr:es ein­
schließlich der stillgelegten Einzelrichtmen­
gen (Abs. 4), 

2. sämtliche frei gewordenen EinzeIrichtmen­
gen, 

3. im Winschaftsjahr nicht genützten Anteile 
von Einzelrichtmengen, 

4. im Wirtschaftsjahr überschrittenen EinzeI­
richtmengen, 

5. im Winschaftsjahr gemäß § 71 Abs. 3 erster 
Satz befreiten Milchmengen, 

6. im Wirtschaftsjahr gemäß § 71 Abs.3 zweiter 
Satz befreiten Milchmengen, 

7. im Wirtschaftsjahr gemäß Abs. 4 stillgelegten 
Einzelrichtmengen, 

8. weiterhin bestehen bleibenden EinzeIricht­
mengen, bei denen die Wiederaufnahme 
gemäß Abs. 4 siebenter Satz mitgeteilt wurde, 

zu melden. Ferner haben sie die Anzahl der nach 
den Z 3, 4, 7 und 8 in Betracht kommenden Milch­
lieferanten zu melden. Darüber hinaus hat jeder 
Bearbeitungs-. und Verarbeitungs betrieb bis zum 
15. August die Summe der in seinem Einzugsgebiet 
im vorangegangenen Wirtschaftsjahr gemäß § 16 
abgegebenen und verrechneten Milchmengen sowie 
die Anzahl der hiefür in Betracht kommenden 
Milchlieferanten zu melden. Der Milchwirtschafts­
fonds kann von den Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben weitere Meldungen, die zur Erfül­
lung seiner Aufgaben sowie für die Beurteilung der 
in diesem Abschnitt geregelten Angelegenheiten 
erforderlich sind, einholen. Dies betrifft insbeson­
dere den durch Verpachtung (Abs. 2 dritter Satz 
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und 2a) oder durcH sonstige gesetzlich anerkannte 
Möglichkeiten zul~ssigen Übergang von Einzel­
richtmengen oder Anteilen von Einzelrichtmengen, 
wobei in der Mel~ung auch die Anzahl der in 
Betracht kommenden Milchlieferanten verlangt 
werden kann. Die! Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe sind yerpflichtet, die vom Milchwirt­
schaftsfonds verlangten Meldungen zu erstatten." 

78. § 73 Abs. 7 e~ltfällt. 
I 

I 
I 

79. § 73 Abs. 8 bis 11 lauten: 
I 

,,(8) Milcherzeuger erhalten über schriftlichen 
Antrag an den zust~ndigen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb qder an den Milchwirtschafts­
fonds für die Teiln~hme an der freiwilligen Liefer­
rücknahme eine P~ämie (Lieferrücknahmeprämie). 
Der MilchwirtschaEtsfonds hat bei ihm einlangende 
Anträge unerzüglidh an den zuständigen Bearbei­
tungs- und VeraJbeitungsbetrieb weiterzuleiten. 
Antragsberechtigt Isind jene Milcherzeuger, mit 
denen der Zuständi~e Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbettieb im ZeItpunkt der AntragsteIlung eine 
Abrechnung für did von ihrem Betrieb (Lieferrück­
nahmebetrieb) übetnommene Milch und Erzeug­
nisse aus Milch vbrnimmt. Für den Antrag sind 
vom Milchwirtschkftsfonds aufzulegende Form­
blätter zu verwen4n. Die Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetriebe ~aben den Milcherzeugern die 
erfolgte Antragstelilung zu bestätigen, wenn der 
Antrag vollStändig I ausgefüllt ist, bis 15. Juli jenes 
Wirtschaftsjahres, für das die Teilnahme an der 
freiwilligen Lieferrücknahme beabsichtigt ist, beim 
zuständigen. Bearb~itungs- und Verarbeitungs be­
trieb oder beim Milchwirtschaftsfonds eingebracht 
wurde und die sonJtigen Voraussetzungen für eine 
Teilnahme an deJ freiwilligen Lieferrücknahme 
erfüllt sind. Kann I diese Bestätigung nicht erteilt 
werden, sind die f..nträge dem Milchwirtschafts­
fonds zur Entsch~idung vorzulegen. Im Antrag 
haben die Milcherzeuger ihre Bereitschaft zu erklä­
ren, ihre Anliefer*ng für ein bestimmtes Wirt­
schaftsjahr um mindestens 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 vH 

I 

gegenüber der Ausgangsmenge zu verringern. Die 
um die erklärte Kürzung verringerte Menge ist die 
erklärte Lieferrück*ahmemenge. Die Bearbeitungs­
und Verarbeitungspetriebe haben bis 1. Juni alle 
Milchlieferanten ihres Einzugsgebietes über die 
Bestimmungen de~ freiwilligen Lieferrücknahme 
schriftlich zu informieren und ihnen die jeweilige 
Ausgangsmenge (i}bs. 9) sowie insbesondere die 
möglichen Stufen flir die erklärte Lieferrücknahme­
menge und die damit verbundenen finanziellen 
Auswirkungen (Abt 10 und 11) mitzuteilen. r 

I 
(9) , 

1. Die AusgangJmenge ist wie folgt zu berech~ 
nen: 

a+b 
2 

Hiebei ist: 
a = 

b 

die im Wirtschaftsjahr 1984/85 vom 
Lieferrücknahmebetrieb übernommene 
und gemäß § 16 verrechnete Menge an 
Milch und Erzeugnissen aus Milch, 
höchstens jedoch die für dieses Wirt­
schaftsjahr und für diesen Betrieb zuste-
hende Einzelrichtmenge; 
die im Wirtschaftsjahr 1985/86 vom 
Lieferrücknahmebetrieb übernommene 
und gemäß § 16 verrechnete Menge an 
Milch und Erzeugnissen aus Milch, 
höchstens jedoch die für dieses Wirt­
schaftsjahr und für diesen Betrieb zuste­
hende Einzelrichtmenge. 

2. Ist die Einzelrichtmenge des Lieferrücknah­
mebetriebes in jenem Wirtschaftsjahr, in dem 
eine Teilnahme an der freiwilligen Lieferrück­
nahme erfolgt, kleiner als dessen berechnete 
Ausgangsmenge, gilt diese Einzelrichtmenge 
als Ausgangsmenge. 

3. Für milcherzeugende Betriebe, die nach dem 
31. Juli 1984 eine Einzelrichtmenge auf 
Grund der im zweiten Lieferjahr angelieferten 
Menge unter Abzug jener Liefermenge, für 
die ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag 
zu entrichten war, erhielten, gilt die neu 
erworbene Einzelrichtmenge als Ausgangs­
menge. 

4. Ist die Einzelrichtmenge des Lieferrücknah­
mebetriebes in jenem Wirtschaftsjahr, in dem 
die Teilnahme an der freiwilligen Lieferrück­
nahme erfolgt, auf Grund eines gesetzlich 
zulässigen Übergangs von Einzelrichtmengen 
oder Anteilen von Einzelrichtmengen höher 
als die diesem Betrieb im Wirtschaftsjahr 
1984/85 zustehende Einzelrichtmenge, so ist 
die Ausgangsmenge für jene Betriebe, von 
denen die Einzelrichtmenge oder die Anteile 
von Einzelrichtmengen stammen, gemäß Z 1 
zu ermitteln und der Ausgangsmenge des Lie­
ferrücknahmebetriebes zur Gänze bzw. bei 
Anteilen von Einzelrichtmengen mit dem die­
sen Anteilen entsprechenden aliquoten Anteil 
der Ausgangsmenge hinzuzurechnen. Stammt 
die übergegangene Einzelrichtmenge oder ein 
übergegangener Anteil der Einzelrichtmenge 
von einem in Z 3 genannten Betrieb, ist Z 3 
bei der Berechnung der Ausgangsmenge für 
diesen Betrieb sinngemäß anzuwenden. 

5. Wenn auf den Lieferrücknahmebetrieb eine 
Einzelrichtmenge gemäß § 75 übertragen 
wurde, so ist für den Lieferrücknahmebetrieb 
zunächst die Ausgangsmenge nach den Z 1 
bis 4, 6 und 7 ohne Berücksichtigung der 
gemäß § 75 übertragenen Einzelrichtmenge 
zu berechnen. Diese Ausgangsmenge erhöht 
sich dann abweichend von Z 4 um die auf den 
Lieferrücknahmebetrieb gemäß § 75 übertra­
gene Einzelrichtmenge, jedoch ohne die erlo­
schene Differenz des § 75 Abs. 1 letzter Satz. 
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6. Wird nach einer Betriebsteilung auch die Ein­
zelrichtmenge geteilt, so ist zunächst die Aus­
gangs menge für beide Betriebe gemeinsam zu 
berechnen und dann im Verhältnis der Auftei­
lung der Einzelrichtmengen auf die aufgeglie­
derten Betriebe aufzuteilen, sofern keine ein­
zelbetriebliche Zuordnung der für die Berech­
nung der Ausgangsmenge maßgeblichen Kri­
terien möglich ist. 

7. Wenn sich während eines Wirtschaftsjahres 
das Verfügungsrecht über einen Lieferrück­
nahmebetrieb und damit während dieses Wirt­
schaftsjahres auch die gemeinsame Abrech­
nung mit anderen Betrieben ändert, so wird 
die Ausgangsmenge in dem Verhältnis auf die 
jeweiligen Verfügungsberechtigten aufgeteilt, 
wie es der Zeitdauer des Verfügungsrechtes 
während dieses Wirtschaftsjahres entspricht. 

Bei der Berechnung der Ausgangsmenge sind die 
§§ 72 und 73 Abs. 1 dritter bis letzter Satz anzu­
wenden. 

(10) Für jedes Wirtschaftsjahr, in dem Liefer­
rucknahmebetriebe an der freiwilligen Lieferrück­
nahme teilnehmen, sind monatliche Prämienvoraus­
zahlungen auf die Lieferrucknahmeprämie von den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben an die 
an der freiwilligen Lieferrücknahme teilnehmenden 
Milcherzeuger zu leisten, mit denen der Bearbei­
tungs- und Verarbeitungs betrieb für den jeweiligen 
Monat eine Abrechnung für die vom Lieferrück­
nahmebetrieb übernommene Milch und Erzeug­
nisse aus Milch vornimmt. Das Ausmaß der Prä­
mienvorauszahlung bemißt sich nach der im Antrag 
vom Milcherzeuger erklärten Bereitschaft zur Lie­
ferrucknahme gegenüber der Ausgangsmenge. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 
nach Anhörung der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen bis 
31. Mai für das am folgenden 1. Juli beginnende 
Wirtschaftsjahr durch Verordnung die Prämienvor­
auszahlung in Groschen je kg Milch für erklärte 
Lieferrücknahmemengen von mindestens 5, 6, 7, 8, 
9 und 10 vH in einer solchen Höhe festzusetzen, 
daß unter Berücksichtigung der Markterfordernisse 
im Inland und Ausland das Ziel einer sinnvollen 
Verminderung der Milchanlieferung zu erwarten 
ist. Der Geschäftsführer des Milchwirtschaftsfonds 
hat die ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen 
für das nächste Wirtschaftsjahr dem Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft rechtzeitig 
bekanntzugeben. Der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft hat diese Unterlagen der Präsi­
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs so zeitgerecht zu übermitteln, daß die­
ser bis zur Anhörung mindestens drei volle Werk­
tage zur Verfügung stehen. Die Prämienvorauszah­
lung ist vom zuständigen Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb für die vom Lieferrucknahmebe­
trieb monatlich übernommenen Mengen bis zum 
Ende des auf die Übernahme folgenden Kalender-

monates, höchstens jedoch bis zum Ausmaß der 
erklärten Lieferrücknahmemenge zu leisten. Die 
Bearbeitungs- lind Verarbeitungsbetriebe haben die 
Milcherzeuger monatlich darüber zu informieren, 
welche Restmengen der erklärten Lieferrucknah­
me mengen auf Grund der bisher erfolgten Über­
nahme vo~ Milch und Erzeugnissen aus Milch vom 
Lieferrucknahmebetrieb für das jeweilige Wirt­
schaftsjahr noch verbleiben. Die Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe haben die für die Prämien­
vorauszahlung zu leistenden Beträge mit den Vor­
auszahlungen auf den allgemeinen Absatzförde­
rungsbeitrag zu verrechnen. Reichen diese Mittel 
für die Verrechnung nicht aus, sind die noch offe­
nen Beträge mit den Vorauszahlungen- auf den 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag zu verrech­
nen und allenfalls daruber hinaus erforderliche 
Beträge rechtzeitig vom Milchwirtschaftsfonds 
anzufordern. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe, die Prämienvorauszahlungen durchführen, 
haben daruber Aufzeichnungen zu führen und dem 
Milchwirtschaftsfonds monatlich Meldung zu 
erstatten. Hinsichtlich der Verrechnung der Prä­
mienvorauszahlung zwischen den Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetri.eben und dem Milchwirt­
schaftsfonds ist die BAO sinngemäß -anzuwenden. 

(11) Nach Ablauf jedes Wirtschaftsjahres bemißt 
sich die Höhe der Lieferrucknahmeprämie nach 
dem tatsächlichen Ausmaß der gegenüber der Aus­
gangs menge erfolgten Lieferrücknahme; sowohl 
die Prämienvorauszahlung als auch die Prämie ist 
aus Mitteln des allgemeinen Absatzförderungsbei­
trages (§ 70 Z 2) zu leisten. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft hat unter Anwendung 
der im Abs. 10 festgelegten Bestimmungen bis 
31. Mai für das am 1. Juli beginnende neue Wirt­
schaftsjahr durch Verordnung die Höhe der Liefer­
rücknahmeprämien in Groschen je kg Milch für 
tatsächliche Lieferrücknahmemengen von jeweils 
mindestens 5 vH, 5,5 vH, 6,5 vH, 7,5 vH, 8,5 vH, 
9,5 vH und mehr als 10 vH festzusetzen. Auf die 
Lieferrücknahmeprämie sind die für das jeweilige 
Wirtschaftsjahr geleisteten Prämienvorauszahlun­
gen anzurechnen. Ein sich zugunsten des Milcher­
zeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist vom 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb mit schuldbefreiender Wirkung gemeinsam 
mit der Abrechnung nach § 80 Abs. 6 an jenen 
Milcherzeuger zu leisten, mit dem der Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb zu diesem Zeit­
punkt eine Abrechnung für die vom Lieferrucknah­
mebetrieb übernommene Milch und Erzeugnisse 
aus Milch durchführt. Ein sich zu Lasten des 
Milcherzeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist 
gegenüber dem Milchwirtschaftsfonds gleichzeitig 
mit den Absatzförderungsbeiträgen für das jewei­
lige Wirtschaftsjahr fällig (§ 80 Abs. 1) und kann 
vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb gemeinsam mit der Abrechnung nach § 80 
Abs. 6 zur ungeteilten Hand von jedem Milcher­
zeuger zurückgefordert werden, der für den Liefer-
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rücknahmebetrieb I eine Prämienvorauszahlung beitungs- und Verarbeitungs betrieb die für die 
erhalten hat, sowie, von deren Rechtsnachfolgern. Abwicklung der freiwilligen Lieferrücknahme 
Hinsichtlich der V,errechnung der Lieferrücknah- erforderlichen Angaben mitzuteilen." 
meprämie zwischen: den Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieben Jnd dem Milchwirtschaftsfonds 
gelten die §§ 80 Albs. 4 und 5 und 82 sowie die 
BAO sinngemäß." I 

I 

80. § 73 Abs. 12 t 2 bis 4 lauten: 

,,2. hinsichtlich d~r übernommenen Mengen alle 
nach § 73 A~s. 1 dritter bis letzter Satz zu 
berücksichtig~nden Lieferungen zusammen-
zuzählen, ! 

3. Mengen, die I gemäß § 13 Abs.2 Z 1 bis 5 
sowie gemäß! § 16 Abs. 1 bis 4a abgegeben 
oder verwendbt werden, nicht zu berücksich-

tigen, ~ 
4. im Falle des Abs. 9 Z 7 die maßgeblichen 

Berechnungs ,rundlagen auf die jeweiligen 
Verfügungsbe1rechtigten getrennt zuzuord-
nen." I . 

81. § 73 Abs. 15ind 16 lauten: 

,,(15) Die Abs. 8 bis 12 gelten für Almen im 
Sinne des § 71 Abs~ 3 bis 5 und Heimgütermit fol-
gender Maßgabe: I . . 

1. Als Ausgangsmenge für Almen Ist die wäh­
rend der Alpperiode des Kalenderjahres 1986 
von der Alm gelieferte Menge heranzuziehen. 

2. Für die Abwicklung der Prämienvorauszah­
lung und der Lieferrücknahmeprämie ist jener 
BearbeitungsJ und Verarbeitungsbetrieb 
zust~ndig, in ~essen Einzugsge?iet das Heim­
gut hegt; wenn zwar der für die Alm zustän­
dige, nicht jedoch der für das Heimgut 
zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb eine I ganzjährige Bearbeitung und 
Verarbeitung von Milch und Erzeugnissen 
aus Milch durchführt, so ist der für die Alm 
zuständige B~arbeitungs~ und Verarbeitungs­
betrieb-a.uch fÜr die Abwicklung der Prämien­
vorauszahludg und der Lieferrücknahmeprä­
mie zuständig. im Falle des Vorhandenseins 
mehrerer zus~ändiger Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetriebe hat der teilnehmende 
Milcherzeugbr jenen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb zu bezeichnen, der die 
Abrechnung für sämtliche Betriebe durchfüh-

. r~n soll. I .. 
Dies gilt auch für den Fall, daß eme vorüberge­
hende AberkennuJg gemäß § 71 Abs. 5 erfolgt. 

(16) Der gemäßI Abs. 15 Z 2 zuständige Bearbei­
tungs- und Verarfueitungsbetrieb hat die Prämien­
vorauszahlung und die Lieferrücknahmeprämie für 
die von sämtlicher Betrieben des gemäß Abs. 14 
teilnehmenden Milcherzeugers gelieferten Milch­
mengen gemeinsdm zu verrechnen. Liegen die 
Betriebe des gemdß Abs. 14 teilnehmenden Milch­
erzeugers in verschiedenen Einzugsgebieten, haben 
die beteiligten Be~rbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe dem die Vehechnung durchführenden Bear-

I 

82. Nach § 73 wird folgender § 73a. eingefügt: 

,,§ 73a. Werden Kühe im Rahmen von Messen 
oder messe ähnlichen Veranstaltungen im Sinne der 
Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, in der 
jeweils geltenden Fassung im Rahmen von Zucht­
viehausstellungen gehalten, so kann deren Milch 
während der Dauer der Ausstellung vom zuständi­
gen Bearbeitungs- oder Verarbeitungsbetrieb, in 
dessen Einzugsgebiet die Messe oder messeähnli­
che VeranstaltuI?g stattfindet, unter. der Vo~aus.set­
zung übernommen werden, daß die beabSichtigte 
Milchablieferung vor Lieferbeginn vom jeweiligen 
Veranstalter dem zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb unter Vorlage einer Bestäti­
gung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
über das Vorliegen einer Messe oder messeähnli­
chen Veranstaltung und deren Dauer angezeigt 
wird. In diesem Fall ist für die gesamte Lieferung 
von Milch der allgemeine Absatzförderungsbeitrag 
und für 20 vH der gesamten Lieferung von Milch 
der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag zu ent-
richten." 

83. § 75 lautet: 

,,§ 75. (1) Verfügungsberechtigte über milcher­
zeugende Betriebe können - jeweils gerundet auf 
die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl -
85 vH ihrer gesamten Einzelrichtmenge oder 
75 vH eines Anteiles ihrer Einzelrichtmenge, der in 
einem Wirtschaftsjahr mindestens 30 vB der dem 
milcherzeugenden Betrieb zustehenden Einzelricht­
menge zu betragen hat, nach Maßgabe der nachste­
henden Bestimmungen auf einen oder mehrere 
milcherzeugende Betriebe übertragen. Die Diffe­
renz auf 100 vH der übertragenen Einzelricht: 
menge oder Anteile von Einzelrichtmengen erlischt 
entschädigungslos. 

(2) Die beabsichtigte Übertragung von (Anteilen 
von) Einzelrichtmengen ist jenem Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betrieb anzuzeigen, der für die 
Übernahme von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
des die Einzelrichtmenge oder einen Anteil der Ein­
zelrichtmenge abgebenden milcherzeugenden 
Betriebes zuständig ist. Die Anzeige hat von jenen 
Personen zu erfolgen, die über den die (Anteile 
der) Einzelrichtmenge abgebenden milcherzeugen­
den Betrieb verfügungsberechtigt sind. Dabei ist ein 
vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegendes Form­
blatt zu verwenden, in dem auch jene milcherzeu­
genden Betriebe, auf die die (Anteile der) Einzel­
richtmenge übertragen werden soll (sollen), deren 
Verfügungsberechtigte, die Höhe der übertragenen 
Anteile von Einzelrichtmengen sowie ein Nachweis 
des für den Erwerb der (Anteile der) Einzelricht­
menge erforderlichen und entsprechenden Mißver­
hältnisses (Abs. 5) anzugeben sind. Die erfolgte 
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Anzeige ist vom zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb dem. bisherigen und den die 
Einzelrichtmenge erwerbenden Verfügungsberech­
tigten zu bestätigen und anderen davon betroffenen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben sowie 
dem Milchwirtschaftsfonds zur Kennntis bringen, 
wenn diese vollständig ausgefüllt ist und die sonsti­
gen Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten sind 
die Anzeigen dem Milchwirtschaftsfonds zur Ent­
scheidung vorzulegen. Ist der Verfügungsberech­
tigte nicht Alleineigentümer jenes milcherzeugen­
den Betriebes, von dem die Einzelrichtmenge abge­
geben werden soll, ist der Antrag von sämtlichen 
Eigentümern dieses Betriebes zu unterfertigen. 
Besteht die Einzelrichtmenge dieses Betriebes auch 
aus Anteilen von Einzelrichtmengen, die auf Grund 
von Partnerschaftsverträgen oder Pachtverträgen 
übergegangen sind, ist der Antrag auf Übertra~ung 
der Einzelrichtmenge auch von allen von der Über­
tragung betroffenen Vertragspartnern zu unterfer­
tigen. Die Gemeinde hat die Vollständigkeit der 
angegebenen Eigentümer zu bestätigen. Diese Auf­
gabe fällt in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde. 

(3) Die Übertragung (von Anteilen) der Einzel­
richtmenge wird mit Beginn des auf die Anzeige 
folgenden Wirtschaftsjahres wirksam. Wurde 
jedoch während des Wirtschaftsjahres, in dem die 
Anzeige erfolgt, von dem die Einzelrichtmenge 
abgebenden Betrieb keine Milch an einen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert und auch 
keine Mengen im Rahmen des Ab-Hof-Verkaufes 
gemäß § 16 verrechnet, kann die Einzelrichtmenge 
rückwirkend mit Beginn jenes Wirtschaftsjahres 
übertragen werden, in dem die Anzeige erfolgt. 

(4) Die Einzelrichtmenge kann nur an milcher­
zeugende Betriebe, die im selben Land oder in 
einem an dieses Land angrenzenden Verwaltungs­
bezirk gelegen sind, abgegeben werden. 

(5) Bei jedem, eine Einzelrichtmenge oder einen 
Anteil einer Einzelrichtmenge erwerbenden milch­
erzeugenden Betrieb muß ein Mißverhältnis zwi­
schen der vorhandenen Einzelrichtmenge und der 
auf Grund der Futterbasis dieses Betriebes errech­
neten Einzel~ichtmenge bestehen. Zur Futterbasis 
zählen die Grünlandflächen - ausgenommen Alm­
flächen (§ 71 Abs.3 und 4) - und Feldfutterflä­
chen, die mit Klee und Kleegras sowie mit Luzer­
nen bebaut werden; der Milchwirtschaftsfonds hat 
durch Verordnung die Wertigkeit der verschiede­
nen Flächen auf Grund der im statistischen Durch­
schnittauf den verschiedenen Arten von Grünland­
flächen und Feldfutterflächen erzielbaren Erträge 
festzulegen; ein Mißverhältnis besteht dann, wenn 
die Einzelrichtmenge kleiner ist alS die Summe der 
Hektarzahl der Futterbasis, multipliziert mit 5 000 
für die ersten 3 ha, mit 4 000 für weitere 4 ha und 
mit 3 000 für weitere 8 ha und mit 2 144 für weitere 
7 ha. Zur Ermittlung der Futterbasis sind diese Flä-

chen dann heranzuziehen, wenn sie entweder im 
Eigentum des über den eine EiilZeirichtmenge oder 
einen Anteil einer Einzelrichtmenge erwerbenden 
milcherzeugenden Betrieb Verfügungsberechtigten 
stehen oder von diesem mit schriftlichem Pachtver~ 
trag für mindestens ein Jahr gepachtet wurden. Bei 
der Berechnung des Mißverhältnisses ist eine 
Zusammenrechnung von Einzelrichtmeng·en gemäß 
§ 73 Abs. 1 und 2a sowie eine Zusammenlegung 
von Einzelrichtmengen gemäß § 75a zu berücksich­
tigen. Die Gemeinden haben die Vollständigkeit 
der die Futterbasis betreffenden Flächen zu bestäti­
gen. Diese Aufgaben fallen in den eigenen Wir­
kungsbereich der Gemeinde. Die Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern hat zu bestätigen, daß die 
angegebenen Pachtverträge über die angegebenen 
Pachtflächen bei ihr gemeldet wurden. Die Bestäti­
gungen der Gemeinden und der Sozialversiche­
rungsanstalt sind gültig, wenn sie bei Vorlage an 
den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb nicht älter als sechs Monate sind. Die Bestä­
tigungen sind anläßIich der Anzeige gemäß Abs. 2 
von den . Verfügungsberechtigten, die eine Erhö­
hung der Einzelrichtmenge ihrer Betriebe bewirken 
wollen, vorzulegen. Die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern hat den Milchwirtschaftsfonds zu ver­
ständigen, wenn diese Pachtverträge vor Ablauf 
einer mindestens einjährigen Laufzeit wieder auf- -
gelöst werden. 

(6) Von jedem milcherzeugenden Betrieb kön­
nen pro Wirtschaftsjahr Einzelrichtmengen oder 
Anteile von Einzelrichtmengen im Höchstausmaß 
von insgesamt 5 004 kg erworben werden, höch­
stens jedoch im Umfang des vorhandenen Mißver­
hältnisses, aufgerundet auf die nächste zur Gänze 
durch zwölf teilbare Zahl. Die durch den Erwerb 
einer Einzelrichtmenge oder eines Anteiles einer 
Einzelrichtmenge entstehende Einzelrichtmenge 
eines milcherzeugenden Betriebes darf insgesamt 
70 008 kg nicht übersteigen. Dabei ist eine Zusam­
menrechnung von Einzelrichtmengen gemäß § 73 
Abs. 1 und 2a sowie eine Zusammenlegung von 
Einzelrichtmengen gemäß § 75a zu berücksichti­
gen. Jede übertragene Einzelrichtmenge oder jeder 
übertragene Anteil einer Einzelrichtmenge muß 
eine zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl sein. 

(7) Jeder Erwerb einer Einzelrichtmenge oder 
eines Anteiles einer Einzelrichtmenge, der die Vor­
aussetzungen der Abs. 1, Abs.2 erster bis dritter 
Satz und Abs. 4 bis 6 - insbesondere das V orlie­
gen eines für den Erwerb der Einzelrichtmenge ent­
sprechenden Mißverhältnisses '-- nicht erfüllt, ist 
unwirksam. Sollte eine der in Abs. 2 fünfter bis letz­
ter Satz genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 
sein, so ist die angezeigte und bestätigte Übertra­
gung der Einzelrichtmenge oder von Anteilen der 
Eirtzelrichtmenge dennoch wirksam. In diesem Fall 
sind allfällige Ersatzansprüche auf dem Zivilrechts­
wege geltend zu machen." 
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,,§ 75a. (1) Di~ Einzelrichtmenge geht über 
Antrag in folgenden Fällen auf einen anderen 
Betrieb über: : 

1. Bei Verehelic~lUng von über zwei oder meh­
rere landwirtSchaftliche Betriebe mit Einzel­
richtmenge Vbrfügungsberechtigten; 

2. bei vertraglich vereinbarter Übergabe eines 
weiteren landwirtschaftlichen Betriebes mit 
Einzelrichtmdnge an einen der nachfolgend 
aufgezählten pbernehmer oder an diesen und 
seinen Ehegatten oder an seinen Ehegatten. 
Übernehmer im vorstehenden Sinne sind Ver­
wandte oder Iv erschwägerte in gerader Linie 
sowie Gesc~wister oder Ehegatten von 
Geschwisterni des bisherigen Betriebsinhabers ; 

3. bei Erwerb eines weiteren landwirtschaftli­
chen Betrie~les mit Einzelrichtmenge von 
Todes wegen. 

I 
(2) Anträge nach Abs. 1 sind unter Verwendung 

eines vom Milch:Wirtschaftsfonds aufzulegenden 
Formblattes von allen über die vom Antrag betrof­
fenen landwirtschdftlichen Betriebe Verfügungsbe­
rechtigten und Ei~entümern zu unterfertigen. Die 
G.emeinde hat die r ol~ständig~eit der angegeben~n 
Eigentümer zu bestätigen. Diese Aufgabe fällt In 

den eigenen Wirk~ngsbereich der Gemeinde. Von 
den Antragsteller~ ist jener landwirtschaftliche 
Betrieb anzugebenf auf dem die Einzelrichtmengen 
zusammengelegt 'Yerden sollen. Der Antrag ist bei 
jenem Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb ein­
zureichen, in des~en Einzugsgebiet der genannte 
landwirtschaft!ich~ Betrieb gelegen ist. Dieser 
Antrag ist vom zus~ändigen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb :tu bestätigen und anderen davon 
betroffenen BearBeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieben zur Kennthis zu bringen, wenn der Antrag 
vollständig ausgefallt ist und die sonstigen Voraus­
setzungen erfüllt ~ind. Ansonsten sind die Anträge 
dem Milchwirtsch~ftsfonds zur Entscheidung vor-
zulegen. I 

(3) Besteht die Einzelrichtmenge eines Betriebes, 
dessen Einzelrichttnenge auf einen anderen Betrieb 
übertragen werde~ soll, auch aus Anteilen von Ein­
zelrichtmengen, die auf Grund von Partnerschafts­
verträgen oder pa!chtverträgen übergegangen sind, 
ist der Antrag aJf Übertragung der Einzelricht­
menge auch von a!llen von der Übertragung b!!trof­
fenen VertragspaI'fnern zu unterfertigen. 

(4) Die Übertrdgung wird mit Beginn des Wirt­
schaftsjahres wir~am, das auf das Einlangen des 
Antrages beim zu~tändigen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb I folgt. Wurde jedoch während 
dieses Wirtschaftsjahres von dem die Einzelricht­
menge abgebenddn Betrieb keine Milch an einen 
Bearbeitungs- untl Verarbeitungs betrieb geliefert 
und auch keine Mengen im Rahmen des Ab-Hof­
Verkaufes gemäß

1

§ 16 verrechnet, kann die Einzel­
richtmenge rückwirkend mit Beginn dieses Wirt­
schaftsjahres übertragen werden. 

(5) Durch die Übertragung von Einzelrichtmen­
gen darf eine gemeinsame Einzelrichtmenge von 
höchstens 140004 kg entstehen. Dabei ist eine 
Zusammenrechnung von Einzelrichtmengen gemäß 
§ 73 Abs. 1 und eine Zusammenlegung von Einzel­
richtmengen gemäß § 73 Abs.2a zu berücksichti­
gen .. 

(6) Jede Zusammenlegung von Einzelrichtmen­
gen, die die Voraussetzungen der Abs. 1 bis 5 nicht 
erfüllt, ist unwirksam. 

(7) Zusammenlegungen von Einzelrichtmengen 
erfolgen auf Dauer beim übernehmenden landwirt­
schaftlichen Betrieb, sofern nicht schon bei Antrag­
steIlung angegeben wurde, daß bei späterer Auftei­
lung des Verfügungsrechtes über die in Betracht 
kommenden landwirtschaftlichen Betriebe die 
zusammengelegten Einzelrichtmengen wieder dem 
jeweiligen Verfügungsberechtigten über diese 
Betriebe zustehen sollen." 

85. § 76 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Milchwirtschaftsfonds kann bei unrich­
tigen Mitteilungen gemäß Abs. 1 die tatsächlich 
zustehende Einzelrichtmenge rückwirkend bis zum 
Ablauf von drei Jahren ab erfolgter Mitteilung 
durch Bescheid feststellen." 

86. § 77 lautet: 

,,§ 77. (1) Die Höhe des allgemeinen Absatzför­
derungsbeitrages ist nach Anhörung der Prä~.iden­
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Oster­
reichs, der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, des Österreichischen Arbeiterkammertages 
und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
vom Bundesminister für Land--und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen jeweils für ein Wirtschaftsjahr vor dessen 
Beginn durch Verordnung festzusetzen. Der allge­
meine Absatzförderungsbeitrag ist in einer Höhe 
zu bestimmen, daß der Finanzierungsanteil gemäß 
§ 70 Z 2 bedeckt· wird. Der zusätzliche Absatzför­
derungsbeitrag beträgt 4,20 Schilling je Kilogramm 
Milch. Sind für die Verwertung der übernommenen 
Milchmenge und für die Bedeckung des Finanzie­
rungsanteiles nach § 70 Z 3 höhere Mittel erforder­
lich, als sie durch den zusätzlichen Absatzförde­
rungsbeitrag während eines· Wirtschaftsjahres auf­
zubringen sind, so ist dieses übersteigende Finan­
zierungserfordernis durch eine entsprechende 
Erhöhung des allgemeinen Absatzförderungsbeitra­
ges zu bedecken. Sind für die Verwertung der über­
nommenen Milchmenge und für die Bedeckung des 
Finanzierungsanteiles nach § 70 Z 3 weniger Mittel 
erforderlich, als sie durch den zusätzlichen Absatz­
förderungsbeitrag während eines Wirtschaftsjahres 
aufzubringen sind, so ist dieses Guthaben zur Sen­
kung des Finanzierungserfordernisses des allgemei­
nen Absatzförderungsbeitrages heranzuziehen. 

(2) Der Geschäftsführer des Milchwirtschafts­
fonds hat die voraussichtliche zusätzliche Absatz-
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und Verwertungsmenge und das daraus sich erge­
bende gesamte Finanzierungserfordernis für das 
jeweilige Wirtschaftsjahr bis vier Wochen vor 
Beginn jedes Wirtschaftsjahres dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft bekanntzugeben. 
Der Bekanntgabe durch den Geschäftsführer des 
Milchwirtschaftsfonds ist die voraussichtliche Ent­
wicklung der Anlieferung und des Absatzes an 
Milch in bearbeiteter oder verarbeiteter Form 
zugrunde zu legen. Im gesamten Finanzierungser­
fordernis sind die Kosten der Verwertung der 
gesamten Überschüsse an Milchprodukten unter 
Zugrundelegung der Nichtfetttrockenmasse und 
der Fetttrockenmasse zu berücksichtigen. Der Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft hat die 
Unterlagen, die für die Beurteilung der Höhe des 
allgemeinen Absatzförderungsbeitrages maßgeb~nd 
sind, der Präsidentenkonferenz der LandwIrt­
schaftskammern Österreichs, der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, dem gsterre!ch!schen 
Arbeiterkammertag und dem OsterreIchIschen 
Gewerkschaftsbund so zeitgerecht zu übermitteln, 
daß diesen bis zur Anhörung nach Abs. 1 minde­
stens drei volle Werktage zur Verfügung stehen. 

(3) Unbeschadet des Abs. 5 ist die Höhe des all­
gemeinen Absatzförderungsbeitrages vor Beg!n? 
jedes Wirtschaftshalbjahres durch den BundesmInI­
ster für Land- und Forstwirtschaft zu überprüfen 
und gegebenenfalls zum Beginn des folgenden 
Wirtschaftshalbjahres neu festzusetzen. Die Abs. 2 
und 4 gelten sinngemäß. 

(4) Fehlbeträge und Überschüsse beim Auf~om­
men aus dem allgemeinen AbsatzförderungsbeItrag 
einerseits und dem zusätzlichen Absatzförderungs­
beitrag andererseits, insbesondere so!che, die s!ch 
aus den Abweichungen der vor Begmn des WIrt­
schaftsjahres angenommenen Prognosewerte von 
den tatsächlichen Werten ergeben, sind bei der 
Festsetzung des allgemeinen Absatzförderungsbei­
trages zum nächsten Festsetzungstermin entspre­
chend zu berücksichtigen. 

(5) Ergeben sich im Laufe eines Wirtschaftsjah­
res erhebliche Änderungen des Finanzierungserfor­
dernisses oder der zur Bedeckung des Finanzie­
rungserfordernisses vorgesehenen Mittel, so ist der 
allgemeine Absatzförderungsbeitrag zum nächstfol­
genden Monatse~~ten entsprechend z~ ände~n, 
wobei die letzte Anderung innerhalb eInes WIrt­
schaftsjahres spätestens zum 1. April stattfinden 
kann. Die Abs. 2 und 4 gelten sinngemäß." 

87. § 80 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Bei der Bemessung des zusätzlichen Absatz­
förderungsbeitrages ist von den die Einzelrichtmen­
gen der Milcherzeuger übersteigenden Mengen an 
Milch und Erzeugnissen aus Milch auszugehen und 
darauf der gemäß § 77 Abs. 1 festgesetzte Beitrags­
satz anzuwenden." 

88. § 81 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bemessung des zusätzlichen Absatzför­
derungsbeitrages sind jene im Kalendermonat von 
den Milcherzeugern übernommenen Mengen an 
Milch und Erzeugnissen aus Milch zugrunde zu 
legen, die ein Zwölf tel der Einzelrichtmengen oder 
die gemäß Abs. 5 für den Kalendermona~ festge­
setzten Teile der Einzelrichtmengen der eInzelnen 
Milcherzeuger übersteigen oder unterschreiten. 
Auf die sich so ergebenden Mengen an Milch und 
Erzeugnissen aus Milch ist der Beitragssatz gemäß 
§ 77 Abs. 1 anzuwenden. Die daraus entstehende 
Beitragsschuld beziehungsweise das sich ~araus 
ergebende Beitragsguthaben ist zunächst mIt den 
für die vorangegangenen Kalendermonate d~s 
Wirtschaftsjahres insgesamt sich ergebenden Bel­
tragsschuldigkeiten beziehungsweise Beitr~gsgut­
haben auszugleichen. Eine danach verbleIbende 
Zahllast ist zu entrichten. Führt der Ausgleich zu 
einer Gutschrift so ist diese nur insoweit erstat­
tungsfähig, als ihr für das Wirtschaftsjahr b~reits 
entrichtete Vorauszahlungen auf den zusätzhchen 
Absatzförderungsbeitrag gegenüberstehen. Der 
Milchwirtschaftsfonds kann auf Antrag eines Bei­
tragsschuldners, der keine ganzjährige Bea.rbeitung 
und Verarbeitung von Milch und Erzeugmssen aus 
Milch durchführt, die Vorauszahlung für den 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag in pauscha­
lierten Monatsraten festlegen, sofern dadurch die 
Entrichtung der Beitragsschuld nicht. gefährd;t 
wird und dies aus Gründen der EInfachheIt, 
Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu einer Verrin­
gerung des Verwaltungsaufwandes beiträgt." 

89. § 85 lautet: 

,,§ 85. Die Beiträge sind ausschließliche Bundes­
abgaben und für Absatz- und Verwertungsmaßnah­
men im Bereich der Milchwirtschaft sowie für die 
Bedeckung der Lieferrücknahmeprämie und d~r 
Prämienvorauszahlungen zu verwenden. DIe 
Abhofpauschale ist eine ausschließliche Bundesab­
gabe und für absatzfördernde Maßnahmen für 
Milch und Erzeugnisse aus Milch im Inland zu ver­
wenden. Die Beiträge und die Abhofpauschale hat 
der Milchwirtschaftsfonds an den Bund abzuführen 
oder mit dem Bund nach dessen Anweisungen zu 
verrechnen." 

90. Die §§ 87 bis 89 lauten: 

,,§ 87. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
wer 

1. dem § 13 Abs. 4 dritter Satz, dem § 16 Abs. 7, 
einer Verpflichtung gemäß den §§ 16 Abs.8 
letzter Satz oder 73 Abs. 5 zweiter Satz, dem 
§ 16 Abs.9 letzter Satz, dem § 19 Abs. 1, 2 
erster bis dritter Satz oder 3, dem § 28 Abs. 6 
oder dem§ 37 Abs. 1, 2 oder 4 zuwiderhan­
delt, 

2. einer Verordnung oder einem Bescheid, die 
auf Grund des § 32 oder § 37 Abs. 3 erlassen 
worden sind, zuwiderhandelt, 

599 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 109

www.parlament.gv.at



, 599 der Beilagen 25 

3. erstmalig eint Verordnung oder einem 
Bescheid, die lauf Grund des § 43 erlassen 
worden sind, zf~iderhandelt oder 

4. der Meldevef!~fhchtung gemäß § 71 Abs.7 
letzter Satz ni~ht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. I 

Sofern die Tat nicHt den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der perichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen bit strengerer Strafe bedroht 
ist, ist die Verwaltunbübertretung von der Bezirks­
verwaltungsbehörde I mit Geldstrafe bis zu 5 000 S, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheits­
strafe b~s zu zwei '40chen zu bestrafen. 

(2) Eme Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. dem § 13 Abs.12 zweiter Satz, Abs. 3 zweiter 

I Satz oder Abs, 4 erster Satz oder dem § 16 
Abs. 6 letzter Satz zuwiderhandelt, 

2. einer V erordn~ng oder einem Bescheid, die 
auf Grund de~ § 14 Abs.2, des § 15 Abs. 1, 
des § 16 Abs. \3, des § 17 Abs. 3 oder § 32 
erlassen worden sind, zuwiderhandelt, 

3. entgegen dem I § 13 Abs. 2 erster Satz oder 
Abs. 3 erster iSatz die Lieferung oder die 
Übernahme voh Milch und Erzeugnissen aus 
Milch vornimllit oder unterläßt, 

4. entgegen dem I § 18 Abs. 3 frische Rohmilch 
oder frischen Rohrahm übernimmt, 

5. entgegen dem I § 28 Abs. 3 erster Satz oder 
dem § 30 Warein im Werte bis zu 500 000 S in 
das Inland verllringt, 

6. entgegen dem '§ 29 Abs. 1 erster Satz Waren 
im Werte bis zu 500000 S in das Ausland ver­
bringt,·i 

7. seinen Verpflichtungen nach den §§ 41 Abs. 3, 
51 Abs. 1, 53~ Abs. 2, 53h oder 53r nicht 
nachkommt, I 

8. im Wiederholungsfalle einer Verordnung 
oder einem Be~cheid, die auf Grund des § 43 
erlassen wordeh sind, zuwiderhandelt oder 

9. die Zuerkennung von Zuschüssen durch 
unrichtige Ang~ben oder. sonst in mißbräuch­
licher Weise beeinflußt. 

Sofern die Tat nich~ den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren I . 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs-
strafbestimmungen kit strengerer Strafe bedroht 
ist, ist die V erwaltun~sübertretung von der Bezirks­
verwaltungsbehörde ,mit Geldstrafe bis zu 50 000 S, 
im Falle der Uneinb~inglichkeit mit Ersatzfreiheits­
strafe bis zu sechs wlochen, zu bestrafen. Der Ver­
such ist strafbar. 

(3) Bei vorsätzlifh begangenen Verwaltungs­
übertretungen gemäß Abs. 2 können die den 
Gegenstand der sttafbaren Handlung bildenden 
Waren, die dem Tät~r oder einem Beteiligten gehö­
ren, für verfallen erhlärt werden. Der Wert der für 
verfallen erklärten Sachen darf jedoch nicht in 
einem Mißverhältni~ zur Schwere der strafbaren 
Handlung stehen un1d nicht höher sein als die ver­
hängte Geldstrafe. 

(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, begeht derjenige, der durch unrichtige oder 
unvOllständige Angaben bewirkt, daß Beiträge und 
Beträge nach den Abschnitten A, Bund C sowie 
Import- und Exportausgleiche nicht oder zu nied­
rig festgestellt werden, eine Verwaltungsübertre­
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 
bei Vorsatz mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei 
Fahrlässigkeit bis zum Einfachen des Betrages, um 
den der Beitrag, Betrag, Import- und Exportaus­
gleich zu niedrig festgestellt wurde, zu bestrafen. 

(5) Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geld­
strafe gemäß Abs. 4 ist bei Vorsatz eine Ersatzfrei­
heitsstrafe bis zu sechs Wochen und bei Fahrlässig­
keit eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen 
festzusetzen. 

(6) Das VVG 1950, BGBI. Nr.I72, ist nicht 
anzuwenden auf Bescheide, deren Nichterfüllung 
gemäß Abs. 1 und 2 als Verwaltungsübertretung 
bestraft wird. 

(7) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG 1950) 
beträgt bei Verwaltungsübertretungen nach den 
Abs. 1 bis 4 sechs Monate. 

§ 88. (1) Eine Verwaltungs übertretung begeht, 
wer 

1. unter Verletzung der Verpflichtung zur 
Offenlegung oder zur Anzeige nach den §§ 71 
Abs.7, 80 Abs. 4 oder 81 Abs.4 den Beitrag 
oder die Vorauszahlung an den Milchwirt­
schaftsfonds oder die Abhofpauschale ganz 
oder teilweise nicht entrichtet, 

2. vorsätzlich durch Handlungen oder unrich­
tige Angaben bewirkt, daß Absatzförderungs­
beiträge oder die Abhofpauschale ganz oder 
teilweise nicht entrichtet werden, 

3. unter Verletzung der Verpflichtung zur Füh­
rung von Aufzeichnungen und Erstattung von 
Meldung nach § 73 Abs. 10 oder 11 die Lie­
ferrücknahmeprämie oder eine Prämienvor­
auszahlung zu Unrecht oder in zu hohem 
Ausmaß leistet und dem Milchwirtschafts­
fonds verrechnet oder von diesem anfordert, 
oder 

4. vorsätzlich durch Handlungen oder unrich­
tige Angaben bewirkt, daß die Lieferrücknah­
meprämie oder eine Prämienvorauszahlung 
zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß gelei­
stet wird und mit dem Milchwirtschaftsfonds 
verrechnet oder von diesem angefordert wird. 

Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, ist die Verwaltungsübertretung von der Bezirks­
verwaltungsbehörde in den Fällen der Z 1 und 2 bei 
Vorsatz mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei 
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Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zur Höhe des ver­
kürzten Betrages und in den Fällen der Z 3 und 4 
mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässig­
keit mit Geldstrafe bis zur Höhe des zu Unrecht 
geleisteten Betrages zu bestrafen. Für den Fall der 
U neinbringlichkeit der Geldstrafe ist bei Vorsatz 
eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen und 
bei Fahrlässigkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
drei Wochen festzusetzen. 

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, ist wegen Verwaltungsübertretung von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
50 000 S zu bestrafen, wer 

1. eine dem § 80 Abs. 6 zuwiderlaufende 
ungleichmäßige Belastung der Milcherzeuger 
mit den Beiträgen oder ihre Belastung mit 
höheren als den durch Verordnung nach § 77 
Abs. 1 festgesetzten Beträgen vornimmt, 

2. die Aufzeichnungspflicht nach § 73 Abs. 10 
oder 11 oder nach § 82 verletzt. 

Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 
festzusetzen. 

(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, ist wegen Verwaltungsübertretung von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
50 000 S zu bestrafen, wer durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben oder Bestätigungen~ 

1. eine unrichtige Feststellung oder Mitteilung 
einer Einzelrichtmenge oder 

2. vorsätzlich die Zuerkennung einer Einzel­
richtmenge oder von Anteilen einer Einzel­
richtmenge gemäß § 75 Abs. 2 bis 7 

bewirkt. Der Versuch ist strafbar. Für den Fall der 
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatz­
freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 

(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, ist wegen Verwaltungsübertretung von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
10 000 S zu bestrafen, wer 

1. ohne dadurch den Tatbestand des Abs. 1 zu 
erfüllen, die Meldepflicht nach § 73 Abs. 10 
oder 11 oder die Offenlegungs- und Anzeige­
pflicht nach den §§ 71 Abs.7, 80 Abs. 4 oder 
81 Abs. 4 verletzt; 

2. einer Verpflichtung nach § 73 Abs. 4 dritter 
Satz zuwiderhandelt; 

3. eine Meldeverpflichtung nach § 73 Abs. 6 ver­
letzt; 

4. durch unrichtige oder unvollständige Anga­
ben bewirkt, daß eine Prämienvorauszahlung 

nach § 73 Abs. 10 oder eine Lieferrü~knahme­
prämie nach § 73 Abs. 11 zu Unrecht oder in 
zu hohem Ausmaß geleistet wird; der Versuch 
ist strafbar. 

Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen 
festzusetzen. 

(5) Die Verjährungsfrist im Sinne des § 31Abs. 2 
VStG 1950 beträgt bei Verwaltungsübertretungen 
nach den Abs. 1 bis 4 ein Jahr. 

§ 89. (1) Wer entgegen dem § 28 Abs.3 erster 
Satz oder dem § 30 im § 26 genannte Waren aus­
ländischer Herkunft im Werte von mehr als 
500 000 S, wenn auch nur fahrlässig, ins Inland ver­
bringt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zur Höhe 
des Verkehrswertes der Ware, hinsichtlich derer die 
mit Strafe bedrohte Tat begangen wurde, zu bestra­
fen. 

(2) Zugleich hat das Gericht diese Ware, ohne 
Rücksicht darauf, wem sie gehört, einzuziehen, es 
sei denn, daß der Besitzer die Ware von einem zu 
diesem Verkehr befugten Gewerbetreibenden 
erworben hat und keine Kenntnis davon hatte, daß 
sie mißbräuchlich ins Inland verbracht worden ist. 

(3) Wer entgegen dem § 29 Abs. 1 erster Satz 
Waren im Werte von mehr als 500 000 S, wenn 
auch nur fahrlässig, ins Ausland verbringt, ist vom 
Gericht mit Geldstrafe bis zur Höhe des Verkehrs­
wertes der Ware, hinsichtlich derer die mit Strafe 
bedrohte Tat begangen wurde, zu bestrafen. 

(4) Zugleich mit einer nach Abs. 1 oder 3 ver­
hängten Geldstrafe ist für den Fall ihrer. Unein­
bringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen, 
die jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf." 

91. § 90 entfällt. 

92. § 92 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 
30. Juni 1992 außer Kraft." 

Artikel III 

(1) Sämtliche Beschlüsse des Milchwirtschafts­
fonds, die die Höhe und das Verfahren der Erhe­
bung von Preisausgleichs- und Transportaus­
gleichsbeiträgen sowie die Gewährung von damit 
verbundenen Zuschüssen betreffen, treten mit 
1. Jänner 1990 insoweit außer Kraft, als sie sich auf 
Tatbestände betreffend die Beitragspflicht und die 
Zuschußgewährung beziehen, oie ab dem 1. Jänner 
1990 verwirklicht wurden. Auf Tatbestände, die 
eine Beitragsschuld vor dem 1. Jänner 1990 entste­
hen lassen oder die für die Gewährung eines 
Zuschusses für die Zeit vor dem 1. Jänner 1990 
maßgeblich sind, ist die vor dem 1. Jänner 1990 auf 
Grund dieses Bundesgesetzes geltende Rechtslage 
weiterhin anzuwenden. 
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(2) Für die Erh9bung von Preisausgleichs- und 
Transportausgleichsbeiträgen sowie für die Gewäh­
rung von Zuschüss~n für Tatbestände, die vor dem 
1. Jänner 1990 vel:wirklicht wurden, kann der 
Milchwirtschaftsforlds rückwirkend Verordnungen 
auf Grund der bi~ dahin geltenden Rechtslage 
erlassen. ! 

I 

(3) Abweichend von den §§ 3 bis 5 in der Fas­
sung/ dieses Bundesgesetzes gilt hinsichtlich der 
Festsetzung von Tiansportausgleichsbeiträgen und 
der Gewährung vdn diesbezüglichen Zuschüssen 
§ 7 des Marktoranungsgesetzes 1985, BGBI. 
Nr. 210, mit der Maßgabe bis 31. Dezember 1989 
weiter, daß an SteIlJ des Erzeugerpreises der Richt­
preis gemäß § 3 A~s. 1 ~m Sinne .dieses Bundesge: 
setzes zu treten hat. Dlesbezüghche, am 30: JUnI 
1988 geltende V ero~dnungen des Milchwirtschafts­
fonds gelten bis zJr Erlassung von einschlägigen 
Verordnungen auf Grund der §§ 3 bis 5 in der Fas­
sung dieses Bundes~esetzes durch den Milchwirt­
schaftsfonds, längstens jedoch bis 31. Dezember 
1989, als Bundesge~etz weiter. 

(4) Abweichend. iom § 70a in der ~assung dieses 
Bundesgesetzes wird der Bundesanteil gemäß § 70 
Z 1 in der Fassungl dieses Bundesgesetzes für das 
Wirtschaftsjahr 198~/89 mit 16% festgelegt. 

LikelIV 

(1) Abweichend ~om § 3 Abs. 1 in der Fassung 
dieses Bundesgese~zes wird mit Wirkung vom 
1. Juli 1988 der Richtpreis wie folgt festgesetzt: 

1. Der Erzeuger erhält für die von ihm veräu­
ßerte Kuhmilch den Grundpreis und den 
Fetteinheiten~reis gemäß Z 2 lit. a und für 
Milchrahm dbn Grundpreis und den Fettein­
heitenpreis g~mäß Z 3 lit. a. Wird die veräu­
ßerte Milch Ibzw. der Milchrahm als 1., 2. 
oder 3. QuaFtät eingestuft, so erhält der 
Erzeuger neben dem Grundpreis und dem 
Fetteinheiten~reis für Milch noch den 
Zuschlag getnäß Z 2 lit. b und für Milch­
rahm den Z~schlag gemäß Z 3 lit. b. Unter 
Fetteinheit (EIE) sind 10 Gramm Milchfett zu 
verstehen. 

2. Der Preis für Kuhmilch (ausgenommen bei 
Abgabe urlmittelbar an Verbraucher) 
beträgt: 

a) Grundpreis je kg ........... . 
P .. F 1 

• h . reis Je ettem elt .......... . 
b) Zuschlag Ije kg 

(unabhängig vom Fettgehalt) 
für Milch! 1. Qualität ........ . 
für Milchl2. Qualität ........ . 
für ~ilchI3. 9ualität ........ . 

3. Der Preis fü~ MIlchrahm beträgt: 
a) Grundpreis je kg ........... . 

P .. F1 . h . 
"" J' r",m ,,, .......... . 

Groschen 

174,30 
62,-

84,50 
56,-
7,-

499,-
62,-

Groschen 

b) Zuschlag je kg 
(unabhängig vom Fettgehalt) 
für Milchrahm 1. Qualität 338,-
für Milchrahm 2. Qualität .... 224,-
für Milchrahm 3. Qualität .... 28,-

4. Die Preise gemäß Z 2 und 3 verstehen sich 
bei Lieferung in Gebinden des Erzeugers. 

5. Mit den Preisen gemäß Z 2 und 3 sind auch 
die Kosten der Lieferung des Erzeugers an 
eine Milchsammelstelle, Milchgenossen­
schaft, an einen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb oder an eine sonstige Übernah­
mestelle, wie AbstellplätZe an Straßen, Plät­
zen und ähnliche bis zu einer Wegstrecke 
von 2 km abgegolten, soweit nicht andere 
Anlieferungsbedingungen bisher bestanden 
habeil. 

6. Bis zum Zeitpunkt der Übernahme der 
Milch durch den Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb unmittelbar oder durch den 
von ihm beauftragten Frächter unter Berück­
sichtigung normaler Transportverhältnisse 
trägt der Lieferer die Gefahr des Transports 
und die Verantwortung für die Qualität. 

7. Für hartkäsetaugliche Milch kann 
vom Übernehmer ein Zuschlag von 

Groschen 

höchstens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,-
je kg bezahlt werden. 

8. Bei beanstandeter Milch und bean­
standetem Milchrahm wird der 
Auszahlungsbetrag um folgende 
Abschläge gekürzt: 
a) Abschlag für (leicht oder stark) 

verschmutzte Milch je kg . . . . . 30,-
b) Abschlag für Milch mit mehr 

als 7,5 SHo je kg . . . . . . . . . . . . 30,-
Abschlag für. Milchrahm mit 
mehr als 6,5 SHo je FE . . . . . . . 5,-

c) Abschlag für Milch mit 
Geruchs- und Geschmacksfeh-
lern je kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,-
Abschlag für Milchrahm mit 
Geruchs- und Geschmacksfeh-
lern je FE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-

d) Abschlag bei hartkäsetauglicher 
Milch (Z 7) für deutliche Feh­
ler bei der Gärreduktionsprobe 
je kg ....... ... ........... . 5,-

9. Die Abschläge für Milch gemäß Z 8 lit. abis 
c beziehen sich nur auf die beanstandete 
Tages- bzw. Teillieferung von Milch (Milch­
rahm). Der Abschlag für Milch gemäß Z 8 
lit. d bezieht sich auf die gesamte im betref­
fenden Prüfungsmonat angelieferte Milch. 
Soweit Lieferanten an Hartkäsereien auf­
tragsgemäß ungeseihte Milch liefern, findet 
Z 8 lit. a keine Anwendung. 

10. Die Einstufung der abgelieferten Milch und 
des abgelieferten Milchrahms als 1., 2. oder 
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3. Qualität sowie die Voraussetzungen für 
die Zu- und Abschläge gemäß den Z 7, 8 
und 9 bestimmen sich nach dem Marktord­
nungsgesetz 1985, BGBL Nr.210, in der 
jeweils geltenden Fassung und den auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen. 

11. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe übernehmen die Milch und den Milch­
rahm entweder gewichts- oder volumsmäßig. 
Bei volumsmäßiger Übernahme wird zum 
Zwecke der Abrechnung der Liter Milch, 
sofern die Übernahme mittels Absaugvor­
richtung erfolgt, mit dem Faktor 1,025, sonst 
aber mit dem Faktor 1,03 und der Liter 
Milchrahm in jedem Fall mit dem Faktor 1 
in Kilogramm umgerechnet. 

12. Die Abrechnung erfolgt vom übernehmen­
den Betrieb nach Grundpreis, Fetteinheiten­
preis und Zuschlag für die Qualität. Grund­
lage für die Abrechnung bilden die vom 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb tat­
sächlich übernommenen Mengen und Fett­
einheiten. 

13. Die in den Z 1 bis 12 genannten Preise ent­
halten keine Umsatzsteuer gemäß dem 
Umsatzsteuergeseti 1972, BGBI. Nr. 223, in 
der geltenden Fassung. Die Umsatzsteuer 
w!rd in den Rechnungen gesondert ausge­
wiesen. 

14. Die Abrechnung der Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetriebe mit den Lieferanten von 
Milch erfolgt monatlich im nachhinein. 

(2) Diese Festsetzung gilt bis zu einer neuen 
Festsetzung durch den Milchwirtschaftsfonds 
gemäß § 3 Abs. 1 des Marktordnungsgesetzes 1985 
in der Fassung dieses· Bundesgesetzes, längstens 
jedoch bis 30. September 1988. 

Artikel V 

(1) § 73 Abs. 5 Z 1 in der Fassung des Marktord­
nungsgesetzes 1985, BGBL Ne. 210, ist auf Partner­
schaftsverträge, die vor dem 1. Juli 1988 abge­
schlossen und bis 30. Juni 1988 dem zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder dem 
Milchwirtschaftsfonds gemeldet wurden, unter der 
Voraussetzung weiterhin anzuwenden, daß die 
Partnerschaftsverträge zwischen denselben Ver­
tragspartnern oder deren Rechsnachfolgern unmit­
telbar an deren jeweiliges Auslaufen anschließend 
verlängert werden. 

(2) § 73 Abs. 5 Z 2 in der Fassung des Marktord­
nungsgesetzes 1985, BGBI. Nr. 210, ist auf Pacht­
verträge, die spätestens am 2. April 1986 abge­
schlossen wurden und auf Grund derer die EinzeI­
richtmenge spätestens mit Wirkung vom 1. Juli 
1986 übergegangen ist, mit der Maßgabe anZUwen­
den, daß die Einzelrichtmenge nach Ablauf einer 
sechsjährigen Pachtdauer mit dem darauffolgenden 
Wirtschaftsjahr in dem Ausmaß, in dem sie überge­
gangen ist, höchstens aber in dem zu diesem Zeit-

punkt bestehenden Ausmaß, wieder zurückfällt. 
Diese Pachtverträge können gemäß § 73 Abs. 5 Z 2 
in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985, 
BGBL Nr. 210, nur zwischen denselben Vertrags­
partnern oder deren Rechtsnachfolgern für die 
Dauer von weiteren sechs Wirtschaftsjahren unmit­
telbar an den Ablauf der bisherigen Pachtverträge 
verlängert werden. Für solche Verlängerungen hat 
der Milchwirtschaftsfonds durch Verordnung die 
näheren Voraussetzungen festzusetzen. In dieser 
Verordnung muß jedenfalls weiterhin wIe zuletzt 
bestimmt werden: 

1. Die landwirtschaftlichen Betriebe der Ver­
tragspartner mÜssen im selben oder in unmit­
telbar angrenzenden Gerichtsbezirken gele­
gen sem. 

2. Im landwirtschaftlichen Betrieb des Verpäch­
ters muß bei sonstiger rückwirkender Ungül­
tigkeit der Richtmengenübertragung die 
Milcherzeugung eingestellt bleiben. 

3. Sofern der Verpächter nur einen Teil der Fut~ 
terflächen (einschließlich Ackerland) verpach­
tet, kann pro ha verpachteter Futterfläche 
höchstens 5 000 kg Einzelrichtmenge (jedoch 
nicht mehr als die bisherige Einzelricht­
menge) an den oder die Pächter übergehen, 
wobei die Einzelrichtmenge eine zur Gänze 
durch zwölf teilbare Zahl sein muß; diese Ein­
schränkung gilt nicht, wenn der Verpächter 
alle Futterflächen (einschließlich Ackerland) 
an den oder die Pächter verpachtet und sich 
(höchstens) Bauflächen, Weingärten, Wald, 
Ödland, Hausgarten, Obstgarten u. dgl. 
zurückbehält. 

Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn auf 
Grund des Art. V in der Fassung des Bundesgeset­
zes, BGBL Nr. 183/1986, nachträglich eine Einzel­
richtmenge durch Verpachtung übertragen wurde. 
In diesen Fällen ist die erfolgte Kürzung der Ein­
zelrichtmenge rückgängig zu machen. Tritt das 
,Marktordnungsgesetz ohne Verlängerung seiner 
Geltungsdauer vor dem 1. Juli 1998 außer Kraft, 
tritt gleichzeitig dieser Absatz außer Kraft. 

(3) Anstelle einer Verlängerung der Partner­
schaftsverträge (Abs. 1) und der Pachtverträge 
(Abs. 2) können dieselben Vetragspaitner oder 
deren Rechtsnachfolger vereinbaren, daß die bis­
lang durch Partnerschaftsvertrag oder Pachtvertrag 
übertragenen Einzelrichtmengen oder durch Pacht­
vertrag übertragenen Anteile von Einzelrichtmen­
gen unter sinngemäßer Anwendung des § 75 in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes im Ausmaß von 
85 vH gerundet auf die nächste zur Gänze durch 
zwölf teilbare Zahl, auf die bisherigen Partner oder 
Pächter bzw. deren Rechtsnachfolger unmittelbar 
nach Ablauf des bisher geltenden Partnerschafts­
vertrages oder Pachtvertrages übergehen. Die Dif­
ferenz auf 100 vH der übertragenen Einzeiricht­
mengen oder der übertragenen Anteile der Einzei­
richtmenge erlischt entschädigungslos. Dabei ist 
§ 75 Abs. 5 bis 7, letzterer soweit er sich auf Abs. 5 
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und 6 bezieht, in der Fassung dieses Bundesgeset­
zes nicht anzuwenden. § 75 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes bleibt - soweit es sich um eine 
Übertragung der Einzelrichtmenge an andere als 
die vorgenannten Vetragspartner handelt - unbe­
rührt. 

(4) Für das Wirtschaftsjahr 1988/89 sind 
Anträge gemäß § 73 Abs. 8 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes bis 15. August 1988 zu stellen. Die 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben 
hiefür die gemäß § 73 Abs. 8 in der genannten Fas­
sung erforderliche Mitteilung bis 31. Juli 1988 zu 
erstatten. 

(5) Für unerledigte Anträge gemäß § 75 in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 183/1986 
und BGBI. Nr. 138/1987, die am 1. Juli 1988 beim 
Milchwirtschaftsfonds anhängig sind, entfällt die 
Verpflichtung zur bescheidförmigen Erledigung. 
Der Milchwirtschaftsfonds hat die Antragsteller 
über die durch dieses Bundesgesetz geschaffenen 
Möglichkeiten für die Erlangung einer Einzelricht­
menge zu informieren. 

(6) Die Ermächtigung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft, 65 000 t handelbare 
Mengen aus dem Verkehr zu nehmen (§§ 75 Abs. 1 
bis 6 und 8, 87 Abs.1 Z 1 und 88 Abs. 4 Z 4 in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 183/1986 
und 13811987) bleibt mit der Maßgabe der Bestim­
mungen des Art. VI der Marktordnungsgesetz­
Novelle 1986, BGBI. Nr. 183, in der Fassung des 
Art. V der Marktordnungsgesetz-Novelle 1987, 
BGBI. Nr. 138, aufrecht. Diese Ermächtigung 
endet, . wenn 65 000 t handelbare Menge· aus dem 
Verkehr genommen sind. Angebotene Einzelricht­
mengen, für die die entsprechenden Anzeigen nach 
dem 31. Dezember 1988 beim Milchwirtschafts­
fonds einlangen, sind jedenfalls nicht mehr zu über­
nehmen. 

(7) Landwirtschaftliche Betriebe, die eine Einzel­
richtmenge infolge Teilnahme an der Milchliefer­
verzichtsprämienaktion (Art. III der Marktord­
nungsgesetz-Novelle 1985, BGBI. Nr. 291, in der 
Fassung des Art. VIII der Marktordnungsgesetz­
Novelle 1986, BGBI. Nr. 183, sowie des Art. IV der 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1987, BGBI. 
Nr. 138) oder infolge Teilnahme an der Rückkauf­
aktion (§§ 75 Abs. 1 bis 6 und Abs. 8, 87 Abs. 1 Z 1 
und 88 Abs. 4 Z 4 in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. Nr.183/1986 und 13811987 sowie 
Art. VI der Marktordnungsgesetz-Novelle 1986, 
BGB\. Nr. 183, in der Fassung des Art. V der 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1987, BGBI. 
Nr. 138) verloren haben, sind innerhalb von fünf 
Jahren ab Erlöschen der Einzelrichtmenge von jeg­
lichem Erwerb einer Einzelrichtmenge ausgeschlos­
sen. 

Artikel VI 

(1) Abweichend von § 73 Abs. 10 in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes beträgt für das Wirtschafts-

jahr 1988/89 die Prämienvorauszahlung je Kilo­
gramm übernommener Milch bei einer erklärten 
Lieferrücknahme von 

erklärte 
Lieferrücknahme 

mindestens 5 vH ........... . 
mindestens 6 vH ........... . 
mindestens 7 v H ........... . 
mindestens 8 vH ........... . 
mindestens 9 vH ........... . 
mindestens 10 v H ........... . 

Prämienvorauszah­
lung in Groschen je 

kg Milch 

25g 
30 g 
35 g 
40 g 
45 g 
50 g. 

(2) Abweichend von § 73 Abs. 11 in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes beträgt für das Wirtschafts­
jahr 1988/89 die Lieferrücknahmeprämie je Kilo­
gramm übernommener. Milch bei einer tatsächli­
chen Lieferrücknahme von 

tatsächliche 
Lieferrücknahme 

mindestens 5 vH ......... . 
mindestens 
mindestens 
mindestens 
mindestens 
mindestens 
mehr als 

5,5vH ......... . 
6,5vH ......... . 
7,5vH ......... . 
8,5vH ......... . 
9,5vH ......... . 

10 vH ......... . 

Artikel VII 

Prämie in Groschen 
je kg Milch 

25 g 
30 g 
35 g 
40 g 
45 g 
50 g 
54 g. 

(1) Verordnungen (allgemein verbindliche 
Anordnungen) der Verwaltungskommissionen der 
Fonds gelten als Bundesgesetze bis zur Erlassung 
neuer Verordnungen durch die zuständigen 
Organe der Fonds weiter und die in den Geschäfts­
ordnungen der Fonds am 30. Juni 1988 enthaltenen 
Aufgaben der Verwaltungskommissionen gelten bis 
zur Neuerlassung der Geschäftsordnungen der 
Fonds als Aufgaben der geschäftsführenden Aus-
schüsse. . 

(2) Anträge, die bis zum 1. Juli 1988 bei den 
Fonds anhängig gemacht wurden und von den Ver­
waltungskommissionen zu entscheiden gewesen 
wären, unterliegen ab diesem Zeitpunkt der Ent­
scheidung durch die geschäftsführenden Aus­
schüsse. 

(3) Die Mitgliedschaft zu den Kommissionen 
endet für alle Mitglieder (Ersatzmitglieder) mit 
Ablauf des 30. Juni 1988. Die am 30. Juni 1988 
bestellten Mitglieder (Ersatzmitglieder) der in § 54 
in der Fassung dieses Bundesgesetzes genannten 
Kollegialorgane gelten ab 1. Juli 1988 als Mitglie­
der (Ersatzmitglieder) dieser Kollegialorgane. Die 
am 30. Juni 1988 bestellten Obmänner und 
Obmannstellvertreter behalten diese Funktion auch 
nach dem 30. Juni 1988 bei. Die Funktionsperiode 
für diese Mitglieder (Ersatzmitglieder) sowie für 
die allenfalls nachträglich für die Zeit zwischen 
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1.Juli 1988 und 30. September 1988 namhaft 
gemachten Mitglieder (Ersatzmitglieder) endet am 
30. September 1988. Jede der in § 55 Abs. 1 in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes genannten Stellen 
hat nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen für die 
Zeit nach dem 30. September 1988 umgehend die 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) in der erforderlichen 
Anzahl, darunter die Obmänner und Obmannstell­
vertreter, namhaft zu machen. Dies gilt sinngemäß 
für die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Regional­
kommissionen nach § 56 Abs. 6 in der Fassung die­
ses Bundesgesetzes. 

Artikel VIII 

Für die Förderung von Ökologieflächen sind ab 
dem Kalenderjahr 1989 abweichend von den §§ 53 
Abs.2 und 53 v Abs. 2 75 vH der benötigten Mittel 
vom Bund und die restlichen Mittel aus dem Auf­
kommen des Verwertungs-, Förderungs- und Saat­
gutbeitrages bereitzustellen. Der Getreidewirt­
schaftsfonds hat über Verlangen den aus den vor­
stehenden Beiträgen zu finanzierenden Anteil dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zur 
Verftigung zu stellen. 

Artikel IX 

(1) Abweichend von § 80 Abs. 3 der Fassung die­
ses Bundesgesetzes ist für die vor dem 1. Juli 1988 
liegenden Wirtschaftsjahre die Bemessung des 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages gemäß 
§ 80 Abs. 3 in der Fassung des Marktordnungsge­
setzes 1985, BGBI. Nr. 210, vorzunehmen. 

(2) Wenn Milch oder Erzeugnisse aus Milch in 
der Zeit vor dem 1. Juli 1988 von einer Alm ohne 
rechtzeitige Meldung gemäß § 71 Abs. 3 in der Fas­
sung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 29111985, 183/ 
1986 und 138/1987 geliefert wurden, kann die 
Begünstigung gemäß § 71 Abs. 3 bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen in Anspruch genommen 
werden. 

Artikel X 

(1) Die Beitragssätze des § 48 Abs. 2 in der Fas­
sung dieses Bundesgesetzes sind auf Getreide ab 
der Ernte 1988 anzuwenden. Für Getreide aus frü­
heren Ernten gelten die bisherigen Beitragssätze. 

(2) Abweichend vom § 33 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes wird mit Wirkung vom 1. Juli 1988 
der Transportausgleichsbeitrag mit 15 Groschen je 
Kilogramm Weizenvermahlung festgelegt. Diese 
Festsetzung gilt bis zu einer neuen Festsetzung des 
Transportausgleichsbeitrages durch den Getreide­
wirtschaftsfonds. 

(3) Abweichend vom § 60 Abs. 1 Z 2 in der Fas­
sung dieses Bundesgesetzes wird der Verwaltungs-

kostenbeittag des Getreidewirtschaftsf~nds mit 
13 Groschen je Kilogramm vermahlener Weizen­
menge festgesetzt. Diese Festsetzung gilt bis zu 
einer neuen Festsetzung des Verwaltungskostenbei­
trages durch den Getreidewirtschaftsfonds. 

(4) Für die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen 
gemäß § 33 in der Fassung des Marktordnungsge­
setzes 1985, BGBI. Nr. 210, sowie für die Gewäh­
rung von Zuschüssen gemäß dieser Bestimmung 
und für die Erhebung des Mühlenbeitrages gemäß 
§ 52a in der Fassung der 2. Marktordnungsgesetz­
Novelle 1986, BGBI. Nr. 208, ist die vor dem 1. Juli 
1988 geltende Rechtslage gemäß dem Marktord­
nungsgesetz weiterhin anzuwenden. Für die nach 
dem 30. Juni 1988 eingegangenen Einnahmen aus 
dem Mühlenbeitrag gilt § 53 in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 208/1986, 557/1986 und 
324/1987, sowie des Art. II dieses Bundesgesetzes. 
Allfällige Fehlbeträge aus dem Aufkommen der 
vorgenannten Ausgleichsbeiträge sind aus dem Auf­
kommen des Transportausgleichsbeitrages gemäß 
§ 33 in der Fassung des Art. II dieses Bundesgeset­
zes zu bedecken; Überschüsse aus dem Aufkom­
men dieser Ausgleichsbeiträge sind für Transport­
kostenvergütungen gemäß § 33 in der Fassung des 
An. II dieses Bundesgesetzes zu verwenden. Dies 
ist bei der nächsten Festsetzung der Transportaus­
gleichsbeiträge gemäß § 33 in der genannten Fas­
sung entsprechend zu berücksichtigen. 

Artikel XI 

(1) Mit 1. Juli 1988 treten Art. V der Marktord­
nungsgesetz-Novelle 1986, BGBI. Nr. 183, sowie 
§ 75 in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.· 
Nr. 183/1986 und 138/1987 außer Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt 
1. hinsichtlich des Art. II Z 83 mit 1. Jänner 

1989 und 
2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen des 

Art. 11 sowie der Art. III bis XI mit 1. Juli 
1988 

in Kraft. 

(3 ) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes können ab dem Tag der Verlautbarung die­
ses Bundesgesetzes erlassen werden. Sie können 
jedoch frühestens ab den in Abs. 2 genannten Ter­
minen in Kraft treten. Der Getreidewirtschafts­
fonds kann rückwirkend mit 1. Juli 1988 die erfor­
derlichen Beschlüsse für die Gewährung von Trans­
portkostenvergütungen fassen. 

(4) Mit der Vollziehung der Art. III bis Xl ist -
soweit darin nicht anderes bestimmt ist - der Bun-, 
desminister für Land- und Forstwirtschaft betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Mit 30. Juni 1988 tritt das Marktordnungsgesetz 1985 außer Kraft. 

Ziel: 

Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes um vier Jahre. Entbürokratisierung des Abschnittes A. 
Abbau der Lenkungsmäglichkeiten im Milchbereich. Liberalisierung der Handelbarkeit von Richtmengen. 
Fortsetzung der Reduktion der Milchanlieferung. Verringerung der Fondsorgane durch Entfall der Ver­
waltungskommissionen. Sicherstellung der Finanzierung der Marktordnung. 

Inhalt: 

Vereinfachung des Ausgleichssystems im Milchbereich. Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen 
in die Molkereien/Käsereien. Einführung einer entbürokratisierten, direkten Handelbarkeit von Richt­
mengen nach Auslaufen der Rückkaufaktion. Fortsetzung der freiwilligen Lieferrücknahmeaktion im 
Milchbereich. Aktualisierung der Mengenplanung im Getreidebereich. Entfall der Verwaltungskommissio­
nen der Fonds. Sicherstellung der Finanzierung der Ökologieflächen. Entfall nicht mehr zeitgemäßer 
Bestimmungen im Getreidebereich, Anpassung der Verwertungsbeitragssätze. 

Alternativen: 

Kurzfristige unveränderte Verlängerung. 

Kosten: 

Es wird eine Reduktion der Verwaltungskosten durch Entfall der Verwaltungskommissionen sowie 
durch die Entbürokratisierung des Milchsystems erwartet. Durch Änderungen im Milchbereich soll gleich­
falls eine finanzielle Stabilisierung erfolgen. Hinsichtlich der für den Getreidebereich aufzubringenden 
Kosten wird gleichfalls eine Stabilisierung angestrebt. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll zunächst die 
Geltungsdauer des Marktordnungsgesetzes 1985 
um vier Jahre verlängert werden. Für die gegen­
ständliche Novellierung des Marktordnungsgeset­
zes sind folgende Grundüberlegungen bestimmend: 

Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit bei Produk­
tion, Be- und Verarbeitung sowie Distribution, 
um vor allem die internationale Konkurrenzfä­
higkeit zu verbessern. Diesem Ziel soll auch die 
Umstellung des Preissystems von amtlich gere­
gelten Preisen auf Richtpreise dienen. 
Konsequente Umsetzung der Budgetstabilisie­
rung durch entsprechende Reformschritte im 
Getreide- und Milchbereich. 
Die Erhaltung einer weitestgehenden Preis­
und Absatzsicherheit für Erzeuger von Milch 
und Getreide. 
Das Kosten- und Preisniveau soll sich zumin­
dest nicht weiter von dem der EG entfernen. 
Im Interesse der Konsumenten eine weitere 
Verbesserung des Qualitätsniveaus und Preis­
senkungen als Folge der Rationalisierungsbe­
mühungen. 
Abbau bürokratischer Regelungen, Verlagerung 
von Produktions- und Investitionsentscheidun­
gen zu den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieben der Milchwirtschaft. 
Schaffung von mehr Beweglichkeit im Richt­
mengensystem zur weiteren Strukturverbesse­
rung. 
Abbau der Kosten der Getreideexporte durch 
weitere Produktionsumstellung, Begrenzung in 
der Getreideproduktion und Kosteneinsparun­
gen bei Handel und Lagerung. 

Der Entwurf beinhaltet eine Entbürokratisierung 
im Abschnitt Ades Marktordnungsgesetzes (Abbau 
der Lenkungsmöglichkeiten durch den Milchwirt­
schaftsfonds, Neugestaltung des Ausgleichssystems 

. ab 1. Jänner 1990). Die positiven Erfahrungen mit 
der freiwilligen Lieferrücknahme lassen es geboten 
erscheinen, diese Aktion im Milchbereich fortzuset­
zen. Nach Auslaufen der 2 .. Rückkaufaktion von 
Einzelrichtmengen soll die Handelbarkeit neu und 
unbürokratischer geregelt werden (direkter Handel 
von Einzelrichtmengen zwischen den Landwirten). 

Weiter soll durch Abbau eines Kollegialorgans 
der Fonds (Verw'altungskommissionen) der Ver­
waltungsaufwand gesenkt werden. Bezüglich der 
Ökologieflächen wird die Finanzierung ab dem 
Kalenderjahr 1989 durch Aufnahme eines entspre­
chenden Finanzierungsschlüssels sichergestellt. 
Dieser Finanzierungsschlüssel wurde im Rahmen 
politischer Vereinbarungen infolge des Arbeitsüber­
einkommens zwischen den derzeitigen Regierungs­
parteien festgelegt. 

Im Getreidebereich ist der Wegfall des soge­
nannten "Brotmehlausgleiches" wesentlich. Nun­
mehr ist nur noch ein Transportausgleich vorgese­
hen. Im Zuge der Entbürokratisierung können ins­
besondere die Regelungsmöglichkeit von Ausmah­
lungssätzen, Bestimmungen über-die Fremdvermah­
lung und über die Gewährung von sogenannten 
"Mahlprämien" sowie der Mühlenbeitrag entfallen. 
Die Beitragssätze für den Verwertungsbeitrag wur­
den entsprechend adaptiert. 

Weiter wurden sprachliche Anpassungen, insbe­
sondere an die durch die Zollgesetz-Novelle 1987 
geänderten Begriffe, vorgenommen. 

Im Hinblick auf die im Art. I der vorliegenden 
Novelle zum Marktordnungsgesetz 1985 enthal­
tene notwendige ergänzende Kompetenzübertra­
gung auf den Bund wird auf das im Bundesrat 
erforderliche besondere Präsenz- und Zustim­
mungserfordernis nach Art. 44 Abs. 2 B-VG ver­
wiesen. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Art. I enthält die bei den sogenannten Wirt­
schaftsgesetzen übliche Verfassungsbestimmung, 
die für die verlängerte Geltungsdauer des Markt­
ordnungsgesetzes die Bundeskompetenz und die 
Vollziehung in unmittelbarer Bundesverwaltung 
sicherstellen soll. 

Für die gemäß Art. V Abs. 2 mögliche Weiterver­
längerung der sogenannten Futterflächenpachtver­
träge bis längstens 1998 soll bis zu diesem Zeit-
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punkt ebenfalls die Vollziehung in unmittelbarer 
Bundesverwaltung sichergestellt werden (Abs. 2). 

Neu ist die Aufnahme der Inkrafttretens- und 
Vollziehungsbestimmung für diesen Artikel in den 
Abs. 3 und 4, da hiefür gleichfalls eine Verfassungs­
bestimmung notwendig ist. Art. lAbs. 3 der 
1. MOG-Novelle 1986 kann wegen Entfalls des 
Art. V dieser Novelle entfallen. 

Zu Art. 11: 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 2); 

Wegen Wegfalls der Verwaltungskommission im 
Abschnitt C des Marktordnungsgesetzes wurde der 
entsprechende Hinweis in § 2 Abs. 2 weggelassen. 

Zu Z 2 (§§ 3 bis 5); 

Anstelle der bisherigen Preis ausgleichs- und 
Transportausgleichsbeiträge soll ein einheitlicher 
Ausgleichsbeitrag für beide Bereiche eingehoben 
werden. Im wesentlichen bleibt die Möglichkeit der 
Festsetzung eines Ausgleichsbeitrages auch für 
Erzeugnisse aus Milch bestehen. Der Milchwirt­
schaftsfonds hat die konkreten Beitragssätze für 
den Ausgleichsbeitrag durch Verordnung festzule­
gen. Zu den allgemeinen Grundsätzen für die Fest­
legung des Ausgleichsbeitrages ist zu bemerken, 
daß es dabei nicht nur auf die erzielbaren Ver­
kaufserlöse, sondern auch auf die mit der Produk­
tion verbundenen Kosten unter Berücksichtigung 
einer möglichst auch volkswirtschaftlich kosten­
günstigen Verarbeitung ankommt. In Ausnahmefäl­
len kann der Fonds bei Milcherzeugnissen die Bei­
tragssätze abweichend von dem nach § 72 anzu­
wendenden Umrechnungsschlüssel festsetzen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der in § 4 Abs. 2 
genannten Grundsätze geboten erscheint (siehe § 4 
Abs.3). Dies trifft insbesondere für die Lieferung 
von Alpkäse an die zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe zu. Bezüglich der Erhebung 
des Ausgleichsbeitrages wurde das Verfahren ana­
log jenem der Erhebung von Preisausgleichsbeiträ­
gen gestaltet. 

Für die Gewährung von Zuschüssen werden in 
§ 5 Abs. 3 die entsprechenden Richtlinien vorgege­
ben. Zuschüsse für Milch und Erzeugnisse aus 
Milch werden gewährt, um den bestmöglichen 
Absatz zu sichern, im Inland nicht erzielbare Preise 
auszugleichen, strukturverbessernde Investitionen 
zu sichern sowie eine Gemeinschaftswerbung, For­
schung und Entwicklung zu fördern. Ebenfalls sol­
len unterschiedliche Transportkosten ausgeglichen 
werden. 

Weiter wurde vom Erzeugerpreis auf einen 
Richtpreis umgestellt, der vom Milchwirtschafts­
fonds durch Verordnung festzustellen ist. 

Neu ist die in § 5 Abs. 6 enthaltene Zwischenfi­
nanzierungsmöglichkeit durch Kreditaufnahmeer-

mächtigung für den Fonds im Falle eines vorüber­
gehenden Liquiditätsengpasses. 

Zu Art. 11 Z 3 (Entfall der §§ 6 und 7); 

Da sich die sogenannte "Schüttgebührregelung" 
in § 6 nicht bewährt hat, da eine nachprüfende 
Kontrolle durch die Behörden lediglich feststellen 
konnte, daß bestimmte Kosten nicht im Rahmen 
des Ausgleichssystems abgedeckt sind, soll die dies­
bezügliche Regelung wiederum entfallen. Eine 
nachprüfende Kontrolle ist jedoch - so wie vor 
der Marktordnungsgesetz-Novelle 1984 - durch 
die ordentlichen Gerichte in diesem Fall möglich. 

§ 7 kann entfallen, da die Transportausgleichsre­
gelungen bereits in den §§ 3 bis 5 enthalten sind. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 8 Abs. 2 bis 4); 

Die im bisherigen § 8 Abs. 2 Z 2 enthaltene subsi­
diäre Beitragspflicht für die Leistung eines Milch­
leistungskontrollbeitrages kann entfallen, da die 
Beitragspflicht für den Ab-Hof-Verkauf aus­
schließlich durch eine im Rahmen der 1. Marktord­
nungsgesetz- Novelle 1987 neu geschaffene Abhof­
pauschale ersetzt wurde. 

In Abs. 3 erfolgte eine Anpassung an die geän­
derte Terminologie (Richtpreis statt Erzeuger­
preis). 

Wegen Änderung des § 8 Abs. 2 mußte ein dies­
bezüglicher Verweis angepaßt werden. 

Zu Art. 11 Z 5 (§ 11 Abs. 1): 

Die in den Verbraucherpreisen enthaltenen Bei­
träge gemäß § 11 MOG werden um mindestens 
zwei Drittel gesenkt und bei Schlagobers, Kaffee­
obers und Sauerrahm auf Kilogramm umgestellt .. 

Zu Art. II Z 6 (§ 11 Abs. 3 und 4): 

Im Zusammenhang mit den Änderungen in § 11 
Abs. 1 sind Anpassungen hinsichtlich Einhebung, 
Verteilung und Verwendung notwendig. 

Zu Art. 11 Z 7 (§ 12 Abs. 1 bis 3): 

Wegen Änderungen in den §§ 3 bis 5 sowie 
wegen Entfalls des § 7 mußten diesbezügliche Ver­
weise in § 12 Abs. 1 bis 3 richtiggestellt werden. 

Zu Art. 11 Z 8 (§ 13 Abs. 1): 

Auf Grund der Zusammenlegung der Zuschüsse 
in § 5 Abs. 3 mußte § 13 Abs. 1 entsprechend ange­
paßt werden. 

Zu Art. 11 Z 9 (§ 13 Abs. 4): 

Wesentlich ist, daß die bisherige Untergrenze für 
die Belieferungspflicht von Einzelhandelsgeschäf­
ten (Mindestabnahme von 20 I Milch pro Tag) ent­
fällt. In der Verwaltungspraxis zeigte sich, daß der 

3 
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Milchwirtschaftsfonds von der Ausnahmeermächti­
gung zur Belieferung von Kleinhandelsgeschäften 
mit einem geringeren Mindestabsatz auf Antrag 
regelmäßig Gebrauch machte. Die künftige Rege­
lung verpflichtet sämtliche Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetriebe, im Rahmen ihres Versorgungs­
gebietes eine Belieferung mit den der Versorgungs­
gebietsregelung unterliegenden Waren sicherzustel­
len. Eine Abnahme von Mindestmengen ist dabei 
nicht mehr erforderlich. Ausnahmen von der Lie­
ferpflicht kann der Fonds insbesondere aus qualita­
tiven und wirtschaftlichen Gründen treffen. 

Zu Art. 11 Z 10 (§ 14 Abs. 1 und 2): 

Der in Abs. 1 enthaltene Hinweis auf eine "allge­
mein verbindliche Anordnung" wurde durch den 
Begriff "Verordnung" ersetzt. Im übrigen bleiben 
die Voraussetzungen für eine Veränderung der 
Einzugs- und Versorgungsgebietszuweisung unver­
ändert. 

In Abs. 2 war infolge Änderung des § 15 Abs. 1 
eine Richtigstellung des diesbezüglichen Zitates 
erforderlich. 

Zu Art. 11 Z 11 (§ 14 Abs. 4): 

U nbeschadet der bereits bisher in § 14 Abs. 4 ent­
haltenen Änderungsverpflichtung der festgelegten 
Einzugs- und Versorgungsgebiete bei Änderung 
der Entscheidungsvoraussetzungen wurde zur 
Sicherung des Erzeugermilchpreises die· Vorgangs­
weise bei Unterschreiten des Richtpreises festge­
legt. Wenn trotz Aufforderung durch den Fonds 
den Milchlieferanten nicht der Richtpreis . (§ 3 
Abs. 1) ausgezahlt wird, hat ger Fonds binnen zwei 
Monaten ab Aufforderung zu versuchen, die Aus­
zahlung des Richtpreises zu sichern. Diese Maß­
nahmen können bis Zum teilweisen oder gänzlichen 
Entzug des Einzugsgebietes führen. Bei der Beur­
teilung dieser Frage ist wesentlich, ob der jeweilige 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb das Brut­
tomiIchgeld an die Lieferanten auf der Milchgeld­
abrechnung in Ansatz gebracht hat. Allfällige son­
stige Abzüge auf der Milchgeldabrechnung sind für 
die Beurteilung der Frage, ob der amtlich geregelte 
Erzeugermilchpreis geleistet wurde, nicht maßgeb­
lich. 

Wenn die vom Fonds getroffenen Maßnahmen 
nicht innerhalb von vier Monaten ab der Aufforde­
rung dazu führen, daß die Auszahlung des Richt­
preises gesichert ist, können die betreffenden 
Milcherzeuger an einen anderen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb - bis zu einer Neuzuteilung 
des Einzugsgebietes durch den Fonds - liefern. 

Zu Art. 11 Z 12 (§ 14 Abs. 5): 

Es erscheint erforderlich, ein entsprechendes 
Meldesystem durch die mit der Lebensmittelauf­
sicht befaßten Organe festzulegen. 

Zu Art. 11 Z 13 (§ 15): 

Im Zuge der sogenannten "Dispositionsmöglich­
keiten" des Milchwirtschaftsfonds wurde eine 
wesentliche Neugestaltung vorgenommen. Die in 
Z 1 enthaltene Andienungsverpflichtung an die 
zuständigen wirtschaftlichen Zusammenschlüsse 
(Verbände) entfälltund wird durch die Bestimmun­
gen des § 15 Abs. 4 ersetzt. 

In Abs. 1 Z 3 ist vorgesehen, daß der Milchwirt­
schaftsfonds jedenfalls für die Sicherstellung der 
Frischmilchversorgung zu disponieren hat. Die 
übrigen Bereiche sind in Anpassung an das geän­
derte Abrechnungssystem in die betriebswirtschaft­
liehe Eigenverantwortung der Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe überzuleiten. Im Zusammen­
halt mit einem in der Regel künftig nur noch pau­
schalierten Zuschußsystem sollen daher diese 
Betriebe ihre Eigenverantwortung im Bereich der 
Investitionsentscheidungen, der Produktionspalette 
sowie der Inverkehrsetzung von Produkten in 
Eigenverantwortung treffen können. 

Hinsichtlich der Frischmilchversorgung und für 
Notfälle ist jedenfalls weiterhin - wie derzeit -
die sehr weitreichende Dispositionsbefugnis des 
Milchwirtschaftsfonds gegeben. 

Da für die Erhöhungsmöglichkeit bei der Fest­
setzung von Ausgleichsbeiträgen bisher eine nähere 
gesetzliche Konkretisierung fehlte, wird nunmehr 
in Abs. 3 der Grad des Verschuldens, der zur Bei­
tragshinterziehung führte, als maßgeblicher 
Anknüpfungspunkt für die Erhöhungsmöglichkeit 
ergänzt. 

Abs. 4 sieht anstelle der Andienungsregelung zur 
Erreichung der Ziele des § 2 Abs. 1 MOG die Mög­
lichkeit für ein Vertragssystem vor. Sollten diese 
vorgesehenen Liefer- und Verwertungsverträge 
Kartelle sein, so sind sie jedenfalls im Sinne des 
Kartellgesetzes 1973 volkwirtschaftlich' gerechtfer­
tigt, wenn sie den Zielen des MOG entsprechen. 

Zu Art. 11 Z 14 (§ 16 Abs. 2): 

Künftig kann der Fonds eine Bewilligung zum 
Ab-Hof-Verkauf gemäß Abs. 1 auch für Milch und 
Erzeugnisse aus Milch im Rahmen des "biologi­
schen Landbaues" ermöglichen. 

Zu Art. 11 Z 15 (§ 16 Abs. 4 a): 

Durch diese Bestimmung können Milcherzeuger, 
die nach früheren Rechtsvorschriften eine Bewilli­
gung zur unmittelbaren Abgabe von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch hatten und Beiträge hiefür 
entrichtet haben, jedoch eine Neuanmeldung ver­
säumt haben, bis 30. September 1988 eine nachträg­
liche Anmeldung vornehmen. 

Zu Art. 11 Z 16 (§ 16 Abs. 9): 

Der Verweis auf § 18 und die Absätze des § 16 
mußte entsprechend richtiggestellt werden. 
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Zu Art. 11 Z 17 (§§ 17 und 18): 

Zu § 17: 

Im Zuge der Entbürokratisierung des Aufgaben­
bereichs des Milchwirtschaftsfonds soll künftig die 
Möglichkeit zur Vorschreibung der Erreichung 
bestimmter Qualitätseigenschaften sowie einer 
bestimmten Kennzeichnung der Verpackung ent­
fallen. 

Auf Grund der gegebenen Verhältnisse am öster­
reichischen Markt ist jedoch nicht zu erwarten, daß 
die Qualität der angebotenen Produkte dadurch 
gesenkt wird. Die in den lebensmittelrechtlichen' 
Vorschriften enthaltenen Mindestanforderungen 
an Milch und Milchprodukte bleiben dadurch 
unberührt. Auch kann der Milchwirtschaftsfonds 
- wie bisher - gemäß § 17 Abs. 2 für die Gewäh­
rung von Zuschüssen entsprechende Qualitätsan­
forderungen festlegen. Die für die Erreichung die­
ser Qualitäten erforderlichen Maßnahmen fallen 
nunmehr in den Eigenverantwortungsbereich der 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe. 

Zu § 18: 

Der bisherige Abs. 1 konnte wegen seines dekla­
ratorischen Inhaltes entfallen. Die übrigen Absätze 
konnten daher entsprechend nachgereiht werden 
und wurden geringfügig sprachlich adaptiert 
("Verordnung" statt "allgemein verbindliche 
Anordnung"). 

Zu Art. II Z 18 (§ 19 Abs. 1 und 2): 

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf einen 
einheitlichen Ausgleichsbeitrag mußten diesbezügli­
che Hinweise in den Abs. 1 und 2 adaptiert werden. 
Darüber hinaus ist in Abs. 1 wegen der Neurege­
lung des § 5 ein diesbezüglicher Verweis entbehr­
lich geworden. In Abs. 2 konnte die bislang enthal­
tene Verpflichtung zur Vorlage eines Amtsauftra­
ges anläßlich der Durchführung von Kontrollen bei 
den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben ent­
fallen. 

Zu Art. 11 Z 19 (§ 20 Abs. 4): 

Im Abs. 4 erfolgte eine Anpassung bezüglich der 
Heranziehung des Inlandspreises bei der Bemes­
sung von Ausgleichsbeiträgen und Zuschüssen, falls 
ein solcher amtlich nicht bestimmt ist. 

Zu Art. II Z 20 (§ 21): 

Da in Hinkunft für das Aufkommen aus dem 
Ausgleichsbeitrag im wesentlichen verstärkt auf die 
Übernahme von Milch abgestellt werden soll, 
mußte eine entsprechende Umgestaltung der 
gemäß § 21 Abs. 1 möglichen Einhebung des Aus­
gleichsbeitrages anläßlich des Importes der darin 
genannten Waren erfolgen. . 

In Abs. 2 wurde der Begriff "allgemein verbindli­
che Anordnung" durch "Verordnung" ersetzt und 
die Verweise auf Abs. 1 konkretisiert. 

Zu Art. 11 Z 21, 22, 23, 24 und 25 (§ 22 Abs. 2 Z 2 
und 3, § 22 Abs. 3, § 22 Abs. 6, § 23 Abs. 4 und § 23 
Abs.5Z2): 

In diesen Bestimmungen wurde die auf Grund 
der Zollgesetz-Novelle 1987 erforderliche Anpas­
sung an die geänderten Begriffe ("zurückgebracht 
werden" statt "wieder eingeführt werden", 
"Anmeldung" statt "Warenerklärung" und "Emp­
fänger" statt "Warenempfänger") vorgenommen. 

In § 22 Abs. 2 Z 3 und § 23 Abs. 5 Z 2 erfolgte 
eine Präzisierung hinsichtlich der Abgabenbefrei­
ung bei völkerrechtlichen Vereinbarungen ohne 
inhaltliche Änderung. 

Zu Art. 11 Z 26 (§ 26 Abs. 2): 

Die bei Waren der Unternummer 1104 30 A 
angeführte Ex-Position erwies sich als überflüssig, 
da in Abs. 3 derartige Waren nicht als Futtermittel 
angeführt sind. Der diesbezügliche Verweis konnte 
somit ersatzlos entfallen. 

Zu Art. 11 Z 27 (§ 27 Abs. 2): 

Wegen Wegfalls des Kollegialorgans "Verwal­
tungskommission" kann der diesbezügliche Hin­
weis im § 27 Abs.2 entfallen. 

Zu Art. 11 Z 28 (§ 28 Abs. 1 und 2): 

Auf Grund der geänderten Verhältnisse im 
Getreidebereich (insbesondere Überschußproduk­
tion) wurden die Ziele für die Vermarktungspläne 
(ehemalige Ein- und Ausfuhrpläne) dahingehend 
geändert, daß nunmehr vor allem die Sicherstellung 
des Inlandsbedarfs sowie die Erfordernisse für die 
Exportverwertung besonders zu berücksichtigen 
sind. Während bislang die Ein- und Ausfuhrpläne 
durch den Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft über Vorschlag des Fonds festzulegen 
waren, soll künftig diese Aufgabe ausschließlich 
durch den Getreidewirtschaftsfonas wahrgenom- . 
men werden. Das Wirtschaftsjahr für Hartweizen 
und Qualitätsweizen wurde mit dem für die übri­
gen in § 26 genannten Erzeugnisse - ausgenom­
men Mais - gleichgestellt. 

Zu Art. 11 Z 29 (§ 28 Abs. 7 Z 1 und 2), Z 30 (§ 28 
Abs.7 Z 5), Z 31 (zu § 29 Abs.3), Z 32 (§ 30 
Abs. 3), Z 33 (soweit sie sich auf § 31 bezieht), Z 39 
(§ 39 Abs. 11 Z 2 und 3), Z 40 (§ 39 Abs. 12), Z 49 
(§ 53 b Abs. 3), Z 50 (§ 53 c Z 2), Z 52 (§ 53 i 
Abs. 1 und 2), Z 55 (§ S3 0 Abs. 1 Z 2) und Z 56 
(§ S3 s Abs. 1): 

In diesen Bestimmungen wurden ebenfalls die 
auf Grund der Zollgesetz-Novelle 1987 erforderli­
chen Anpassungen vorgenommen, eine inhaltliche 
Änderung erfolgte damit nicht. 
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In § 28 Abs. 7 Z 2 wurde" das Zitat hinsichtlich 
§ 22 Abs. 6 richtiggestellt. In § 28 Abs. 7 Z 5 wurde 
klargestellt, daß Importe von Saatgut nicht unter 
diese Befreiung fallen. 

Zu Art. 11 Z 31 (zu § 29 Abs. 2), Z 33 (hinsichtlich 
§ 32), Z 36 (§ 37 Abs.3), Z 37 (§ 38 Abs. 11) und 
Z 38 (§ 39 Abs. 9): 

In den vorstehenden Vorschriften wurde aus­
schließlich die überholte Wendung "allgemein ver­
bindliche Anordnungen" durch den Begriff "Ver­
ordnung" ersetzt. Darüber hinaus wurden gering­
fügige legistische Anpassungen vorgenommen. 

Zu Art. 11 Z 33 (hinsichtlich § 33): 

§ 33 wurde durch Entfall des Brotmehlaus­
gleichs, der Kleinpackungszuschüsse und der Aus­
mahlungssätze entsprechend adaptiert. Dadurch 
erfolgte eine wesentliche Entbürokratisierung im 
Getreidebereich. Verblieben ist der Transportaus­
gleich, der vom Getreidewinschaftsfonds zu admi­
nistrieren ist. 

Zu Art. 11 Z 34 (§§ 34 und 35): 

Diese Bestimmungen sind wegen des Entfalls des 
Brotmehlausgleichs entbehrlich. 

Zu Art. 11 Z 35 (§ 36): 

Infolge Änderung des § 33 ist eine entsprechende 
Anpassung dieser Bestimmung notwendig. 

Zu Art. 11 Z 41 (§ 42): 

Diese Meldebestimmung konnte wegen des Ent­
falls des Brotmehlausgleichs gestrichen werden. Es 
bleibt jedoch eine Meldeverpflichtung gemäß § 37 
für den Brotmehlbereich weiterhin bestehen. 

Zu Art. 11 Z 42 (§ 43 Z 3): 

Ergänzt wurde, daß der Fonds für die von ihm 
aufzulegenden Formblätter einen Ersatz der 
Druck- und Versandkosten begehren kann. 

Zu Art. 11 Z 43 (§§ 44 und 45): 

Diese Bestimmungen enthielten Regelungen 
betreffend Fremdvermahlung und Mahlprämie und 
konnten im Zuge der Entbürokratisierung entfal­
len. 

Zu Art. 11 Z 44 (§ 48 Abs. 2): 

Die Beitr3:gssätze für die Verwertungsbeiträge 
wurden den Finanzierungsnotwendigkeiten ent­
sprechend angepaßt. Wegen Entfalls der amtlichen 
Preisbestimmung mußten ergänzend Definitionen 
für Qualitäts- und Mahlweizen aufgenommen wer­
den. 

Zu Art. 11 Z 45 (§ 51 Abs.2), Z 53 (§ 53 k) und 
Z 57 (§ 53 t): 

Die Zitate hinsichtlich des entfallenen § 64 wur­
den richtiggestellt. 

Zu Art. 11 Z 46 (§ 52 Abs. 2), Z 54 (§ 53 lAbs. 2) 
und Z 58 (§ 53 u Abs. 2): 

In diesen Bestimmungen wurde der Verweis auf 
§ 158 BAO ergänzt. 

Zu Art. 11 Z 47 (§ 52 a): 

In dieser Bestimmung war der nunmehr entfal­
lende Mühlenbeitrag geregelt. 

Zu Art. 11 Z 48 (§ 53 Abs. 1): 

Abs. 1 enthält eine Anpassung wegen des Entfalls 
des Mühlenbeitrags. 

Zu Art. 11 Z 51 (§ 53 e Abs. 2): 

Da die Düngemittel-Toleranzverordnung vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
neu erlassen wurde, mußte das diesbezügliche Zitat 
im § 53 e Abs. 2 entsprechend richtiggestellt wer­
den. 

Zu Art. 11 Z 59 (§§ 54 bis 59): 

Im sogenannten "organisationsrechtlichen" Teil 
des Marktordnungsgesetzes soll eine Entbürokrati­
sierung durch Entfall des relativ großen Kollegial­
organes "Verwaltungskommission" vorgenommen 
werden. Die Verwaltungskommission besteht aus 
28 Mitgliedern, die je zu gleichen Teilen von den 
vier entsendungsberechtigten Winschaftspartner-· 
gruppen stammen. Die Aufgaben der Verwaltungs­
kommission sollen nunmehr von den geschäftsfüh­
renden Ausschüssen der Fonds übernommen wer­
den (siehe auch diesbezügliche Übergangsvor­
schriften in Art. VII der Vorlage). Durch den 
ersatzlosen Entfall der Verwaltungskommission 
wird auch eine Kostenersparnis bei den Verwal­
tungskosten erwartet. 

Im übrigen wurden die bisher teilweise verstreu­
ten Organisationsvorschriften neu gruppiert. Auf 
Grund des Entfalls der Verwaltungskommission 
wurde das Abstimmungserfordernis im geschäfts­
führenden Ausschuß von der Stimmeneinhelligkeit 
auf eine Vierfünftelmehrheit geändert (siehe § 57 
Abs.5). 

"Ergänzend wurde in § 57 Abs. 1 festgehalten, 
daß es Aufgabe der Obmänner (bzw. der 
Obmannstellvertreter) ist, die Sitzungen der 
geschäftsführenden Ausschüsse und der Obmän­
nerkonferenzen unter Bekanntgabe einer vorläufi­
gen Tagesordnung einzuberufen. Neu ist auch die 
ausdrückliche Erwähnung der Aufgaben der Kon­
trollausschüsse in § 57 Abs. 3, die im wesentlichen" 
der bisherigen Regelung in den Geschäftsordnun­
gen der Fonds entspricht. 
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Zur Verdeutlichung der Überleitung des bisheri­
gen Begriffes "allgemein verbindliche Anordnun­
gen" auf "Verordnungen" wurde der bisher ver­
wendete Begriff in § 59 in Form eines Klammeraus­
druckes ergänzend angeführt. . 

In § 56 Abs. 6 wurden der Regionalkommission 
auch Zuständigkeiten zur Überprüfung der Bewirt­
schaftbarkeit von Wirtschaftsgebäuden (neuer § 73 
Abs. 2 a) und des Vorliegens eines Elementarereig­
nisses (§ 73 Abs. 3) eingeräumt. 

Zu Art. II Z 60 (§ 60 Abs. 1 Z 2) und Z 61 (§ 60 
Abs.2): 

In diesen Bestimmungen wurden infolge Verein­
fachungen im.Beitragssystem Adaptierungen vorge­
nommen. 

Zu Art. II Z 62 und 63 (§§ 60 Abs.5. und 61 
Abs. 1): 

Neben der vorstehenden terminologischen Ände­
rung auf den Begriff "Verordnung" enthält nun­
mehr § 61 Abs. 1 eine Präzisierung für die Festle­
gung der Beitragsgrundlage, auf Grund derer 
an läßlich der Einfuhr ein besonderer Verwaltungs­
kostenbeitrag gemäß § 61 Abs. 1 eingehoben wer­
den kann. 

In § 60 Abs. 5 wurde eine Bestimmung neu auf­
genommen, daß die Kosten für die Untersuchung 
von Marktproben vom Milchwirtschaftsfonds aus 
eigenen Mitteln zu tragen sind. 

Zu Art. II Z 64 (§ 62): 

Im § 62 erfolgt die Anpassung an die geänderte 
Fondsorganisation. 

Zu Art. II Z 65 (§ 63 Abs. 1): 

Erforderliche textliche Anpassungen wegen Ent­
falls der Verwaltungskommission. 

Zu Art. 11 Z 66 (§ 64): 

Durch die Novelle zum Bundes-V erfassungs ge­
setz, BGBI. Nr.285/1987, mit der die Amtsver­
schwiegenheit und die Auskunftspflicht neu gere­
gelt wurde, wurde klargestellt, daß die Al'ntsver­
schwiegenheit unmittelbar auch für die (auch die 
nicht beamteten) Mitglieder der Fondsorgane gilt. 
Die Aufnahme einer separaten Geheimhaltungsver­
pflichtung erübrigte sich, sodaß die Regelung des 
§ 64 entfallen konnte (ebenso § 90). 

Zu Art. II Z 67 (§ 65 Abs. 3): 

Da vielfach die Feststellungen, die im Zuge von 
Strafverfahren (insbesondere von Verwaltungsstraf­
verfahren) durch die zuständigen Behörden und 
Gerichte gemacht werden, auch für Verfahren vor 
den Fonds von Bedeutung sind, wurde diese ergän­
zende Meldebestimmung über den Ausgang von 
Strafverfahren ergänzend aufgenommen. 

Zu Art. 11 Z 68 (§ 66 Abs.1): 

Im letzten Satz dieses Absatzes wurde neben der 
bereits im Gesetz enthaltenen Möglichkeit zur 
Ermittlung und Verarbeitung von personenbezoge­
nen Daten betreffend die Personalverwaltung 
ergänzend auch die "Haushaltsgebarung" ange­
führt. Dadurch soll eine unbeabsichtigte Lücke für 
die automationsunterstützte Datenverarbeitung 
geschlossen werden. 

Zu Art. II Z 69 (§ 68 Abs. 1 und 2): 

Durch Entfall von Bestimmungen (§§ 33 und 44) 
mußten Adaptierungen vorgenqmmen werden. 

Zu Art. 11 Z 70 (§ 70): 

In Z 2 erfolgt die KlarsteIlung, daß die für die 
Prämienvorauszahlung und Gewährung von Liefer­
rücknahmeprämien erforderlichen Mittel aus dem 
Aufkommen des allgemeinen Absatzförderungsbei­
trages aufzubringen sind. Gleichzeitig wurde auf 
eine durch Verordnung festzustellende Höhe des 
Bundesanteiles umgestellt (siehe auch § 70 a). 

Zu Art. 11 Z71 (§70a): 

Da in § 70 Z 1 die Bundesmittel höchstens 16% 
betragen dürfen, wurde in § 70 a neu geregelt, daß 
die Höhe des Bundesanteiles jeweils bis 31. Mai für 
das folgende Wirtschaftsjahr durch Verordnung 
festzusetzen ist. 

Zu Art.II Z 72 (§ 71 Abs.3) und Z 73 (§ 71 
Abs.5): 

Im Abs. 3 erfolgte eine Präzisierung bei der soge­
nannten Almmilch. Es wurde neu geregelt, daß die 
Almmeldung frühestens mit dem Tag des Almauf­
triebes wirksam werden und spätestens am dritten 
Tag nach dem Almauftrieb dem zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieb gemacht wer­
den muß, um von der Leistung des zusätzlichen 
Absatzförderungsbeitrages befreit zu werden. Die 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe wiederum 
haben diese Meldungen innerhalb von sieben 
Tagen an den Milchwirtschaftsfonds weiterzulei­
ten, da sie ansonsten den zusätzlichen Absatzförde­
rungsbeitrag aus eigenen Mitteln leisten müssen. 

In Abs. 5 konnten daher die Bestimmungen 
bezüglich Entziehung der Almbegünstigung verein­
facht werden. 

Zu Art. Il Z 74 (§ 73 Abs. 1 und 2): 

In Abs. 1 wurde die Möglichkeit der Richtmen­
genübertragung bei Vorhandensein von zwei 
Betrieben, wovon nur einer eine Einzelrichtmenge 
besitzt, auf den in einem anderen Einzugsgebiet lie­
genden Betrieb ohne Einzelrichtmenge. unter 
Berücksichtigung eines bestimmten räumlichen 
Naheverhältnisses festgelegt. In Abs. 2 konnte 
wegen Änderung des § 73 Abs. 5 ein diesbezügli-
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cher Hinweis entfallen. Darüber hinaus wurde die 
anläßlich der Einführung des Richtmengensystems 
festgelegte aliquote Richtmengenkürzung bei 
Unterschreitung der Gesamtrichtmenge des Wirt­
schaftsjahres 1978/79 ersatzlos weggelassen. Dies 
deshalb, da im Zuge der Handelbarkeit 15% der 
abzugebenden Einzelrichtmenge .erlöschen (siehe 
§ 75 Abs. 1). Auf die in § 73 Abs. 2 letzter Satz ent­
haltene Richtmengenkürzungsmöglichkeit kann 
daher verzichtet werden. 

Zu Art. 11 Z 75 (§ 73 Abs. 2 a): 

Nunmehr wurde vorgesehen, daß ein . landwirt­
schaftlicher Betrieb auch an mehrere Pächter ver­
pachtet werden kann, wenn zumindest ein Pächter 
auch das Wirtschaftsgebäude pachtet und dieses 
weiterhin selbständig bewirtschaftet öder bewirt­
schaf tb ar läßt. Dabei ist die Einzelrichtmenge im 
Verhältnis zum Grundbestand des verpachteten 
Betriebes aufzuteilen. Voraussetzung dafür ist, daß 
eine Bestätigung der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern über die angegebenen Pachtverträge beige­
bracht wird. Die Bewirtschaftbarkeit des Wirt­
schaftsgebäudes wird von der Regionalkommission 
(§ 56 Abs. 6) überprüft. 

Zu Art. 11 Z 76 (§ 73 Abs. 3 bis 5): 

In Abs. 3 wird ergänzend aufgenommen, daß bei 
Nichtlieferung infolge eines Elementarereignisses 
die Einzelrichtmenge nicht erlischt, wenn späte­
stens nach zwei Wirtschaftsjahren die Milchliefe­
rung wieder aufgenommen wird. Ist eine längere 
Nichtlieferung beabsichtigt, muß jedoch zur Wah­
rung der Einzelrichtmenge die beabsichtigte Stille­
gung gemäß § 73 Abs. 4 dem zuständigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungs betrieb bekanntgegeben 
werden. 

Der bisherige § 73 Abs.5, der die Möglichkeit 
einer Richtmengenübertragung durch Abschluß 
von Partnerschaftsverträgen oder durch Übertra­
gung von Eigentum an Futterflächen enthält, wird 
durch die Neuregelung der Handelbarkeit von 
Richtmengen ersetzt. Die in § 73 Abs. 4 enthalte­
nen Hinweise auf den bisherigen Abs. 5 müssen 
daher entsprechend adaptiert werden. 

Durch die grundsätzliche Änderung des § 75 
(Neuregelungder Handelbarkeit von Richtmen­
gen) entfällt eine bislang auch für die Stillegung 
von Einzelrichtmengen benötigte Kontrollbestim­
mung. Diese wurde daher ergänzend in § 73 Abs. 5 
(anstelle der vorgenannten Regelung betreffend 
Partnerschaftsverträge und Eigentumsübertragun­
gen von Futterflächen) aufgenommen. 

Zu Art. 11 Z 77 (§ 73 Abs. 6): 
.. 

In Abs. 6 wurde die Meldefrist vom 15. Mai auf 
15. August umgestellt und in der Folge auch die 
Daten der Meldung auf das Wirtschaftsjahr (bisher 
Basiszeitraum) geändert. Die bisher in dieser 

Bestimmung enthaltenen Hinweise auf § 73 Abs. 5 
(alt) mußten wegen Wegfalls dieser Bestimmung 
entsprechend angepaßt werden. 

Zu Art. 11 Z 78 (Entfall des § 73 Abs. 7): 

Die bisherige Regelung des § 73 Abs. 7 war für 
sogenannte "Neulieferantenfälle", die noch vor 
Einführung der Handelbarkeit von Einzelrichtmen­
gen durch die 1. MOG-Novelle 1986, bzw. auf 
Grund mehrerer Übergangsbestimmungen entstan­
den sind, von Bedeutung, da seinerzeit eine Min­
destwartefrist ab Erlöschen der Einzelrichtmenge 
vom Gesetzgeber verlangt wurde. Da in den 
erwähnten Neulieferantenfällen die Milchlieferung 
noch vor dem 1. Juli 1988 aufgenommen werden 
muß und die Handelbarkeit durch die vorliegende 
Novelle grundsätzlich geändert werden soll, sind 
die im § 73 Abs. 7 enthaltenen Bestimmungen ent­
behrlich geworden. Für jene Betriebe, die an der 
Milchlieferverzichtsprämienaktion oder an der 
Rückkaufaktion teilgenommen haben, sieht Art. V 
Abs. 7 weiter den fünf jährigen Ausschluß vom 
Erwerb einer Einzelrichtmenge vor. 

Zu Art. 11 Z 79 (§ 73 Abs. 8 bis 11): 

Im Zuge der 1. MOG-Novelle 1987 wurde die 
Möglichkeit einer Teilnahme an der freiwilligen 
Lieferrücknahme, für die eine entsprechende Prä­
mie bezahlt wird, aufgenommen. Diese Maßnahme 
wurde vom Gesetzgeber vorläufig auf ein Wirt­
schaftsjahr begrenzt. Da sich ein durchgreifender 
Erfolg dieser Maßnahme abzeichnet, soll diese für 
die Dauer der Verlängerung des MOG fortgeführt 
werden. In der Textierung mußten daher entspre­
chende Umstellungen vorgenommen werden. 

Auf Grund der bisherigen Vollzugserfahrungen 
wurde auch sogenannten Neulieferantenbetrieben 
in Abs. 9 Z 3 sowie Betrieben, die nachträglich Ein­
zelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmen­
gen von anderen Betrieben übertragen bekommen 
haben (siehe Abs.9 Z 4 bis 7), die Möglichkeit 
einer Teilnahme an dieser Aktion eröffnet. Für das 
Winschaftsjahr 1988/89 bleiben die bisherigen 
Ausgangsmengen für die Berechnung der Rücknah­
meprämie aufrecht (Art. VI Abs. 1 und 2). Ab dem 
Wirtschaftsjahr 1989/90 sind die monatlichen Prä­
mienvorauszahlungen sowie die Lieferrücknahme­
prämie für jeweils ein Wirtschaftsjahr durch Ver­
ordnung des Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft festzusetzen. Dadurch soll ein vorüber­
gehender Lieferungsanreiz entfallen. 

Zu Art. 11 Z 80 (§ 73 Abs. 12 Z 2 bis 4): . 
Da § 73 Abs. 1 in der Zwischenzeit mehrfach 

geändert wurde, sind die entsprechenden Verweise 
in § 73 Abs. 12 Z 2 entsprechend zu erweitern. In 
Z 3 wurde das Zitat um § 16 Abs. 4 a erweitert und 
in Z 4 eine Regelung für die neu aufgenommene 
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Aufteilungsmöglichkeit der Ausgangsmenge gemäß 
Abs. 9 Z 7 aufgenommen. 

2u Art. 11 281 (§ 73 Abs. 15 und 16): 

Da nunmehr die Teilnahme von Almen geklärt 
ist, ist die durch die 2. MOG-Novelle 1987 einge­
fügte Übergangsbestimmung für die nachträgliche 
Anmeldung von Almen hinfällig. Abs. 15 Z 2 kann 
daher ersatzlos entfallen. Die bisherige Z 3 wird 
daher zu Abs. 15 22. Ein entsprechender Verweis 
in Abs. 16 ist deshalb richtigzustellen. 

2u Art. 11 282 (§ 73 a): 

Für die Milchlieferung von Ausstellungskühen 
bei Messen und messeähnlichen Veranstaltungen 
soll nunmehr nur noch für 20 vH der gesamten 
Milchanlieferung während der Dauer der Messe 
der zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag zu ent­
richten sein. Dabei genügt eine Meldung des Ver­
anstalters mit Vorlage einer Bestätigung der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde über den 
Messecharakter beim zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb, daß die Milchlieferung 
beabsichtigt ist. Für die gesamte angelieferte Milch 
ist der allgemeine Absatzförderungsbeitrag zu zah­
len. 

2u Art. Il 283 (§ 75): 

Die bisherige Regelung der Handelbarkeit sah 
eine Zuteilung der verkauften Einzelrichtmenge 
durch den Milchwirtschaftsfonds nach einem rela­
tiv komplizierten Zuteilungsverfahren vor. Dieses 
Verfahren kam wegen der noch nicht abgeschlosse­
nen 2. Rückkaufaktion . von Einzelrichtmengen 
nicht zur Anwendung. 

Nach dem Auslaufen der 2. Rückkaufaktion soll 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1989 das Verfahren 
betreffend die Handelbarkeit von Einzelrichtmen­
gen wesentlich vereinfacht und entbürokratisiert 
werden. Es ist daher vorgesehen, einen direkten 
Verkauf der gesamten vorhandenen EinzeIricht­
menge oder von Anteilen von Einzelrichtmengen 
- mit Ausnahme des verfallenden 15%igen (bzw. 
25%igen) Anteiles - direkt zwischen den interes­
sierten Landwirten zuzulassen. In diesem Fall ist 
lediglich eine entsprechende Meldung an die 
betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
triebe notwendig. AnläßIich der Abgabe der Einzel­
richtmenge an andere milcherzeugende Betriebe 
erlöschen 15% der dem abgebenden Betrieb zuste­
henden Einzelrichtmenge bzw. 25% bei Abgabe 
von Teilrichtmengen. Bezüglich der am Richtmen­
generwerb teilnehmenden milcherzeugenden 
Betriebe sind folgende Voraussetzungen zu erfül­
len: Es muß eine entsprechende Flächenausstattung 
dieser Betriebe vorhanden sein. Darüber hinaus 
müssen der abgebende und der erwerbende Betrieb 
im selben Bundesland oder einem an dieses Bundes­
land angrenzenden Verwaltungsbezirk liegen. Wei-

ter kann pro Wirtschaftsjahr eine maximale Menge 
von 5 004 kg erworben werden. Insgesamt darf die 
Einzelrichtmenge 70 008 kg - unter Berücksichti­
gung der Zusammenrechnungsbestimmungen des 
§ 73 Abs. 1 - nicht übersteigen. Die Übertragung 
von Einzelrichtmengen (Richimengenanteilen), die 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen, ist unwirk­
sam. Unvollständige Anträge sind dem Milchwirt­
schaftsfonds zur Entscheidung vorzulegen. 

Grundsätzlich sollen die Anträge von sämtlichen 
Eigentümern eines milcherzeugenden Betriebes 
sowie von Verpächtern und Partnern, von denen 
Einzelrichtmengen dem die Einzelrichtmenge abge­
benden Betrieb übertragen wurden, mitunterzeich­
net sein. Diesbezügliche Mängel führen jedoch 
nicht zur Unwirksamkeit der Richtmengenübertra­
gung. Allfällige Ersatzansprüche sind im Zivil­
rechtswege geltend zu machen. 

2u Art. 11 284 (§ 75 a): 

Durch Verehelichung, vertragliche vereinbarte 
Übergabe und Erwerb eines weiteren landwirt­
schaftlichen Betriebes mit Einzelrichtmenge von 
Todes wegen können die Einzelrichtmengen der 
Betriebe auf Antrag auf einen Betrieb zusammenge­
legt werden. Dadurch darf jedoch höchstens eine 
gemeinsame Einzelrichtmenge von 140 004 kg ent­
stehen. Diese Zusammenlegungen erfolgen auf 
Dauer, sofern nicht schon bei der AntragsteIlung 
hiezu die Möglichkeit einer späteren. Auf teilung 
offengehalten wurde. 

2u Art. 11 285 (§ 76 Abs. 2): 

Ergänzend zur jährlichen Mitteilung der Einzel­
richtmengen durch die zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe wird eine Korrektur­
möglichkeit durch Abwicklung eines entsprechen­
den bescheidförmigen Verfahrens durch den 
Milchwirtschaftsfonds geschaffen: 

2u Art. 11 2 86 (§ 77) : 

In Abs. 1 wurde der zusätzliche Absatzförde­
rungsbeitrag mit 4,20 S je kg Milch fixiert. In den 
übrigen Zitaten wurde daher anstelle der Bezeich­
nung "Absatzförderungsbeiträge" auf den "allge­
meinen Absatzförderungsbeitrag" umgestellt. 

Zu Art. 11 287 (§ 80 Abs. 3): 

Infolge Änderung des § 77 mußte die Bestim­
mung adaptiert werden. 

2uArt. 11 288 (§81 Abs.3): 

Für die sogenannten "Halbjahresbetriebe" (keine 
ganzjährige Verarbeitungstätigkeit) soll eine Ver­
waltungsvereinfachung durch Entrichtung pauscha­
lierter Vorauszahlungen geschaffen werden. Die 
endgültige Veranlagung der Absatzförderungsbei-
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träge nach Ablauf des Wirtschaftsjahres bleibt 
davon unberührt. 

Zu Art. 11 Z 89 (§ 85): 

In § 85 wurde ergänzend aufgenommen, daß die 
Beiträge und die Abhofpauschale vom Milchwirt­
schaftsfonds an den Bund abzuführen sind oder zu 
verrechnen sind. 

Zu Art. 11 Z 90 (§ 87 bis 89): 

Auf Grund der vorstehenden Änderungen des 
Stammteiles des Marktordnungsgesetzes . sind ent­
sprechende Anpassungen in den Strafbestimmun­
gen erforderlich. 

Darüber hinaus wurden die Strafbestimmungen 
an die herrschende legistische Terminologie ange­
paßt. In § 89 wurde für den Fall der Uneinbring­
lichkeit der vom Gericht zu verhängenden Geld­
strafe eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
vorgesehen. . 

Zu Art. II Z 91 (§ 90): 

Die Anführung dieser Bestimmung betreffend 
Verletzung der Geheimhaltungspflicht konnte 
infolge einer Novelle zum Art. 20 Abs.3 und 4 
B-VG, mit der die Amtsverschwiegenheit und die 
Auskunftspflicht neu geregelt werden, entfallen. 
Die Strafbarkeit einer Verletzung der Geheimhal­
tungspflicht ergibt sich unmittelbar aus § 122 StGB. 

Zu Art. 11 Z 92 (§ 92 Abs. 1): 

Da das Marktordnungsgesetz um vier Jahre ver­
längert werden soll, ist der Außerkrafttretenstermin 
auf 30. Juni 1992 zu ändern. 

Zu Art. III: 

Durch die Änderung des Abrechnungssystems in 
Abschnitt Ades Marktordnungsgesetzes sind ent­
sprechende Übergangsbestimmungen für die Über­
leitung der bisherigen Ausgleichssysteme auf das 
neue Verfahren erforderlich. Abs. 1 läßt zum Zeit­
punkt des Inkrafttretens des neuen Ausgleichssy­
stems sämtliche bisherigen Beschlüsse auslaufen. 
Auf Grund des Abs. 2 soll es jedoch möglich sein, 
Abrechnungstatbestände vor dem 1. Jänner 1990 
auf Grund der bis dahin geltenden Rechtslage end­
gültig abwickeln zu können. Hinsichtlich der Fest­
setzung von Transportausgleichsbeiträgen . unter 
Gewährung diesbezüglicher Zuschüsse sieht Abs. 3 
vor, daß § 7 (alt) bis 31. Dezember 1989 weiter gilt, 
wobei anstelle des Erzeugerpreises der Richtpreis 
heranzuziehen ist. In Abs. 4 wird abweichend von 
§ 70 a (neu) der Bundesanteil gemäß § 70 Z 1 für 
das Wirtschaftsjahr 1988/89 mit 16% festgelegt. 

Zu Art. IV: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1988 wird der Richt­
preis bis zu einer Neufestsetzung durch den Milch-

wirtschaftsfonds (längstens jedoch bis 30. Septem­
ber 1988) im Art. IV festgestellt. 

Zu Art. V: 

Wegen Wegfalls der Möglichkeit einer Richt­
mengen übertragung durch Partnerschaftsverträge 
oder Teilflächenpachtvertdlge wird durch die 
Abs. 1 und 2 eine Verlängerung dieser Verträge 
zwischen denselben Vertragspartnern bzw. deren 
Rechtsnachfolgern ermöglicht. Dadurch sollen all­
fällige Härten ausgeglichen werden. In den Fällen 
eines Partnerschaftsvertrages oder einer Teilflä­
chenpacht mit Richtmengenübertragung sieht 
Abs. 3 alternativ zur Verlängerungsmöglichkeit 
eine unmittelbare Übertragung der Einzelricht­
menge im Rahmen der Handelbarkeit vor. 

Wegen der erst mit 1. Juli in Kraft tretenden 
Verlängerung der freiwilligen Lieferrücknahme 
erscheint es für das Wirtschaftsjahr 1988/89 erfor­
derlich, daß die ansonsten bis spätestens 15. Juli 
vorgesehene Antragsfrist auf 15. August verlängert 
wird (Abs. 4). 

Auch die im Normalfall erforderliche Informa­
tion der Milcherzeuger durch die zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe über die 
Bedingungen der Teilnahme an der freiwilligen 
Lieferrücknahme soll im Wirtschaftsjahr 1988/89 
bis spätestens 31. Juli erfolgen. 

Abs. 5 sieht vor, daß der Milchwirtschaftsfonds 
unerledigte Anträge gemäß § 75 (= bisherige büro­
kratische Form der Handelbarkeit) nicht mehr 
bescheidmäßig zu erledigen hat. Der Fonds hat 
jedoch die Antragsteller über die Neuregelung der 
Handelbarkeit umgehend zu informieren. 

In Abs. 6 ist vorgesehen, daß die 2. Rückkaufak­
tion bis zum Erreichen der 65000-t-Grenze auf­
recht bleibt, längstens jedoch bis 31. Dezember 
1988. Abs.7 untersagt einen Richtmengenerwerb 
während der Dauer der Teilnahme an Richtmen­
genrückkaufaktionen des Bundes. 

Zu Art. VI: 

Für das Wirtschaftsjahr 1988/89 werden im 
Art. VI die Sätze für die Prämienvorauszahlungen 
sowie für die Lieferrücknahmeprämie festgesetzt. 
Nach diesem Wirtschaftsjahr erfolgt die Festset­
zung der Sätze jeweils durch Verordnung. 

Zu Art. VII: 

Wegen Entfalls der Verwaltungskommissionen 
als Kollegialorgane der Fonds sind entsprechende 
Überleitungen der bisherigen Fondsbeschlüsse 
sowie der beim Fonds anhängigen Angelegenheiten 
der Verwaltungskommissionen notwendig. Diese 
Überleitungen erfolgen in den Abs. 1 und 2. Abs. 3 
regelt, daß die in den geschäftsführenden Aus­
schüssen, Kontrollausschüssen und Fachausschüsse 
wie zB Importausgleichsausschuß, der Fonds am 
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30. Juni 1988 nOmInierten Mitglieder (Ersatzmit­
glieder) als Mitglieder (Ersatzmitglieder) dieser 
Kollegialorgane gelten. Eine Neubestellung dieser 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) wird dadurch vorerst 
erübrigt. Gleichzeitig wird die Funktion der 
Obmänner und Obmannstellvertreter übergeleitet. 
Mitglieder der Regionalkommissionen werden 
gleichfalls übergeleitet. 

Zu Art. VIII: 

Durch diese Bestimmung soll die Finanzierung 
der Ökologieflächenförderung zwecks Entlastung 
im Getreidebereich sichergestellt werden. 

Zu Art. IX: 

Abs. 1 enthält eine Übergangsbestimmung für die 
Bemessung des zusätzlichen Absatzförderungsbei­
trages für beitragspflichtige Vorgänge vor dem 
1. Juli 1988. . 

Abs. 2 sieht vor, daß für die Almmilchlieferung 
ohne rechtzeitige Meldung gemäß § 71 Abs. 3 (vor 
der . MOG-Novelle 1988) die Begünstigung bei 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen dennoch 
in Anspruch genommen werden kann. 

Zu Art. X: 

In Abs. 1 wird klargestellt, daß die neuen Bei­
tragssätze für Verwertungsbeiträge erst auf 
Getreide ab der Ernte 1988 anzuwenden sind. Für 
Getreide aus früheren Ernten gelten die bisherigen 
Beitragssätze. 

Da die Neuregelung der Transportausgleichsbei­
träge sowie der Verwaltungskostenbeiträge ent­
sprechende Fondsverordnungen voraussetzt, diese 
Bestimmungen jedoch mit 1. Juli 1988 in Kraft tre­
ten sollen, mußte bis zur möglichen Erlassung dies­
bezüglicher Beitragssätze durch den Getreidewirt­
schaftsfonds eine entsprechende Beitragsregelung 

vorübergehend in die Abs. 2 und 3 aufgenommen 
werden. 

. Wegen des Entfalls des bisherigen Brotmehlaus- . 
gleiches sowie des Mühlenbeitrages mußte in Abs. 4 
vorgesehen werden, daß in jenen Fällen, in denen 
die Beitragsschuld vor dem 1. Juli 1988 entstanden 
ist, die entsprechenden Beiträge auf Grund der bis­
her geltenden Bestimmungen noch zu entrichten 
sind. Entsprechendes gilt auch· für die Gewährung 
allfälliger Zuschüsse. Gleichzeitig mußte Vorkeh­
rung für die Liquidation der Ausgleichskasse sowie 
der aus dem Mühlenbeitrag einlangenden Mittel 
getroffen werden. 

. Zu Art. XI: 

In Abs. 1 wird die durch die 1. MOG-Novelle 
1986 vorgenommene Überleitung von Teilflächen­
verpachtungen mit Richtmengenübertragung, bei 
denen anläßlich der Verlängerung eine entschädi­
gungslose Richtmengenkürzung vorgenommen 
werden sollte, ersatzlos außer Kraft gesetzt. Dies 
geschieht insbesondere im Hinblick auf die in 
Art. IV geänderten Überleitungen für diesen 
Bereich. Auch das bisherige System der Handelbar­
keit von Richtmengen (§ 75 alt) wird mit 1. Juli 
1988 außer Kraft gesetzt. 

Abs. 3 enthält die Möglichkeit, ab Verlautbarung 
dieses Bundesgesetzes, jedoch vor dessen Inkraft-· 
treten bereits entsprechende Verordnungen zu 
erlassen. Wegen der Umstellung im Bereich des 
Brotmehlausgleiches (Wegfall) und der Neurege­
lung des Transportausgleiches mußte die Möglich­
keit der rückwirkenden Erlassung von Bestimmun­
gen über die neue Transportkostenvergütung mit 
Wirkung vom 1. Juli 1988 zu Gunsten des Getrei­
dewirtschaftsfonds vorgesehen werden. 

Die Abs. 2 und 3 enthalten die üblichen Inkraft­
tretens- und Vollziehungsbestimmungen. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 2 •..... 

(2) Der Milchwirtschaftsfonds ist eine juristische Person, hat seinen Sitz in 
Wien und ist berechtigt, das Bundeswappen zu führen. Der Wirkungsbereich des 
Fonds erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet. Der Fonds wird durch eine 
Verwaltungskommission (im Abschnitt C als "Kommission" bezeichnet) verwal­
tet. 

§ 3. (1) Zur Erzielung eines möglichst einheitlichen Erzeugerpreises und zum 
Ausgleich von Preisunterschieden, die sich durch die Verwertung der Milch als 
Frischmilch oder durch ihre Verwertung nach einer Bearbeitung oder Verarbei­
tung ergeben, sind Preisausgleichsbeiträge zu entrichten. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung von Preisausgleichsbeiträgen trifft 
1. Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe und Milchgroßhandelsbetriebe 

für die von Erzeugern und Sammelstellen angelieferten Milchmengen bis 
zur Höhe des jeweiligen Preises der angelieferten Fetteinheiten; 

2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandelsbetriebe, 
Milchgenossenschaften und Milchsammelstellen für veräußerte Milch mit 
einem Fettgehalt von weniger als 8% bis zu einem Höchstbetrag von 50 vH 
des jeweiligen Erzeugerpreises für das Kilogramm Milch, berechnet unter 
Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes von 
3,8%; 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandelsbetriebe, 
Milchgenossenschaften und Milchsammelstellen für veräußerte Milch mit 
einem Fettgehalt von 8% und mehr sowie Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe für veräußerte Erzeugnisse aus Milch bis zu einem Höchstbe­
trag von 25 Schilling je Kilogramm. 

(3) Preisausgleichsbeiträge sind nicht zu entrichten 
1. für Milchlieferungen von einem Bearbeitungs-, Verarbeitungs- oder Milch­

großhandelsbetrieb an einen anderen Betrieb dieser Art mit Ausnahme der 
Milchlieferungen an Dauermilchwerke ; 

2. für Milch, die für Produzenten zwecks Verwendung im eigenen Haushalt 
oder im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb oder für nach Abs. 2 Beitrags­
pflichtige im Werklohnverfahren verarbeitet wird. 

Vorgeschlagener Text 

1. § 2 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Fonds ist eine juristische Person, hat seinen Sitz in Wien und ist 
berechtigt, das Bundeswappen zu führen. Der Wirkungsbereich des Fonds 
erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet." 

2. Die §§ 3 bis 5 lauten: 

,,§ 3. (1) Zur Erzielung eines möglichst einheitlichen Erzeugerpreises (Richt­
preises) und zum Ausgleich von Preisunterschieden, die sich durch die Verwer­
tung der Milch als Frischmilch oder durch ihre Verwertung nach einer Bearbei­
tung oder Verarbeitung ergeben, ist ein Ausgleichsbeitrag zu entrichten. Der 
Richtpreis ist vom Fonds durch Verordnung (§ 59) mit Wirkung des Beginns 
eines Kalendermonates, spätestens jedoch am letzten Tag dieses Kalendermona­
tes, festzusetzen. Der Richtpreis ist jener auf Grund der Verwertungsmöglich­
keiten und der sonstigen Marktverhältnisse von den Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben überwiegend ausgezahlte Erzeugerpreis für angelieferte Milch -
zumindest gegliedert nach Grundpreis, Qualität und sonstigen wertbestimmen­
den Merkmalen -, der auf Grund von Marktbeobachtungen des Fonds im Bun­
desgebiet festgestellt werden konnte. Ergeben sich im Laufe der Zeit erhebliche 
Änderungen des überwiegend ausgezahlten Erzeugerpreises, so ist der Richt­
preis umgehend entsprechend zu ändern. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des Ausgleichsbeitrages trifft 
1. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sowie Milchgroßhandelsbetriebe 

für die von Erzeugern und Sammelstellen angelieferten Mengen an Milch 
und Erzeugnissen aus Milch bis zu einem Höchstbetrag von 50 vH des 
jeweiligen Richtpreises für das Kilogramm Milch, berechnet unter Zugrun­
delegung der höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes von 3,8%; 

2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandelsbetriebe, 
Milchgenossenschaften und Milchsammelstellen für veräußerte Milch mit 
einem Fettgehalt von weniger als 8% bis zu einem Höchstbetrag von 50 vH 
des jeweiligen Richtpreises für das Kilogramm Milch, berechnet unter 
Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes von 
3,8%; 
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Geltende Fassung 

§ 4. (1) Der Fonds hat die Preisausgleichsbeiträge unter Bedachtnahme auf 
§ 59 innerhalb der im § 3 Abs. 2 genannten Höchstbeträge nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 5 festzusetzen. 

(2) Das Ausmaß der Preisausgleichsbeiträge richtet sich nach der Art der Ver­
wendung und Verwertung der Milch und der Erzeugnisse aus Milch unter 
Berücksichtigung der Preise, die den Lieferanten gezahlt werden, der Verkaufs­
erlöse und der mit der Bearbeitung, Verarbeitung und Verteilung verbundenen 
Kosten. 

(3) Bei der Berechnung der Preisausgleichsbeiträge ist das Ausmaß der Liefe­
rungen von Rahm oder Erzeugnissen aus Milch vom Erzeuger an Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe in der Regel nach Milchkilogiamm zu bestimmen. 
Dabei sind für das Kilogramm Rahm oder für das Kilogramm eines Erzeugnisses 
aus Milch so viele Kilogramm Milch anzunehmen, als zur Herstellung dieses 
Produktes nach einem vom Fonds unter Berücksichtigung der Produktionsbe­
dingungen festzusetzenden Umrechnungsverhältnis benötigt werden. Das 
Umrechnungsverhältnis kann auch in Fetteinheiten oder Milchliter ausgedrückt 
werden. Für die Festsetzung der Umrechnungsverhältnisse gilt § 59. 

(4) Preisausgleichsbeiträge für Milcherzeuger können, wenn es zur Vermei­
dung eines nicht vertretbaren Verwaltungs aufwandes notwendig ist, nach dem 
Stand des gehaltenen Milchviehs oder dem Umfang der erzeugten oder der 
unmittelbar an Verbraucher abgegebenen Milch pauschaliert werden. 

(5) Preisausgleichsbeiträge sind auch zu entrichten 
1. von Betrieben, denen ein Einzugs- oder Versorgungsgebiet (§ 13) nicht 

zugewiesen wurde, 
2. für Lieferungen von Milch oder Erzeugnissen aus Milch außerhalb einer 

gemäß § 15 Abs. 1 Z 3 vorgeschriebenen Liefermenge. 

Vorgeschlagener Text 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, Milchgroßhandelsbetriebe, 
Milchgenossenschaften und Milchsammelstellen für veräuß(:rte Milch mit 
einem Fettgehalt von 8% und mehr sowie Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe für veräußerte Erzeugnisse aus Milch bis zu einem Höchstbe­
trag von 25 Schilling je Kilogramm. 

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nicht zu entrichten für Milch, die für Produzen­
ten zwecks Verwendung im eigenen Haushalt oder im eigenen landwirtSchaftli­
chen Betrieb im Werklohnverfahren verarbeitet wird. 

§ 4. (1) Der Fonds hat durch Verordnung den Ausgleichsbeitrag in einer 
Höhe festzusetzen, die unter Berücksichtigung der in den §§ 2 Abs. 1 und 3 
Abs. 1 genannten Ziele eine möglichst kostengünstige Verwertung gewährleistet. 

(2) Der Festsetzung des Ausgleichsbeitrages sind die Art der Verwendung und 
Verwertung der Milch und der Erzeugnisse aus Milch vor allem unter Berück­
sichtigung des Richtpreises sowie der Preise, die den Lieferanten für Erzeugnisse 
aus Milch gezahlt werden, sowie die erzielbaren Verkaufserlöse und die mit der 
Bearbeitung, Verarbeitung und Verteilung verbundenen Kosten von unter 
Berücksichtigung der Zielsetzung des § 2 Abs. 1 Z 3 möglichst wirtschaftlich 
geführten Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben zugrunde zu legen. 

(3) Werden Rahm oder Erzeugnisse aus Milch vom Erzeuger an den Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert, ist der Ausgleichsbeitrag im Ausmaß 
der nach § 72 einzusetzenden Milchmenge zu entrichten. Der Fonds kann für 
diese Waren durch Verordnung eine davon abweichende Beitragshöhe festSet­
zen, wenn dies unter Berücksichtung des Abs. 2 geboten ist. 

(4) Ein Ausgleichsbeitrag ist auch von Betrieben, denen ein Einzugs- oder 
Versorgungsgebiet (§ 13) nicht zugewiesen wurde, zu entrichten. 
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Geltende Fassung 

§ 5. (1) Der Fonds hat die Preisausgleichsbeiträge nach Maßgabe der Abs. 2 
bis 5 in der Weise zu verwenden, daß 

1. Verarbeitungszuschüsse für Milch, die als Rahm oder nach Verarbeitung 
zu Erzeugnissen aus Milch verwertet wird, gewährt werden; 

2. Preisausgleichszuschüsse für Milch, die als Frischmilch abgegeben wird, 
gewährt werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 
1. werden in dem Ausmaß gewährt, das zur Erreichung eines möglichst ein­

heitlichen Auszahlungspreises an die Milchlieferanten unbedingt erforder­
lich ist; hiebei ist auf die Qualität der Produkte sowie darauf Bedacht zu 
nehmen, daß die Heranführung der tatsächlichen Kosten der Bearbeitung, 
Verarbeitung und Verteilung von Milch und Erzeugnissen aus Milch an 
die Kosten von Betrieben, die nach Größe, Ausstattung und Betriebsorga­
nisation als wirtschaftlich anzusehen sind, sowie daß Bemühungen um eine 
Steigerung der Absatzentwicklung im Versorgungsgebiet gefördert wer­
den; 

2. können zur Erreichung der Ziele des § 2 Abs. 1 den im § 13 Abs. 1 bezeich­
neten Betrieben für eine bestimmte Art der Verwendung oder Verwertung 
der Milch in Gruppen oder einzeln, einmalig oder für einen bestimmten 
Zeitraum gewährt werden und 

3. dürfen nur Betrieben gewährt werden, die ständig molkereimäßig behan­
delte Milch und Erzeugnisse aus Milch von einwandfreier guter Beschaf­
fenheit in Verkehr setzen. Ausnahmen können vom Fonds bewilligt wer­
den; dies gilt insbesondere für den Fall, daß durch Gebrechen an Maschi­
nen und Geräten oder andere vom Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb 
nicht zu vertretende Umstände die Erzeugung von Waren einwandfreier 
Qualität vorübergehend behindert wird, sofern die Behinderungen dem 
Fonds unverzüglich bekanntgegeben und zugleich alle Vorkehrungen 
getroffen wurden, um diese Behinderung zu beheben. 

§ 7 ..... . 

(3) Der Fonds hat die Transportausgleichsbeiträge in der Weise zu verwen­
den, daß Transportkostenzuschüsse gewährt werden, die nach Gesichtspunkten 
der Wirtschaftlichkeit ermittelte Transportkosten zur Grundlage haben. § 5 
Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß. 

Vorgeschlagener Text 

§ 5. (1) Der Fonds hat die Einnahmen aus dem Ausgleichsbeitragin der Weise 
zu verwenden, daß 

1. Zuschüsse für Milch und Erzeugnisse aus Milch gewährt werden, um den 
bestmöglichen Absatz zu ermöglichen, im Inland nicht erzielbare Preise 
auszugleichen sowie strukturverbessernde Investitionen zu sichern und eine 
Gemeinschaftswerbung sowie Forschung und Entwicklung im Bereich der 
Milchwirtschaft zu fördern, und 

2. unterschiedliche Transportkosten ausgeglichen werden. 

(2) Zuschüsse nach Abs. 1 Z 1 
1. werden in dem Ausmaß gewährt, das für Betriebe, die im Sinne der Zielset­

zung des § 2 Abs. 1 Z 3 möglichst wirtschaftlich geführt werden, unter 
Berücksichtigung erzielbarer Verkaufserlöse zur Erreichung eines mög­
lichst einheitlichen Erzeugerpreises (Richtpreises) für Milch gleicher Quali­
tät und Beschaffenheit an die Milchlieferanten unbedingt erforderlich ist, 

2. dürfen nur Betrieben gewährt werden, die ständig molkereimäßig behan­
delte Milch und Erzeugnisse aus Milch in einer Beschaffenheit in V ~rkehr 
setzen, die den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen und den vom Fonds 
festgesetzten Eigenschaften für Milch und Erzeugnisse aus Milch (§§ 17 
und 18) entsprechen. 
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Geltende Fassung 

§ 5 ..... . 

(4) Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf § 59 auf Grund der Abs. 1 bis 3 die 
Bedingungen näher zu regeln, unter denen Zuschüsse gemäß Abs. 1 gewährt 
werden. 

§ 5 •..... 

(3) Der Fonds kann Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, die diesem 
Bundesgesetz oder Vorschriften, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen 
worden sind, zuwiderhandeln, insolange von der Gewährung von Zuschüssen 
ausschließen, als die entgegenstehenden Hindernisse von dem in Betracht kom­
menden Betrieb nicht beseitigt sind. 

§ 5 ..... . 

(5) Soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, können die Preisausgleichsbei­
träge zur Werbung für erhöhten Verbrauch von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch (Schulmilchaktionen, WohlfahrtSmilch usw.) sowie für sonstige absatzför­
dernde und allenfalls für produktionssicherndeMaßnahmen in der Milchwirt­
schaft verwendet werden. Werden auf Grund dieser Bestimmungen Zuschüsse 
an Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe gewährt, so gelten die Abs. 2 bis 4 
sinngemäß. 

§ 6. Für die Kosten, die den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben im 
Rahmen des Abrechnungssystems des Fonds abgegolten werden, dürfen diese 
von ihren Lieferanten keine Beiträge verlangen. Werden Beiträge für Kosten ver­
langt, die vom Fonds nicht abgegolten werden, so kann die Beitragshöhe über 
Antrag eines beitragspflichtigen Lieferanten oder des Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetriebes vom Fonds überprüft und erforderlichenfalls durch Bescheid 
festgesetzt werden. 

§ 7. (1) Zum Ausgleich der Transportkosten, die durch Lieferungen von Milch 
und Erzeugnissen aus Milch zu den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben 
sowie durch Lieferungen dieser Waren von diesen Betrieben an die Verbraucher­
orte entstehen, ist von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben ein Trans­
portausgleichsbeitrag von höchstens 10 vH des jeweiligen Erzeugerpreises für 

Vorgeschlagener Text 

(3) Der Fonds hat durch Verordnung auf Grund der Abs. 1 und 2 die Bedin­
gungen näher zu regeln, unter denen Zuschüsse' gemäß Abs. 1 gewährt werden. 

(4) Der Fonds kann Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe, die diesem 
Bundesgesetz oder Vorschriften, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen 
worden sind, zuwiderhandeln, so lange von der Gewährung von Zuschüssen 
ausschließen, als die entgegenstehenden Hindernisse von dem in Betracht kom­
menden Betrieb nicht beseitigt sind. 

(5) Soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, kann der Ausgleichsbeitrag zur 
Erhöhung des Verbrauchs von Milch und Erzeugnissen aus Milch (Schulmilch­
aktionen, WohlfahrtSmilch usw.) sowie für sonstige absatzfördernde und allen­
falls für produktionssichernde Maßnahmen in der Milchwirtschaft verwendet 
werden. Dabei gelten die Abs. 2 bis 4 sinngemäß. 

(6) Der Fonds kann zur Zwischenfinanzierung Kredite aufnehmen, um nach 
Erschöpfung der Einnahmen aus dem Ausgleichsbeitrag weiterhin die notwendi­
gen Zuschüsse zu gewähren. Die Rückzahlung dieser Kredite ist aus dem Auf­
kommen des Ausgleichsbeitrages ehestm~glich sicherzustellen." 

3. Die §§ 6 und 7 entfallen. 

1J1. 
-.0 
-.0 

P­o ... 
c::I 
!!. 

~ o 
::l 

~ 
lJ1 

599 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
45 von 109

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

das Kilogramm der angelieferten Milch, berechnet unter Zugrundelegung der 
höchsten Qualitätsstufe und eines Fettgehaltes von 3,8%, beziehungsweise der 
angelieferten Erzeugnisse aus Milch zu entrichten. Der Lieferung durch den 
Erzeuger ist die Lieferung ab einer Sammelstelle, einer Milchgenossenschaft 
oder einer sonstigen Übernahmsstelle gleichzuhalten. 

(2) Für die Art der Festsetzung und das Ausmaß der Transportausgleichsbei­
träge innerhalb des im Abs. 1 genannten Höchstausmaß gilt § 4 sinngemäß. 

(4) Für den Bezug oder die Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch, 
die entgegen den §§ 13 und 15 erfolgen, dürfen Transportkostenzuschüsse nicht 
gewährt werden. 

(5) Die aus Transportausgleichsbeiträgen und aus Preisausgleichsbeiträgen 
stammenden Mittel bilden ein gemeinsames Zweckvermögen. 

§ 8 ..... . 

(2) Den Beitrag gemäß Abs. 1 haben zu entrichten 
1. Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Milchgroßhandelsbetriebe für die von 

Erzeugern und Sammelstellen angelieferten Mengen an Vollmilch und 
Rahm; 

2. - soweit nicht die Entrichtung von Preisausgleichsbeiträgen gemäß § 3 
Abs. 3 Z 3 unterbleibt - Milcherzeuger für die unmittelbar an Verbrau­
cher abgegebenen Mengen an Vollmilch und Rahm. 

(3) Ber Beitrag gemäß Abs. 1 ist an den Fonds zu entrichten. Seine Höhe 
beträgt für Vollmilch 1,1 vH des jeweiligen Erzeugerpreises für das Kilogramm 
Milch, berechnet unter Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe und eines 
Fettgehaltes von 3,8%. Der rechnerisch ermittelte Betrag ist auf Zehntel Gro-· 
schen auf- oder abzurunden. Für Rahm gilt § 4 Abs. 3 sinngemäß. 

(4) Die gemäß Abs.2 Z 1 Beitragspflichtigen können den Beitrag auf die 
Erzeuger der in Betracht kommenden Mengen an Milch und Rahm überwälzen. 

§ 11. (1) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sowie die Milchgenos­
senschaften und Milchsammelstellen haben für nachstehende Waren, die in Ver­
kehr gesetzt werden und für die kein Importausgleich zu entrichten war, allmo­
natlich an den Fonds folgende Beiträge abzuführen: 

Vorgeschlagener Text 

4. § 8 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Den Beitrag gemäß Abs. 1 haben Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und 
Milchgroßhandelsbetriebe für die von Erzeugern und Sammelstellen angeliefer­
ten Mengen an Vollmilch und Rahm zu entrichten. 

(3) Der Beitrag gemäß Abs. 1 ist an den Fonds zu entrichten. Seine Höhe 
beträgt für Vollmilch 1,1 vH des jeweiligen Richtpreises für das Kilogramm 
Milch, berechnet unter Zugrundelegung der höchsten Qualitätsstufe und eines 
Fettgehaltes von 3,8%. Der rechnerisch ermittelte Betrag ist auf Zehntel Gro­
schen auf- oder abzurunden. Für Rahm gilt § 4 Abs. 3 sinngemäß. 

(4) Die gemäß Abs. 2 Beitragspflichtigen können den Beitrag auf die Erzeuger 
der in Betracht kommenden Mengen an Milch und Rahm überwälzen." 

5. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sowie die Milchgenössen­
schaften und Milchsammelstellen haben für nachstehende Waren, die in Verkehr 
gesetzt werden und für die kein Importausgleich zu entrichten ist, monatlich an 
den Fonds folgende Beiträge abzuführe~: 
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Geltende Fassung 

1. für Trinkmilch, süß, je Kilogramm ........................ . 
2. für Trinkmilch, sauer, sterile und ultrahocherhitzte Milch sowie 

für Milchmischgetränke (Kakaomilch, Schokolademilch, Frucht-
milch, Frucht joghurt und ähnliche) je Kilogramm ............ . 

3. für Schlagobers je Fetteinheiten ........................... . 
4. für Kaffeeobers und Sauerrahm je Fetteinheit ................ . 
5. für Butter je Kilogramm ................................. . 
6. für Kondensmilch je Kilogramm .......................... . 
7. für Käse je Kilogramm .................................. . 

§1t. ..... 

Groschen 

20,0 

50,0 
5,5 
6,4 

130,0 
80,0 
60,0. 

(3) Der Fonds hat allmonatlich Geldmittel in der Höhe der ihm gemäß Abs. 1 
zufließenden Beträge an den Bund abzuführen oder mit dem Bund nach dessen 
Anweisungen zu verrechnen. Diese Geldmittel sind für absatzfördernde Maß­
nahmen in der Milchwirtschaft zu verwenden. Soweit sie für diesen Zweck nicht 
in Anspruch genommen werden, können sie zur Aufbesserung des Erzeugerprei­
ses für Milch verwendet werden. 

(4) Für die Erhebung der Beiträge nach den §§ 8 und 9 sowie der Beträge 
nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen der Abschnitte A und C über die Erhebung 
von Ausgleichsbeiträgen sinngemäß. 

§ 12. (1) Der Fonds darf den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben Preis­
ausgleichsbeiträge (§ 3) und Transportausgleichsbeiträge (§ 7) jeweils nur für 
den Zeitraum vorschreiben, für den er gemäß § 5 Abs. 4 und § 7 Abs. 3 nähere 
Regelungen über die Gewährung von Verarbeitungs- und Preisausgleichszu­
schüssen (§ 5 Abs. 1) sowie von Transportkostenzuschüssen (§ 7 Abs. 3) getrof­
fen hat. 

(2) Die Preisausgleichsbeiträge (§ 3) sowie die Transportausgleichsbeiträge 
(§ 7) sind monatlich dem Fonds abzurechnen und spätestens am Letzten des fol­
genden Kalendermonates an ihn einzuzahlen. Die Transportausgleichsbeiträge 
sind gesondert abzurechnen. § 242 BAO gilt sinngemäß. 

(3) Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß den §§ 3 und 7 zu entrichtenden 
Ausgleichsbeiträge können, soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeu-

Vorgeschlagener Text 

1. für Trinkmilch, süß, je Kilogramm ........................ . 
2. für Trinkmilch, sauer, sterile und ultrahocherhitzte Milch sowie 

für Milchmischgetränke (Kakaomilch, Schokolademilch, Frucht-
milch, Frucht joghurt und ähnliche) je Kilogramm ............ . 

3. für Schlagobers je Kilogramm ............................ . 
4. für Kaffeeobers und Sauerrahm je Kilogramm ............... . 
5. für Butter je Kilogramm ................................. . 
6. für Kondensmilch je Kilogramm .......................... . 
7. für Käse je Kilogramm .................................. . 

6. § 11 Abs. 3 und 4 lauten: 

Groschen 

7,4 

18,5 
73,3 
35,5 
48,1 
29,6 
22,2." 

,,(3) Der Fonds hat monatlich Geldmittel in der Höhe der ihm gemäß Abs. 1 
zufließenden Beträge an den Bund abzuführen oder mit dem Bund nach dessen 
Anweisungen zu verrechnen. Diese Geldmittel sind für absatzfördernde Maß­
nahmen in der Milchwirtschaft zu verwenden. 

(4) Für die Erhebung der Beiträge nach den §§ 8 und 9 sowie der Beträge 
nach Abs. 1 gelten die Bestimmungen der Abschnitte A und C dieses Bundesge­
setzes über die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen sowie § 211 BAO sinnge­
mäß." 

7. § 12 Abs. 1 bis 3 lauten: 

,,( 1) Der Fonds darf den Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben einen 
Ausgleichsbeitrag (§ 3) jeweils nur für den Zeitraum vorschreiben, für den er 
gemäß § 5 Abs. 3 nähere Regelungen über die Gewährung von solchen Zuschüs­
sen getroffen hat. 

(2) Der Ausgleichsbeitrag ist monatlich dem Fonds abzurechnen und späte­
stens am Letzten des folgenden Kalendermonates an ihn einzuzahlen. Die 
§§ 211 und 242 BAO gelten sinngemäß. 

(3) Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr des gemäß § 3 zu entrichtenden Ausgleichs­
beitrages können, soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeutet, Ver-
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Geltende Fassung 

tet, Verzugszinsen vorgeschrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz der 
Oesterreichischen Nationalbank um 6 vH übersteigt. Zuschüsse können gegen 
fällige Ausgleichsbeiträge aufgerechnet werden. Werden fällige Zuschüsse des 
Fonds dem Berechtigten ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig bezahlt oder 
verrechnet, so können, soweit es die wirtschaftliche Lage des Fonds zuläßt, Ver­
zugs zinsen in der im ersten Satz gen~nnten Höhe gewährt werden. 

§ 1.3. (1) Verarbeitungs- und Preisausgleichszuschüsse sowie T ransportkosten­
zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren, die Milch oder Erzeugnisse aus 
Milch aus Einzugsgebieten (Abs. 2) beziehen oder in Versorgungsgebiete 
(Abs. 3) liefern. Der Fonds kann hievon Ausnahmen bewilligen, sofern diese mit 
den im § 2 Abs. 1 genannten Zielen vereinbar sind. 

§ 1.3 •..... 

(4) Die Zuweisung eines Versorgungsgebietes schließt die Verpflichtung in 
sich, an Kleinhandelsgeschäfte Milch in Kleinpackungen von 2 Litern und dar­
unter zu liefern, wenn regelmäßig täglich eine Menge von mindestens 20 Litern 
abgenommen wird. Milch'in Großpackungen und offene Milch sind nur zu lie­
fern, wenn davon regelmäßig täglich mindestens 20 Liter bezogen werden. Wird 
die Lieferung kleinerer Mengen beansprucht, so ist der zuständige Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb zur Belieferung nur verpflichtet, wenn ihm diese vom 
Fonds aufgetragen wird. Ein solcher Auftrag ist zu erteilen, wenn die Beliefe­
rung zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung notwendig ist. Die 
Verpflichtung zur Lieferung von Milch entfällt, wenn der zu Beliefernde die 
branchenüblichen Liefer- und Zahlungskonditionen nicht einhält oder wenn die 
Zustellung dem zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb wirtschaft­
lich nicht zumutbar ist. Milch, ausgenommen sterile Milch, ist nicht zu liefern, 
wenn die Abgabe in einwandfreier guter Beschaffenheit nicht gewährleistet ist; 
dies ist insbesondere der Fall, wenn die Aufbewahrung nicht in geeigneten Kühl­
einrichtungen erfolgt. Ob eine Zustellung wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder 
ob die Abgabe in einwandfreier guter Beschaffenheit nicht gewährleistet ist, ent­
scheidet im Streitfall der Fonds auf Antrag einer Partei. 

§ 14. (1) Soweit dies zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 Z 4 und 5 genannten 
Ziele notwendig ist, hat der Fonds unter Bedachtnahme auf die übrigen Zielset­
zungen des § 2 Abs. 1 Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben und deren wirt-

Vorgeschlagener Text 

zugszinsen vorgeschrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz der Oester­
reichischen Nationalbank um 6 vH übersteigt. Zuschüsse können gegen einen 
fälligen Ausgleichsbeitrag aufgerechnet werden. Werden fällige Zuschüsse des, 
Fonds dem Berechtigten ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig bezahlt oder 
verrechnet, so können, soweit es die wirtschaftliche Lage des Fonds zuläßt, Ver­
zugs zinsen in der im ersten Satz genannten Höhe gewährt werden." 

8. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren, die Milch oder Erzeugnisse 
aus MilchJaus Einzugsgebieten (Abs. 2) beziehen oder in Versorgungsgebiete 
(Abs. 3) liefern. Der Fonds kann hievon Ausnahmen bewilligen, sofern diese mit 
den im § 2 Abs. 1 genannten Zielen vereinbar sind." 

9. § 13 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Zuweisung eines Versorgungsgebietes schließt die Verpflichtung in 
sich, an Kleinhandelsgeschäfte Milch zu liefern. Der Fonds kann mit Bescheid 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe von der Verpflichtung zur Lieferung 
von Milch entbinden, wenn der zu Beliefernde die branchenüblichen Liefer- und 
Zahlungskonditionen nicht einhält oder die Zustellung dem zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieb wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder wenn 
die Abgabe der gelieferten Milch in einwandfreier guter Beschaffenheit nicht 
gewährleistet ist. Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn die Aufbewah­
rung der Milch nicht in geeigneten Kühleinrichtungen erfolgt." 

10. § 14 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Soweit dies zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 Z 4 und 5 genannten Ziele 
notwendig ist, hat der Fonds unter Bedachtnahme auf die übrigen Zielsetzungen 
des § 2 Abs. 1 Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben und deren wirtschaftli-
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""" 

Geltende Fassung 

schaftlichen Zusammenschlüssen durch allgemein verbindliche Anordnung 
(§ 59) Einzugs- und Versorgungsgebiete zuzuweisen; für die Abgrenzung der 
Einzugs- und Versorgungsgebiete sind maßgebend 

1. die Art und Ausgestaltung der Betriebsanlage und ihre Leistungsfähigkeit 
in qualitativer und quantitativer Beziehung, 

2. die Milchergiebigkeit des Gebietes, 
3. die verkehrstechnischen Verhältnisse in den verschiedenen Teilen des 

Gebietes und die Kosten des Transportes von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch, 

4. die Lage zu gleichartigen benachbarten Betrieben und zu größeren Ver­
brauchsorten, 

5. die Bevölkerungsdichte und die örtlichen Arbeitsverhältnisse und 
6. die Qualität der erzeugten Produkte. 

(2) Die Übernahmspflicht im Sinne des § 13 Abs. 2 erstreckt sich auf frische 
Rohmilch, frischen Rohrahm, Landbutter . oder Käse. Die Übernahmspflicht 
besteht für Rohmilch jedenfalls, für Rohrahm, Landbutter oder Käse nur, soweit 
sie vom Fonds als Bestandteil einer Einzugsgebietsregelung festgesetzt-ist. Eine 
solche Festsetzung hat für Teile des Einzugsgebietes zu erfolgen, aus denen die 
Lieferung von frischer Rohmilch unwirtschaftlich ist, wobei hinsichtlich der Pro­
dukte, für die die Übernahmspflicht festgesetzt wird, auf die in diesen Gebiets­
teilen übliche Art der Verwertung der Rohmilch durch die Milcherzeuger 
Bedacht zu nehmen ist. Ferner hat der Fonds für das gesamte Einzugsgebiet 
oder für Teile desselben die Übernahmspflicht für Rohmilch auf hartkäsetaugli­
che Milch zu beschränken, soweit dies zur Erfüllung von Produktionsaufträgen 
(§ 15 Abs. 1 Z 5) erforderlich und mit den jeweiligen örtlichen Verhältnissen bei 
der Milcherzeugung vereinbar ist. Als hartkäsetaugliche Milch gilt Rohmilch, 
die ohne besondere Behandlung zur Herstellung von Hartkäse (insbesondere 
Emmentaler und Bergkäse) in einwandfreier guter Beschaffenheit geeignet ist. 

§ 14 •..... 

(4) Die Einzugs- und Versorgungsgebiete sind bei Änderung der V orausset­
zungen, die für ihre Bestimmung maßgebend waren, neu zu bestimmen. 

Vorgeschlagener Text 

chen Zusammenschlüssen durch Verordnung (§ 59) Einzugs- und Versorgungs­
gebiete zuzuweisen; für die Abgrenzung der Einzugs- und Versorgungsgebiete 
sind maßgebend 

1. die Art und Ausgestaltung der Betriebsanlage und ihre Leistungsfähigkeit 
in qualitativer und quantitativer Beziehung, 

2. die Milchergiebigkeit des Gebietes, 
3. die verkehrstechnischen Verhältnisse in den verschiedenen Teilen des 

Gebietes und die Kosten des Transportes von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch, 

4. die Lage zu gleichartigen benachbarten Betrieben und zu größeren Ver­
brauchsorten, 

5. die Bevölkerungsdichte und die örtlichen Arbeitsverhältnisse und 
6. die Qualität der erzeugten Produkte. 

(2) Die Übernahmspflicht im Sinne des § 13 Abs. 2 erstreckt sich auf frische 
Rohmilch, . frischen Rohrahm, Landbutter oder Käse. Die Übernahmspflicht 
besteht für Rohmilch jedenfalls, für Rohrahm, Landbutter oder Käse nur, soweit 
sie vom Fonds als Bestandteil einer Einzugsgebietsregelung festgesetzt ist. Eine 
solche Festsetzung hat für Teile des Einzugsgebietes zu erfolgen, aus denen die 
Lieferung von frischer Rohmilch unwirtschaftlich ist, wobei hinsichtlich der Pro­
dukte, für die die Übernahmspflicht festgesetzt wird, auf die in diesen Gebiets­
teilen übliche Art der Verwertung der Rohmilch durch die Milcherzeuger 
Bedacht zu nehmen ist. Ferner hat der Fonds für das gesamte Einzugsgebiet 
oder für Teile desselben die Übernahmspflicht für Rohmilch auf hartkäsetaugli­
che Milch zu beschränken, soweit dies zur Erfüllung von Produktionsaufträgen 
(§ 15 Abs.1 Z 3) erforderlich und mit den jeweiligen örtlichen Verhältnissen bei 
der Milcherzeugung vereinbar ist. Als hartkäsetaugliche Milch gilt Rohmilch, 
die ohne besondere Behandlung zur Herstellung von Hartkäse (insbesondere 
Emmentaler und Bergkäse) in einwandfreier guter Beschaffenheit geeignet ist." 

11. § 14 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Einzugs- und Versorgungsgebiete sind bei Änderung der Vorausset­
zungen, die für ihre Bestimmung maßgebend waren, neu zu bestimmen. Zahlt 
ein Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder ein wirtschaftlicher Zusam­
menschluß seinen Milchlieferanten trotz Aufforderung durch den Fonds nicht 
den Richtpreis (§ 3 Abs. 1) aus, so hat der Fonds birinen zwei Monaten ab Auf­
forderUng durch geeignete Maßnahmen zu versuchen, die Auszahlung des 
Richtpreises zu sichern. Diese Maßnahmen können bis zum teilweisen oder 
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Geltende Fassung 

§ 15. (1) Zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 genannten Ziele kann der Fonds 
L im Einzugsgebiet eines wirtschaftlichen Zusammenschlusses gelegene Bear­

beitungs- und Verarbeitungs betriebe anweisen, ihre Produkte an den wirt­
schaftlichen Zusammenschluß zu liefern, sofern sie nicht nach Erreichung 
des Zieles der gleichmäßigen Belieferung des Inlandsmarktes (§ 2 Abs. 1 
Z 4) auf Grund einer im Interesse der kostengünstigsten Überschußverwer­
tung ergangenen Vorschreibung nach Z 5 für eine vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft nach rechtzeitiger Befassung des zuständigen 
wirtschaftlichen Zusammenschlusses als förderungswürdig bezeichnete 
Absatz~ und Verwertungsmaßnahme zu verwenden sind, 

2. größere Verbrauchsorte mehreren Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrie­
ben (wirtschaftlichen Zusammenschlüssen) als gemeinsames Versorgungs­
gebiet zuweisen, 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen von solchen), denen ein Versorgungsgebiet zugewiesen wurde, 
Höchst- oder Mindestmengen von Milch oder bestimmten Erzeugnissen 
aus Milch vorschreiben, die sie zur Versorgung größerer Verbrauchsorte 
ihres Versorgungs gebietes zu liefern haben, 

4. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen von solchen) den Zukauf von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
auftragen, 

Vorgeschlagener Text 

gänzlichen Entzug des Einzugsgebietes führen. Ist eine Sicherung der Auszah­
lung des Richtpreises trotz der vom Fonds getroffenen Maßnahmen nicht inner­
halb von vier Monaten ab der Aufforderung möglich, so können die betroffenen 
Milcherzeuger an einen anderen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb (wirt­
schaftlichen Zusammenschluß) - bis zu einer Neuregelung des Einzugsgebietes 
durch den Fonds - liefern. In diesem Fall gilt der von den Lieferanten gewählte 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlicher Zusammenschluß) als 
zuständiger Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb." 

12. § 14 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die Organe der Lebensmittelaufsicht sind verpflichtet, Verstöße gegen 
Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes, die durch Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe oder durch wirtschaftliche Zusammenschlüsse erfolgen und durch 
die eine Schädigung der Gesundheit der Konsumenten möglich ist, umgehend 
dem Fonds mitzuteilen." 

13. § 15 lautet: 

,,§ 15. (1) Zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 genannten Ziele kann der Fonds 
1. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirtschaftlichen Zusammen­

schlüssen von solchen), denen ein Versorgungsgebiet zugewiesen wurde, 
Höchst- oder Mindestmengen von Milch oder bestimmten Erzeugnissen 
aus Milch vorschreiben, die sie zur Versorgung größerer Verbrauchsorte 
ihres Versorgungs gebietes zu liefern haben, 

2. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen von solchen) den Zukauf von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
auftragen, 

3. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen von solchen) vorschreiben, in welchen Menge'n und in welcher 
Weise sie die angelieferte oder zugekaufte Milch und die Erzeugnisse aus 
Milch zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu verteilen oder sonst zu verwenden 
oder zu verwerten haben, wobei jedenfalls die Versorgung mit Frischmilch 
sicherzustellen ist, 

4. für die Einzugs- und Versorgungsgebiete die Lieferungs- und Zahlungsbe­
dingungen für Milch und Erzeugnisse aus Milch festsetzen; soweit nicht 

. Gegenteiliges vereinbart worden ist, sind die Lieferungs- und Zahlungsbe­
dingungen Inhalt der davon betroffenen, zwischen den Milchlieferanten 
und dem Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geschlossenen Lieferver­
träge. In den Lieferungs- und Zahlungs bedingungen kann der Fonds, wenn 
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Geltende Fassung 

5. Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben (wirtschaftlichen Zusammen­
schlüssen· von solchen) vorschreiben, in welchen Mengen und in welcher 
Weise sie die angelieferte oder zugekaufte Milch und die Erzeugnisse aus 
Milch zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu verteilen oder sonst zu verwenden 
oder zu verwerten haben, 

6. für die Einzugs- und Versorgungsgebiete die Lieferungs- und Zahlungsbe­
dingungen für Milch und Erzeugnisse aus Milch festsetzen; soweit nicht 
Gegenteiliges vereinbart worden ist, sind die Lieferungs- und Zahlungsbe­
dingungen Inhalt der davon betroffenen, zwischen dem Milchlieferanten 
und dem Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb geschlossenen Lieferver­
träge. In den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen kann der Fonds, wenn 
ein Bedürfnis nach einheitlichen Beurteilungsgrundsätzen angenommen 
werden kann, auch Regelungen treffen über die Feststellung der wertbe­
stimmenden Bestandteile und Eigenschaften der angelieferten Milch und 
die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens für Fälle, in denen 
bezüglich dieser Bestandteile oder Eigenschaften die Beschaffenheit der 
angelieferten Milch zwischen Milchlieferanten und Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb strittig wird. 

(2) Bei den im Abs. 1 genannten Maßnahmen sind insbesondere die zur Ver­
fügung stehenden Mengen an Milch oder Erzeugnissen aus Milch, deren Quali­
tät und die Transp9rtkosten zu berücksichtigen. Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 
Z 1 ist der wirtschaftliche Zusammenschluß verpflichtet, die anzuliefernden Pro­
dukte zu übernehmen, soweit diese Waren den vom Fonds gemäß § 17 Abs. 1 
festgesetzten Bestimmungen über die Beschaffenheit von Milch und Erzeugnis­
sen aus Milch entsprechen. Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 ist auf den 
Bedarf im übrigen Versorgungs gebiet Bedacht zu nehmen. 

(3) Für Lieferungen von Milch und Erzeugnissen aus Milch, die entgegen die­
sem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen V or­
schriften durchgeführt werden, kann der Fonds Preisausgleichs- und Transport­
ausgleichsbeiträge bis zur dreifachen Höhe des in den §§ 3 und 7 vorgesehenen 
Höchstausmaßes vorschreiben. Für solche Lieferungen besteht kein Anspruch 
auf Leistungen aus den Mitteln des Fonds. 

Vorgeschlagener Text 

ein Bedürfnis nach einheitlichen Beurteilungsgrundsätzen angenommen 
werden kann, auch Regelungen treffen über die Feststellung der wertbe­
stimmenden Bestandteile und Eigenschaften der angelieferten Milch und 
die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens für Fälle, in denen 
bezüglich dieser Bestandteile oder Eigenschaften die Beschaffenheit der 
angelieferten Milch zwischen Milchlieferanten und Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungs~etrieb strittig wird. 

(2) Bei den im Abs. 1 genannten Maßnahmen sind insbesondere die zur Ver­
fügung stehenden Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch, deren Quali­
tät und die Transportkosten zu berücksichtigen. Bei Maßnahmen gemäß Abs. 1 
Z 1 ist auf den Bedarf im übrigen Versorgungsgebiet Bedacht zu nehmen. 

(3) Für Lieferungen von Milch und Erzeugnissen aus Milch, die entgegen die­
sem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen V or­
schriften durchgeführt werden, kann der Fonds einen Ausgleichsbeitrag nach 
Maßgabe des Verschuldens des Beitragspflichtigen oder der für ihn handelnden 
Organe bis zur dreifachen Höhe des Höchstausmaßes vorschreiben. 

(4) Zur Erreichung der im § 2 Abs. 1 genannten Ziele können Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe mit wirtschaftlichen Zusammenschlüssen von solchen 
Betrieben, mit Handelsbetrieben oder mit anderen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieben sowie wirtschaftliche Zusammenschlüsse im Bereich der Milch­
wirtschaft untereinander Liefer- und Verwertungsverträge über die diesem 
Abschnitt unterliegenden Waren abschließen. Derartige Verträge sind - bei 
sonstiger Nichtigkeit - beim Fonds zu hinterlegen." 
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Geltende Fassung 

§ 16 ..... . 

(2) Der Fonds hat eine Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn dies ent­
weder zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung erforderlich ist oder 
es sich um die unmittelbare Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus Milch auf 
Almen (§ 71 Abs. 3 und 4) handelt. 

§ 16 ..... . 

(9) Hinsichtlich der Qualität der unmittelbar abgegebenen Milch gilt § 18 
Abs. 4 mit der Maßgabe sinngemäß, daß die Verwarnung vom Fonds auszuspre­
chen ist und im Wiederholungsfall die unmittelbare Abgabe zu untersagen bzw. 
die Bewilligung nach Abs. 1 bis 4 zu widerrufen ist. Der Fonds hat die Qualität 
der unmittelbar abgegebenen Milch und Erzeugnisse aus Milch stichprobenweise 
zu überprüfen. Die Milcherzeuger haben die entsprechenden Kontrollmaßnah­
rrien zuzulassen. 

Vorgeschlagener Text 

14. § 16 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Fonds hat eine Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn dies ent­
weder zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung erforderlich ist oder 
es sich um die unmittelbare Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus Milch auf 
Almen (§ 71 Abs.3 und 4) handelt. Weiters hat der Fonds eine Bewilligung 
gemäß Abs. 1 zu erteilen; wenn es sich um eine unmittelbare Abgabe von Milch 
und Erzeugnissen aus Milch im Rahmen eines sogenannten "biologischen Land­
baues" handelt, der Milcherzeuger einer vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft anerkannten Organisation im Bereich des "biologischen Land­
baues" angehört und die Milch und Erzeugnisse aus Milch nach den Richtlinien 
dieser Organisation erzeugt werden." 

15. Nach § 16 Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt: 

,,( 4a) Milcherzeuger, die vor dem 1. Juli 1987 Milch und Erzeugnisse aus 
Milch auf Grund einer Bewilligung des Fonds oder einer Vereinbarung mit dem 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb unmittelbar an Verbrau­
cher abgegeben und die hiefür erforderlichen Beiträge entrichtet haben, können 
bis 30. September 1988 dem zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb bekanntgeben, Milch und Erzeugnisse aus Milch in den in Abs. 4 Z 1 bis 3 
genannten Formen unmittelbar an Verbraucher abgeben zu wollen. Sie dürfen 
die unmittelbare Abgabe bei Vorliegen einer Bestätigung des zuständigen Bear-· 
beitungs- und Verarbeitungsbetriebes oder einer Bewilligung des Fonds durch­
führen, wobei Abs. 4 zweiter bis letzter Satz sowie Abs. 6 bis 9 sinngemäß anzu­
wenden sind. Abs. 5 ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß ab 
1. Oktober 1989 jährlich höchstens jene Mengen abgegeben werden dürfen, die 
ab 1. Oktober 1988 bis 30. September 1989 als Höchstmenge gemeldet wurden, 
und die Mitteilung der Höchstmenge bis 31. Oktober 1989 zu erfolgen hat." 

16. § 16 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Hinsichtlich der Qualität der unmittelbar abgegebenen Milch gilt § 18 
Abs. 3 mit der Maßgabe sinngemäß, daß die Verwarnung vom Fonds auszuspre­
chen ist und im Wiederholungsfall die unmittelbare Abgabe zu untersagen bzw. 
die Bewilligung nach Abs. 1 bis 4a zu widerrufen ist. Der Fonds hat die Qualität 
der unmittelbar abgegebenen Milch und Erzeugnisse aus Milch stichprobenweise 
zu überprüfen. Die Milcherzeuger haben die entsprechenden Kontrollmaßnah-. 
men zuzulassen." 
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Geltende Fassung 

§ 17. (1) Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die im § 2 Abs. 1 genannten 
Ziele und auf die diesbezüglich handelsüblichen Gebräuche die Eigenschaften 
festzusetzen, die Milch und Erzeugnisse aus Milch aufweisen müssen, damit ein 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb zur Übernahme dieser Produkte im 
Sinne des §'13 Abs. 2 und ein wirtschaftlicher Zusammenschluß zur Übernahme 
im Sinne des § 15 Abs. 1 Z 1 verpflichtet ist. Für hartkäsetaugliche Milch (§ 14 
Abs. 2) gilt dies mit der Maßgabe, daß der Fonds unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen Erfahrun­
gen auch die Bedingungen festzulegen hat, die bei der Erzeugung der Milch ein­
zuhalten sind. 

(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, die der. Milch und den Erzeugnis­
sen aus Milch hinsichtlich der Gewährung von Zuschüssen zukommen müssen, 
die Maßnahmen zur Erreichung dieser Eigenschaften, den Vorgang zu ihrer 
Feststellung sowie die Kennzeichnung und Verpackung der genannten Waren 
im geschäftlichen Verkehr festzulegen. Er hat hiebei auf die im § 2 Abs. 1 
genannten Ziele, auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Ausstattung 
der Betriebsanlagen sowie auf die handelsüblichen Gebräuche Bedacht zu neh­
men. 

(3) Der Fonds hat darüber hinaus für Milch und Erzeugnisse aus Milch 
Bezeichnungsvorschriften insoweit zu erlassen, als die Republik Österreich 
durch zwischenstaatliche Vereinbarungen hiezu verpflichtet ist. 

(4) Der Gebrauch von Kennzeichnungen und Verpackungen, die geeignet 
sind, Verwechslungen mit den vom Fonds bestimmten Kennzeichnungen und 
Verpackungen hervorzurufen, ist verboten. 

(5) Der Fonds hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in 
Abständen von zwei Jahren Berichte vorzulegen über den jeweiligen Stand der 
Qualitätsvorschriften für Milch und Erzeugnisse aus Milch in Österreich sowie 
insbesondere in Staaten und Wirtschaftsgebieten, mit denen Österreich Handels­
verkehr mit Milch und Erzeugnissen aus Milch unterhält. 

§ 18. (1) Für frische Rohmilch und frischen Rohrahm gelten in Ergänzung zu 
§ 13 Abs: 2 und § 17 Abs. 1 die Abs. 2 bis 4. 

(2) Der Fonds hat für Milch (Abs. 1), die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe von Milchlieferanten übernehmen, mit allgemein verbindlicher Anordnung 

Vorgeschlagener Text 

17. Die §§ 17 und 18 lauten: 

,,§ 17. (1) Der Fonds hat unter Bedachtnahme auf die im § 2 Abs. 1 genannten 
Ziele und auf die diesbezüglich handelsüblichen Gebräuche die Eigenschaften 
festzusetzen, die Milch und Erzeugnisse aus Milch aufweisen müssen, damit ein 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlicher Zusammenschluß von 
solchen) zur Übernahme dieser Waren im Sinne des § 13 Abs. 2 verpflichtet ist. 
Für hartkäsetaugliche Milch (§ 14 Abs. 2) gilt dies mit der Maßgabe, daß der 
Fonds unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und praktischen Edahrungen auch die Bedingungen festzulegen 
hat, die bei der Erzeugung von Milch einzuhalten sind. ) 

(2) Weiter hat der Fonds die Eigenschaften, die der Milch und den Erzeugnis­
sen aus Milch hinsichtlich der Gewährung von Zuschüssen zukommen müssen, 
sowie den Vorgang zu ihrer Feststellung festzulegen. 

(3) Der Fonds hat für Milch und Erzeugnisse aus Milch Bezeichnungsvor­
schriften insoweit zu erlassen, als die Republik Österreich durch zwischenstaatli­
che VereinbaI'ungen hiezu verpflichtet ist. 

(4) Der Fonds hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft in 
Abständen von zwei Jahren Berichte über den jeweiligen Stand der Qualitätsvor­
schriften für Milch und Erzeugnisse aus Milch in Österreich sowie insbesondere 
in Staaten und Wirtschaftsgebieten, mit denen Österreich Handelsverkehr mit 
Milch und Erzeugnissen aus Milch unterhält, vorzulegen. 

§ 18. (1) Der Fonds hat für Milch, die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
triebe von Milchlieferanten übernehmen, durch Verordnung mindestens zwei 
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Geltende Fassung 

mindestens zwei Qualitätsklassen festzusetzen. Dabei ist auf die Verbesserung 
der bei der Milcherzeugung bestehenden Verhältnisse und das Erfordernis der 
Bereitstellung von Milch und Erzeugnissen aus Milch in einwandfreier guter 
Beschaffenh~it (§ 2 Abs. 1 Z 5) Bedacht zu nehmen. 

(3) Zur Vermeidung einer erheblichen Beeinträchtigung der Ziele des § 2 
Abs. 1 kann der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft mit Verordnung 
die Zuständigkeit zur Festsetzung von Qualitätsklassen an sich ziehen. Der 
Zuständigkeitsübergang gilt für die Dauer eines Jahres, sofern nicht eine kürzere 
Frist festgesetzt oder durch Verordnung eine Verlängerung um höchstens ein 
Jahr vorgenommen wird; eine Verläng;rung ist insolange zulässig, als es für die 
Erreichung des im ersten Satz genannten Zieles erforderlich ist. 

(4) Wird vom Zentrallaboratorium des Fonds oder einem anderen hiezu 
ermächtigten einschlägigen Laboratorium festgestellt, daß Milch in einer 
Beschaffenheit geliefert wurde, die auch die Anforderungen an die jeweils letzte 
Qualitätsklasse nicht erreicht, so ist der in Betracht kommende Milchlieferant 
vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb im Namen des Fonds 
schriftlich zu verwarnen. Wird innerhalb eines Jahres von der Zustellung der 
Verwarnung an neuerlich festgestellt, daß die vom betreffenden Milchlieferanten 
gelieferte Milch die Beschaffenheit der jeweils letzten Qualitätsklasse nicht 
erreicht, so hat ihn der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hievon nach­
weislich zu verständigen und vom dritten darauffolgenden Tag an von ihm keine 
Milch mehr zu übernehmen. Dieses Übernahmeverbot gilt so lange, bis der 
betreffende Milchlieferant durch das Zeugnis eines nach dem ersten Satz in 
Betracht kommenden Laboratoriums nachweist, daß die von ihm angelieferte 
Milch wieder mindestens der letzten Qualitätsklasse entspricht. An die Stelle des 
Übernahmeverbotes tritt jedoch neuerlich eine Verwarnung, wenn seit dem 
Ende des letzten Übernahmeverbotes bereits sechs Monate verstrichen sind. 

§ 19. (1) Die Beitragspflichtigen haben Aufzeichnungen zu führen, die alle 
Angaben, die für die Errechnung der Bemessungsgrundlagen für die Ausgleichs­
beiträge und für die Gewährung von Zuschüssen maßgebend sind, zu enthalten 
haben. ferner kann der Fonds zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten (§ 5 
Abs.2 Z 1) Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben die Durchführung einer 
KostensteIlenrechnung nach Maßgabe eines vom Fonds aufzustellenden einheit­
lichen Kostenarten- und KostensteIlenplanes vorschreiben und die in diesem 
Zusammenhang erforderlichen Richtlinien erlassen. 

Vorgeschlagener Text 

Qualitätsklassen festzusetzen. Dabei ist auf die Verbesserung der bei der Milch­
erzeugung bestehenden Verhältnisse und die besonderen Verwendungserforder­
nisse Bedacht zu nehmen. 

(2) Zur Vermeidung einer erheblichen Beeinträchtigung der Ziele des § 2 
Abs. 1 kann der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft mit Verordnung 
die Zuständigkeit zur Festsetzung von Qualitätsklassen an sich ziehen. Der 
Zuständigkeitsübergang gilt für die Dauer eines Jahres, sofern nicht eine kürzere 
Frist festgesetzt oder durch Verordnung eine Verlängerung um höchstens ein 
Jahr vorgenommen wird; eine Verlängerung ist insolange zulässig, als es für die 
Erreichung des im ersten Satz genannten Zieles erforderlich ist. 

(3) Wird vom Zentrallaboratorium des Fonds oder einem anderen hiezu 
ermächtigten einschlägigen Laboratorium festgestellt, daß Milch in einer 
Beschaffenheit geliefert wurde, die auch die Anforderungen an die jeweils letzte 
Qualitätsklasse nicht erreicht, so ist der in Betracht kommende Milchlieferant 
vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb im Namen des Fonds 
schriftlich zu verwarnen. Wird innerhalb eines Jahres von der Zustellung der 
Verwarnung an neuerlich festgestellt, daß die vom betreffenden Milchlieferanten 
gelieferte Milch die Beschaffenheit der jeweils letzten Qualitätsklasse nicht 
erreicht, so hat ihn der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hievon nach­
weislich zu verständigen unclvom dritten darauffolgenden Tag an von ihm keine 
Milch mehr zu übernehmen. Dieses Übernahmeverbot gilt so lange, bis der 
betreffende Milchlieferant durch das Zeugnis eines nach dem ersten Satz in 
Betracht kommenden Laboratoriums nachweist, daß die von ihm angelieferte 
Milch wieder mindestens der letzten Qualitätsklasse entspricht. An die Stelle des 
Übernahmeverbotes tritt jedoch neuerlich eine Verwarnung, wenn seit dem 
Ende des letzten Übernahmeverbotes bereits sechs Monate verstrichen sind." 

18. § 19 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Die Beitragspflichtigen haben Aufzeichnungen zu führen, die alle Anga­
ben, die für die Errechnung der Bemessungsgrundlagen für den Ausgleichsbei­
trag und für die Gewährung von Zuschüssen maßgebend sind, zu enthalten 
haben. Ferner kann der Fonds zur Ermittlung der tatsächlichen Kosten Bearbei­
tungs- und Verarbeitungs betrieben die Durchführung einer KostensteIlenrech­
nung nach Maßgabe eines vom Fonds aufzustellenden einheitlichen Kostenar­
ten- und KostensteIlenplanes vorschreiben und die in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Richtlinien erlassen. 
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Geltende Fassung 

(2) Die Beitragspflichtigen haben dem Fonds alle Meldungen zu erstatten und 
alle Auskünfte zu erteilen, die zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die 
Ausgleichsbeiträge und Zuschüsse erforderlich sind. Betriebe, denen die Durch­
führung einer KostensteIlenrechnung aufgetragen ist, haben die Ergebnisse die­
ser Rechnung dem Fonds bekanntzugeben. Die Beitragspflichtigen haben weiter 
den vom Fonds entsendeten Organen nach Vorweisung ihres Amtsauftrages den 
Einblick in die Betriebsräume, die Erhebung der Vorräte und die Einsichtnahme 
in die Aufzeichnungen zu gestatten, die die KostensteIlenrechnung betreffen 
oder die für die Errechnung der Bemessungsgrundlagen für die Ausgleichsbei­
träge und Zuschüsse maßgebend sind; zu diesem Zweck ist den Organen des 
Fonds auch Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren, die eine genaue kostenmä­
ßige Abgrenzung des Betriebszweiges, auf den sich dieser Abschnitt bezieht, zu 
einem Nebenbetrieb ermöglichen. Die Gewährung eines Zuschusses kann ver­
weigert oder widerrufen werden, wenn ein Zuschußberechtigter den Bestimmun­
gen dieses Absatzes nicht Folge leistet. 

§ 20 ..... . 

(4) Als Inlandspreis einer Ware gilt der behördlich bestimmte Abgabepreis der 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe oder, falls ein solcher nicht bestimmt 
ist, der vom Fonds nach den Gründsätzen der behördlichen Preisbestimmung 
kalkulierte Großhandelseinstandpreis abzüglich eines Pauschbetrages für die 
Importspesen sowie für die allenfalls in diesen Preisen enthaltenen inländischen 
Lieferungs- und Veräußerungskosten und Handelsspannen. 

§ 21. (1) Wird für firn § 1 angeführte inländische Waren der Unternum­
mern 040310 Bund 040390 B sowie der Nummern 1806, 1901, 1904, 2106, 
2202 und 3501 des Zolltarifs ein Preisausgleichsbeitrag nach § 3 oder ein Betrag 
nach § 11 eingehoben, so ist anläßlich der Einfuhr gleichartiger Waren in das 
Zollgebiet ein Importausgleich in der Höhe dieses Beitrags oder Betrags zu erhe­
ben. 

(2) Der Fonds hat durch allgemein verbindliche Anordnung (§ 59) festzustel­
len, auf welche Waren die Voraussetzungen des Abs. 1 zutreffen. Der für den 
Importausgleich nach Abs. 1 maßgebende Importausgleichssatz ist vom Fonds 
mit Bescheid zu bestimmen. 

Vorgeschlagener Text 

(2) Die Beitragspflichtigen haben dem Fonds alle Meldungen zu erstatten und 
alle Auskünfte zu erteilen, die zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 
den Ausgleichsbeitrag und die Zuschüsse erforderlich sind. Betriebe, denen die 
Durchführung einer KostensteIlenrechnung aufgetragen ist, haben die Ergeb­
nisse dieser Rechnung dem Fonds bekanntzugeben. Die Beitragspflichtigen 
haben den vom Fonds entsendeten Organen den Einblick in die Betriebsräume, 
die Erhebung der Vorräte und die Einsichtnahme in die Aufzeichnungen zu 
gestatten, die die KostensteIlenrechnung betreffen oder die für die Errechnung 
der Bemessungsgrundlagen für den Ausgleichsbeitrag und für die Zuschüsse 
maßgebend sind; zu diesem Zweck ist den entsendeten Organen des Fonds auch 
Einsicht in alle Unterlagen zu gewähren, die eine gen aue kostenmäßige Abgren­
zung des Betriebszweiges, auf den sich dieser Abschnitt bezieht, zu einem 
Nebenbetrieb ermöglichen. Die Gewährung eines Zuschusses kann verweigert 
oder widerrufen werden, wenn ein Zuschußberechtigter den Bestimmungen die­
ses Absatzes nicht Folge leistet." 

19. § 20 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Als Inlandspreis einer Ware gilt der behördlich bestimmte Abgabepreis 
der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe. Falls ein solcher nicht bestimmt 
ist, gilt als Inlandspreis jener Großhandelseinstandspreis, der vom Fonds bei der 
Bemessung der Ausgleichsbeiträge und Zuschüsse herangezogen wird, abzüglich 
eines Pauschbetrages für die Importspesen sowie für die allenfalls in diesen Prei­
sen enthaltenen inländischen Lieferungs- und Veräußerungskosten." 

20. § 21 lautet: 

,,§ 21. (1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 angeführten Waren der Unternum­
mern 0403 10 Bund 0403 90 B sowie der Nummern 1806, 1901, 1904, 2106, 
2202 und 3501 des Zolltarifs ist ein Importausgleich zu erheben, wenn für diese 
Waren oder für die zu deren Herstellung verwendeten V orprodukte ein Aus­
gleichsbeitrag nach § 3 Abs. 2 oder ein Betrag nach § 11 zu erheben ist. Der 
Importausgleich setzt sich zusammen aus dem Ausgleichsbeitrag nach § 3 Abs. 2 
Z 1 für die zur Herstellung verwendeten Vorprodukte, aus dem Ausgleichsbei­
trag nach § 3 Abs. 2 Z 3 und aus dem Betrag nach § 11. 

(2) Der Fonds hat durch Verordnung (§ 59) festzustellen, auf welche Waren 
die Voraussetzungen des Abs. 1 erster Satz zutreffen. Der für den Importaus­
gleich nach Abs. 1 zweiter Satz maßgebende Importausgleichssatz ist vom Fonds 
mit Bescheid zu bestimmen." . 
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Geltende Fassung 

S 22. Abs. 2 ..... 

2. die im Ausgangsvormerkverkehr, ausgenommen im passiven Veredlungs­
verkehr, im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften wieder eingeführt wer­
den; § 90 Abs. 2 des Zollgesetzes 1955 ist nicht anzuwenden, 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf Grund des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977 über die Einräumung von Privile­
gien und ImmUnitäten an internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/ 
1977, Zollfreiheit eingeräumt ist. 

S 22 ..... . 

(3) Ein ßesch~id nach § 20 oder § 21 darf vom Zollamt der Erhebung des 
Importausgleiches nur dann zugrundegelegt werden, wenn derjenige, an den der 
Bescheid ergangen ist, bei der Abfertigung zum freien Verkehr Warenempfän­
ger, ansonsten Abgabenschuldner oder Haftungspflichtiger im Sinne der für 
Zölle geltenden Rechtsvorschriften ist. Bei der Abfertigung zum freien Verkehr 
bildet der Bescheid eine im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche 
Unterlage zur Warenerklärung. In den übrigen Fällen hat das Zollamt, wenn 
ihm ein Bescheid nicht vorliegt, dem Fonds alle für die Erlassung eines Beschei­
des erforderlichen Mitteilungen zu machen; der Fonds hat den Bescheid dem 
Zollamt zur Kenntnis zu bringen. 

§22 •..... 
(6) Sofern nicht ein Bescheid nach § 20 oder § 21 dem Zollamt vorliegt, ist der 

Importausgleich in der Höhe des sich aus der Anwendung des allgemeinen tarif­
mäßigen Zollsatzes ergebenden Zolles zu erheben, für 

1. im Eingang vorgemerkte Waren, für die eine Zollabrechnung nach den 
zollgesetzlichen Vorschriften zu erfolgen hat, 

2. Vorräte, die an Bord eines im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetz­
ten, gewerblich verwendeten Beförderungsmittels zum Verbrauch durch 
die Reis~nden oder die Besatzung eingeführt werden. 

S 23 •..... 

(4) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Versender (Exporteur) im Sinne der 
zollgesetzlichen Vorschriften zu ergehen; er bildet eine im Sinne der zollgesetz-

Vor g es chI a gen e r Te x t 

21. § 22 Abs: 2 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. die im Ausgangsvormerkverkehr, ausgenommen im passiven Veredlungs­
verkehr, im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften zurückgebracht wer­
den; § 90 Abs. 2 des Zoll gesetzes 1955 ist nicht anzuwenden, 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf Grund des 
Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an 
internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/1977, Eingangsabgabenbe­
freiung oder für die nach dem Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Waren­
austausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und V or­
arlberg und der italienischen Region Trentino - Alto Adige, BGBI. 
Nr. 125/1957, Zollfreiheit eingeräumt ist." 

22. § 22 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Ein Bescheid nach § 20 oder § 21 darf vom Zollamt der Erhebung des 

Importausgleiches nur dann zugrundegelegt werden, wenn derjenige, an den der 
Bescheid ergangen ist, bei der Abfertigung zum freien Verkehr Empfänger, 
ansonsten Abgabenschuldner oder Haftungspflichtiger im Sinne der für Zölle 
geltenden Rechtsvorschriften ist. Bei der Abfertigung zum freien Verkehr bildet 
der Bescheid eine im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche 
Unterlage zur Anmeldung. In den übrigen Fällen hat das Zollamt, wenn ihm ein 
Bescheid nicht vorliegt, dem Fonds alle für die Erlassung eines Bescheides erfor­
derlichen Mitteilungen zu machen; der Fonds hat den Bescheid dem Zollamt zur 
Kenntnis zu bringen." 

23. § 22 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Sofern nicht ein Bescheid nach § 20ader § 21 dem Zollamt vorliegt, ist 

der Importausgleich in der Höhe des sich aus der Anwendung des allgemeinen 
tarifmäßigen Zollsatzes ergebenden Zolles für Vorräte, die an Bord eines im 
grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzten, gewerblich verwendeten Beförde­
rungsmittels zum Verbrauch durch die Reisenden oder die Besatzung eingeführt 
werden, zu erheben." 

24. § 23 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Ein Bescheid gemäß Abs. 2 hat an den Versender (Exporteur) im Sinne 
der zollgesetzlichen Vorschriften zu ergehen; er bildet eine im Sinne der zollge-
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Geltende Fassung 

lichen Vorschriften erforderliche Unterlage zur Waren erklärung in den Fällen . 
der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der Ausfuhr, einschließlich 
der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlagerung 
in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zollfreizone. § 22 Abs. 3 gilt sinn­
gemäß. 

§ 23. (5) ..... 

2. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf Grund des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977 über die Elnräumung von Privile­
gien und Immunitäten an internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/ 
1977, Zollfreiheit zu gewähren ist. 

.§ 26 •..... 

(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Abschnittes sind folgende Waren; soweit 
im nachstehenden Unternummern oder ex-Positionen des Zolltarifs angeführt 
sind, unterliegen nur jene Waren diesem Bundesgesetz, die von den Unternum­
mern der jeweils letzten Gliederungsstufe oder von den angeführten ex-Positio­
nen erfaßt sind: 

TARIF 
Nr./UNr. 

1101 00 
1102 

10 
20 
90 

1103 
(10) 
11 

Warenbezeichnung 

Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Mehl aus anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn: 
- Roggenmehl 
- Maismehl 
- andere: 

B - Triticalemehl 

Grütze, Grieß und Pellets aus Getreide: 
- Grütze und Grieß: 

aus Weizen: 
ex 11 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

Vorgeschlagener Text 

setzlichen Vorschriften erforderliche Unterlage zur Anmeldung in den Fällen 
der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der Ausfuhr, einschließlich 
der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der Abfertigung zur Einlagerung 
in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zollfreizone. § 22 Abs. 3 gilt sinn­
gemäß." 

25. § 23 Abs. 5 Z 2 lautet: 

,,2. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf Grund des 
Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an 
internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/1977, Ausgangsabgabenbe­
freiung oder für die nach dem Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten Waren­
austauscheszwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und Vor­
arlberg und der italienischen Region Trentino - Alto Adige, BGBI. 
Nr. 125/1957, Zollfreiheit eingeräumt ist." 

26. § 26 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Mahlerzeugnisse im Sinne dieses Abschnittes sind folgende Waren; 
soweit im nachstehenden Unternummern oder ex-Positionen des Zolltarifs ange­
führt sind, unterliegen nur jene Waren diesem Bundesgesetz, die von den Unter­
nummern der jeweils letzten Gliederungsstufe oder von den angeführten ex­
Positionen erfaßt sind: 

TARIF 
Nr./UNr. 

1101 00 
1102 

10 
20 
90 

1103 
(10) 
11 

Warenbezeichnung 

Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Mehl aus anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn: 
- Roggenmehl 
- Maismehl 
- andere: 

B - Triticalemehl 

Grütze, Grieß und Pellets aus Getreide: 
- Grütze und Grieß: 

aus Weizen: 
ex 11 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

13 

19 

(20) 
21 

29 

Geltende Fassung 

Waren bezeichnung 

aus Mais: 
ex 13 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
aus sonstigem Getreide: 
A - aus Mengkorn, Roggen oder Triticale: 

ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
- Pellets: 
- - aus Weizen: 

ex 21 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
aus sonstigem Getreide: 
ex 29 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

1104 Getreidekörner, anders bearbeitet (zB g~schält, gequetscht, 
gewalzt, in Flocken oder Perlen, geschnitten oder geschrotet), aus­
genommen Reis der Nummer 1006; Getreidekeime, ganz, 
gequetscht, gewalzt, in Flocken oder gemahlen: 

(10) - Körner, gequetscht, gewalzt oder in Flocken: 
19 aus sonstigem Getreide: 

A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder Triticale: 
ex A - soweit sie nicht unter Abs.3 fallen 

(20) - Körner, anders bearbeitet (zB geschält, in Perlen, geschnitten 
oder geschrotet): 

23 - - aus Mais: 
ex 23 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

29 aus sonstigem Getreide: 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen oder Triticale: 

ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
30 - Getreidekeime, ganz, gequetscht, gewalzt, in Flocken oder 

gemahlen: ' 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder Triticale, ganz, 

gequetscht, gewalzt, in Flocken oder gemahlen 
ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

2302 Kleie und andere Rückstände vom Sieben, Mahlen oder von ande­
ren Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten, auch in 
Form von Pellets: 

TARIF 
Nr.lUNr. 

13 

19 

(20) 
21 

29 

Vorgeschlagener Text 

Warenbezeichnung 

aus Mais: 
ex 13 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
aus sonstigem Getreide: 
A - aus Mengkorn, Roggen oder Triticale: 

ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
- Pellets: 

aus Weizen: 
ex 21 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
aus sonstigem Getreide: . 
ex 29 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

1104 Getreidekörner, anders bearbeitet (zB geschält, gequetscht, 
gewalzt, in Flocken oder Perlen, geschnitten oder geschrotet), aus­
genommen Reis der Nummer 1006; Getreidekeime, ganz, 
gequetscht, gewalzt, in Flocken oder gemahlen: 

(10) - Körner, gequetscht, gewalzt oder in Flocken: 
19 aus sonstigem Getreide: 

A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder Triticale: 
ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

(20) Körner, anders bearbeitet (zB geschält, in Perlen, geschnitten 
oder geschrotet): 

23 aus Mais: 
ex 23 - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 

29 aus sonstigem Getreide: 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen oder Triticale: 

ex A - soweit sie nicht unter Abs. 3 fallen 
30 - Getreidekeime, ganz, gequetscht, gewalzt, in Flocken oder 

gemahlen: 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder Triticale, ganz, 

gequetscht, gewalzt, in Flocken oder gemahlen 

2302 Kleie und andere Rückstände vom Sieben, Mahlen oder von ande­
ren Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten, auch in 
Form von Pellets: 
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TARIF 
Nr./UNr. 

Geltende Fassung 

Warenbezeichnung 

40 - von anderem Getreide: 

§ 27 •..... 

A - zur Mehlgewinnung geeignete Rückstände: 
ex A - von Roggen 

(2) Der Fonds ist eine juristische Person, hat seinen Sitz in Wien und ist 
berechtigt, das Bundeswappen zu führen. Der Wirkungsbereich des Fonds 
erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet. Der Fonds wird durch eine Verwal­
tungskom:mission (im Abschnitt C als "Kommission" bezeichnet) verwaltet. 

§ 28. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf Vorschlag 
des Fonds jeweils bis 31. Oktober für das im betreffenden Kalenderjahr begin­
nende Wirtschaftsjahr mit Einschluß der Zeit bis zur nächsten Ernte Ein- und 
Ausfuhrpläne festzulegen. Das Wirtschaftsjahr umfaßt bei Hartweizen, Quali­
tätsweizen und Mais den Zeitraum vom 1. November bis 31. Oktober des fol­
genden Jahres, bei den übrigen im § 26 genannten Erzeugnissen den Zeitraum 
vom 1. Juli bis 30. Juni des folgenden Jahres. Der Ein- und Ausfuhrplan hat die 
Mengen der ein- und auszuführenden Waren, allenfalls auch Zeitpunkt der Ein­
und Ausfuhr, Herkunft, Qualität und Verwendungszweck der Einfuhren sowie 
deren Verteilung zu enthalten. Bei der Erstellung des Ein- und Ausfuhrplanes ist ' 
auf die inländische Produktion sowie den zusätzlichen Einfuhrbedarf an Weizen 
hochwertiger Beschaffenheit und bestimmter Herkunft und - soweit Futtermit­
tel in Betracht kommen - auch auf die Bedürfnisse der Fleisch- und Fetterzeu­
gung Bedacht zu nehmen. Im Einfuhrplan ist insbesondere auch die Menge des 
für die Teigwarenerzeugung bestimmten Hartweizens festzulegen, die in dem 
Zeitraum, auf den sich der Einfuhrplan bezieht, zur Einfuhr zugelassen ist. 

(2) Der Fonds hat die festgelegten Ein- und Ausfuhrpläne bei Vollziehung sei­
ner Aufgaben grundSätzlich zu beachten. Die Ein- und Ausfuhrpläne dürfen auf 
Vorschlag des Fonds nur abgeändert werden, wenn die Stabilität der Preise der 
im § 26 genannten Waren oder die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderung 

TARIF 
Nr./UNr. 

40 

Vorgeschlagener Text 

Warenbezeichnung 

- von anderem Getreide: 
A - zur Mehlgewinnung geeignete Rückstände: 

ex A - von Roggen" 

27. § 27 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Fonds ist eine juristische Person, hat seinen Sitz in Wien und ist 
berechtigt, das Bundeswappen zu führen. Der Wirkungsbereich des Fonds 
erstreckt sich auf das ganze Bundesgebiet.'" 

28. § 28 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Der Fonds hat für Mais jeweils bis 31. Jänner für das im vorangehenden 
Kalenderjahr beginnende Wirtschaftsjahr und für die übrigen diesem Abschnitt 
unterliegenden Waren jeweils bis 31. Oktober für das im betreffenden Kalender­
jahr beginnende Wirtschaftsjahr jeweils unter Einschluß der Zeit bis zur näch­
sten Ernte Vermarktungspläne festzulegen, die für ihr Wirksamwerden der 
Genehmigung der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und für Finan­
zen bedürfen. Falls die Zustimmung nicht binnen drei Wochen nach Übermitt­
lung des Vermarktungsplanes versagt wird, gilt sie als erteilt. Das Wirtschafts­
jahr um faßt bei Mais den Zeitraum vom 1. November bis 31.0ktober des fol­
genden Jahres, bei den übrigen im § 26 genannten Waren den Zeitraum vom 
1. Juli bis 30. Juni des folgenden Jahres. Der Vermarktungsplan hat die Mengen 
der ein- und auszuführenden Waren, allenfalls auch Zeitpunkt der Ein- und 
Ausfuhr, Herkunft, Qualität und Verwendungszweck der Einfuhren sowie 
deren Verteilung zu enthalten. Bei der Erstellung des Vermarktungsplanes ist 
insbesondere auf die inländische Produktion und den Inlandsbedarf sowie die 
Erfordernisse der Exportverwertung Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Fonds hat die festgelegten Vermarktungspläne bei Vollziehung seiner 
Aufgaben grundsätzlich zu beachten. Die Vermarktungspläne sind vom Fonds 
nur dann abzuändern, wenn die Stabilität der Preise der im § 26 genannten 
Waren oder die Bedarfslage eine Erhöhung oder Minderung der in den Plänen 
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Geltende Fassung 

der-in den Plänen vorgesehenen Mengen od~r eine zeitliche Verschiebung der 
Ein- oder Ausfuhren erforderlich macht. 

§ 28. (7) ..... 

1. Waren, für die auf Grund des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977 
über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale 
Organisationen, BGBI. Nr. 677/1977, die Befreiung von wirtschaftlichen 
Einfuhrverboten und -beschränkungen zu gewähren ist. 

2. Waren, auf die § 22 Abs. 2 Z 1 und 2 oder Abs. 6 Z 2 anzuwenden ist, 

5. Waren bis zu einem Wert von 200 S, die nicht zum Handel bestimmt sind. 

§ 29 ..... . 

(2) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 
1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes 1984 in der jeweils geltenden 

Fassung genannten Ausfuhren und 
2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des Abkommens zwischen der Republik 

Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten 
Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und 
Vorarlberg und der italienischen Region Trentino - Alto Adige, BGBI. 
Nr. 125/1957, in der jeweils geltenden Fassung. 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
kann der Fonds durch allgemein verbindliche Anordnung die Bewilligungspflicht 

. der Ausfuhr bestimmter Waren, die fUr an Österreich angrenzende Zollaus­
schlußgebiete anderer Länder bestimmt sind, aufheben. In der allgemein ver­
bindlichen Anordnung sind die Zollämter anzugeben, bei denen die Ausfuhrab­
fertigung zu erfolgen hat. Diese allgemein verbindliche Anordnung darf nur 
kundgemacht werden, wenn der diesbeZUgliehe Beschluß des Fonds von den 
Bundesministern fUr Land- und Forstwirtschaft und fUr Finanzen bestätigt wor­
den ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen drei Wochen nach 
Einlangen des schriftlichen Antrages versagt wird. Die Zollämter haben jährlich 
die auf Grund dieser allgemein verbindlichen Anordnung ausgefUhrten Waren 
nach Art und Menge dem Fonds bekanntzugeben. 

Vorgeschlagener Text 

vorgesehenen Mengen oder eine zeitliche Verschiebung der Ein- oder Ausfuh­
ren erforderlich macht. Hinsichtlich der Genehmigung dieser Abänderung gilt 
Abs. 1 sinngemäß." 

29. § 28 Abs. 7 Z 1 und 2 lauten: 

,,1. Waren, für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf 
Grund des Bundesgesetzes uber die Einräumung von Privilegien und 
Immunitäten an internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/1977, die 
Befreiung von wirtschaftlichen Einfuhrverboten und -beschränkungen zu 
gewähren ist, 

2. Waren, auf die § 22 Abs. 2 Z 1 und 2 oder Abs. 6 anzuwenden ist," 

30. § 28 Abs. 7 Z 5 lautet: 

,,5. Waren, ausgenommen Saatgut, bis zu einem Wert von 200 S, die nicht zum 
, Handel bestimmt sind." 

31. § 29 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Bewilligungen sind nicht erforderlich für 
1. die im § 4 Abs. 1 des Außenhandelsgesetzes 1984 in der jeweils geltenden 

Fassung genannten Ausfuhren und 
2. die Ausfuhr von Waren auf Grund des Abkommens zwischen der Republik 

Österreich und der Republik Italien über die Regelung des erleichterten 
Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern Tirol und 
Vorarlberg und der italienischen Region Trentino - Alto Adige, BGBI. 
Nr.125/1957. ' 

Im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
kann der Fonds durch Verordnung die Bewilligungspflicht der Ausfuhr bestimm­
ter Waren, die für an Österreich angrenzende Zollausschlußgebiete anderer 
Länder bestimmt sind, aufheben. In dieser Verordnung sind die ZolJ'ämter anzu­
geben, bei denen die Ausfuhrabfertigung zu erfolgen hat. Diese Verordnung 
darf nur kundgemacht werden, wenn der diesbezügliche Beschluß des Fonds von 
den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen bestätigt 
worden ist. Diese Bestätigung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen drei Wochen 
nach Einlangen des schriftlichen Antrages versagt wird. Die Zollämter haben 
jährlich die auf Grund dieser Verordnung ausgeführten Waren nach Art und 
Menge dem Fonds bekanntzugeben. 
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Geltende Fassung 

(3) Die Ausfuhrbewilligung des Fonds bildet anläßlich der zollamtlichen 
Abfertigung eine erforderliche Unterlage zur Warenerklärung im Sinne der zoll­
gesetzlichen Vorschriften. Sie muß an denjenigen ergangen sein, der bei der 
Abfertigung Versender im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ist. 

§ 30 •..... 

(3) Erträgnisse, die dem Fonds aus der Durchführung von Maßnahmen 
gemäß Abs. 1 und 2 zufließen, sind Einnahmen des Bundes und für die im § 40 
Abs. 1 genannten Zwecke zu verwenden. Allfällige Kosten - ausgenommen ein 
Aufwand gemäß § 60 Abs. 1 - sind dem Fonds aus den für Preis ausgleiche bei 
Brotgetreide und· Futtermitteln bestimmten Haushaltsmitteln des Bundes zu 
ersetzen. 

§ 31. Die Einfuhrbewilligung des Fonds oder der Kaufvertrag nach § 30 Abs. 2 
bilden anläßlich der zollamtlichen Abfertigung eine erforderliche Unterlage zur 
Warenerklärung im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften. Die Einfuhrbewilli­
gung oder der Kaufvertrag darf vom Zollamt der Abfertigung nur dann zugrun­
degelegt werden, wenn derjenige, an den die Einfuhrbewilligung ergangen ist 
oder mit dem der Fonds den Kaufvertrag geschlossen hat, Warenempfänger im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ist. . 

§ 32. Soweit es zur Erreichung der im § 27 Abs. 1 genannten Ziele oder zur 
Durchführung des Ausgleiches gemäß § 33 Abs. 1 notwendig ist, kann der Fonds 
unter Bedachtnahme auf die amtliche Preisbestimmung für Brotgetreide und 
Mehl und unter Berücksichtigung des § 59 die Kennzeichnung von Mahlerzeug­
nissen anordnen und für die Handelsmühlen bestimmte Mehl- und Grießtypen 
und erforderlichensfalls auch Ausmahlungssätze für solche Typen festsetzen. 
Um den Handelsmühlen im ganzen Bundesgebiet die Deckung des regional 
unterschiedlichen Bedarfes an Mehl und Grieß der verschiedenen Typen zu 
ermöglichen, kann der Fonds sowohl für Roggen als auch für Weizen mehrere 
Vermahlungen mit jeweils verschieden hohen Ausmahlungssätzen einzelner 
Mehl- und Grießtypen festlegen, die von den HartdeIsmühlen wahlweise durch­
geführt werden können. Weizenvermahlungen, die für Brotmehl einen höheren 
Ausmahlungssatz vorsehen als 12 vH, bedürfen der Bewilligung durch den 
Fonds. Diese kann für eine angemessene Frist nur Mühlenbetrieben versagt bzw. 
widerrufen werden, welche die vorgeschriebene Brotmehltype nicht einhalten. 

§ 33. (1) Die aus der Preisfestsetzung für Brot und Mehl einerseits und aus der 
Verschiedenheit der Preise für Roggen und Weizen andererseits sich ergebenden 

Vorgeschlagener Text 

(3) Die Ausfuhrbewilligung des Fonds bildet an läßlich der zollamtlichen 
Abfertigung eine erforderliche Unterlage zur Anmeldung im Sinne der zollge­
setzlichen Vorschriften. Sie muß an denjenigen ergangen sein, der bei der Abfer­
tigung Versender im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ist." 

32. § 30 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Erträgnisse, die dem Fonds aus der Durchführung von Maßnahmen 

gemäß Abs. 1 und 2 zufließen, sind Einnahmen des Bundes und für die im § 40 
Abs. 1 genannten Zwecke zu verwenden. Allfällige Kosten - ausgenommen ein 
Aufwand gemäß § 60 Abs. 1 - sind dem Fonds über Verlangen aus Mitteln des 
Bundes zu ersetzen." 

33. Die §§ 31 bis 33 lauten: 

,,§ 31. Die Einfuhrbewilligung des Fonds oder der Kaufvertrag nach § 30 
Abs. 2 bilden anläßlich der zollamtlichen Abfertigung eine erforderliche Unter­
lage zur Anmeldung im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften. Die Einfuhrbe­
willigung oder der Kaufvertrag darf vom Zollamt der Abfertigung nur dann 
zugrundegelegt werden, wenn derjenige, an den die Einfuhrbewilligung ergan­
gen ist oder mit dem der Fonds den Kaufvertrag geschlossen hat, Empfänger im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften ist. 

§ 32. Soweit es zur Erreichung der in § 27 Abs. 1 genannten Ziele notwendig 
ist, kann der Fonds durch Verordnung (§ 59) die Kennzeichnung von Mahler­
zeugnissen anordnen. 
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Geltende Fassung 

Differenzbeträge sind in der Weise auszugleichen, daß bei der Vermahlung von 
Weizen und inländischem sowie von entsprechend § 28 Abs. 1 bis 6 eingeführ­
tem Roggen Ausgleichsbeiträge von den Handelsmühlen an den Fonds zu leisten 
beziehungsweise Ausgleichszuschüsse an die Handelsmühlen vom Fonds zu 
gewähren sind, deren Höhe unter Zugrundelegung der behördlich bestimmten 
Preise für Brotgetreide und Mehl vom Fonds allgemein unter Bedachtnahme auf 
§ 59 oder im Einzelfall durch Bescheid festzusetzen ist. 

(2) Falls gemäß § 32 mehrere Vermahlungen festgelegt sind, hat der Fonds für 
jede dieser Vermahlungen unter Zugrundelegung der jeweils für sie geltenden 
Ausmahlungssätze die Ausgleichsbeiträge und -zuschüsse gemäß Abs. 1 festzu­
setzen. 

(3) Für Roggen und Weizen, die sich zur Herstellung von Mahlerzeugnissen 
für die menschliche Ernährung nicht eignen, sind Ausgleichsbeiträge nicht zu lei­
sten und Ausgleichszuschüsse nicht zu gewähren. Handelsmühlen dürfen Rog­
gen und Weizen für andere Zwecke als für die menschliche Ernährung nur ver­
wenden, wenn der Fonds auf Grund eines von ihnen eingebrachten Ailtrages 
festgestellt hat, daß das in Betracht kommende Getreide für die menschliche 
Ernährung nicht geeignet ist, es sei denn, daß die Bestimmung des Getreides für 
Futterzwecke schon in der Meldung gemäß § 37 Abs. 1 angegeben worden ist. 
Sofern es sich nicht um geringfügige Mengen handelt, hat der Fonds vor seiner 
Entscheidung das Gutachten einer nach ihrem Wirkungskreis in Betracht kom­
menden autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. Über die Verwendung 
des Getreides, von dem der Fonds festgestellt hat, daß es für die menschliche 
Ernährung ungeeignet ist, und über die Verwendung der allenfalls aus solchem 
Getreide hergestellten Erzeugnisse haben die Handelsmühlen dem Fonds einen 
Nachweis zu erbringen. Für solches Getreide aus Bundesmitteln gewährte Stüt­
zungsbeträge sowie allenfalls vom Fonds bereits geleistete Zuschüsse sind von 
diesem mit Bescheid zurückzufordern. Desgleichen hat der Fonds allenfalls 
gezahlte Ausgleichsbeiträge zurückzuerstatten. 

(4) Verliert Brotgetreide ohne Verschulden des Unternehmers, in dessen 
Gewahrsam es sich befindet, die Eignung für menschliche Genußzwecke, so sind 
allenfalls aus Bundesmitteln gewährte Stützungsbeträge nicht zurückzufordern. 

(5) Zum Ausgleich der Unterschiede in der Höhe der Transportkosten, die 
durch Lieferungen von inländischem Brotgetreide verschiedener Herkunft an die 
Mühlen entstehen, kann diesen vom Fonds aus den Einnahmen gemäß Abs. 1 

Vorgeschlagener Text 

§ 33. (1) Zum Ausgleich der Transportkosten, die durch Lieferungen von 
inländischem Getreide verschiedener Herkunft an die Mühlen entstehen, ist von 
den Inhabern der Mühlen (Transportausgleichsbeitragsschuldner) an den Fonds 
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Geltende Fassung 

eine Transportkostenvergütung bis zu 10 vH des Erzeugerpreises gewährt wer­
den. 

(6) Die aus der Verschiedenheit der Preise für offenes Mehl und für Mehl in 
Originalpackungen (Kleinpackungen) der gleichen Type sich ergebenden Diffe­
renzbeträge können durch Kleinpackungszuschüsse ausgeglichen werden, die 
vom Fonds unter Zugrundelegung der behördlich bestimmten Preise für Mehl an 
die Handelsmühlen für die von diesen selbst abgepackten und verkauften Origi­
nalpackungen aus den Einnahmen gemäß Abs. 1 zu gewähren sind. 

Vor g e s chi a gen /e r Tex t 

ein Transportausgleichsbeitrag in der vo~ Fonds durch Verordnung festgesetz­
ten Höhe je Kilogramm Handelsvermahlung von Weizen zu entrichten. Die 
Transportausgleichsbeitragsschuld entsteht im Zeitpunkt der Handelsvermah­
lung von Weizen. Der Transportausgleichsbeitrag ist spätestens am letzten Tag 
des auf die Entstehung der Transportausgleichsbeitragsschuld folgenden Kalen­
dermonats an den Fonds zu entrichten. Der Transportausgleichsbeitragsschuld­
ner hat eine Transportausgleichsbeitragserklärung in der Weise beim Fonds ein­
zureichen, daß er im Rahmen der auf Grund einer Verordnung gemäß § 37 zu 
erstattenden Mengenmeldung den zu entrichtenden Transportausgleichsbeitrag 
selbst zu berechnen hat. Wird der Transportausgleichsbeitrag nicht oder nicht 
rechtzeitig entrichtet, gilt § 68 Abs. 1 sinngemäß. Erstattet der Transportaus­
gleichsbeitragsschuldner keine Beitragserklärung, ist § 184 BAO sinngemäß 
anzuwenden. Die Erhebung des Transportausgleichsbeitrages obliegt dem 
Fonds. 

(2) Der Fonds hat die Höhe der Transportausgleichsbeiträge in jenem Aus­
maß, das für die Gewährung einer Transportkostenvergütung voraussichtlich 
erforderlich ist, jeweils für ein Wirtschaftsjahr, das mit 1. Juli beginnt und mit 
30. Juni des Folgejahres endet, vor dessen Beginn festzulegen. 

(3) Der Fonds hat die Transportausgleichsbeiträge in der Weise zu verwen­
den, daß Transportkostenvergütungen für die nach den Grundsätzen der Wirt­
schaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit ermittelten Transportkosten 
gewährt werden. 

(4) Ergeben sich im Laufe eines Wirtschaftsjahres erhebliche Änderungen des 
Finanzierungserfordernisses oder der zur Bedeckung des Finanzierungserforder­
nisses vorgesehenen Mittel, so sind die Transportausgleichsbeiträge .zum nächst­
folgenden Monatsersten unter Berücksichtigung des Abs. 2 letzter Satz entspre­
chend zu ändern, wobei die letzte Änderung innerhalb eines Wirtschaftsjahres 
spätestens zum 1. März stattfinden kann. 

(5) Fehlbeträge und Überschüsse beim Aufkommen aus dem Transportaus­
gleichsbeitrag sind bei der nächsten Festsetzung entsprechend zu berücksichti­
gen. 

(6) Der Fonds darf einen Transportausgleichsbeitrag jeweils nur für den Zeit­
raum, für den er eine Transportkostenvergütung nach Abs. 3 gewährt, durch 
Verordnung festsetzen. 
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Geltende Fassung 

(7) Die gemäß Abs. 1 eingehobenen Geldmittel sind für die in den Abs. 1, 5 
und 6 genannten Zwecke gebunden. § 242 BAO gilt sinngemäß. 

(8) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 32 festgesetzten Ausmahlungssätze 
unterschreitet, obwohl das zur Vermahlung gelangte Getreide seiner Mahlfähig­
keit nach bei Einhaltung der vorgeschriebenen Mehl- und Grießtypen die Errei­
chung der vorgeschriebenen Ausmahlungssätze zugelassen hätte, kann ihm der 
Fonds für die betreffende Vermahlung einen diesen Ausmahlungssätzen entspre­
chenden Betrag zur Zahlung bzw. Rückzahlung vorschreiben. Bei Weizenmahl­
produkten, die unter die Grießtype fallen, und bei Roggenvorschußmehl kann 
der Fonds das zulässige Ausmaß von Überschreitungen des jeweils für diese 
Typen festgesetzten Ausmahlungssatzes beschränken. Bei den anderen Typen 
sind solche Überschreitungen ohne Einschränkung zulässig, sofern bei keiner 
Mehl- bzw. Grießtype der jeweilige Ausmahlungssatz unterschritten wird. 

(9) Sofern ein Mühlenbetrieb die gemäß § 32 festgesetzten Mehl- und Grieß­
typen nicht einhält oder diese falsch deklarien, hat ihm der Fonds, soweit es im 
Einzelfall keine unbillige Häne bedeutet, entsprechend der tatsächlich erzeugten 
Type die Ausgleichsbeiträge zur Zahlung bzw. gewähne Ausgleichszuschüsse 
zur Rückzahlung vorzuschreiben. 

(10) Bei der Vermahlung von Weizen und Roggen zur Herstellung von Mahl­
erzeugnissen, welche für den direkten oder indirekten Expon bestimmt sind 
(Mühlengesetz 1981 in der jeweils geltenden Fassung), ist Abs. 1 nicht anzuwen­
den. 

§ 34. Aus den Mitteln gemäß § 33 Abs. 1 sind jährlich bis zum 31. Oktober 
jene Beträge an den Bund abzuführen, um welche der jeweilige rechnungsmä­
ßige Aktivsaldo zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres die Höhe von 
60 Millionen Schilling übersteigt. Bei Abfuhr dieser Beträge ist auf die jeweilige 
Kassenlage des Fonds Bedacht zu nahmen; der Fonds darf durch die Abfuhr in 
der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben nicht be hin den werden. 

§ 35. Der Fonds kann, wenn es zur Erreichung der im § 27 Abs. 1 genannten 
Ziele notwendig ist, unter Bedachtnahme auf § 59 anordnen, daß für Vermah­
lungen in einer fremden Mühle (Fremdvermahlungen) und für den Weiterver­
kauf von' Brotgetreide eine Bewilligung' des Fonds erforderlich ist. 

Vorgeschlagener Text 

(7) Die gemäß Abs. 1 eingehobenen Geldmittel sind für den im Abs. 3 genann­
ten Zweck gebunden. § 242 BAO gilt sinngemäß." 

34. Die §§ 34 und 35 entfallen. 
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Geltende Fassung 

§ 36. Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß § 33 Abs. 1 zu entrichtenden 
Ausgleichsbeiträge können, soweit es im Einzelfall keine unbillige Härte bedeu­
tet, Verzugszinsen vorgeschrieben werden, deren Höhe den Diskontsatz der 
Oesterreichischen Nationalbank um 6 vH übersteigt. Ausgleichszuschüsse (§ 33 
Abs. 1) und Transportkostenvergütungen (§ 33 Abs.5) können gegen fällige 
Ausgleichsbeiträge (§ 33 Abs. 1) aufgerechnet werden. Werden fällige Aus­
gleichszuschüsse und Transportkostenvergütungen dem Berechtigten ohne sein 
Verschulden nicht rechtzeitig bezahlt oder verrechnet, so können, soweit es die 
wirtschaftliche Lage des Fonds zuläßt, Verzugszinsen in der im ersten Satz 
genannten Höhe gewährt werden. 

§37 ..... . 

(3) Der Fonds ordnet unter Bedachtnahme auf § 59 an, in welcher Form die 
Meldungen gemäß Abs. 1 und 2 zu erstatten sind. 

§ 38 ..... . 

(11) Der Fonds kann anläßlich der Veranlassung von Einfuhren nach § 28 
Abs. 3 durch allgemein verbindliche Anordnung festlegen, in welcher Höhe der 
Importausgleichssatz mit Bescheid zu bestimmen sein wird. Eine solche allge­
mein verbindliche Anordnung darf nur kundgemacht werden, wenn sie von den 
Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen bestätigt wor­
den ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen drei Wochen nach 
Einlangen des diesbezüglichen schriftlichen Antrages versagt wird. 

§39 ..... . 

(9) In den Fällen, in denen der Fonds nach § 29 Abs. 2 durch allgemein ver­
bindliche Anordnung die Bewilligungspflicht in der Ausfuhr aufhebt, kann der 
Exportausgleichssatz durch allgemein verbindliche Anordnung bestimmt wer­
den. 

§ 39. (11) ..... 

2. die im Eingangsvormerkverkehr, ausgenommen im aktiven Veredlungsver­
kehr, im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften wieder ausgeführt wer­
den, 

Vorgeschlagener Text 

35. § 36 lautet: 

,,§ 36. (1) Bei nicht rechtzeitiger Abfuhr der gemäß § 33 Abs. 1 zu entrichten­
den Transportausgleichsbeiträge kann der Fonds, soweit es im Einzelfall keine 
unbillige Härte bedeutet, Verzugszinsen vorschreiben, deren Höhe den Diskont­
satz der Oesterreichischen Nationalbank um 6 vB. übersteigt. Transportkosten­
vergütungen (§ 33 Abs. 3) können gegen allfällige Transportausgleichsbeiträge 
aufgerechnet werden. 

(2) Werden vom Fonds fällige Transportkostenvergütungen dem Berechtigten 
ohne sein Verschulden nicht rechtzeitig bezahlt oder verrechnet, so können, 
soweit es die wirtschaftliche Lage des Fonds zuläßt, Verzugszinsen in der im 
Abs. 1 genannten Höhe gewährt werden." 

36. § 37 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Fonds hat mit Verordnung die Form der gemäß Abs. 1 und 2 zu 
erstattenden Meldungen festzulegen." ' 

37. § 38 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Der Fonds kann anläßlich der Veranlassung von Einfuhren nach § 28 
Abs. 3 durch Verordnung festlegen, in welcher Höhe der Importausgleichssatz 
mit Bescheid zu bestimmen sein wird. Eine solche Verordnung darf nur kundge­
macht werden, wenn sie von den Bundesministern für Land- und Forstwirtschaft 
und. für Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie 
nicht binnen drei Wochen nach Einlangen des diesbezüglichen schriftlichen 
Antrages versagt wird." 

38. § 39 Abs. 9 lautet: 

,,(9) In den Fällen, in denen der Fonds nach § 29 Abs. 2 durch Verordnung die 
Bewilligungspflicht in der Ausfuhr aufhebt, kann der Exportausgleichssatz durch 
Verordnung bestimmt werden." 

39. § 39 Abs. 11 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. die im Eingangsvormerkverkehr, ausgenommen im aktiven Veredlungsver­
kehr, im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften zurückgebracht werden, 
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Geltende Fassung 

3. für die auf Grund völkerre<;htlicher Vereinbarungen oder auf Grund des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977 über die Einräumung von Privile­
gien und Immunitäten an internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/ 
1977, Zollfreiheit eingeräumt ist. 

§39 •..... 

(12) Ein Bescheid nach Abs. 2, 6 und 7 darf vom Zollamt der Erhebung des 
Exportausgleiches nur dann zugrunde gelegt werden, wenn derjenige, an den 
der Bescheid ergangen ist, bei der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in 
der Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der 
Abfertigung zur Einlagerung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zoll­
freizone, Versender (Exporteur), ansonsten Abgabenschuldner oder Haftungs­
pflichtiger im Sinne der für Zölle geltenden Rechtsvorschriften ist. Der Bescheid 
bildet bei der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der Ausfuhr, ein­
schließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der Abfertigung zur 
Einlagerung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zollfreizone, eine im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche Unterlage zur Warenerklä­
rung. § 22 Abs. 3 dritter Satz gilt sinngemäß. 

§ 42. Der Fonds kann mit Zustimmung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft durch Verordnung zur Erreichung der Ziele des § 27 Abs. 1 
Erzeugern, Handelsbetrieben, Mühlen, landwirtschaftlichen Genossenschaften 
und Mahlerzeugnisse verarbeitenden Betrieben hinsichtlich der Verwendung 
von Waren nach § 26 Abs. 1 und 2 Verpflichtungen auferlegen. Dabei kann ins­
besondere die Verpflichtung der Erzeuger zur Abgabe an vom Fonds bestimmte 
Aufkäufer, die Verpflichtung der Aufkäufer und Importeure zur Weiterveräuße­
rung an Mühlen oder Handelsbetriebe, die Bindung der Abgabe von Mahler­
zeugnissen ,an Bedarfsnachweise, die Bindung von Handels- und Lohnvermah­
lungen für andere Zwecke als für, die menschliche Ernährung an eine Genehmi­
gung sowie die Verpflichtung aller im ersten Satz genannten Personen zur 
Erstattung von Meldungen an· den Fonds angeordnet werden. 

§ 43. " ... 

3. -zur Führung bestimmter Aufzeichnungen über ihre Lager- und Vorratshal­
tung und ihre Umsätze sowie zur Erstattung von Meldungen über die 
genannten Vorgänge, 

Vorgeschlagener Text 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf Grund des 
Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an 
internationale Organisationen, BGBI. Nr. 677/1977, Zollfreiheit einge­
räumt ist." 

40. § 39 Abs. 12 lautet: 

,,(12) Ein Bescheid nach Abs. 2, 6 und 7 darf vom Zollamt der Erhebung des 
Exportausgleiches nur dann zugrundegelegt werden, wenn derjenige, an den der 
Bescheid ergangen ist, bei der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der 
Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der 
Abfertigung zur Einlagerung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zoll­
freizone, Versender (Exporteur), ansonsten Abgabenschuldner oder Haftungs­
pflichtiger im Sinne der für Zölle geltenden Rechtsvorschriften ist. Der Bescheid 
bildet bei der Abfertigung von Waren des freien Verkehrs in der Ausfuhr, ein­
schließlich der Ausfuhr im Ausgangsvormerkverkehr oder der Abfertigung zur 
Einlagerung in ein Zollager oder zur Verbringung in eine Zollfreizone, eine im 
Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften erforderliche Unterlage zur Anmeldung. 
§ 22 Abs. 3 dritter Satz gilt sinngemäß." 

41. § 42 entfällt. 

42. § 43 Z 3 lautet: 

,,3. zur Führung bestimmter Aufzeichnungen über ihre Lager- und Vorratshal­
tung und ihre Umsätze sowie zur Erstattung von Meldungen über die 
genannten Vorgänge, wobei die vom Fonds aufzulegenden Formblätter 
gegen Ersatz der Druck- und Versandkosten bezogen werden können," 
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Geltende Fassung 

§ 44. (1) Mahlerzeugnisse, die aus Getreide hergestellt werden, für das aus 
Bundesmitteln Stützungsbeträge gewährt werden oder für das der Fonds Aus­
gleichszuschüsse gegeben oder Ausgleichsbeiträge (§ 33 Abs. 1) zu fordern hat, 
dürfen nur für Zwecke der menschlichen Ernährung abgegeben oder verwendet 
werden. . 

(2) Der Fonds hat Unternehmern, die Mahlerzeugnisse entgegen Abs. 1 oder 
- soweit durch Verordnung gemäß § 42 festgelegt - ohne Bedarfsnachweis 
weitergeben oder verwenden, den Rückersatz der hiefür aus Bundesmitteln 
gewährten Stützungsbeträge durch Bescheid aufzutragen. Desgleichen ist der 
Fonds berechtigt, in den oben genannten Fällen bei Roggenmehl den gewährten 
Vermahlungszuschuß durch Bescheid rückzufordern und bei Weizenbrotmehl 
den Betrag, der auf Grundlage einer dieser Mehlmenge entsprechenden Roggen­
vermahlung zu errechnen ist, mit Bescheid zur Zahlung vorzuschreiben. Der 
Fonds hat ferner den Rückersatz von Stützungs- und Fondsmitteln vorzuschrei­
ben, deren Zahlung durch eine im § 69 Abs. 1 lit. a AVG 1950, BGBI. Nr. 172, 
genannte Handlung erwirkt worden ist. 

(3) Können Mahlerzeugnisse infolge eines schuldhaften Verhaltens nicht 
bestimmungsgemäß der menschlichen Ernährung zugeführt werden, so ist Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) Für die Beurteilung der Frage, ob Mahlerzeugnisse für die menschliche 
Ernährung nicht geeignet sind, hat der Fonds, sofern es sich nicht um geringfü­
gige Mengen handelt, das Gutachten einer nach ihrem Wirkungskreis in 
Betracht kommenden autorisierten Untersuchungsanstalt einzuholen. Über die 
Verwendung solcher für die menschliche Ernährung nicht geeigneter Mahler­
zeugnisse ist dem Fonds ein Nachweis zu erbringen. 

§ 45. (1) Landwirtschaftlichen Erzeugern können für das für den Eigenbedarf 
und für die menschliche Ernährung in eigener Mühle oder im Lohn vermahlene 
Brotgetreide eigener Erzeugung Mahlprämien gewährt werden. Die Höhe der 
Mahlprämien bestimmt sich nach der jeweils aus Bundesmitteln gewährten Brot­
getreidepreisstützung. 

(2) Die näheren Regelungen über die Mahlprämien werden durch Verord­
nung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister·für Finanzen bestimmt. 

Vorgeschlagener Text 

43. Die §§ 44 und 45 entfallen. 
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Geltende Fassung 

§ 48 ...... 
(2) Der Beitragssatz beträgt für 

Groschen 
je kg 

1. Durumweizen ......................................... 25 
2. Qualitätskontraktweizen ................................ 44 
3. sonstigen Weizen ...................................... 62 
4. Roggen .......................... :.................... 39 
5. Gemenge, in denen eine der in Z 1 bis 4 genannten Getreide-

arten enthalten ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
6. Gerste................................................ 25 
7. Hafer................................................ 25 
8. Mais................................................. 30 
9. Hirse................................................ 25 

10. Gemenge, die nicht unter Z 5 fallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Qualitätskontraktweizen ist Qualitätsweizen im Sinne der im Zeitpunkt der 
Übernahme geltenden Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten nach dem Preisgesetz sowie Saatgut zugelassener Qualitäts­
kontraktsorten. 

§ 51 ..... . 

(2) Unbeschadet des § 64 dürfen die im Zusammenhang mit der Beitragserhe­
bung bekanntgewordenen Einzeldaten nur für Zwecke der Beitragserhebung 
verwendet werden. 

§52 •..... 
(2) Die §§ 19 Abs. 2, 24 Abs. 1lit. a, 81, 101 Abs. 1, 119, 131, 132, 141 Abs. 1, 

143,144,146,151 Abs 1 bis Abs. 3,184,211,224 und 235 BAO sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Vorgeschlagener Text 

44. § 48 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Der Beitragssatz beträgt für 

Groschen 
je kg 

1. Durumweizen......................................... 30 
2. Qualitätskontraktweizen ................................ 50 
3. Mahlweizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
4. sonstigen Weizen ............................... -. . . . . . . 40 
5. Roggen. ..................... .................. ........ 40 
6. Gemenge, in denen eine der in Z 1 bis 5 genannten Getreide-

arten enthalten ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
7. Gerste.................................. . . . . . . . . . . . . . . 15 
8. Hafer................................................ 15 
9. Mais................................................. 40 

10. Triticale .. _................................ ... ......... 40 
11. Gemenge, die nicht unter Z 6 fallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 

Als Qualitätskontraktweizen gilt Weizen, der auf Grund eines Anbau- und Lie­
fervertrages im Rahmen der Qualitätsweizen-Kontraktaktion des Bundesmini­
sters für Land- und Forstwirtschaft in die Siloaktion dieses Bundesministers ein­
geliefert oder von den Mühlen nicht über die Siloaktion, sondern direkt von 
einem Erzeuger, einem Aufkäufer oder einem Großhändler bezogen wird (Qua­
litätsweizen-Direktbezug). Als Mahlweizen gilt Weizen, der auf Grund eines 
Anbau- und Liefervertrages im Rahmen der Mahlweizen-Kontraktaktion des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft in die Siloaktion dieses Bundes­
ministers eingeliefert oder von den Mühlen nicht über die Siloaktion, sondern 
direkt von einem Erzeuger, einem Aufkäufer oder einem Großhändler bezogen 
wird (Mahlweizen-Direktbezug). Saatgut zugelassener Qualitätskontrakt- und 
Mahlweizensorten gilt als sonstiger Weizen." 

45. § 51 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die im Zusammenhang mit der Beitragserhebung bekanntgewordenen 

Einzeldaten dürfen - unbeschadet der Geheimhaltungsverpflichtung - nur für 
Zwecke der Beitragserhebung verwendet werden." 

46. § 52 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die §§ 19 Abs.2, 24 Abs. 1 lit. a, 81, 101 Abs.l, 119, 131, 132, 141 

Abs. 1, 143, 144, 146, 151 Abs. 1 bis Abs. 3, 158, 184,211,224 und 235 BAO 
sind sinngemäß anzuwenden." 
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Geltende Fassung 

§ 52a. (1) Handelsmühlen, die Weizen für das Inland vermahlen, haben einen 
Mühlenbeitrag zu entrichten. Dieser Beitrag beträgt für jedes Kilogramm ver­
mahlenen Weizens zwei Groschen. 

(2) Der Fonds hat durch allgemein verbindliche Anordnung (§ 59) den Zeit­
punkt der Entrichtung des Mühlenbeitrages festzusetzen. Im übrigen gelten für 
die Erhebung des Mühlenbeitrages die Bestimmungen über die Erhebung des 
Ausgleichsbeitrages für Weizen (§ 33 Abs. 1) sinngemäß. 

§ 53. (1) Der Beitrag gemäß § 46 Abs. 1 und der Mühlenbeitrag sind Einnah­
men des Fonds. Der Fonds kann bis 0,7 vH des Beitragsaufkommens zur Dek­
kung der Kosten, die ihm durch die Erhebung dieser Beiträge erwachsen, ver­
wenden. 

§ 53b ..... . 

(3) In der nach den zollgesetzlichen Vorschriften abzugebenden Warenerklä­
rung ist bei den im Abs. 1 angeführten Waren der Nummer 3101 der jeweilige 
Gehalt an Stickstoff (N), Phosphor (P20S) und Kali (K20) anzugeben. 

§ 53c ..... . 

2. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 2 der zollrechtliche Warenempfänger und 

§ 53e ..... . 

(2) Der vom Förderungsbeitragsschuldner erklärte Reinnährstoffgehalt ist 
anzuerkennen, wenn der tatsächliche Reinnährstoffgehalt innerhalb der durch 
die Düngemittel-Toleranzenverordnung, BGBI. Nr. 65/1986, festgelegten oder, 
soweit diese Verordnung nicht anwendbar ist, innerhalb der handelsüblichen 
Toleranzgrenzen liegt. Zur Feststellung des Reinnährstoffgehaltes kann der 
Fonds Proben im erforderlichen Ausmaß unentgeltlich entnehmen. 

Vor ge s chi a gen e r Te x t 

47. § 52a entfällt. 

48. § 53 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Beitrag gemäß § 46 ist eine Einnahme des Fonds. Der Fonds kann bis 
0,7 vH des Beitragsaufkommens zur Deckung der Kosten, die ihm durch die 
Erhebung dieser Beiträge erwachsen, verwenden." 

49. § 53b Abs. 3 lautet: 

,,(3) In der nach den zollgesetzlichen Vorschriften abzugebenden Anmeldung 
ist bei den im Abs. 1 angeführten Waren der Nummer 3101 der jeweilige Gehalt 
an Stickstoff (N), Phosphor (P20 S) und Kali (K20) anzugeben." 

50. § 53c Z 2 lautet: 

,,2. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 2 der zollrethtliche Empfänger und" 

51. § 53e Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der vom Förderungsbeitragsschuldner erklärte Reinnährstoffgehalt ist 
anzuerkennen, wenn der tatsächliche Reinnährstoffgehalt innerhalb der durch 
die Düngemittel-Toleranzenverordnung, BGBI. Nr . .499/1987, festgelegten 
oder, soweit diese Verordnung nicht anwendbar ist, innerhalb der handelsübli­
chen Toleranzgrenzen liegt. Zur Feststellung des Reinnährstoffgehaltes kann 
der Fonds Proben im erforderlichen Ausmaß unentgeltlich entnehmen." 
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Geltende Fassung 

§ 53i. (1) Das Zollamt hat dem Fonds in den Fällen der Abfertigung zum 
freien Verkehr, der Abrechnung von im Eingang vorgemerkten Waren und der 
Geltendmachung einer Ersatzforderung oder einer kraft Gesetzes entstandenen 
Zollschuld die ihm aus der Durchführung des Zollverfahrens bekannten Daten, 
die für die Erhebung des Förderungsbeitrages von Bedeutung sind, bekanntzu­
geben. Die Bekanntgabe hat entweder automationsunterstützt öder durch einen 
vom Fonds aufgelegten Vordruck zu erfolgen. Bei der Abfenigung zum freien 
Verkehr ist der Vordruck vom Verfügungsberechtigten im Sinne der zollgesetz­
lichen Vorschriften ausgefüllt zur Abfenigung dem Zollamt vorzulegen. 

(2) Fallen die Voraussetzungen für eine in Anspruch genommene Befreiung 
vom Förderungsbeitrag nachträglich weg, so hat 

1. im Falle des § 53e, Abs.2 Z 1 derjenige, der die Befreiungsbestätigung 
gemäß § 53d Abs. 2 ausgestellt hat, 

2. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 2 der zollrechtliche Warenempfänger, 
3. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 3 der Hersteller 

eine Förderungsbeitragserklärung binnen einem Monat nach Wegfall der V or­
aussetzungen für die in Anspruch genommene Befreiung beim Fonds einzurei­
chen. In diesem Fall entsteht die Förderungsbeitragsschuld im Zeitpunkt des 
Wegfalls der Voraussetzungen für die in Anspruch genommene Befreiung. Der 
sich daraus ergebende Förderungsbeitrag ist spätestens am letzten Tag des auf 
die Entstehung dieser Beitragsschuld folgenden Kalendermonats 

1. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 1 von demjenigen, der die Bestätigung gemäß 
§ 53d Abs. 2 ausgestellt hat, 

2. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 2 vom zollrechtlichen Warenempfänger, 
3. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 3 vom Hersteller 

an den Fonds zu entrichten. § 53g Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß. 

§ 53k. Unbeschadet des § 64 dürfen die im Zusammenhang mit der Beitr~gser­
hebung bekanntgewordenen Einzeldaten nur für Zwecke der Beitragserhebung 
verwendet werden. . 

§53I. ..... 

(2) Die §§ 19 Abs. 2, 24 Abs. Ilit. a, 81, 101 Abs. 1, 119, 131, 132, 141 Abs. 1, 
143,144,146,151 Abs. 1 bis Abs. 3,184,211,224 und 235 BAO sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Vorgeschlagener Text 

52. § 53i Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Das Zollamt hat dem Fonds in den Fällen der Abfenigung zum freien 
Verkehr, der Abrechnung von im Eingang vorgemerkten Waren und der GeI­
tendmachung einer Ersatzforderung oder einer kraft Gesetzes entstandenen 
Zollschuld die ihm aus der Durchführung des Zollverfahrens bekannten Daten, 
die für die Erhebung des Förderungsbeitrages von Bedeutung sind, bekanntzu­
geben. Die Bekanntgabe hat entweder automationsunterstützt oder durch einen 
vom Fonds aufgelegten Vordruck zu erfolgen. Bei der Abfenigung zum freien 
Verkehr ist der Vordruck vom AnmeIder im Sinne der zollgesetzlichen V or­
schriften ausgefüllt zur Abfenigung dem Zollamt vorzulegen: 

\ 

(2) Fallen die Voraussetzungen für eine in Anspruch genommene Befreiun~ 
vom Förderungsbeitrag nachträglich weg, so hat 

1. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 1 derjenige, der die Befreiungsbestätigung 
gemäß § 53d Abs. 2 ausgestellt hat, 

2. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 2 der zollrechtliche Empfänger, 
3. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 3 der Hersteller 
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" .... eine Förderungsbeitragserklärung binnen einem Monat nach Wegfall der V or­
aussetzungen für die in Anspruch genommene Befreiung beim Fonds einzurei- ~ 
ehen. In diesem Fall entsteht die Förderungsbeitragsschuld im Zeitpunkt des ~ 
Wegfalls der Voraussetzungen für die in Anspruch genommene Befreiung. Der ~ 
sich daraus ergebende Förderungsbeitrag ist spätestens am letzten Tag des auf :::s 

die Entstehung dieser Beitragsschuld folgenden Kalendermonats 
1. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 1 von demjenigen, der die Bestätigung gemäß 

§ 53d Abs. 2 ausgestellt hat, 
2. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 2 vom zollrechtlichen Empfänger, 
3. im Falle des § 53a Abs. 2 Z 3 vom Hersteller 

an den Fonds zu entrichten. § 53g Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß." 

53. § 53k lautet: 

,,§ 53k. Die im Zusammenhang mit der Beitragserhebung bekanntgewordenen 
Einzeldaten dürfen - unbeschadet der Geheimhaltungsverpflichtung - nur für 
Zwecke der Beitragserhebung verwendet werden." 

54. § 531 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 19 Abs.2, 24 Abs. 1 lit. a , 81, 101 Abs. 1, 119, 131, 132, 141 
Abs. 1, 143, 144, 146, 151 Abs. 1 bis Abs. 3, 158, 184,211,224 und 235 BAO 
sind sinngemäß anzuwenden." 
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Geltende Fassung 

§ 530. (1) ..... 

2. im Falle des § '53n Abs. 1 Z 2 der zollrechtliche Warenempfänger. 

§ 53s. (1) Das Zollamt hat dem Fonds in den Fällen der Abfertigung zum 
freien Verkehr, der Abrechnung von im Eingang vorgemerkten Waren und der 
Geltendmachung einer Ersatzforderung oder einer kraft Gesetzes entstandenen 
Zollschuld die ihm aus der Durchführung des Zollverfahrens bekannten Daten, 
die für die Erhebung des Saatgutbeitrages von Bedeutung sind, bekanntzugeben. 
Die Bekanntgabe hat entweder automationsunterstützt oder durch einen vom 
Fonds aufgelegten Vordruck zu erfolgen. Bei der Abfertigung zum freien Ver­
kehr ist der Vordruck vom Verfügungsberechtigten im Sinne der zollgesetzli­
chen Vorschriften ausgefüllt zur Abfertigung dem Zollamt vorzulegen. 

§ 53t. Unbeschadet des § 64 dürfen die im Zusammenhang mit der Beitragser­
hebung bekanntgewordenen Einzeldaten nur für Zwecke der Beitragserhebung 
verwendet werden. 

§ 53u ..... . 

(2) Die §§ 19 Abs. 2, 24 Abs. 1lit: a, 81,101 Abs. 1, 119, 131, 132, 141 Abs. 1, 
143,144,146,151 Abs. 1 bis Abs. 3,184,211,224 und 235 BAO sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 57. (1) Organe der Fonds sind die Kommissionen (§ 54), die geschäftsfüh­
renden Ausschüsse, Fachausschüsse, die Obmännerkonferenzen und die Kon~ 
trollausschüsse. 

Vorgeschlagener Text 

55. § 530 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. im Falle des § 53n Abs. 1 Z 2 der zollrechtliche Empfänger." 

56. § 53s Abs. 1 lautet: . 

,,(1) Das Zollamt hat dem Fonds in den Fällen der Abfertigung zum freien 
Verkehr, der Abrechnung von im Eingang vorgemerkten Waren und der Gel­
tendmachung einer Ersatzforderung oder einer kraft Gesetzes entstandenen 
Zollschuld die ihm aus der Durchführung des Zollverfahrens bekannten Daten, 
die für die Erhebung des Saatgutbeitrages von Bedeutung sind, bekanntzugeben. 
Die Bekanntgabe hat entweder automationsunterstützt oder durch einen vom 
Fonds aufgelegten Vordruck zu erfolgen. Bei der Abfertigung zum freien Ver­
kehr ist der Vordruck vom Anmelder im Sinne der zollgesetzlichen Vorschriften 
ausgefüllt zur Abfertigung dem Zollamt vorzulegen." 

57. § 53t lautet: 

,,§ 53t. Die im Zusammenhang mit der Beitragserhebung bekanntgwordenen 
Einzeldaten dürfen - unbeschadet der Geheimhaltungsverpflichtung - nur für 
Zwecke der Beitragserhebung verwendet werden." 

58. § 53u Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 19 Abs.2, 24 Abs. 1 lit. a, 81, 101 Abs.1, 119, 131,.132, 141 
Abs. 1, 143, 144, 146, 151 Abs. 1 bis Abs. 3, 158, 184, 211, 224 und 235 BAO 
sind sinngemäß anzuwenden." 

59. Die §§ 54 bis 59 lauten: 

,,§ 54. Organe der Fonds sind 
1. die geschäftsführenden Ausschüsse, 
2. die Obmännerkonferenzen, 
3. die Fachausschüsse sowie 
4. die Kontrollausschüsse. 

Diese Organe werden im nachfolgenden als "Kollegialorgane" bezeichnet. 
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Geltende Fassung 

§ 54 ..... . 

(3 ) Von den Kommissionsmitgliedern sind namhaft zu machen: 
1. je sieben Mitglieder, darunter die Obmänner der Kommissionen, durch die 

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
2. je sieben Mitglieder, darunter je ein Obmannstellvertreter, durch die Bun­

deskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
3. je sieben Mitglieder, darunter je ein Obmannstellvertreter, . durch den 

Österreichischen Arbeiterkammertag und 
4. je sieben Mitglieder, darunter je ein Obmannstellvertreter, durch den 

Österreichischen Gewerkschaftsbund. 

§ 57 •..... 

(2) Die geschäftsführenden Ausschüsse bestehen aus dem Obmann, den drei 
Obmannstellvertretern und acht weiteren Mitgliedern, die von der in Betracht 
kommenden Kommission aus ihrer Mitte zu bestellen und von denen je zwei 
Mitglieder den im § 54 Abs. 3 Z 1 bis 4 genannten Personenkreisen zu entneh­
men sind. 

§ 54 ..... . 

(2) Kommissionsmitglied kann nur sein, wer zum Nationalrat wählbar ist. 

§ 54 ..... . 

(4) Ist die Namhaftmachung von neuen Kommissionsmitgliedern erforderlich, 
so hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die gemäß Abs. 3 in 
Betracht kommenden Stellen schriftlich zur Namhaftmachung aufzufordern. Bei 
den dieser Aufforderung gemäß namhaft gemachten Personen hat der Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft zu prüfen, ob sie dem Erfordernis des 

Vorgeschlagener Text 

§ 55. (1) Die geschäftsführenden Ausschüsse der Fonds bestehen aus je sech­
zehn Mitgliedern. Davon sind je vier Mitglieder namhaft zu machen 

1. von der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
darunter der Obmann, 

2. vom Österreichischen Arbeiterkammertag, darunter ein ObmannsteIlvertre­
ter, 

3. von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, darunter ein 
Obmannstellvertreter und 

4. vom Österreichischen Gewerkschaftsbund, darunter ein ObmannsteIlver­
treter. 

(2) Mitglied kann nur sein, wer zum Nationalrat wählbar ist. 

(3) Ist die Namhaftmachung von neuen Mitgliedern erforderlich, so hat der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die gemäß Abs. 1 in Betracht 
kommenden Stellen schriftlich zur Namhaftmachung aufzufordern. Bei den die­
ser Aufforderung gemäß nahmhaft gemachten Personen hat der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft zu prüfen, ob sie dem Erfordernis des Abs. 2 ent-
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Geltende Fassung 

Abs. 2 entsprechen. Ist dies der Fall, so hat er die namhaft gemachten Personen 
unverzüglich auf die gesetzmäßige und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten 
anzugeloben. Mit ihrer Angelobung erlangen diese Personen die Stellung, für 
die sie namhaft gemacht worden sind. Kommt der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft jedoch zu der Auffassung, daß die Wählbarkeit einer namhaft 
gemachten Person nicht gegeben ist, so hat er die Angelobung mit Bescheid 
abzulehnen. Im Verfahren ist jene Stelle Partei, die diese Person namhaft 
gemacht hat. 

§ 54 •..... 

(5) Wird einer Aufforderung zur Namhaftmachung gemäß Abs. 4 innerhalb 
von vier Wochen nicht entsprochen, so hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die erforderlichen Mitglieder zu bestellen. 

§ 54 •..... 

(6) In gleicher Weise ist für jede Kommission eine der Mitgliederzahl entspre­
chende Zahl von Ersatzmitgliedern zu bestellen, die wahlweise zur Vertretung 
berufen werden können. Im Fall der Verhinderung eines Obmannes oder 
Obmannstellvertreters hat das für ihn eintretende Ersatzmitglied nur die Befug­
nisse eines einfachen Mitgliedes. 

§ 54 •..... 

(7) Die Mitgliedschaft zu einer Kommission erlischt, 
1. wenn jene Stelle, die das Mitglied namhaft gemacht hat, die Namhaftma­

chung widerruft; 
2. wenn die Wählbarkeit zum Nationalrat verlorengeht; 
3. im Falle des Verzichts. 

Im Streitfall, ob die Mitgliedschaft erloschen ist, hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft auf Antrag der Stelle, die das Mitglied namhaft 
gemacht hat, oder des Mitgliedes selbst zu entscheiden. 

§56. Die Beschlüsse der Organe der Fonds werden nach außen vom Obmann 
oder in dessen Verhinderung von einem ,Obmannstellvertreter vertreten. Die 
Vertretungsbefugnis kommt beim Milchwirtschaftsfonds zunächst dem vom 
Österreichischen Arbeiterkammertag namhaft gemachten Vertreter, in dessen 

Vorgeschlagener Text 

sprechen. Ist dies der Fall, so hat er die namhaft gemachten Personen unverzüg­
lich auf die gesetzmäßige und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten anzugelo­
ben. Mit ihrer Angelobung erlangen diese Personen die Stellung, für die sie nam­
haft gemacht worden sind. Kommt der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft jedoch zu der Auffassung, daß die Wählbarkeit einer namhaft gemachten 
Person nicht gegeben ist, so hat er die Angelobung mit Bescheid abzulehnen. Im 
Verfahren ist jene Stelle Partei, die diese Person namhaft gemacht hat. 

(4) Wird einer Aufforderung zur Namhaftmachung gemäß Abs. 3 innerhalb 
von vier Wochen nicht entsprochen, so hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die erforderlichen Mitglieder zu bestellen. 

(5) In gleicher Weise ist eine der Mitgliederzahl entsprechende Zahl von 
Ersatzmitgliedern zu bestellen, die wahlweise z'ur Vertretung berufen werden 
können. Im Fall der Verhinderung eines Obmannes oder Obmannstellvertreters 
hat das für ihn eintretende Ersatzmitglied nur die Befugnisse eines einfachen 
Mitgliedes. 

(6) Die Mitgliedschaft erlischt, 
1. wenn jene Stelle, die das Mitglied namhaft gemacht hat, die Namhaftma­

chung widerruft; 
2. wenn die Wählbarkeit zum Nationalrat verlorellgeht; 
3. im Falle des Verzichts. 

Im Streitfall, ob die Mitgliedschaft erloschen ist, hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft auf Antrag der Stelle, die das Mitglied namhaft 
gemacht hat, oder des Mitgliedes selbst zu entscheiden. . 

(7) Den Vorsitz in den Sitzungen der geschäftsführenden Ausschüsse und der 
Obmännerkonferenzen führt der Obmann oder in seiner Verhinderung ein 
Obmannstellvertreter. Die Vertretungs befugnis kommt den Obmannstellvertre­
tern in nachstehender Reihenfolge zu: 
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Geltende Fassung 

Verhinderung dem von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft nam­
haft gemachten Vertreter und, wenn auch dieser verhindert ist, dem vom Öster­
reichischen Gewerkschaftsbund namhaft gemachten Vertreter zu. Beim Getrei­
dewirtschaftsfonds kommt die Vertretung zunächst dem von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft namhaft gemachten Vertreter, in dessen Verhinde­
rung dem vom Österreichischen Arbeiterkammertag namhaft gemachten Vertre­
ter und wenn auch dieser verhindert ist, dem vom Österreichischen Gewerk­
schaftsbund namhaft gemachten Vertreter zu. Zur rechtsverbindlichen Zeich­
nung sind jedoch zwei Unterschriften erforderlich, die vom Obmann oder einem 
Obmannstellvertreter und dem Geschäftsführer oder einem sonstigen Angestell­
ten, der hiezu vom Obmann mit Zustimmung der Kommission bevollmächtigt 
wird, gegeben werden können. Der Obmann kann mit Zustimmung der Kom­
mission einen weiteren Angestellten für den Fall der Verhinderung des 
Geschäftsführers und des sonstigen zeichnungsberechtigten Angestellten zur 
rechtsverbindlichen Zeichnung gemeinsam mit dem Obmann oder einem 
Obmannstellvertreter bevollmächtigen. Wer im übrigen zur Fertigung von 
schriftlichen Ausfertigungen befugt ist, bestimmt die Kommission. 

§ 57 •..... 

(4) Die Obmännerkonferenzen bestehen aus dem Obmann und den drei 
Obmannstellvertretern des in Betracht kommenden Fonds. 

§ 57 •..... 

(3) Die Einsetzung von Fachausschüssen erfolgt durch die geschäftsführenden 
Ausschüsse. 

§ 57 ..... . 

(5) Die Kontrollausschüsse werden von den Kommissionen eingesetzt. 

§ 55 ..... . 

(3) Die Fonds sind berechtigt, je einen Geschäftsführer und sonstige Ange­
stellte in der erforderlichen Anzahl durch Dienstvertrag zu bestellen. Hinsicht­
lich der durch Dienstvertrag eingeräumten Ansprüche auf Zusatzpension kön­
nen die Fonds die erforderlichen Vorsorgen treffen, um die Weiterzahlung die-

Vorgeschlagener Text 

1. beim Milchwirtschaftsfonds dem vom Österreichischen Arbeiterkammer­
tag, in dessen Verhinderung dem von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft und in dessen Verhinderung dem vom Österreichischen 
Gewerkschaftsbund namhaft gemachten Obmannstellvertreter, 

2. beim Getreidewirtschaftsfonds dem von der Bundeskammer der gewerbli­
chen Wirtschaft, in dessen Verhinderung dem vom Österreichischen Arbei­
terk~mmertag und in dessen Verhinderung dem vom Österreichischen 
Gew~schaftsbund namhaft gemachten Obmannstellvertreter. 

§ 56. (1) Die Obmännerkonferenzen bestehen aus dem Obmann und den drei 
Obmannstellvertretern des in Betracht kommenden Fonds. 

(2) Die Fachausschüsse und die Kontrollausschüsse sind von den geschäfts­
führenden Ausschüssen einzusetzen, wobei ein von der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs namhaft gemachtes Mitglied den V or­
sitz führt. Die Vertretung des Vorsitzenden ist durch die Geschäftsordnung zu 
regeln. 

(3) Die Fonds sind berechtigt, je einen Geschäftsführer und sonstige Ange­
stellte in der erforderlichen Anzahl durch Dienstvertrag zu bestellen. Hinsicht­
lich der durch Dienstvertrag eingeräumten Ansprüche haben die Fonds die erfor­
derlichen Vorsorgen zu treffen. Auf das Dienstverhältnis der Fondsbediensteten 
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Geltende Fassung 

ser Pensionen auch für den Fall der Auflösung des Fonds zu sichern. Auf das 
Dienstverhältnis der Fondsbediensteten sind das Angestelltengesetz in der 
jeweils geltenden Fassung und die für Dienstnehmer in der privaten Wirtschaft 
geltenden sonstigen Rechtsvorschriften anzuwenden. 

§ 55 ..... . 

(4) Bei der Durchführung der in den Abschnitten A und B vorgesehenen Prü­
fungen können sich die Fonds eines Wirtschaftsprüfers bedienen. 

§ 55 ..... . 

(5) Jede der in § 54 Abs. 3 genannten Stellen ist berechtigt, zu den Sitzungen 
der Organe der Fonds fachkundige Personen heranzuziehen. Für höchstens drei 
fachkundige Personen je gemäß § 54 Abs. 3 entsendender Stelle gilt Abs. 2 sinn­
gemäß. 

§ 55 ... '.' 

(6) Der Milchwirtschaftsfonds ist berechtigt, zur Überprüfung der Bewirt­
schaftbarkeit von Pachtbetrieben gemäß § 73 Abs. 2 sowie zur Vorbereitung von 
Entscheidungen über Anträge gemäß § 75 Abs. 7 Regionalkommissionen einzu­
setzen. Die Regionalkommission besteht aus je einem Mitglied oder Ersatzmit­
glied, das von den im § 54 Abs. 3 genannten Stellen namhaft zu machen ist. Zur 
Unterstützung bei der Besorgung ihrer Geschäfte kann der Regionalkommission 
ein Bediensteter des Milchwirtschaftsfonds beigesteIlt werden. Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) der Regionalkommission erhalten als pauschale Abgeltung für 
alle Aufwendungen einschließlich Reisegebühren für eine Tätigkeit bis zu vier 
Stunden pro Tag eine Gebühr in Höhe des jeweiligen höchsten Tagesgeldsatzes 
gemäß § 26 Z 7 lit. b des Einkommensteuergesetzes 1972, für eine Tätigkeit von 
mehr als vier Stunden pro Tag eine Gebühr in doppelter Höhe. 

§ 58. (1) Die Beschlußfassung in den von den Fonds zu besorgenden Angele­
genheitenobliegt den Kommissionen, soweit diese nicht die Beschlußfassung 

Vorgeschlagener Text 

sind das Angestelltengesetz in der jeweils geltenden Fassung und die für Dienst­
nehmer in der privaten Wirtschaft geltenden sonstigen Rechtsvorschriften anzu­
wenden. 

(4) Bei der Durchführung der in den Abschnitten A und B dieses Bundesgeset­
zes vorgesehenen Prüfungen können sich die Fonds eines Wirtschaftsprüfers 
bedienen. . 

(5) Jede der in § 55 Abs. 1 genannten Stellen ist berechtigt, zu den Sitzungen 
der Kollegialorgane der Fonds Sachverständige heranzuziehen. Die Höchstan­
zahl der Sachverständigen je in § 55 Abs. 1 genannter Stelle wird durch die 
Geschäftsordnungen der Fonds festgelegt. Für die Entschädigung gilt § 58 Abs. 2 
sinngemäß. 

(6) Der Milchwirtschaftsfonds ist berechtigt, zur Überprüfung der Bewirt­
schaftbarkeit von Pachtbetrieben gemäß § 73 Abs. 2 und Wirtschaftsgebäuden 
gemäß § 73 Abs. 2a sowie zur Überprüfung des Vorliegens eines Elementarereig­
nisses gemäß § 73 Abs. 3 Regionalkommissionen einzusetzen. Die Regionalkom­
mission besteht aus vier Mitgliedern oder Ersatzmitgliedern, wovon je ein Mit­
glied (Ersatzmitglied) von den im § 55 Abs. 1 genannten Stellen namhaft zu 
machen ist. Zur Unterstützung bei der Besorgung ihrer Geschäfte kann der 
Regionalkommission ein Bediensteter des Milchwirtschaftsfonds beigesteIlt wer­
den. 

§ 57. (1) Die Obmänner oder bei deren Verhinderung die gemäß § 55 Abs. 7 
zuständigen Obmannstellvertreter haben die Sitzungen der geschäftsführenden 
Ausschüsse und der Obmännerkonferenzen der Fonds unter Bekanntgabe einer 
Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung der übrigen Kollegialorgane ist 
näher durch die Geschäftsordnung zu regeln. 

(2) Die Entscheidungsbefugnis in den von den Fonds zu besorgenden Angele­
genheiten obliegt den geschäftsführenden Ausschüssen, soweit die Beschlußfas-
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Geltende Fassung 

unter Bedachtnahme auf § 59 dem geschäftsführenden Ausschuß oder der 
Obmännerkonferenz übertragen. Solche Übertragungen können erfolgen, 
soweit es das Interesse an einer raschen Geschäftsabwicklung erfordert und es 
sich - soweit Aufgaben der Obmännerkonferenz übertragen werden - nicht 
um Angelegenheiten. von grundsätzlicher Bedeutung handelt. Die geschäftsfüh­
renden Ausschüsse können für Gruppen der ihnen übertragenen Angelegenhei­
ten Fachausschüsse sowohl mit der selbständigen Erledigung betrauen als auch 
lediglich zur Vorbereitung und Vorberatung einsetzen. 

§ 58 •..... 

(2) Die ordnungsgemäße Einladung aller Mitglieder vorausgesetzt, sind 
beschlußfähig 

1. die Kommissionen bei Anwesenheit von mindestens sechzehn Mitgliedern, 
unter denen sich der Obmann oder ein Obmannstellvertreter befinden 
muß; 

2. die geschäftsführenden Ausschüsse bei Anwesenheit von mindestens acht 
ihrer Mitglieder, unter denen sich der Obmann oder ein Obmannstellver­
treter befinden muß: 

3. die Obmännerkonferenzen bei Anwesenheit aller ihrer Mitglieder; ist ein 
Mitglied durch höhere Gewalt verhindert oder erklärt es sich einverstan­
den, daß die Obmännerkonferenz in seiner Abwesenheit stattfindet, genügt 
zur Beschlußfähigkeit die Anwesenheit von drei Mitgliedern; 

4. die Fachausschüsse bei Anwesenheit aller ihrer Mitglieder, sofern nicht der 
geschäftsführende Ausschuß unter Bedachtnahme auf eine rasche und aus­
gewogene Willensbildung etwas Abweichendes festsetzt. 

§ 58 •..... 

(3) Gültige Beschlüsse der Kommissionen bedürfen einer Mehrheit von vier 
Fünf tein der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse der geschäftsführenden Aus­
schüsse, der Obmännerkonferenzen und der Fachausschüsse . sind einhellig zu 
fassen. Kommt eine einhellige Auffassung nicht zustande, so sind der Beratungs­
gegenstand des geschäftsführenden Ausschusses und der Obmännerkonferenzen 
der Kommission, der Beratungsgegenstand Qes Fachausschusses dem geschäfts­
führenden Ausschuß zur Beschlußfassung vorzulegen, wenn ein Viertel der Mit­
glieder dies verlangt. 

Vorgeschlagener Text 

sung nicht durch Ver~rdnung (§ 59) auf die Obmännerkonferenzen, Fachaus­
schüsse oder die Geschäftsführer übertragen wird. Solche Übertragungen kön­
nen erfolgen, soweit es das Interesse an einer raschen Geschäftsabwicklung 
erfordert und es sich nicht um Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung 
handelt. Die geschäftsführenden Ausschüsse können für Gruppen der ihnen 
übertragenen Angelegenheiten Fachausschüsse sowohl mit der selbständigen 
Erledigung betrauen als auch lediglich zur Vorbereitung und Vorberatung ein­
setzen. 

(3) Die Kontrollausschüsse haben die Gebarung der Fonds zu prüfen und dar­
über den geschäftsführenden Ausschüssen einen Bericht zu erstatten. 

(4) Die ordnungsgemäße Einladung aller Mitglieder vorausgesetzt, sind 
beschlußfähig 

1. die geschäftsführenden Ausschüsse bei Anwesenheit von mindestens zwölf 
ihrer Mitglieder, unter denen sich der Obmann oder ein Obmannstellver­
treter befinden muß; 

2. die Obmännerkonferenzen bei Anwesenheit aller ihrer Mitglieder;.ist ein 
Mitglied durch höhere Gewalt verhindert oder erklärt es sich einverstan­
den, daß die Obmännerkonferenz in seiner Abwesenheit stattfindet, genügt 
zur Beschlußfähigkeit die Anwesenheit von drei Mitgliedern; 

3. die Fachausschüsse und Kontrollausschüsse bei Anwesenheit aller ihrer 
Mitglieder, sofern nicht der geschäftsführende Ausschuß unter Bedacht­
nahme auf eine rasche und ausgewogene Willensbildung etwas Abweichen­
des festsetzt. 

(5) Gültige Beschlüsse der geschäftsführenden Ausschüsse bedürfen einer 
Mehrheit von vier Fünf tein der abgegebenen Stimmen und bei den übrigen Kol­
legialorganen der Fonds der Stimmeneinhelligkeit. Kommt eine einhellige Auf­
fassung nicht zustande, so ist der Beratungsgegenstand der Obmännerkonferen­
zen und der Fachausschüsse den geschäftsführenden Ausschüssen zur Beschluß­
fassung vorzulegen, wenn ein Viertel der Mitglieder dies verlangt. 
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Geltende Fassung 

§ 56 erster Satz: 

§ 56 vierter, fünfter und sechster Satz: 

§ 58 ..... . 

(4) Kommissionsmitglieder sind in Angelegenheiten, die unmittelbar zum 
Vor- oder Nachteil eines Unternehmens sind, das ihnen gehört, dem sie als 
Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören oder dessen Bevollmächtigte sie 
sind, von der Beratung und Beschlußfassung ausgeschlossen. 

§ 55. (1) Die Obmänner und die Obmannstellvertreter haben Anspruch auf 
eine angemessene Entschädigung. Ihre Höhe wird im Einzelfall vom Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft festgesetzt. 

(2) Das Amt der übrigen Mitglieder und der Ersatzmitglieder ist ein unbesol­
detes Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebühren sowie allfällige Sitzungs­
gelder der Angehörigen der Kommissionen werden durch die Geschäftsordnung 
festgesetzt. Das Sitzungs geld dad nicht höher sein als die doppelte Aufenthalts­
gebühr für einen Tag. 

§ 55 Abs. 6 letzter Satz: 

§ 58 •..... 

(6) Die Fonds haben Unterlagen und Aufzeichnungen allgemeiner oder 
grundsätzlicher Bedeutung dauernd aufzubewahren. Sonstige Unterlagen und 

Vorgeschlagener Text 

(6) Die Beschlüsse der Kollegialorgane der Fonds werden nach außen vom 
Obmann oder in dessen Verhinderung von einem Obmannstellvertreter vertre­
ten. 

(7) Zur rechtsverbindlichen Zeichnung sind zwei Unterschriften edorderlich, 
nämlich die des Obmannes oder eines Obmannstellvertreters und des Geschäfts­
führers oder eines sonstigen Angestellten, der hiezu vom Obmann mit Zustim­
mung des geschäftsführenden Ausschusses bevollmächtigt werden kann. Auf die­
selbe Weise kann ein weiterer Angestellterfür den Fall der Verhinderung des 
Geschäftsführers und des sonstigen zeichnungsberechtigten Angestellten zur 
rechtsverbindlichen Zeichnung gemeinsam mit dem Obmann oder einem 
Obmannstellvertreter bevollmächtigt werden. Wer im übrigen zur Fertigung von 
schriftlichen Ausfertigungen befugt ist, bestimmt der geschäftsführende Aus­
schuß. 

(8) Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Kollegialorgane der Fonds sind in Ange­
legenheiten, die unmittelbar zum Vor- oder Nachteil eines Unternehmens sind, 
das ihnen gehört, dem sie als Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören oder 
dessen Bevollmächtigte sie sind, von der Beratung und Beschlußfassung ausge­
schlossen. 
. § 58. (1) Die Obmänner und Obmannstellvertreter haben Anspruch auf eine 

angemessene Entschädigung. Ihre Höhe wird im Einzelfall vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft festgesetzt. 

(2) Das Amt der übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder ist ein unbesoldetes 
Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebühren sowie allfällige Sitzungsgelder 
der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der geschäftsführenden Ausschüsse; Fachaus­
schüsse und Kontrollausschüsse werden durch die Geschäftsordnung festgesetzt. 
Das Sitzungsgeld darf nicht höher sein als die doppelte Aufenthaltsgebühr für 
einen Tag. . 

(3) Mitglieder und Ersatzmitglieder der Regionalkommissionen erhalten als 
pauschale Abgeltung für alle Aufwendungen einschließlich Reisegebühren für 
ihre Tätigkeit eine angemessene Entschädigung, deren Höhe in der Geschäfts­
ordnung des Milchwirtschaftsfonds festzusetzen ist. 

(4) Die Fonds haben Unterlagen und Aufzeichnungen allgemeiner oder 
grundSätzlicher Bedeutung dauernd aufzubewahren. Sonstige Unterlagen und 
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Geltende Fassung 

Aufzeichnungen sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren; diese Frist 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem 

1. bei Dauerrechtsverhältnissen das Rechtsverhältnis geendet hat, 
2. in den übrigen Fällen der Fonds letztmalig in der betreffenden Angelegen­

heit tätig gewesen ist. 

§Ss •..... 

(5) Im übrigen wird die Tätigkeit der Kommissionen und der geschäftsführen­
den Ausschüsse durch eine Geschäftsordnung geregelt, die von der in Betracht 
kommenden Kommission beschlossen wird und der Genehmigung des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft bedarf. In der Geschäftsordnung kann 
im Interesse einer sparsamen und zweckmäßigen Verwaltung insbesondere auch 
geregelt werden, inwieweit die Organe der Fonds hinsichtlich der von ihnen zu 
treffenden Verfügungen und Entscheidungen und in sonstigen Angelegenheiten 
Fondsbedienstete mit der selbständigen Erledigung betrauen können. 

§ 59. (1) Die Fonds haben allgemein verbindliche Anordnungen mit Aus­
nahme jener, die ausschließlich an untergeordnete Organe ergehen, in von ihnen 
herauszugebenden Verlautbarungsblättern kundzumachen. 

(2) Die Anordnungen gemäß Abs. 1 treten am dritten Tag nach ihrer Kund­
machung in Wirksamkeit, sofern nicht in der Anordnung ein anderer Wirksam­
keitsbeginn festgesetzt ist. Allgemeinverbindliche Anordnungen des Milchwirt­
schaftsfonds, die die Vorschreibung von Ausgleichsbeiträgen oder Regelungen 
über die Gewährung von Zuschüssen zum Gegenstand haben, können mit rück­
wirkender Kraft· erlassen werden. 

§ 60. (1) ..... 

2. beim Getreidewirtschaftsfonds die Mühlenbetriebe nach den vermahlenen 
Brotgetreidemengen zu leisten haben und die 1,3 vH des Wertes dieser 
Mengen, berechnet auf der Grundlage der jeweils geltenden Einstands­
preise, nicht übersteigen dürfen. Für Exportvermahlungen sind keine Ver­
waltungskostenbeiträge zu entrichten. 

(2) Beim Getreidewirtschaftsfonds kann überdies aus den Einnahmen gemäß 
§ 33 Abs. 1 ein Betrag bis zu 4 vH der Ausgleichsbeiträge und der Ausgleichszu­
schüsse gemäß § 33 Abs. 1 zur Deckung der Verwaltungskosten verwendet wer­
den. 

Vorgeschlagener Text 

Aufzeichnungen sind mi~destens sieben Jahre aufzubewahren; diese Frist 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem 

1. bei Dauerrechtsverhältnissen das Rechtsverhältnis geendet hat, 
2. in den übrigen Fällen der Fonds letzmalig in der betreffenden Angelegen­

heit tätig gewesen ist. 

(5) Im übrigen wird die Tätigkeit der Organe der Fonds durch eine Gescnäfts­
ordnung geregelt, die vom in Betracht kommenden geschäftsführenden Aus­
schuß zu beschließen ist und der Genehmigung des Bundesministers für Land­
und Forstwirtschaft bedarf. In der Geschäftsordnung kann im Interesse einer 
sparsamen und zweckmäßigen Verwaltung insbesondere auch geregelt werden, 
inwieweit die Organe der Fonds hinsichtlich der von ihnen zu treffenden Verfü­
gungen und Entscheidungen und in sonstigen Angelegenheiten Fondsbedienstete 
mit der selbständigen Erledigung betrauen können. 

§ 59. (1) Die Fonds haben Verordnungen (allgemein verbindliche Anordnun­
gen) mit Ausnahme jener, die ausschließlich an untergeordnete Organe ergehen, 
in von ihnen herauszugebenden Verlautbarungsblättern kundzumachen. Die 
Fonds können für die Abgabe der Verlautbarungsblätter den Ersatz der Ver­
sandkosten sowie einen Druckkostenbeitrag verlangen. 

(2) Die Verordnungen (Anordnungen) gemäß Abs. 1 treten am dritten Tag 
nach ihrer Kundmachung in Wirksamkeit, sofern nicht darin ein anderer Wirk­
samkeitsbeginn festgesetzt ist. Verordnungen (Anordnungen) des Milchwirt­
schaftsfonds, die die Vorschreibung von Ausgleichsbeiträgen oder Regelungen 
über die Gewährung von Zuschüssen zum Gegenstand haben, können mit rück­
wirkender Kraft erlassen werden." 

60. § 60 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. beim Getreidewirtschaftsfonds die Mühlen nach den vermahlenen Weizen­
mengen im Rahmen der Handelsvermahlung von Weizen zu leisten haben 
und die höchstens 15 Groschen je Kilogramm vermahlener Weizenmenge 
betragen. Für Exportvermahlungen sind keine Verwaltungskostenbeiträge 
zu entrichten." 

61. § 60 Abs. 2 entfällt. 
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Geltende Fassung 

§ 60 •..... 

(5) Der Milchwinschaftsfonds kann für Untersuchungen und Begutachtun­
gen, die in seinen Laboratorien im Zuge der Qualitätskontrolle (§ 17) und im 
Zuge von Verfahren durchgeführt werden, Gebühren erheben, die durch allge­
mein verbindliche Anordnung (§ 59) entsprechend den erfahrungsgemäß im 
Durchschnitt hiebei auflaufenden Kosten festzulegen sind. Zur Entrichtung der 
Gebühren sind im Falle der Qualitätskontrolle die Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebe, im übrigen die Parteien des Verfahrens verpflichtet. Für die Erhe­
bung von Gebühren gelten die Bestimmungen über die Verwaltungskostenbei­
träge sinngemäß. 

§ 61. (1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 genannten Waren ist ein Beitrag zu 
entrichten, dessen Höhe den Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 60 Abs. 1 Z 1 
nicht übersteigen darf. Der Beitragssatz wird vom Milchwirtschaftsfonds durch 
allgemein verbindliche Anordnung festgestellt. Ein Beschluß des Milchwirt­
schaftsfonds über den Beitragssatz darf nur kundgemacht werden, wenn er vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und vom Bundesminister für 
Finanzen bestätigt worden ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, wenn sie nicht bin-
nen drei Wochen nach Einlangen des schriftlichen Antrages versagt wird. . 

§ 62. Die Kommissionen haben die Fondsmittel unter Anwendung der Sorg­
falt eines ordentlichen Kaufmannes zu verwalten. 

§ 63. (1) Zur Ausübung des Aufsichtsrechtes ist der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft zu den Sitzungen der Kommissionen und der geschäftsfüh­
renden Ausschüsse einzuladen; er kann sich durch Bedienstete seines Bundesmi­
nisteriums vertreten lassen. Weiters sind die Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und für Finanzen einzuladen, die sich durch je einen Bedienste­
ten ihres Bundesministeriums vertreten lassen können. Den genannten Bundes­
ministern beziehungsweise ihren Vertretern kommt bei den. Sitzungen beratende 

Vorgeschlagener Text 

62. § 60 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Milchwirtschaftsfonds kann für Untersuchungen und Begutachtun­
gen, die in seinen Laboratorien im Zuge der Qualitätskontrolle (§ 17) und im 
Zuge von Verfahren durchgeführt werden, Gebühren erheben, die durch Ver­
ordnung (§ 59) entsprechend den erfahrungsgemäß im Durchschnitt hiebe i auf­
laufenden Kosten festzulegen sind. Zur Entrichtung der Gebühren sind im Falle 
der Betriebsproben die Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe, im übrigen die 
Parteien des Verfahrens verpflichtet. Die Kosten der Untersuchung von Markt­
proben hat der Milchwirtschaftsfonds aus eigenen Mitteln zu tragen. Für die 
Erhebung von Gebühren gelten die Bestimmungen über die Verwaltungskosten-
beiträge sinngemäß." . 

63. § 61 Abs. 1 lautet: / 

,,(1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 genannten Waren ist ein Beitrag zu ent­
richten, dessen Höhe den Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 60 Abs. 1 Z 1 nicht 
übersteigen darf. Der Beitragssatz ist vom Milchwirtschaftsfonds durch Verord­
nung (§ 59) festzulegen, wobei als Bemessungsgrundlage der Zollwert der 
Waren oder, sofern für die Waren eine Abgabe, für die der Zollwert nicht die 
Bemessungsgrundlage bildet, vorgesehen ist, die gemäß § 5 Abs. 2 des Umsatz­
steuergesetzes 1972 in der jeweils geltenden Fassung vorgesehene Grundlage 
heranzuziehen ist. Ein Beschluß des Milchwirtschaftsfonds über den Beitragssatz 
darf nur kundgemacht werden, wenn er vom Bundesminister für Finanzen bestä­
tigt worden ist. Die Bestätigung gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen drei 
Wochen nach Einlangen des schriftlichen Antrages versagt wird." 

64. § 62 lautet: 

,,§ 62. Die Organe der Fonds haben die Fondsmittel unter Anwendung der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu verwalten." 

65. § 63 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zur Ausübung des Aufsichtsrechtes ist der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft zu den Sitzungen der geschäftsführenden Ausschüsse einzula­
den; er kann sich durch Bedienstete seines Bundesministeriums vertreten lassen. 
Weiter sind die Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und für 
Finanzen einzuladen, die sich durch je einen Bediensteten ihres Bundesministe­
riums vertreten lassen können. Den genannten Bundesministern beziehungs­
weise ihren Vertretern kommt bei den Sitzungen beratende Stimme zu. Ihnen 
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Geltende Fassung 

Stimme zu. Ihnen sind die Protokolle über die Sitzungen der Kommissionen und 
der geschäftsführenden Ausschüsse vorzulegen. 

§ 64. Die Mitglieder der Kommissionen, deren Ersatzmitgli-eder, die Ange­
stellten der Fonds sowie allenfalls herangezogene Sachverständige durfen ein 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut 
worden oder zugänglich geworden ist, während der Dauer ihrer Bestellung uftd 
auch nach Erlöschen ihrer Funktion nicht offenbaren oder verwerten. 

§ 66. (1) Die für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes benötigten personen­
bezogenen Daten dürfen von den Fonds automationsunterstützt ermittelt und 
verarbeitet werden. Dasselbe gilt für die Personalverwaltung der Fonds. 

§ 68. (1) Bei nicht rechtzeitiger Entrichtung von Ausgleichsbeiträgen und Ver-
. waltungskostenbeiträgen haben die Fonds die Zahlungsverpflichtung durch 
Bescheid vorzuschreiben. Die durch Bescheid rechtskräftig vorgeschriebenen 
Ausgleichsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge und Leistungen gemäß § 33 
Abs. 3 vorletzter Satz, Abs. 7 und 8 und § 44 Abs. 2 und 3 sind im Verwaltungs­
weg einzubringen. 

(2) Die Bescheide der Fonds über die Festsetzung von Zuschüssen unterliegen 
keinem ordentlichen Rechtsmittel; ebenso die Bescheide des Milchwirtschafts­
fonds inden Angelegenheiten des § 16 Abs. 9 erster Satz sowie die Bescheide des 
Getreidewirtschaftsfonds in den Angelegenheiten des § 28 Abs. 3, 4 und 6, des 
§ 29 Abs. 1 und 4, des § 33 Abs. 3 zweiter und fünfter Satz und des § 44 Abs. 2. 
Gegen sonstige Bescheide ist die Berufung an den Bundsminister für Land- und 
Forstwirtschaft zulässig. 

Vorgeschlagener Text 

sind die Protokolle über die Sitzungen der geschäftsführenden Ausschüsse vor­
zulegen." 

66. § 64 entfällt. 

67. § 65 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die Fonds sind nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit von den Verwaltungs­
strafbehörden und Gerichten über den Ausgang der bei ihnen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes anhängigen Strafverfahren zu verständigen." 

68. § 66 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Die für die Voll ziehung dieses Bundesgesetzes benötigten personenbezo­
genen Daten dürfen von den Fonds automationsunterstützt ermittelt und verar­
beitet werden. Dasselbe gilt für die Personalverwaltung und Haushaltsgebarung 
der Fonds." 

69. § 68 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,(1) Bei nicht rechtzeitiger Entrichtung von Ausgleichs-, Transportkosten­
und Verwaltungskostenbeiträgen haben die Fonds die Zahlungsverpflichtung 
durch Bescheid vorzuschreiben. Die durch Bescheid rechtskräftig vorgeschriebe­
nen Ausgleichs-, Transportkosten- und Verwaltungskostenbeiträge sind im Ver-
waltungsweg einzubringen. ' 

(2) Die Bescheide der Fonds über die Festsetzung von Zuschüssen unterliegen 
keinem ordentlichen Rechtsmittel; ebenso die Bescheide des Milchwirtschafts­
fonds in Angelegenheiten des § 16 Abs. 9 erster Satz sowie die Bescheide des 
Getreidewirtschaftsfonds in Angelegenheiten des § 28 Abs. 3, 4 und 6, des § 29 
Abs. 1 und 4. Gegen sonstige Bescheide ist die Berufung an den Bundsminister 
für Land- und Forstwirtschaft zulässig." 
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Geltende Fassung 

§ 70. Das sich aus der zusätzlichen Absatz- und Verwertungs menge erge­
bende gesamte Finanzierungserfordernis ist wie folgt zu bedecken: 

Im Umfang des Anteiles, . , 
1. welcher jener Milchmenge entspricht, die den' Inlandsabsatz um 16% über­

steigt, durch Mittel des Bundes; 
2. welcher einer Milchmenge entspricht, die den Inlandsabsatz um weitere 0 

bis 6% übersteigt, durch Mittel aus dem allgemeinen Absatzförderungsbei­
trag (§ 71 Abs. 1), sofern nicht § 77 Abs. 1 vorletzter oder letzter Satz zur 
Anwendung kommt; _ 

3. welcher jener Milchmenge entspricht, die darüber hinaus von den Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieben übernommen wird, durch Mittel aus 
dem zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag (§ 71 Abs. 2). 

Bei der Festsetzung der Absatzförderungsbeiträge vor Beginn des Wirtschafts­
jahres (§ 77 Abs. 1 erster Satz) ist an Stelle des Inlandsabsatzes von der Bedarfs­
menge (§ 74 Abs.2) auszugehen. In der Folge ist bei Neufestsetzungen der 
Absatzförderungsbeiträge (§ 77 Abs. 5) ein auf Grund des bereits bekannten tat­
sächlichen Inlandsabsatzes und einer sich allenfalls abzeichnenden Tendenz 
ermittelter vorläufiger Inlandsabsatz heranzuziehen. 

Vorgeschlagener Text 

70. § 70 lautet: 

,,§ 70. Das sich aus der zusätzlichen Absatz- und Verwertungsmenge erge­
bende gesamte Finanzierungserfordernis ist wie folgt zu bedecken: 

Im Umfang des Anteiles, 
1. welcher jener Milchmenge entspricht, die vom Bundesminister für Land­

und Forstwirtschaft durch Verordnung festgelegt wurde und den Inlands­
absatz bis 16% übersteigt, durch Mittel des Bundes; 

2. welcher einer Milchmenge entspricht, die den Inlandsabsatz um weitere 0 
bis 6% übersteigt, und welcher zur Bedeckung der Prämienvorauszahlung 
und Gewährung der Lieferrücknahmeprämie (§ 73 Abs. 10 und 11) erfor­
derlich ist, durch Mittel aus dem allgemeinen Absatzförderungsbeitrag 
(§ 71 Abs. 1), sofern nicht § 77 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz zur 
Anwendung kommt; 

3. welcher jener Milchmenge entspricht, die darüber hinaus von den Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieben übernommen wird, durch Mittel aus 
dem zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag (§ 71 Abs. 2). 

\Jl 
-.0 
-.0 

Bei der Festsetzung des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres (§ 77 Abs. 1 erster Satz) ist an Stelle des Inlandsabsatzes von· c:I 

der Bedarfsmenge (§ 74 Abs. 2) auszugehen. In der Folge ist bei der Neufestset- ~ 
zung des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages (§ 77 Abs. 5) ein auf Grund des ~ 
bereits bekannten tatsächlichen Inlandsabsatzes und einer sich allenfalls abzeich- ::s 
nenden Tendenz ermittelter vorläufiger Inlandsabsatz heranzuziehen." 

p... .,. ... 

71. Nach § 70 wird. folgender § 70a eingefügt: 

,,§ 70a. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat nach Anhö­
rung der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, des Österreichischen Arbeiterkam­
mertages und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen bis 31. Mai für das am folgenden 1. Juli begin­
nende Wirtschaftsjahr (in der Folge "nächstes Wirtschaftsjahr") durch Verord­
nung die Höhe des Bundesanteiles (§ 70 Z 1) festzusetzen. 

(2) Der Prozentsatz des Bundesanteiles ist dabei unter Berücksichtigung einer 
voraussichtlichen Entwicklung der Anlieferung und des Inlandsabsatzes an 
Milch in bearbeiteter und verarbeiteter Form sowie der für Absatz- und Verwer­
tungsmaßnahmen . im Bereich der Milchwirtschaft voraussichtlich anfallenden 
Waren und der dafür erforderlichen Mittel für das nächste Wirtschaftsjahr der- 00 
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Geltende Fassung 

§ 71. ..... 

(3) Ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag ist nicht zu entrichten für Milch 
und Erzeugnisse aus Milch, die auf einer Alm und auf der Futtergrundlage die­
ser Alm - ausgenommen bei Vorliegen eines Elementarereignisses - erzeugt 
werden. Ein allgemeiner Absatzförderungsbeitrag ist ferner nicht zu entrichten 
für Butter, die auf Almen erzeugt wird und für die von derselben Alm eine ent­
sprechende Menge an Käse übernommen wird. Als Almen gelten Grünlandflä­
chen, 

1. die infolge ihrer Höhenlage und klimatischen Verhältnisse nur im Sommer 
und getrennt von den Heimgütern der auf ihnen gehaltenen Milchkühe 
bewirtschaftet werden und 

t. von denen die Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch unmittel­
bar an den Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb oder eine Sammelstelle 
erfolgt oder Milch und Erzeugnisse aus Milch unmittelbar an Verbraucher 
abgegeben werden. 

Der Zeitraum der Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch einschließ­
lich deren Abgabe unmittelbar an Verbraucher darf während einer Alpperiode 
120 Tage nicht überschreiten. Verfügungsberechtigte über Almen mit Milchkuh­
haltung haben Beginn und Ende der Alpperiode, die auf der Alm vorhandene 
Futterfläche und die Anzahl der aufgetriebenen Milchkühe, gegliedert nach 

Vorgeschlagener Text 

art festzusetzen, daß mit den für diese Zwecke verfügbaren Bundesmitteln das 
Auslangen gefunden werden kann. . 

(3) Der Geschäftsführer des Milchwirtschaftsfonds hat Unterlagen betreffend 
die voraussichtliche Entwicklung der Anlieferung und des Inlandsabsatzes an 
Milch in bearbeiteter und verarbeiteter Form sowie der für Absatz- und Verwer­
tungsmaßnahmen im Bereich der Milchwirtschaft voraussichtlich anfallenden 
Waren und der dafür insgesamt erforderlichen Mittel für das nächste Wirt­
schaftsjahr dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft rechtzeitig 
bekanntzugeben. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forsiwirtschaft hat diese Unterlagen 
des Geschäftsführers des Milchwirtschaftsfonds der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, dem Österreichischen Arbeiterkammertag sowie dem Öster­
reichischen Gewerkschaftsbund so zeitgerecht zu übermitteln, daß diesen Stellen 
bis zur Anhörung nach Abs. 1 mindestens drei volle Werktage zur Verfügung 
stehen." 

72. § 71 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag ist nicht zu entrichten für 
Milch und Erzeugnisse aus Milch, die auf einer: Alm und auf der Futtergrund­
lage dieser Alm - ausgenommen bei Vorliegen eines Elementarereignisses -
erzeugt werden. Ein allgemeiner Absatzförderungsbeitrag ist ferner nicht zu ent­
richten für Butter, die auf Almen erzeugt wird und für die von derselben Alm 
eine entsprechende Menge an Käse übernommen wird. Als Almen gelten Grün­
landflächen, 

1. die infolge ihrer Höhenlage und klimatischen Verhältnisse nur im Sommer 
und getrennt von den Heimgütern der auf ihnen gehaltenen Milchkühe 
bewirtschaftet werden und 

2. von denen die Lieferung von Milch und'Erzeugnissen aus Milch unmittel­
bar an den Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb oder eine Sammelstelle 
erfolgt oder Milch und Erzeugnisse aus Milch unmittelbar an Verbraucher 
abgegeben werden. 

Der Zeitraum der Lieferung von Milch und Erzeugnissen aus Milch einschließ­
lich deren Abgabe unmittelbar an Verbraucher darf während einer Alpperiode 
120 Tage nicht überschreiten. Beginnt die Lieferung von Milch und Erzeugnis­
sen aus Milch einschließlich. deren Abgabe unmittelbar an Verbraucher nach 
dem 30. Juni, so darf dieser Zeitraum den 15. Oktober nicht überschreiten. Ver-
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Geltende Fassung 

deren Eigentümern, mittels eines vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden 
Formblattes dem zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu mel­
den, der eine Durchschrift dieser Meldung an den Milchwirtschaftsfonds weiter­
zuleiten hat. 

§ 71. ..... 

(5) Der Fonds hat milcherzeugenden Betrieben die Begünstigungen, die sich 
aus Abs. 3 ergeben, für die Dauer von drei Wirtschaftsjahren durch Bescheid zu 
entziehen, wenn 

1. Milch und Erzeugnisse aus Milch, die gemäß Abs. 3 unmittelbar an den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert oder an eine Sammel­
stelle gebracht oder unmittelbar an Verbraucher abgegeben werden, nicht 
oder nicht zur Gänze auf einer Alm oder nicht auf der Futtergrundlage 
dieser Alm - ausgenommen bei Vorliegen eines Elementarereignisses -
erzeugt wurden, 

2. Milch und Erzeugnisse aus Milch von einer Alm vor dem gemeldeten 
Beginn oder nach dem gemeldeten Ende der Alpperiode oder über den für 
die Alpperiode höchstzulässigen Zeitraum von 120 Tagen hinaus geliefert 
oder unmittelbar an Verbraucher abgegeben werden, 

3. Milch oder Erzeugnisse aus Milch von einer Alm ohne Meldung gemäß 
Abs. 3 letzter Satz geliefert oder abgegeben werden oder die Meldung des 
Verfügungsbere'chtigten unrichtige oder unvollständige Angaben enthält. 

Vorgeschlagener Text 

fügungsberechtigte über Almen mit Milchkuhhaltung haben Beginn und Ende 
der Alpperiode, die auf der Alm vorhandene Futterfläche und die Anzahl der 
aufgetriebenen Milchkühe, gegliedert nach deren Eigentümern, mittels eines 
vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Formblattes dem zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu melden, der eine Durchschrift dieser 
Meldung innerhalb von sieben Tagen an den Milchwirtschaftsfonds weiterzulei­
ten hat. Die Befreiung vom zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag wird für den 
über die Alm Verfügungsberechtigten mit dem Tag wirksam, an dem seine Mel­
dung beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb eingelangt ist, 
frühestens jedoch mit dem Tag des Almauftriebs. Wenn diese Meldung inner­
halb von drei Tagen nach Almauftrieb beim zuständigen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb eingelangt ist, gilt die Befreiung vom zusätzlichen Absatzför­
derungsbeitrag rückwirkend ab dem Tag des Almauftriebs. Wenn der zuständige 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb diese Meldung nicht innerhalb von sie­
ben Tagen an den Milchwirtschaftsfonds weiterleitet, hat der Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb für die Zeit bis zur Weiterleitung der Meldung an den 
Milchwirtschaftsfonds den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag an den Milch­
wirtschaftsfonds zu berechnen und zu leisten, darf jedoch mit diesen Beiträgen 
den Milcherzeuger nicht belasten." 

73. §71 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Milchwirtschaftsfonds hat milcherzeugenden Betrieben die Begünsti­
gungen, die sich aus Abs. 3 ergeben, für die Dauer von drei Wirtschaftsjahren 
durch Bescheid zu entziehen, wenn 

1. Milch und Erzeugnisse aus Milch, die gemäß Abs. 3 unmittelbar an den 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert oder an eine Sammel­
stelle gebracht oder unmittelbar an Verbraucher abgegeben werden, nicht 
oder nicht zur Gänze auf einer Alm oder nicht auf der Futtergrundlage 
dieser Alm - ausgenommen bei Vorliegen eines Elementarereignisses -
erzeugt wurden, 

2. Milch und Erzeugnisse aus Milch nicht unmittelbar an den Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betrieb oder eine Sammelstelle geliefert wurden, 

3. die Meldung des Verfügungsberechtigten nach Abs.3 unrichtige oder 
unvollständige Angaben enthält." 
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Geltende Fassung 

§ 73. (1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige Milchmenge, für deren Über­
nahme durch einen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb von einem Milcher­
zeuger in einem Wirtschaftsjahr ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag nicht 
zu entrichten ist. Die Einzelrichtmenge bemißt sich in Kilogramm und ist erfor­
derlichenfalls auf die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare Milchmenge auf­
zurunden. Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines Milcherzeugers, sei­
nes Ehegatten, seiner minderjährigen Kinder und Wahlkinder sowie der am sel­
ben Hof lebenden großjährigen Kinder und Wahlkinder sind innerhalb eines 
Einzugsgebietes zusammenzuzählen. Dasselbe gilt, wenn auf ein und demselben 
landwirtschaftlichen Betrieb mehrere Einzelrichtmengen bestehen, für alle 
Milcherzeuger dieses Betriebes. Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines 
Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner minderjährigen Kinder und Wahlkin­
der sowie der am selben Hof lebenden großjährigen Kinder und Wahlkinder 
sind im Falle eines Antrages der Verfügungsberechtigten zusammenzuzählen, 
wenn deren landwirtschaftliche Betriebe nicht im selben Einzugsgebiet, jedoch 
im selben oder in zwei unmittelbar angrenzenden Gerichtsbezirken liegen. Sol­
che Anträge sind von allen Verfügungsberechtigten über die vom Antrag betrof­
fenen landwirtschaftlichen Betriebe bei sonstiger Unwirksamkeit zu unterferti­
gen. In den Anträgen ist von den Antragstellern jener Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb anzugeben, der hinsichtlich der gemeinsamen Verrechnung der 
Absatzförderungsbeiträge und der Ab-Hof-Pauschale als zuständiger Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb gelten soll, wobei diesem von allen anderen 
betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben die zur gemeinsamen 
Verrechnung erforderlichen Unterlagen umgehend zur Verfügung zu stellen 
sind. Der Antrag ist im Wege des für die Verrechnung zuständigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetriebes beim Milchwirtschaftsfonds bis 30. Juni jenes 
Wirtschaftsjahres einzubringen, ab dein er für die gemeinsame Verrechnung gel­
ten soll. Die gemeinsame Verrechnung endet 

1. bei Wegfall der Voraussetzungen für die gemeinsame Verrechnung oder 
2. bei Widerruf durch mindestens einen der Verfügungsberechtigten 

mit dem auf den Wegfall der Voraussetzungen oder auf das Einlangen der 
Widerrufserklärung beim Milchwirtschaftsfonds folgenden Wirtschaftsjahr. Der 
Milchwirtschaftsfonds hat alle Verfügungsberechtigten über die von der gemein­
samen Verrechnung betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe sowie alle betrof­
fenen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betriebe über die gestellten Anträge und 
die Beendigung der gemeinsamen Verrechnung zu verständigen. 

Vorgeschlagener Text 

74. § 73 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 73. (1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige Milchmenge, für deren Über­
nahme durch einen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb von einem Milcher­
zeuger in einem Wirtschaftsjahr ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag nicht 
zu entrichten ist. Die Einzelrichtmenge bemißt sich in Kilogramm und ist erfor­
derlichenfalls auf die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare Milchmenge auf­
zurunden. Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines Milcherzeugers, sei­
nes Ehegatten, seiner minderjährigen Kinder und Wahlkinder sowie der am sel~ 
ben Hof lebenden volljährigen Kinder und Wahlkinder sind innerhalb eines Ein­
zugsgebietes zusammenzuzählen. Dasselbe gilt, wenn auf ein und demselben 
landwirtschaftlichen Betrieb mehrere Einzelrichtmengen bestehen, für alle 
Milcherzeuger dieses Betriebes. Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines 
Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner minderjährigen Kinder und Wahlkin­
der sowie der am selben Hof lebenden volljährigen Kinder und Wahlkinder sind 
im Falle eines Antrages der Verfügungsberechtigten zusammenzuzählen, wenn 
deren landwirtschaftliche Betriebe nicht im selben Einzugsgebiet, jedoch im sel­
ben oder in zwei unmittelbar angrenzenden Verwaltungs bezirken liegen. Solche 
Anträge sind von allen Verfügungsberechtigten über die vom Antrag betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe bei sonstiger Unwirksamkeit zu unterfertigen. In 
den Anträgen ist von den Antragstellern jener Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb anzugeben, der hinsichtlich der gemeinsamen Verrechnung der Absatz­
förderungsbeiträge und der Abhofpauschale als zuständiger Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb gelten soll, wobei diesem von allen anderen betroffenen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben die zur gemeinsamen Verrechnung 
erforderlichen Unterlagen umgehend zur Verfügung zu stellen sind. Der Antrag 
ist im Wege des für die Verrechnung zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetriebes beim Milchwirtschaftsfonds bis 30. Juni jenes Wirtschaftsjahres 
einzubringen, ab dem er für die gemeinsame Verrechnung gelten soll. Die 
gemeinsame Verrechnung endet 

1. bei Wegfall der Voraussetzungen für die gemeinsame Verrechnung oder 
2. bei Widerruf durch mindestens einen der Verfügungsberechtigten 

mit dem auf den Wegfall der Voraussetzungen oder auf das Einlangen der 
Widerrufserklärung beim Milchwirtschaftsfonds folgenden Wirtschaftsjahr. Der 
Milchwirtschaftsfonds hat alle Verfügungsberechtigten über die von der gemein­
samen Verrechnung betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe sowie alle betrof­
fenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe über die gestellten Anträge und 
die Beendigung der gemeinsamen Verrechnung zu verständigen. Weiter ist die 
Einzelrichtmenge eines Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner minderjährigen 
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Geltende Fassung 

(2) Die Einzelrichtmenge steht - nach Maßgabe des Abs. 5 - dem jeweili­
gen Verfügungsberechtigten über einen milcherzeugenden Betrieb zu. Geht das 
Verfügungsrecht auf einen anderen über, so bleibt die Einzelrichtmenge beste­
hen, sofern der Betrieb weiterhin selbständig bewirtschaftet wird oder bewirt­
schaftbar ist. Ist der Verfügungsberechtigte Pächter, so steht ihm die EinzeIricht­
menge nur dann zu, wenn außerdem die Pachtdauer mindestens ein Wirtschafts­
jahr beträgt und er alle vor Beginn des Pachtverhältnisses zum milcherzeugen­
den Betrieb gehörenden Flächen pachtet; zu diesen Flächen gehören nicht Bau­
flächen, Weingärten, Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten, die sich der 
Verpächter zurückbehalten hat. Wenn ein bisher einheitlich bewirtschafteter 
Betrieb in mehrere selbständig bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt wird oder 
wenn bisher gemeinsam bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt werden, ist die Ein­
zelrichtmenge entsprechend einer Vereinbarung aufzuteilen, die spätestens ein 
Jahr nach dieser Auf teilung geschlossen wurde; sie wird mit dem auf die 
Bekanntgabe der Vereinbarung an den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb folgenden Monatsersten wirksam. Bis dahin oder mangels einer sol­
chen Vereinbarung ist die Einzelrichtmenge gleichmäßig aufzuteilen. Sofern im 
folgenden nicht anderes bestimmt wird, bleibt die Einzelrichtmenge von. Wirt­
schaftsjahr zu Wirtschaftsjahr gleich (Wahrungsmenge). Ist die Gesamtricht­
menge eines Wirtschaftsjahres niedriger als die Gesamtrichtmenge des Wirt­
schaftsjahres 1978/79, so unterliegt jedoch die Wahrungsmenge in diesem Jahr 
einer Änderung im selben Verhältnis. 

Vorgeschlagener Text 

Kinder und Wahlkinder sowie der am selben Hof lebenden volljährigen Kinder 
und Wahlkinder auf Antrag der Verfügungsberechtigten auf einen anderen 
Betrieb dieser Personen, für den keine Einzelrichtmenge besteht, zu übertragen, 
wenn deren landwirtschaftliche Betriebe nicht im selben Einzugsgebiet, jedoch 
im selben oder in zwei unmittelbar angrenzenden Verwaltungsbezirken liegen. 
Für diesen Fall gelten die vorstehenden Bestimmungen betreffend die gemein­
same Verrechnung sinngemäß. 

(2) Die Einzelrichtmenge steht dem jeweiligen Verfügungsberechtigten über 
einen milcherzeugenden Betrieb zu. Geht das Verfügungsrecht auf einen ande­
ren über, so bleibt die Einzelrichtmenge bestehen, sofern der Betrieb weiterhin 
selbständig bewirtschaftet wird oder bewirtschaftbar ist. Ist der Verfügungsbe­
rechtigte Pächter, so steht ihm die Einzelrichtmenge nur dann zu, wenn außer­
dem die Pachtdauer mindestens ein Wirtschaftsjahr beträgt und er alle vor 
Beginn des Pachtverhältnisses zum milcherzeugenden Betrieb gehörenden Flä­
chen pachtet; zu diesen Flächen gehören nicht Bauflächen, Weingärten, Wald, 
Ödland, Hausgärten und Obstgärten, die sich der Verpächter zuruckbehillten 
hat. Wenn ein bisher einheitlich bewirtschafteter Betrieb in mehrere selbständig 
bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt wird oder wenn bisher gemeinsam bewirt­
schaftete Betriebe aufgeteilt werden, ist die Einzelrichtmenge entsprechend einer 
Vereinbarung aufzuteilen, die spätestens ein Jahr nach dieser Auf teilung 
geschlossen wurde; sie wird mit dem auf die Bekanntgabe der Vereinbarung an 
den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb folgenden Monatser­
sten wirksam. Kommt innerhalb eines Jahres nach der vorgenannten Auf teilung 
eine Vereinbarung nicht zustande, so iscdie Einzelrichtmenge in jenem Verhält­
nis aufzuteilen, wie die zum Grundbestand der aufgeteilten Betriebe gehörigen 
Flächen (ohne Berücksichtigung von Bauflächen, Weingärten, Wald, Almen, 
Ödland, Hausgärten und Obstgärten) aufgeteilt wurden. Bis zur endgültigen 
Auf teilung der Einzelrichtmenge wird diese gleichmäßig aufgeteilt. Sofern im 
folgenden nicht anderes bestimmt wird, bleibt die Einzelrichtmenge von Wirt­
schaftsjahr zu Wirtschaftsjahr gleich (Wahrungsmenge)." 

75. Nach § 73 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 
,,(2a) Wenn ein· Verfügungsberechtigter über einen landwirtschaftlichen 

Betrieb alle zum Grundbestand dieses Betriebes gehörenden Futterflächen mit 
schriftlichem Vertrag für ein oder mehrere Wirtschaftsjahre an mehrere verpach­
tet, so kann die Einzelrichtmenge für die Dauer der Pachtverhältnisse auf die 
landwirtschaftlichen Betriebe der Pächter übertragen werden, wenn zumindest 
ein Pächter auch das Wirtschaftsgebäude pachtet und dieses weiterhin von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagener Text 

einem Pächter selbständig bewirtschaftet wi;d oder bewirtschaftbar ist. Bauflä­
chen, Weingärten, Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten kann sich der 
Verpächter zurückbehalten. Die Einzelrichtmenge ist an die Pächter in jenem 
Verhältnis aufzuteilen, wie die zum Grundbestand des verpachteten Betriebes 
gehärenden Flächen (ohne Berücksichtigung von Bauflächen, Weingärten, 
Wald, Almen, Ödland, Hausgärten und Obstgärten) aufgeteilt wurden, wobei 
die einzelnen Teilmengen jeweils zur Gänze durch zwölf teilbar sein müssen und 
in Summe die bisherige Einzelrichtmenge nicht übersteigen dürfen. Die Übertra­
gung der Einzelrichtmenge ist an die nach der Einzugsgebietsregelung zuständi­
gen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe mittels eines vom Milchwirt­
schaftsfonds aufzulegenden Formblattes zu melden. Die Sozialversicherungsan­
stalt der Bauern hat zu bestätigen, daß die angegebenen Pachtverträge über die 
angegebenen Pachtflächen bei ihnen gemeldet wurden und daß es sich bei diesen 
Pachtflächen um alle zum Grundbestand des verpachteten Betriebes gehörenden 
Flächen einschließlich Wirtschaftsgebäude handelt und der Verpächter sich 
höchstens Bauflächen, Weingärten, Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten 
zurückliehalten hat. Diese Bestätigung ist nur gültig, wenn sie bei der Vorlage an 
den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb nicht älter als sechs 
Monate ist. Die Sozialversicherungsanstalt hat die zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe zu verständigen, wenn die angegebenen Pachtver­
träge wieder aufgelöst werden. Der eingereichte Antrag ist vom zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu bestätigen und anderen davon 
betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieben zur Kenntnis zu bringen, 
wenn der Antrag vollständig ausgefüllt ist und die sonstigen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Ansonsten sind die Anträge an dem Milchwirtschaftsfonds zur Ent­
scheidung vorzulegen. Die Übertragung wird mit Beginn des Wirtschaftsjahres 
wirksam, das auf das Einlangen des Antrages beim zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb folgt. Wurde jedoch während dieses Wirtschaftsjahres 
von dem die Einzelrichtmenge abgebenden Betrieb keine Milch an einen Bear.: 
beitungs- und Verarbeitungsbetrieb geliefert und auch keine Mengen im Rah­
men des Ab-Hof-Verkaufes gemäß § 16 verrechnet, kann die Einzelrichtmenge 
rückwirkend mit Beginn dieses Wirtschaftsjahres übertragen werden. Jede 
Zusammenlegung von Einzelrichtmengen, die die Voraussetzungen dieses 
Absatzes nicht erfüllt, ist unwirksam. Mit Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem 
zumindest eines der Pachtverhältnisse aufgelöst wird, oder das Wirtschaftsge­
bäude weder von einem Pächter selbständig bewirtschaftet wird noch für einen 
Pächter bewirtschaftbar ist, fallen die Einzelrichtmengen in dem Ausmaß, in dem 
sie übergegangen sind, höchstens aber in dem dann bestehenden Ausmaß wieder 
zurück." 
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Geltende Fassung 

§ 73 ..... . 

(3) Ferner erlischt die Wahrungsmenge mit Beginn eines Wirtschaftsjahres, 
wenn im Basiszeitraum keine Milch geliefert wurde oder wenn der Milcherzeu­
ger nachweislich die Milcherzeugung auf Dauer eingestellt hat. 

(4) Abweichend von Abs. 3 unterliegt die Wahrungsmenge während der Stille­
gungsfrist keiner Veränderung, wenn der Verfügungsberechtigte die beabsich­
tigte Stillegung vor deren Beginn an den zuständigen Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb unter Verwendung von vom Fonds aufzulegenden Formblättern 
mitteilt. Die Stillegung ist ab dem dem Einlangen der Mitteilung beim zuständi­
gen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb folgenden Monatsersten wirksam. 
Stillegung bedeutet, daß der Verfügungsberechtigte die Milcherzeugung - aus­
genommen die Haltung einer Milchkuh und die Verwendung der von dieser 
Kuh stammenden Milch ausschließlich für Zwecke der Selbstversorgung -
sowie die Abgabe von Milch (§ 1 Abs. 1) und Erzeugnisse aus Milch (§ 1 Abs. 2) 
für mindestens zwei Wirtschaftsjahre (Stillegungsfrist) einzustellen hat. Diese 
Verpflichtung gilt für alle über den Betrieb Verfügungsberechtigten. Für die 
Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtung gilt § 75 Abs.6sinngemäß. 
Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen können während der 
Stillegungsfrist nicht auf den Betrieb übertragen werden. Während der Stille­
gungsfrist abgegebene Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch gelten als 
über die dem Milcherzeuger zustehende Einzelrichtmenge hinaus abgegebene 
Mengen. Die Stillegung endet frühestens nach Ablauf von zwei Wirtschaftsjah­
ren sowie zu Beginn eines darauffolgenden Kalendermonates, wenn der Verfü­
gungsberechtigte die beabsichtigte Wiederaufnahme der Milcherzeugung und 
Abgab~ von Milch und Erzeugnissen aus Miich dem zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betrieb mittels von vom Fonds aufzulegenden Formblättern 
mitteilt. Die Beendigung der Stillegung ist ab dem dem Einlangen der Mitteilung 
beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb folgenden Monatser­
sten wirksam. Beginnt oder endet die Stillegung nicht am 1. Juli, so steht die Ein­
zelrichtmenge für den jeweiligen Teil des Wirtschaftsjahres in einem aliquoten 
Teil zu; für die Jahresabrechnung gilt der Durchschnittssatz gemäß § 80 Abs. 3. 

(5) Die Einzelrichtmenge geht in folgenden Fällen auf einen anderen Betrieb 
über: 

Vorgeschlagener Text 

76. § 73 Abs. 3 bis 5 lauten: 

,,(3) Die Wahrungsmenge erlischt mit Beginn eines Wirtschaftsjahres, wenn 
im Basiszeitraum keine Milch geliefert wurde oder wenn der Milcherzeuger die 
Milcherzeugung auf Dauer eingestellt hat. Davon ausgenommen sind Fälle, in 
denen im Basiszeitraum infolge eines Elementarereignisses keine Milch geliefert 
wurde; in diesen Fällen erlischt die Wahrungsmenge nur dann, wenn in zwei 
aufeinander folgenden Wirtschaftsjahren keine Milch geliefert wurde. 

(4) Abweichend von Abs. 3 unterliegt die Wahrungsmenge während der Stille­
gungsfrist keiner Veränderung, wenn der Verfügungsberechtigte die beabsich­
tigte Stillegung vor deren Beginn an den zuständigen Bearbeitungs- und Verar­
beitungsbetrieb unter Verwendung von vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegen-
den Formblättern mitteilt. Die Stillegung ist ab dem dem Einlangen der Mittei­
lung b~im zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb folgenden 
Monatsersten wirksam. Stillegung bedeutet, daß der Verfügungsberechtigte die 
Milcherzeugung - ausgenommen die Haltung einer Milchkuh und die Verwen­
dung der von dieser Kuh stammenden Milch ausschließlich für Zwecke der 
Selbstversorgung - sowie die Abgabe von Milch (§ 1 Abs. 1) und Erzeugnissen 
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aus Milch (§ 1 Abs. 2) für mindestens zwei Wirtschaftsjahre (Stillegungsfrist) ~ 
einzustellen hat. Diese VerpfIichtung gilt für alle über den Betrieb Verfügungs- if 
berechtigten. Einzelrichtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen können ~ 
während der Stillegungsfrist nicht auf den Betrieb übertragen werden. Während ::s 
der Stillegungsfrist abgegebene Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch 
gelten als über die dem Milcherzeuger zustehende Einzelrichtmenge hi.naus 
abgegebene Mengen. Die Stillegung endet frühestens nach Ablauf von zwei 
Wirtschaftsjahren sowie zu Beginn eines darauffolgenden Kalendermonates, 
wenn der Verfügungsberechtigte die beabsichtigte Wiederaufnahme der Milch­
erzeugung und Abgabe von Milch und. Erzeugnissen aus Milch dem zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb mittels von vom Milchwirtschaftsfonds 
aufzulegenden Formblättern mitteilt. Die Beendigung der Stillegung ist ab dem 
dem Einlangen der Mitteilung beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb folgenden Monatsersten wirksam. Beginnt oder endet die Stille­
gung nicht am 1. Juli, so steht die Einzelrichtmenge für den jeweiligen Teil des 
Wirtschaftsjahres in einem aliquoten Teil zu; für di"e Jahresabrechnung gilt § 80 
Abs.3. 

(5) Der Milchwirtschaftsfonds hat - unbeschadet der Inanspruchnahme der 
Bezirksverwaltungsbehörden gemäß § 65 Abs. 2 - durch seine Kontrollorgane 00 
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Geltende Fassung 

1. Wenn zwei oder mehrere Betriebe mit Einzelrichtmengen für ein oder 
mehrere Winschaftsjahre schriftlich vereinbaren, daß die Milcherzeugung 
- ausgenommen zur Selbstversorgung - ausschließlich von einem, die 
Jungviehaufzucht ausschließlich bei den anderen Betrieben erfolgt (Part­
nerschaftsbetriebe), so gehen die Einzelrichtmengen für die Dauer des 
Partnerschaftsverhältnisses auf den die Milchlieferung übernehmenden 
Betrieb über. Sofern das Partnerschaftsverhältnis vor Ablauf eines Wirt­
schaftsjahres aufgelöst wird, gilt die Einzelrichtmenge rückwirkend als mit 
Beginn dieses Winschaftsjahres nicht übergegangen. Die Partnerschafts­
verträge sind vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb 
dem Milchwinschaftsfonds jährlich zu melden. Der Fonds hat bei Vorlie­
gen der Voraussetzungen den Übergang der Einzelrichtmenge zu geneh­
migen, die Einhaltung der Partnerschaftsverträge durch die Vertragspart­
ner zu überprüfen und die Genehmigung erforderlichenfalls zu widerrufen. 

2. Der Milchwinschaftsfonds hat durch allgemein verbindliche Anordnung 
die näheren Voraussetzungen festzusetzen, unter denen Eigentumsübertra­
gungen von Futterflächen zur Wirkung haben, daß die Einzelrichtmenge 
des die Milcherzeugung einstellenden bisherigen Eigentümers ganz oder 
teilweise nach grundbücherlicher Durchführung auf den oder die neuen 
Eigentümer übergeht. Nicht übertragene Anteile von Einzelrichtmengen 
erlöschen zu diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig erlischt für den Betrieb des 
bisherigen Eigentümers die Befugnis zur unmittelbaren Abgabe gemäß 
§ 16. Durch den Übergang können Erhöhungen nur auf ein Höchstausmaß 
der Einzelrichtmenge von 60 000 kg erfolgen. Am Betrieb des bisherigen 
Eigentümers darf innerhalb von fünf Winschaftsjahren ab Verlust der Ein­
zelrichtmenge keine Milch erzeugt werden. Für die Überprüfung der Ein­
haltung dieser Verpflichtung gilt § 75 Abs. 6 sinngemäß. 

§73 ..... . 

(6) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat dem Milchwirtschafts­
fonds bis zum 15. Mai die Summe der in seinem Einzugsgebiet 

1. weiterhin bestehenbleibenden Einzelrichtmengen einschließlich der stillge-
legten Einzelrlchtmengen (Abs. 4), 

2. sämtliche frei gewordenen Einzelrichtmengen, 
3. im Basiszeitraum nicht genützten Anteile von Einzelrichtmengen, 
4. im Basiszeitraum überschrittenen Anteile von Einzelrichtmengen, 
5. im Basiszeitraum gemäß § 71 Abs. 3 erster Satz befreiten Milchmengen, 
6. im Basiszeitraum gemäß § 71 Abs. 3 zweiter Satz befreiten Milchmengen, 

Vorgeschlagener Text 

die Einhaltung der sich aus Abs. 4 ef/~ebenden Verpflichtungen zu überprüfen. 
Vom Milchwinschaftsfonds mit der überwachung der Einhaltung dieser Ver­
pflichtungen beauftragten oder ersuchten Organen ist 

1. bei Verdacht der Nichteinhaltung der im Rahmen der Stillegung eingegan­
genen Verpflichtungen der Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen und 
Betriebsflächen des Betriebes zu gestatten, die der Erzeugung, Lagerung 
und sonstigen Aufbewahrung von Milch und Erzeugnissen aus Milch die­
nen oder dienen können, 

2. Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben und 
3. sind auf Verlangen Bücher, Aufzeichnungen und sonstige maßgebliche 

Unterlagen, die Informationen über die Erzeugung, Lagerung, sonstige 
Aufbewahrung, Verwendung und allfällige Abgabe von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch an Dritte über den Betrieb enthalten oder enthalten kön­
nen, vorzulegen und in diese Einsicht zu gewähren." 

77. § 73 Abs. 6 lautet: 
,,(6) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat dem Milchwinschafts­

fonds bis zum 15. August das Ausmaß der in seinem Einzugsgebiet 
1. an die Milcherzeuger mitgeteilten Einzelrichtmengen des laufenden Wirt-

schaftsjahres einschließlich der stillgelegten Einzelrichtmengen (Abs. 4), 
2. sämtliche frei gewordenen Einzelrichtmengen, 
3. im Winschaftsjahr nicht genützten Anteile von Einzelrichtmengen, 
4. im Wirtschaftsjahr überschrittenen Einzelrichtmengen, 
5. im Wirtschaftsjahr gemäß § 71 Abs. 3 erster Satz befreiten Milchmengen, 
6. im Wirtschaftsjahr gemäß § 71 Abs. 3 zweiter Satz befreiten Milchmengen, 
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Geltende Fassung 

7. im Basiszeitraum gemäß Abs. 4 stillgelegten Einzelrichtmengen, 
8. weiterhin bestehenbleibenden Einzelrichtmengen, bei denen die Wieder-

aufnahme gemäß Abs. 4 siebenter Satz mitgeteilt wurde, 
ferner die Anzahl der nach den Z 3, 4, 7 und 8 in Betracht kommenden Milchlie­
feranten zu melden. Ferner hat jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb bis 
zum 15. August die Summe der in seinem Einzugsgebiet im .vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr gemäß § 16 abgegebenen und verrechneten Milchmengen sowie 
die Anzahl der hiefür in Betracht kommenden Milchlieferanten zu melden. Der 
Fonds kann von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben weitere Meldun­
gen, die zur Erfüllung seiner Aufgaben sowie für die Beurteilung der in: diesem 
Abschnitt geregelten Angelegenheiten erforderlich sind, einholen. Dies betrifft 
insbesondere die durch Verpachtung (Abs. 2 dritter Satz), Partnerschaftsverträge 
(Abs. 5 Z 1) oder Eigentumsübertragungen von Futterflächen (Abs. 5 Z 2) über­
tragenen Einzelrichtmengen, wobei in der. Meldung auch die Anzahl der in 
Betracht kommenden Milchlieferanten verlangt werden kann. Die Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe sind verpflichtet, die vom Fonds verlangten Meldun­
gen zu erstatten. 

§ 73 •..... 

(7) Landwirtschaftliche Betriebe, die eine Einzelrichtmenge verloren haben, 
sind innerhalb von fünf Wirtschaftsjahren vom Erwerb einer Einzelrichtmenge 
ausgeschlossen. Davon ausgenommen sind Fälle, in denen im Basiszeitraum 
infolge eines Elementarereignisses keine Milch geliefert wurde (Abs. 3). 

(8) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben bis 1. Juni 1987 alle 
Milchlieferanten ihres Einzugsgebietes über die Bestimmungen der freiwilligen 
Lieferrücknahme schriftlich zu informieren und ihnen die jeweilige Ausgangs­
menge (Abs. 9) sowie insbesondere die möglichen Stufen für die erklärte Liefer­
rücknahmemenge und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen 
(Abs. 10 und 11) mitzuteilen. Milcherzeugererhalten über schriftlichen Antrag' 
an den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder an den Milch­
wirtschaftsfonds für die Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme eine 
Prämie (Lieferrücknahmeprämie). Der Milchwirtschaftsfonds hat bei ihm einlan­
gende Anträge unverzüglich an den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb weiterzuleiten. Antragsberechtigt sind jene Milcherzeuger, mit 
denen der zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb.im Zeitpunkt der 

Vorgeschlagener Text 

7. im Wirtschaftsjahr gemäß Abs. 4 stillgelegten Einzelrichtmengen, 
8. weiterhin bestehen bleibenden.Einzeirichtmengen, bei denen die Wieder-

aufnahme gemäß Abs. 4 siebenter Satz mitgeteilt wurde, 
zu melden. Ferner haben sie die Anzahl der nach den Z 3, 4, 7 und 8 in Betracht 
kommenden Milchlieferanten zu melden. Darüber hinaus hat jeder Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb bis zum 15. August die Summe der in seinem 
Einzugsgebiet im vorangegangenenWirtschaftsjahr gemäß § 16 abgegebenen 
und verrechneten Milchmengen sowie die Anzahl der hiefür in Betracht kom­
menden Milchlieferanten zu melden. Der Milchwirtschaftsfonds kann von den 
Bearbeitungs-und Verarbeitungsbetrieben weitere Meldungen, die zur Erfül­
lung seiner Aufgaben sowie für die Beurteilung der in diesem Abschnitt geregel­
ten Angelegenheiten erforderlich sind, einholen. Dies betrifft insbesondere den 
durch Verpachtung (Abs. 2 dritter Satz und 2a) oder durch sonstige gesetzlich 
anerkannte Möglichkeiten zulässigen Übergang von Einzelrichtmengen oder 
Anteilen von Einzelrichtmengen, wobei in der Meldung auch die Anzahl der in 
Betracht kommenden Milchlieferanten verlangt werden kann. Die Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betriebe sind verpflichtet, die vom Milchwirtschaftsfonds ver­
langten Meldungen zu erstatten." 

78. § 73 Abs. 7 entfällt. 

79. § 73 Abs. 8 bis 11 lauten: 

,,(8) Milcherzeuger erhalten über schriftlichen Antrag an den zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder an den Milchwirtschaftsfonds für 
die Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme eine Prämie (Lieferrücknah­
meprämie). Der Milchwirtschaftsfondshat bei ihm einlangende Anträge unver­
züglich an den zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb weiterzulei­
ten.Antragsberechtigt sind jene Milcherzeuger, mit denen der zuständige Bear­
beitungs- und Verarbeitungs betrieb im Zeitpunkt der AntragsteIlung eine 
Abrechnung für die' von ihrem. Betrieb (Lieferrücknahmebetrieb) übernommene 
Milch unc;\ Erzeugnisse aus Milch vornimmt. Für den Antrag sind vom Milch­
wirtschaftsfonds aufzulegende Formblätter zu verwenden. Die Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe haben den Milcherzeugern die erfolgte AntragsteI­
lung zu bestätigen, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt ist, bis 15. Juli jenes 
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Geltende Fassung 

Antragstellung eine Abrechnung für die von ihrem Betrieb (Lieferrücknahmebe­
trieb) übernommene Milch und Erzeugnisse aus Milch vornimmt. Für den 
Antrag sind vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegende Formblätter zu verwen­
den. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben den Milcherzeugern 
die erfolgte Antragstellung zu bestätigen, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt 
ist, bis 15. Juli 1987 beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 
oder beim Milchwirtschaftsfonds eingebracht wurde und die sonstigen Voraus­
setzungen für eine Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme erfüllt sind. 
Kann diese Bestätigung nicht erteilt werden, sind die Anträge dem Milchwirt­
schaftsfonds zur Entscheidung vorzulegen. Im Antrag haben die Milcherzeuger 
ihre Bereitschaft zu erklären, ihre Anlieferung für das Wirtschaftsjahr 1987/88 
um mindestens 5, 6,7, 8,9 und 10 vH gegenüber der Ausgangsmenge zu verrin­
gern. Die um die erklärte Kürzung verringerte Menge ist die erklärte LieferrUck­
nahrnemenge. 

(9) Die Ausgangsmenge ist wie folgt zu berechnen: 

a+b 
2 

Hiebei ist: 
a = die im Wirtschaftsjahr 1984/85 vom Lieferrücknahmebetrieb übernom­

mene und gemäß § 16 verrechnete Menge an Milch und Erzeugnissen aus 
Milch, höchstens jedoch die für dieses Wirtschaftsjahr und für diesen 
Betrieb zustehende Einzelrichtmenge; 

b die im Wirtschaftsjahr 1985/86 vom Lieferrücknahmebetrieb übernom­
mene und gemäß § 16 verrechnete Menge an Milch und Erzeugnissen aus 
Milch, höchstens jedoch die für dieses Wirtschaftsjahr und für diesen 
Betrieb zustehende Einzelrichtmenge. 

Ist die Einzelrichtmenge des Lieferrücknahmebetriebes im Wirtschaftsjahr 
1987/88 kleiner als dessen berechnete Ausgangsmenge, gilt diese Einzelricht­
menge als Ausgangsmenge. Bei der Berechnung der Ausgangsmenge sind die 
§§ 72 und 73 Abs. 1 dritter und vierter Satz anzuwenden. 

Vorgeschlagener Text 

Wirtschaftsjahres, für das die Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme 
beabsichtigt ist, beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb oder 
beim Milchwirtschaftsfonds eingebracht wurde und die sonstigen Voraussetzun­
gen für eine Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme erfüllt sind. Kann 
diese Bestätigung nicht erteilt werden, sind die Anträge dem Milchwirtschafts­
fonds zur Entscheidung vorzulegen. Im Antrag haben die Milcherzeuger ihre 
Bereitschaft zu erklären, ihre Anlieferung für ein bestimmtes Wirtschaftsjahr um 
mindestens 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 vH gegenüber deroAusgangsmenge zu verrin­
gern. Die um die erklärte Kürzung verringerte Menge ist die erklärte Lieferrück­
nahrnemenge. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben bis 1. Juni 
alle Milchlieferanten ihres Einzugsgebietes über die Bestimmungen der freiwilli­
gen Lieferrücknahme schriftlich ~u informieren und ihnen die. jeweilige Aus­
gangsmenge (Abs. 9) sowie insbesondere die möglichen Stufen für die erklärte 
Lieferrücknahmemenge und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen 
(Abs. 10 und 11) mitzuteilen. 

(9) 
1. Die Ausgangsmenge ist wie folgt zu berechnen: 

a+b 
2 

Hiebei ist: 
a = die im Wirtschaftsjahr 1984/85 vom Lieferrücknahmebetrieb über­

nommene und gemäß § 16 verrechnete Menge an Milch und Erzeug­
nissen aus Milch, höchstens jedoch die für dieses Wirtschaftsjahr und 
für diesen Betrieb zustehende Einzelrichtmenge; 

b die im Wirtschaftsjahr 1985/86 vom Lieferrücknahmebetrieb über­
nommene und gemäß § 16 verrechnete Menge an Milch und Erzeug­
nissen aus Milch, höchstens jedoch die für dieses Wirtschaftsjahr und 
für diesen Betrieb zustehende Einzelrichtmenge. 

2. Ist die Einzelrichtmenge des Lieferrücknahmebetriebes in jenem Wirt­
schaftsjahr, in dem eine Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme 
erfolgt, kleiner als dessen berechnete Ausgangsmenge, gilt diese Einzel­
richtmenge als Ausgangsmenge. 

3. Für milcherzeugende Betriebe, die nach dem 31. Juli 1984 eine Einzelricht­
menge auf Grund der im 2. Lieferjahr angelieferten Menge unter Abzug 
jener Liefermenge, für die ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag zu ent­
richten war, erhielten, gilt die neu erworbene Einzelrichtmenge als Aus­
gangsmenge. 
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Geltende Fassung 

(10) Im Wirtschaftsjahr 1987/88 sind monatliche Prämienvorauszahlungen 
auf die Lieferrücknahmeprämie von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrie­
ben an die an der freiwilligen Lieferrücknahme teilnehmenden Milcherzeuger zu 
leisten, mit denen der Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb für den jeweiligen 

Vorgeschlagener Text 

4. Ist die Einzelrichtmenge des Lieferrücknahmebetriebes in jenem Wirt­
schaftsjahr, in dem die Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme 
erfolgt, auf Grund eines gesetzlich zulässigen Übergangs von Einzelricht­
mengen oder Anteilen von Einzelrichtmengen höher als die diesem Betrieb 
im Wirtschaftsjahr 1984/85 zustehende Einzelrichtmenge, so ist die Aus­
gangs menge für jene Betriebe, von denen die Einzelrichtmenge oder die 
Anteile von Einzelrichtmengen stammen, gemäß Z 1 zu ermitteln und der 
Ausgangsmenge des Lieferrücknahmebetriebes zur Gänze bzw. bei Antei­
len von Einzelrichtmengen mit dem diesen Anteilen entsprechenden aliquo­
ten Anteil der Ausgangsmenge hinzuzurechnen. Stammt die übergegan­
gene Einzelrichtmenge oder ein übergegangener Anteil der Einzelricht­
menge von einem in Z 3 genannten Betrieb, ist Z 3 bei der Berechnung der 
Ausgangsrrienge für diesen Betrieb sinngemäß anzuwenden. 

5. Wenn auf den Lieferrücknahmebetrieb eine Einzelrichtmenge gemäß § 75 
übertragen wurde, so ist für den Lieferrücknahmebetrieb zunächst die Aus­
gangs menge nach den Z 1 bis 4, 6 und 7 ohne Berücksichtigung der gemäß 
§ 75 übertragenen Einzelrichtmenge zu berechnen. Diese Ausgangsmenge 
erhöht sich dann abweichend von Z 4 um die auf den Lieferrücknahmebe­
trieb gemäß § 75 übertragene Einzelrichtmenge, jedoch ohne die erlo­
schene Differenz des § 75 Abs. 1 letzter Satz. 

6. Wird nach einer Betriebsteitung auch die Einzelrichtmenge geteilt, so ist 
zunächst die Ausgangsmenge für beide Betriebe gemeinsam zu berechnen 
und dann im Verhältnis der Auf teilung der Einzelrichtmengen auf die auf­
gegliederten Betriebe aufzuteilen, sofern keine einzelbetriebliche Zuord­
nung der für die Berechnung der Ausgangsmenge maßgeblichen Kriterien 
möglich ist. 

7. Wenn sich während eines Wirtschaftsjahres das Verfügungsrecht über 
einen Lieferrücknahmebetrieb und damit während dieses Wirtschaftsjahres 
auch die gemeinsame Abrechnung mit anderen Betrieben ändert, so wird 
die Ausgangsmenge in dem Verhältnis auf die jeweiligen Verfügungsbe­
rechtigten aufgeteilt, wie es der Zeitdauer des Verfügungsrechtes während 
dieses Wirtschaftsjahres entspricht. , 

Bei der Berechnung der Ausgangsmenge sind die §§ 72 und 73 Abs. 1 dritter bis 
letzter Satz anzuwenden. . 

(10) Für jedes Wirtschaftsjahr, in dem Lieferrücknahmebetriebe an der frei­
willigen Lieferrücknahme teilnehmen, sind monatliche Prämienvorauszahlungen 
auf die Lieferrücknahmeprämie von den Bearbeitungs- und' Verarbeitungsbetrie­
ben an die an der freiwilligen Lieferrücknahme teilnehmenden Milcherzeuger zu 
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Geltende Fassung 
. . . 

Monat eine Abrechnung für die vom Lieferrücknahmebetrieb übernommene 
Milch und Erzeugnisse aus Milch vornimmt. Die Höhe der Prämienvorauszah­
lung bemißt sich nach dem Ausmaß der im Antrag vom Milcherzeuger erklärten 
Bereitschaft zur Lieferrücknahme gegenüber der Ausgangsmenge. Die Prämien­
vorauszahlung beträgt je Kilogramm übernommener Milch bei einer erklärten 
Lieferrücknahme von 

erkläne 
Lieferrücknahme 

Prämienvorauszah­
lung in Groschen je 

kg Milch 

mindestens 5 vH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 g 
mindestens 6 vH ......... , . .. . ... . . . . . . .. . ... . . . .. . . 30 g 
mindestens 7 vH. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . ... . .. . 35 g 
mindestens 8 vH ......... , . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 40 g 
mindestens 9 vH .... , .... , ......................... , 45 g 
mindestens 10 vH ................................... : 50 g. 
Die Prämienvorauszahlung ist vom zuständige,n Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb für die vom Lieferrücknahmebetrieb monatlich übernommenen 

. Mengen bis zum Ende des auf die Übernahme folgenden Kalendermonates, 
höchstens jedoch bis zum Ausmaß der erklärten Lieferrücknahmemenge zu lei­
sten. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben die Milcherzeuger 
monatlich darüber zu informieren, welche Restmengen der erklärten Lieferrück­
nahrnemengen auf Grund der bisher erfolgten übernahme von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch vom Lieferrücknahmebetrieb für das Wirtschaftsjahr 

. 1987/88 noch verbleiben. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben 
die für die Prämienvorauszahlung zu leistenden Beträge mit den V orauszahlun-

: gen auf den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag zu verrechnen. Reichen diese 
Mittel für die Verrechnung nicht aus, sind die noch offenen Beträge mit den 
Vorauszahlungen auf den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag zu verrechnen 
und allenfalls darüber hinaus erforderliche Beträge rechtzeitig vom Milchwirt­
schaftsfonds anzufordern. Bearbeitungs- und' Verarbeitungsbetriebe, die Prä­
mienvorauszahlungen durchführen, haben darüber Aufzeichnungen zu führen 
und dem Milchwirtschaftsfonds monatlich Meldung zu erstatten. Hinsichtlich 
der Verrechnung der Prämienvorauszahlung zwischen den Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieben und dem Milchwirtschaftsfonds ist die BAO sinngemäß 
anzuwenden. 

Vorgeschlagener Text 

leisten, mit denen der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb für den jeweiligen 
Monat eine Abrechnung für die vom Lieferrücknahmebetrieb übernommene 
Milch und Erzeugnisse aus Milch vornimmt. Das Ausmaß der Prämienvoraus­
zahlung bemißt sich nach der im Antrag vom Milcherzeuger erklärten Bereit­
schaft zur Lieferrücknahme gegenüber der Ausgangsmenge. Der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft hat nach Anhörung der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen bis 31. Mai für das am folgenden 1. Juli beginnende Wirtschafts­
jahr durch Verordnung die Prämienvorauszahlung in Groschen je kg Milch für 
erklärte Lief<:rrücknahmemengen von mindestens 5, 6, 7, 8, 9 und 10 vH in einer 
solchen Höhe festzusetzen, daß unter Berücksichtigung der Markterfordernisse 
im Inland und Ausland das Ziel einer sinnvollen Verminderung der Milchanlie­
ferung zu erwarten ist. Der Geschäftsführer des Milchwirtschaftsfonds hat die 
ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen für das nächste Wirtschaftsjahr dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft rechtzeitig bekanntzugeben. Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat diese Unterlagen der Präsi­
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs so zeitgerecht zu 
übermitteln, daß dieser bis zur Anhörung mindestens drei volle Werktage zur 
Verfügung stehen. Die Prämienvorauszahlung ist vom zuständigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb für die vom Lieferrücknahmebetrieb monatlich 
übernommenen Mengen bis zum Ende des auf die Übernahme folgenden Kalen­
dermonates, höchstens jedoch bis zum Ausmaß der erklärten Lieferrücknahme­
menge zu leisten. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben die 
Milcnerzeuger monatlich darüber zu informieren, welche Restmengen der 
erklärten Lieferrücknahmemengen auf Grund der bisher erfolgten Übernahme 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch vom Lieferrücknahmebetrieb für das 
jeweilige Wirtschaftsjahr noch verbleiben. Die Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betriebe haben die für die Prämienvorauszahlung zu leistenden Beträge mit den 
Vorauszahlungen auf den allgemeinen Absatzförderungsbeitr,ag zu verrechnen. 
Reichen diese Mittel für die Verrechnung nicht aus, sind die noch offenen 
Beträge mit den Vorauszahlungen auf den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag 
zu verrechnen und allenfalls darüber hinaus erforderliche Beträge rechtzeitig 
vom. Milchwirtschaftsfonds anzufordern. Bearbeitungs- und Verarbeitungs be­
triebe, die Prämienvorauszahlungen durchführen, haben darüber Aufzeichnun­
gen zu führen und dem Milchwirtschaftsfonds monatlich Meldung zu erstatten. 
Hinsichtlich der Verrechnung der Prämienvorauszahlung zwischen den Bearbei­
tungs- und Verarbeitungs betrieben und dem Milchwirtschaftsfonds ist die BAO 
sinngemäß anzuwenden. 
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Geltende Fassung 

(11) Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 1987/88 be mißt sich die Höhe der 
Lieferrücknahmeprämie nach dem tatsächlichen Ausmaß der gegenüber der Aus­
gangsmenge erfolgten Lieferrücknahme; sowohl die Prämienvorauszahlung als 
auch die Prämie ist aus Mitteln des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages (§ 70 
Z 2) zu leisten. Die Lieferrücknahmeprämie beträgt je Kilogramm übernomme­
ner Milch bei einer tatsächlichen Lieferrücknahme von 

tatsächliche 
Lieferrücknahme 

Prämie in Groschen 
jekg Milch 

mindestens 5 vH.................................. 25 g 
mindestens 5,5 vH .................................. 30 g 
mindestens 6,5 vH .................................. 35 g 
mindestens 7,5 vH ........................... . . . . . . . 40 g 
'mindestens 8,5 vH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 g 
mindestens 9,5 vH ......................... ,......... 50 g 
mehr als' 10 vH.................................. 54 g. 
Auf die Lieferrücknahmeprämie sind die für das Wirtschaftsjahr 1987/88 gelei­
steten Prämienvorauszahlungen anzurechnen. Ein sich zugunsten des Milcher­
zeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist vom zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb mit schuldbefreiender Wirkung gemeinsam mit der 
Abrechnung nach § 80 Abs. 6 an jenen Milcherzeuger zu leisten, mit dem der 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu diesem Zeitpunkt eine Abrechnung 
für die vom Lieferrücknahmebetrieb übernommene Milch und Erzeugnisse aus 
Milch durchführt. Ein sich zu Lasten des Milcherzeugers ergebender Unter­
schiedsbetrag ist gegenüber dem Milchwirtschaftsfonds gleichzeitig mit den 
Absatzförderungsbeiträgen für das Wirtschaftsjahr 1987/88 fällig (§ 80 Abs. 1) 
und kann vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb gemeinsam 
mit der Abrechnung nach § 80 Abs. 6 zur ungeteilten Hand von jedem Milcher­
zeuger zurückgefordert werden, der für den Lieferrücknahmebetrieb eine Prä­
mienvorauszahlung erhalten hat, sowie von deren Rechtsnachfolgern. Hinsicht­
lich der Verrechnung der Lieferrücknahmeprämie zwischen den Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieben und dem Milchwirtschaftsfonds gelten die §§ 80 
Abs.4 und 5 und 82 sowie die BAO sinngemäß." 

§ 73. (12) ..... 

2. hinsichtlich der übernommenen Mengen alle nach § 73 Abs. 1 dritter und 
vierter Satz zu berücksichtigenden Lieferungen zusammenzuzählen und 

Vorgeschlagener Text 

(11) Nach Ablauf jedes Wirtschaftsjahres bemißt sich die Höhe der Liefer­
rücknahmeprämie nach dem tatsächlichen Ausmaß der gegenüber der Ausgangs­
menge erfolgten Lieferrücknahme; sowohl die Prämienvorauszahlung als auch 
die Prämie ist aus Mitteln des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages (§ 70 Z 2) 
zu leisten. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat unter Anwen­
dung der im Abs. 10 festgelegten Bestimmungen bis 31. Mai für das am 1. Juli 
beginnende neue Wirtschaftsjahr durch Verordnung die Höhe der Lieferrück­
nahmeprämien in Groschen je kg Milch für tatsächliche Lieferrücknahmemen­
gen von jeweils mindestens 5 vH, 5,5 vH, 6,5 vH, 7,5 vH, 8,5 vH, 9,5 vH und 
mehr als 10 vH festzusetzen. Auf die Lieferrücknahmeprämie sind die für das 
jeweilige Wirtschaftsjahr geleisteten Prämienvorauszahlungen anzurechnen. Ein 
sich zugunsten des Milcherzeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist vom 
zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb mit schuldbefreiender Wir­
kung gemeinsam mit der Abrechnung nach § 80 Abs. 6 an jenen Milcherzeuger 
zu leisten, mit dem der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu diesem Zeit­
punkt eine Abrechnung für die vom Lieferrücknahmebetrieb übernommene 
Milch und Erzeugnisse aus Milch durchführt. Ein sich zu Lasten des Milcher­
zeugers ergebender Unterschiedsbetrag ist gegenüber dem Milchwirtschafts­
fonds gleichzeitig mit den Absatzförderungsbeiträgen für das jeweilige Wirt­
schaftsjahr fällig (§ 80 Abs. 1) und kann vom zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb gemeinsam mit der Abrechnung nach § 80 Abs. 6 zur unge­
teilten Hand von jedem Milcherzeuger zurückgefordert werden, der für den 
Lieferrücknahmebetrieb eine Prämienvorauszahlung erhalten hat, sowie von 
deren Rechtsnachfolgern. Hinsichtlich der Verrechnung der Lieferrücknahme- , 
prämie zwischen den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben und dem Milch­
wirtschaftsfonds gelten die §§ 80 Abs. 4 und 5 und 82 sowie die BAO sinnge­
mäß." 

80.§ 73, Abs. 12 Z 2 bis 4- lauten: 

,,2. hinsichtlich der übernommenen Mengen alle nach § 73 Abs. 1 dritter bis 
letzter Satz zu berücksichtigenden Lieferungen zusammenzuzählen, 
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Gel te nd e F ass u n g 

3. Mengen, die gemäß § 13 Abs.2 Z 1 bis 5 sowie gemäß § 16 Abs. 1 bis 4 
abgegeben oder verwendet werden, nicht zu berücksichtigen. 

(15) Die Abs. 8 bis 12 gelten für Almen im Sinne des § 71 Abs. 3 bis 5 und 
Heimgüter mit folgender Maßgabe: 

1. Als Ausgangsmenge für Almen ist die während der Alpperiode des Kalen­
derjahres 1986 von der Alm gelieferte Menge heranzuziehen. 

2. Milcherzeuger nach Abs. 14 haben ihren Antrag auf Teilnahme unter Ver­
wendung von vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegenden Formblättern bis 
3. August 1987 schriftlich zu stellen. Haben sie bereits zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Abs. 14 bis 16 in der Fassung dieses Bundesgesetzes 
einen Antrag gestellt, können sie bis 3. August 1987 beim zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb ihren Rücktritt von der Teilnahme 
schriftlich beantragen. Die Wirksamkeit des Rücktrittes ist vom zuständi­
gen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb schriftlich zu bestätigen. 

3. Für die Abwicklung der Prämienvorauszahlung und der Lieferrücknahme­
prämie ist jener Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zuständig, in des­
sen Einzugsgebiet das Heimgut liegt; im Falle des Vorhandenseins mehre­
rer zuständiger Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe hat der teilneh­
mende Milcherzeuger jenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu 
bezeichnen, der die Abrechnung für sämtliche Betriebe durchführen soll. 

(16) Der gemäß Abs. 15 Z 3 zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb hat die Prämienvorauszahlung und die Lieferrücknahmeprämie für die von 
sämtlichen Betrieben des gemäß Abs. 14 teilnehmenden Milcherzeugers geliefer­
ten Milchmengen gemeinsam zu verrechnen. Liegen die Betriebe des gemäß 
Abs. 14 teilnehmenden Milcherzeugers in verschiedenen Einzugsgebieten, haben 
die beteiligten Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe dem die Verrechnung 
durchführenden Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb die für die Abwicklung 
der freiwilligen Lieferrücknahme erforderlichen Angaben mitzuteilen. 

Vorgeschlagener Text 

3. Mengen, die gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 bis 5 sowie gemäß § 16 Abs. 1 bis 4a 
abgegeben oder verwendet werden, nicht zu berücksichtigen, 

4. im Falle des Abs. 9 Z 7 die maßgeblichen Berechnungsgrundlagen auf die 
jeweiligen Verfügungsberechtigten getrennt zuzuordnen." 

81. § 73 Abs. 15 und 16 lauten: 

,,(15) Die Abs. 8 bis 12 gelten für Almen im Sinne des § 71 Abs. 3 bis 5 und 
Heimgüter mit folgender Maßgabe: 

1. Als Ausgangsmenge für Almen ist die während der Alpperiode des Kalen­
derjahres 1986 von der Alm gelieferte Menge heranzuziehen. 

2. Für die Abwicklung der Prämienvorauszahlung und der Lieferrücknahme­
prämie ist jener Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zuständig, in des-
sen Einzugsgebiet das Heimgut liegt; wenn zwar der für die Alm zustän­
dige, nicht jedoch der für das Heimgut zuständige Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb eine ganzjährige Bearbeitung und Verarbeitung von 
Milch und Erzeugnissen aus Milch durchführt, so ist der für die Alm 
zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb auch für die Abwick­
lung der Prämienvorauszahlung und der Lieferrücknahmeprämie zustän­
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dig. Im Falle des Vorhandenseins mehrerer zuständiger Bearbeitungs- und ~ 
Verarbeitungsbetriebe hat der teilnehmende Milcherzeuger jenen Bearbei- ~ 
tungs- und Verarbeitungsbetrieb zu bezeichnen, der die Abrechnung für ~ 
sämtliche Betriebe durchführen soll. 

Dies gilt auch 'für den Fall, daß eine vorübergehende Aberkennung gemäß § 71 
Abs. 5 erfolgt. 

(16) Der gemäß Abs. 15 Z 2 zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb hat die Prämienvorauszahlung und die Lieferrücknahmeprämie für die von 
sämtlichen Betrieben des gemäß Abs. 14 teilnehmenden Milcherzeugers geliefer­
ten Milchmengen gemeinsam zu verrechnen. Liegen die Betriebe des gemäß 
Abs. 14 teilnehmenden Milcherzeugers in verschiedenen Einzugsgebieten, haben 
die beteiligten Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe dem die Verrechnung 
durchführenden Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb die für die Abwicklung 
der freiwilligen Lieferrücknahme erforderlichen Angaben mitzuteilen." 

82. Nach § 73 wird folgender § 73a eingefügt: 
,,§ 73a. Werden Kühe im Rahmen von Messen oder messe ähnlichen Veran­

staltungen im Sinne der Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, in der 
jeweils geltenden Fassung im Rahmen von Zuchtviehausstellungen gehalten, so 
kann deren Milch während der Dauer der Ausstellung vom zuständigen Bearbei-
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Geltende Fassung 

§ 75. (1) Verfügungsberechtigte über milcherzeugende Betriebe, die ihre 
gesamte Einzelrichtmenge gegen Entgelt abzugeben beabsichtigen, haben dies 
dem Fonds im Wege des zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebes 
unter Verwendung von vom Fonds aufzulegenden Formblättern bis 31. Dezem­
ber anzuzeigen. Sie sind an ihre Erklärung bis zur Übernahme durch den Fonds 
gebunden. 

(2) Ist der Verfügungsberechtigte nicht Alleineigentümer des milcherzeugen­
den Betriebes, ist der Antrag von allen Eigentümern des milcherzeugenden 
Betriebes zu unterfertigen. Besteht die Einzelrichtmenge auch aus Anteilen von 
Einzelrichtmengen, die, auf Grund von Partnerschaftsverträgen oder Pachtver­
trägen (§ 73 Abs. 5 in der Fassung des Marktordnungsgesetzes 1985, BGB!. 
Nr. 210) übergegangen sind, ist der Antrag von allen Vertragspartnern zu unter­
fertigen. Die Gemeinde hat die Vollständigkeit der angegebenen Eigentümer 
sowie den Bestand der Milcherzeugung zum Antragszeitpunkt zu bestätigen. 
Diese Aufgabe fällt in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. 

(3) Der Fonds hat bis 30. April im Umfang des ihm für die Weiterverteilung 
bekannten Bedarfes unter Berücksichtigung von Fehlmengen oder nicht zuge­
teilten Mengen die während eines Wirtschaftsjahres bis 31. Dezember angebote­
nen Einzelrichtmengen in der Reihenfolge des Einlangens der Anzeigen durch 
Bescheid zu übernehmen, wodurch die Einzelrichtmengen mit Beginn des auf 
die Übernahme durch den Fonds folgenden Wirtschaftsjahres erlöschen. Ist der 
für die Weiterverteilung bekannte Bedarf geringer als die Summe der Bemes­
sungsgrundlage (Abs.4) der angebotenen Einzelrichtmengen, so sind so viele 
Einzelrichtmengen durch Bescheid zu übernehmen, daß sämtliche zuteilungsfä­
higen Mengen (Abs. 8) verteilt werden können. Vorerst nicht verteilbare Rest-

Vorgeschlagener Text 

tungs- und Verarbeitungs betrieb, in dessen Einzugsgebiet die Messe oder messe­
ähnliche Veranstaltung stattfindet, unter der Voraussetzung übernommen wer­
den, daß die beabsichtigte Milchablieferung vor Lieferbeginnvom jeweiligen 
Veranstalter dem zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb unter 
Vorlage einer Bestätigung der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde über das 
Vorliegen einer Messe oder messeähnlichen Veranstaltung und deren Dauer 
angezeigt wird. In diesem Fall ist für die gesamte Lieferung von Milch der allge­
meine Absatzförderungsbeitrag und für 20 vH der gesamten Lieferung von 
Milch der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag zu entrichten." 

83. § 75 lautet: 

,,§ 75. (1 ) Verfügungsberechtigte über milcherzeugende Betriebe können 
jeweils gerundet auf die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl - 85 vH 
ihrer gesamten Einzelrichtmenge oder 75 vH eines Anteiles ihrer Einzelricht­
menge, der in einem Wirtschaftsjahr mindestens 30 vH der dem milcherzeugen­
den Betrieb zustehenden Einzelrichtmenge zu betragen hat, nach Maßgabe der 
nachstehenden Bestimmungen auf einen oder mehrere milcherzeugende Betriebe 
übertragen. Die Differenz auf 100 vH der übertragenen Einzelrichtmenge oder 
Anteile von Einzelrichtmengen erlischt entschädigungslos. 

(2) Die beabsichtigte Übertragung von (Anteilen von) Einzelrichtmengen ist 
jenem Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb anzuzeigen, der für die über­
nahme von Milch und Erzeugnissen aus Milch des die Einzelrichtmenge oder 
einen Anteil der Einzelrichtmenge abgebenden milcherzeugenden Betriebes 
zuständig ist. Die Anzeige hat von jenen Personen zu erfolgen, die über den die 
(Anteile der) Einzelrichtmenge abgebenden milcherzeugenden Betrieb verfü­
gungsberechtigt sind. Dabei ist ein vom Milchwirtschaftsfonds aufzulegendes 
Formblatt zu verwenden, in dem auch jene milcherzeugenden Betriebe, auf die 
die (Anteile der) Einzelrichtmenge übertragen werden soll (sollen), deren Verfü­
gungsberechtigte, die Höhe der übertragenen Anteile von Einzelrichtmengen 
sowie ein Nachweis des für den Erwerb der (Anteile der) Einzelrichtmenge 
erforderlichen und entsprechenden Mißverhältnisses (Abs. 5) anzugeben sind. 
Die erfolgte Anzeige ist vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb dem bisherigen und den die Einzelrichtmenge erwerbenden Verfügungsbe­
rechtigten zu bestätigen und anderen davon betroffenen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieben sowie dem Milchwirtschafsfonds zur Kenntnis zu bringen, 
wenn diese vollständig ausgefüllt ist und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt 
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Geltende Fassung 

mengen sind ehestmöglich gemäß Abs. 8 zu verteilen. Im Zeitpunkt des Erlö­
schens der Einzelrichtmenge erlöschen Befugnisse zur unmittelbaren Abgabe 
gemäß § 16. Die Erzeugung von Milch und Erzeugnissen aus Milch - ausge­
nommen die Haltung einer Milchkuh und die Verwendung der von dieser Kuh 
stammenden Milch ausschließlich für Zwecke der Selbstversorgung - ist zum 
seihen Zeitpunkt auf die Dauer von fünf Jahren einzustellen. Diese Verpflich­
tung gilt für alle während dieses Zeitraumes "über den Betrieb Verfügungsberech­
tigten. Während dieses Zeitraumes kann für diese Betriebe auch keine Befugnis 
gemäß § 16 erworben werden. 

( 4) Der Fonds hat an den ihm bekanntgegebenen Verfügungsberechtigten für 
die während jenes Wirtschaftsjahres, das dem Antrag auf Übernahme der Ein­
zelrichtmenge durch den Fonds vorangeht, innerhalb der Einzelrichtmenge 
gelieferte und gemäß § 16 verrechnete Milchmenge, höchstens jedoch die im 
Zeitpunkt der Übernahme durch den Fonds zustehende Einzelrichtmenge 
(Bemessungsgrundlage), eine Prämie in fünf gleichen, jährlichen Teilbeträgen zu 
leisten. Bei AntragsteIlung während der Stillegungsfrist nach § 73 Abs. 4 gilt das 
dem Beginn der Stillegung vorangehende Wirtschaftsjahr als das dem Antrag auf 
Übernahme der Einzelrichtmenge vorangehende Wirtschaftsjahr; ein derartiger 
Antrag ist in diesem Fall erst ab dem Zeitpunkt zulässig, ab dem die Stillegung 
frühestens enden kann. Die jährlichen Teilbeträge sind bis 31. Dezember - erst­
mals des Wirtschaftsjahres, in dem die Einzelrichtmenge erloschen ist - zu 
überweisen. Die Höhe der jährlichen Teilbeträge beträgt 1,50 S je kg Bemes­
sungsgrundlage. Die Prämie ist kein Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
1972. Verliert der bekanntgegebene Verfügungsberechtigte das Verfügungs­
recht, so hat dessen Rechtsnachfolger nur dann Anspruch auf Überweisung der 
restlichen Teilbeträge der Prämie, wenn er dies schriftlich beantragt und der 
vollständig ausgefüllte Antrag samt allen erforderlichen Nachweisen und Bestäti­
gungen bis 30. September beim Fonds eingelangt ist. Der Antrag hat zu enthal­
ten: 

1. Name und Anschrift der Kreditunternehmung sowie die Kontonummer, 
auf die die weiteren Teilbeträge überwiesen werden sollen, 

2. den Nachweis des Übergangs des Verfügungsrechtes auf den antragstellen­
den Rechtsnachfolger und, sofern dieser übergang durch ein Rechtsge­
schäft unter Lebenden bewirkt wurde, die schriftliche Zustimmung des bis­
her Verfügungsberechtigten zur Überweisung der restlichen Teilbeträge an 
den antragstellenden Rechtsnachfolger, 

Vorgeschlagener Text 

sind. Ansonsten sind die Anzeigen dem Milchwirtschaftsfonds zur Entscheidung 
vorzulegen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht Alleineigentümer jenes milcher­
zeugenden Betriebes, von dem die Einzelrichtmenge abgegeben werden soll, ist 
der Antrag von sämtlichen Eigentümern dieses Betriepes zu unterfertigen: 
Besteht die Einzelrichtmenge dieses Betriebes auch aus Anteilen von Einzelricht­
mengen, die auf Grund von Partnerschaftsverträgen oder Pachtverträgen über­
gegangen sind, ist der Antrag auf Übertragung der Einzelrichtmenge auch von 
allen von der Übertragung betroffenen Vertragspartnern zu unterfertigen. Die 
Gemeinde hat die Vollständigkeit der angegebenen Eigentümer zu bestätigen. 
Diese Aufgabe fällt in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. 

(3) Die Übertragung (von Anteilen) der Einzelrichtmenge wird mit Beginn des 
auf die Anzeige folgenden Wirtschaftsjahres wirksam. Wurde jedoch während 
des Wirtschaftsjahres, in dem die Anzeige erfolgt, von dem die Einzelrichtmenge 
abgebenden Betrieb keine Milch an einen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbe­
trieb geliefert und auch keine Mengen im Rahmen des Ab-Hof-Verkaufes 
gemäß § 16 verrechnet, kann die Einzelrichtmenge rückwirkend mit Beginn 
jenes Wirtschaftsjahresübertragenwerden, in dem die Anzeige erfolgt. 

(4) Die Einzelrichtmenge kann nur an milcherzeugende Betriebe, die im sel­
ben Land oder in einem an dieses Land angrenzenden Verwaltungsbezirk gele­
gen sind, abgegeben werden. 

(5) Bei jedem eine Einzelrichtmenge oder einen Anteil einer Einzelrichtmenge 
erwerbenden milcherzeugenden Betrieb muß ein Mißverhältnis zwischen der 
vorhandenen Einzelrichtmenge und der auf Grund der Futterbasis dieses Betrie­
bes errechneten Einzelrichtmenge bestehen. Zur Futterbasis zählen die Grün­
landflächen - ausgenommen Almflächen (§ 71 Abs. 3 und 4) - und Feldfutter­
flächen, die mit Klee und Kleegras sowie mit Luzernen bebaut werden; der 
Milchwirtschaftsfonds hat durch Verordnung die Wertigkeit der verschiedenen 
Flächen auf Grund der im statistischen Durchschnitt auf den verschiedenen 
Arten von Grünlandflächen und Feldfutterflächen erzielbaren Erträge festzule­
gen; ein Mißverhältnis besteht dann, wenn die Einzelrichtmenge kleiner ist als 
die Summe der Hektarzahl der Futterbasis, multipliziert mit 5000 für die ersten 
3 ha, mit 4 000 für weitere 4 ha und mit 3 000 für weitere 8 ha und mit 2 144 für 
weitere 7 ha. Zur Ermittlung der Futterbasis sind diese Flächen dann heranzu­
ziehen, wenn sie entweder im Eigentum des über den eine Einzelrichtmenge 
oder einen Anteil einer Einzelrichtmenge erwerbenden milcherzeugenden 
Betrieb Verfügungsberechtigten stehen oder von diesem mit schriftlichem Pacht-
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Geltende Fassung 

3. eine Bestätigung der zuständigen Landwirtschaftskammer, daß der Betrieb 
vom antragstellenden Rechtsnachfolger als landwirtschaftlicher Betrieb 
weitergeführt wird. 

Wird dieser Antrag nicht oder nicht rechtzeitig oder unvollständig gestellt, wer­
den die Teilbeträge mit schuldbdreiender Wirkung an den bisher bekanntgege­
benen Verfügungsberechtigten überwiesen. Sind mehrere Personen Rechtsnach­
folger, steht diesen der Anspruch zur ungeteilten Hand zu. 

(5) Die Leistung weiterer Teilbeträge ist einzustellen und bereits geleistete 
Teilbeträge sind samt Zinsen in der Höhe von 3 vH über dem jeweiligen Zinsfuß 
für Eskontierungen der OesterreichischenNationalbank pro Jahr vom Tag der 
Überweisung an zurückzufordern, wenn durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben bewirkt wird, daß die Prämie zuerkannt oder im zu hohen Ausmaß 
zuerkannt wurde. Milchetzeuger und Verfügungsberechtigte haften für den 
zurückgeforderten Betrag als Gesamtschuldner. Die Leistung weiterer Teilbe­
träge ist einzustellen, wenn entgegen Abs. 3 fünfter und sechster Satz Milch und 
Erzeugnisse aus Milch erzeugt oder abgegeben wurden. 

(6) Der Fonds hat - unbeschadet der Inanspruchnahme der Bezirksverwal­
tungsbehörde gemäß § 65 Abs. 2 - durch seine Kontrollorgane die Einhaltung 
der sich aus Abs. 3 fünfter und sechster Satz ergebenden Verpflichtungen zu 
überprüfen. Vom Fonds mit der Überwachung der Einhaltung dieser Verpflich­
tungen beauftragten oder ersuchten Organen ist 

1. der Zutritt zu allen Wirtschaftsräumen und Betriebsflächen des Betriebes 
zu gestatten, die der Erzeugung, Lagerung und sonstigen Aufbewahrung 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch dienen oder dienen können, 

2. Auskunft über einschlägige Betriebsvorgänge zu geben und 
3. sind auf Verlangen Bücher, Aufzeichnungen und sonstige maßgebliche 

Unterlagen, die Informationen über die Erzeugung, Lagerung, sonstige 
Aufbewahrung, Verwendung und allfällige Abgabe von Milch und Erzeug­
nissen aus Milch an Dritte über den Betrieb enthalten oder enthalten kön­
nen, vorzulegen und ist in diese Einsicht zu gewähren. 

(7) Verfügungsberechtigte über landwirtscha-ftliche Betriebe, denen keine 
oder eine - gemessen an der Futterbasis - zi:l~geringe Einzelrichtmenge 
zusteht, können vom Fonds für ihren Betrieb eine Einzelrichtmenge oder Anteile 
einer Einzelrichtmenge zuerkannt bekommen, wenrf/ , , 

Vorgeschlagener Text 

vertrag für mindestens ein Jahr gepachtet wurden. Bei der Berechnung des Miß­
verhältnisses ist eine Zusammenrechnung von Einzelrichtmengen gemäß § 73 
Abs. 1 und 2a sowie eine Zusammenlegung von Einzelrichtmengen gemäß § 75a 
zu berücksichtigen. Die Gemeinden haben die Vollständigkeit der die Futterbas­
sis betreffenden Flächen zu bestätigen. Diese Aufgaben fallen in den eigenen 
Wirkungsbereich der Gemeinde: Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat 
zu bestätigen, daß die angegebenen Pachtverträge über die angegebenen Pacht­
flächen bei ihr gemeldet wurden. Die Bestätigungen der Gemeinden und der 
Sozialversicherungsanstalt sind gültig, wenn sie bei Vorlage an den zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb nicht älter als 6 Monate sind. Die Bestä­
tigungen sind anläßlich der Anzeige gemäß Abs. 2 von den Verfügungsberech­
tigten, die eine Erhöhung der E,inzelrichtmenge ihrer Betriebe bewirken wollen, 
vorzulegen. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat den Milchwirt­
schaftsfonds zu verständigen, wenn diese Pachtverträge vor Ablauf einer minde­
stens einjährigen Laufzeit wieder aufgelöst werden. 

(6) Von jedem milcherzeugenden Betrieb können pro Wirtschaftsjahr Einzel­
richtmengen oder Anteile von Einzelrichtmengen im Höchstausmaß von insge­
samt 5 004 kg erworben werden, höchstens jedoch im Umfang des vorhandenen 
Mißverhältnisses, aufgerundet auf die nächste zur Gänze durch zwölf teilbare 
Zahl. Die durch den Erwerb einer Einzelrichtmenge oder eines Anteiles einer 
Einzelrichtmenge entstehende Einzelrichtmenge eines milcherzeugenden Betrie­
bes darf insgesamt 70 008 kg nicht übersteigen. Dabei ist eine Zusammenrech­
nung von Einzelrichtmengen gemäß § 73 Ahs. 1 und 2a sowie eine Zusammenle­
gung von Einzelrichtmengen gemäß § 75a zu berücksichtigen. Jede übertragene 
Einzelrichtmenge oder jeder übertragene Anteil einer Einzelrichtmenge muß 
eine zur Gänze durch zwölf teilbare Zahl sein. 

(7) Jeder Erwerb einer Einzelrichtmenge oder eines Anteiles einer Einzelricht­
menge, der die Voraussetzungen des Abs. 1, Abs. 2 erster bis dritter Satz und 
Abs. 4 bis 6 - insbesondere das Vorliegen eines für den Erwerb der Einzelricht­
menge entsprechenden Mißverhältnisses - nicht erfüllt, ist unwirksam. Sollte 
eine der in Abs; 2 fünfter bis letzter Satz genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt sein, so ist die angezeigte und bestätigte Üb,enragung der Einzelricht­
menge oder von Anteilen der Einzelrichtmenge dennoch wirksam. In diesem Fall 
sind allfällige Ersatzansprüche auf dem Zivilrechtswege geltend zu machen." 
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Geltende Fassung 

1. die Vedügungsberechtigten dies unter Bekanntgabe des Ausmaßes des von 
ihnen beantragten Anteils der Einzelrichtmenge oder der begehrten Einzel­
richtmenge beim Fonds bis 30. September im Wege des zuständigen Bear­
beitungs- und Verarbeitungsbetriebes unter Verwendung der vom Fonds 
aufzulegenden Formblätter beantragen, 

2. den Verfügungsberechtigten im Wirtschaftsjahr der AntragsteIlung eine 
Einzelrichimenge von weniger als 60 000 kg zusteht; 

3. die vorhandene Einzelrichtmenge zur Futterbasis ihres Betriebes in Miß­
verhältnis steht; zur Futterbflsis zählen die Grünlandflächen und Feldfut­
terflächen, die mit Klee und Kleegras - ausgenommen Luzerne - bebaut 
werden; der Fonds hat durch allgemein verbindliche Anordnung die Wer­
tigkeit der verschiedenen Flächen auf Grund der im statistischen Durch­
schnitt auf den verschiedenen Arten von Grünlandflächen und Feldfutter­
flächen erzielbaren Erträge festzulegen; ein Mißverhältnis besteht dann, 
wenn die Einzelrichtmenge kleiner ist als die Summe der Hektarzahl der 
Futterbasis, multipliziert mit 4 000 für die ersten 3 ha, mit 3 000 für weitere 
4 ha und mit 2 500 für weitere 8 ha und mit 2 000 für weitere 8 ha, 

4. weder der Vedügungsberechtigte noch dessen Ehegatte, minderjährige 
Kinder und Wahlkinder sowie am selben Hof lebende großjährige Kinder 
und Wahlkinder über einen anderen Betrieb mit Einzelrichtmenge von 
mehr als 20 000 kg verfügungsberechtigt sind, 

5. die vom Vedügungsberechtigten angelieferte und gemäß § 16 verrechnete 
Milchliefermenge im letzten Wirtschaftsjahr nicht geringer war als di~ für 
dieses Wirtschaftsjahr zustehende Einzelrichtmenge. Unterlieferungen bis 
1 500 kg, darüber hinausgehende bis höchstens 3 vH der Einzelrichtmenge 
bleiben hiebei unberücksichtigt. Bei Antragstellern, denen keine Einzel­
richtmenge zusteht, entfällt diese Voraussetzung überhaupt. 

(8) Der Fonds hat mit Wirkung des Beginns des folgenden Wirtschaftsjahres 
die während des laufenden Wirtschaftsjahres übernommenen Einzelrichtmengen 
im Ausmaß ihrer Bemessungsgrundlage (handelbare Menge) an Betriebe, auf die 
die Voraussetzungen nach Abs. 7 zutreffen, durch Bescheid im Ausmaß der 
zuteilungsfähigen Menge zu verteilen. Zuteilungsfähig ist jene Menge, die dem 
beantragten Ausmaß, jedoch höchstens dem Ausmaß des Ergebnisses der 
Berechnung gemäß Abs. 7 Z 3 entspricht, wobei die Einzelrichtmenge durch die 
Verteilung bei Antragstellern, denen keine Einzelrichtmenge zusteht, höchstens 
20 004 kg, in allen anderen Fällen insgesamt höchstens 60 000 kg betragen darf. 
Reicht die zur Verteilung zur Verfügung stehende handelbare Menge für die 
Zuerkennung sämtlicher zuteilungsfähiger Mengen nicht aus, so ist die vorhan-
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Geltende Fassung 

dene handelbare Menge anteilsmäßig, jedoch im Mindestausmaß von 50 vH der 
zuteilungsfähigen Menge bis zum Ausmaß der handelbaren Menge an jene 
Betriebe zu verteilen, deren Mißverhältnis (Abs. 7 Z 3) am größten ist. Reicht die 
handelbare Menge nicht aus, daß an sämtliche Betriebe, die dasselbe Mißverhält­
nis aufweisen, Einzelrichtmengen oder Anteile an Einzelrichtmengen im Min-

- destausmaß_der zuteilungsfähigen _M~nge_yer1ejlt _w.!!rd.e.Il könn~n, _sind diese 
Betriebe bei der Zuteilung nicht zu berücksichtigen; dieser Teil der handelbaren 
Menge ist anteilsmäßig auf jene Betriebe aufzuteilen, die vor den nicht berück­
sichtigbaren Betrieben eine Zuteilung im Mindestausmaß erhalten. Die zuer­
kannte Menge hat so hoch zu sein, daß die zustehende Einzelrichtmenge eine 
durch zwölf teilbare Zahl ergibt. Konnten Anträge für Betriebe, auf die die V or­
aussetzungen gemäß Abs. 7 zutreffen, nicht oder nicht vollständig durch ent­
sprechende Zuteilung erfüllt werden, bleiben diese für zwei weitere Wirtschafts­
jahre, die auf die AntragsteIlung folgen, gültig. Änderungen der Voraussetzun­
gen gemäß Abs. 7 sind vom jeweiligen Verfügungsberechtigten während der 
Dauer der Gültigkeit des Antrages binnen eines Monats dem Fonds mitzuteilen. 

(9) Verfügungsberechtigte über milcherzeugende Betriebe hab~n für jedes 
gemäß Abs. 8 zugeteilte Kilogramm fünf gleiche, jährliche Teilbeträge an den 
Fonds bis 30. November, erstmals des Wirtschaftsjahres, in dem die Zuteilung 
wirksam wird, zu leisten. Der Verfügungsberechtigte kann beim zuständigen 
Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb beantragen, daß diese Teilbeträge 
durch laufende Abrechnung von dem Guthaben seines Milchgeldes und rechtzei­
tige Überweisung zu seinen Gunsten an den Fonds geleistet werden können. Der 
Fonds hat jeweils für die zu Beginn des Wirtschaftsjahres wirksame Zuteilung 
die Höhe des je kg zugeteilter Menge zu bezahlenden Betrages durch allgemein 
verbindliche Anordnung so zu bemessen, daß sämtliche gemäß Abs. 3 und 4 ent­
stehenden Kosten einschließlich jener bis 30. April entstehenden Fehlbeträge 
oder Mehreinnahmen, die sich auf Grund von Abänderungen oder Aufhebungen 
von Bescheiden nach den Abs. 3, 4, 8 und 10 oder durch Anwendung der Abs. 5 
oder 8 dritter Satz ergeben, berücksichtigt werden. Dieser Betrag ist auf volle 
Groschen aufzurunden. Der zu leistende Betrag ist im Bescheid des Fonds auf 
Zuerkennung einer Einzelrichtmenge oder von Anteilen einer Einzelrichtmenge 
festzusetzen. Sind mehrere Personen über den milcherzeugenden Betrieb verfü­
gungsberechtigt, so sind sie Gesamtschuldner. Dasselbe gilt für sämtliche wäh­
rend der Dauer der Leistungsverpflichtung über den milcherzeugenden Betrieb 
Verfügungsberechtigten. Die Leistungsverpflichtung endet mit Einlangen sämtli­
cher Teilbeträge einschließlich eines Säumniszuschlages beim Fonds; diesbezüg-
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Geltende Fassung 

lieh gelten die §§ 217 ff. BAO sinngemäß. Die Teilbeträge sind kein Entgelt im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1972. 

(10) Wurde durch unvollständige oder unrichtige Angaben oder unterlassene 
Mitteilungen bewirkt, daß der Fonds eine Einzelrichtmenge oder Anteile einer 
Einzelrichtmenge gemäß Abs. 8 zuerkennt, oder wird ein Teilbetrag innerhalb 
von drei Monaten ab .Fälligkeit trotz vorausgehender Mahnung nicht geleistet, 
hat der Fonds rückwirkend ab Zuerkennung die gemäß Abs.' 8 zugeteilten Men­
gen zurückzunehmen. Geleistete Teilbeträge sind abzüglich des durch die 
Zurücknahme dem Fonds entstandenen Schadens nach neuerlicher Zuteilung 
dieser Mengen an andere Betriebe zum nächstmöglichen Termin gemäß Abs. 8 
an einen dem Fonds bekanntgegebenen Verfügungsberechtigten über den von 
der Zurücknahme betroffenen Betrieb zurückzuerstatten. 

Vorgeschlagener Text 

84. Nach § 75 wird § 75a eingefügt: 

,,$ 75a. (1) Die Einzelrichtmenge geht über Antrag in folgenden Fällen auf 
einen anderen Betrieb über: 

1. Bei Verehelichung von über zwei oder mehrere landwirtschaftliche 
Betriebe mit Einzelrichtmenge Verfügungsberechtigten; 

2. bei vertraglich vereinbarter Übergabe eines weiteren landwirtschaftlichen 
Betriebes mit Einzelrichtmenge an einen der nachfolgend aufgezählten 
Übernehmer oder an diesen und seinen Ehegatten oder an seinen Ehegat­
ten. Übernehmer im vorstehenden Sinne sind Verwandte oder Verschwä­
gerte in gerader Linie sowie Geschwister oder Ehegatten von Geschwistern 
des bisherigen Betriebsinhabers; 

3. bei Erwerb eines weiteren landwirtschaftlichen Betriebes mit Einzelricht­
menge von Todes wegen. 

(2) Anträge nach Abs. 1 sind unter Verwendung eines vom Milchwirtschafts­
fonds aufzulegenden Formblattes von allen über die vom Antrag betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe Verfügungsberechtigten und Eigentümern zu 
unterfertigen. Die Gemeinde hat die Vollständigkeit der angegebenen Eigentü­
mer zu bestätigen. Diese Aufgabe fällt in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde. Von den Antragstellern ist jener landwirtschaftliche Betrieb anzuge­
ben, auf dem die Einzelrichtmengen zusammengelegt werden sollen. Der Antrag 
ist bei jenem Bearbeitungs- und Verarbeitungs betrieb einzureichen, in dessen 
Einzugsgebiet der genannte landwirtschaftliche Betrieb gelegen ist. Dieser 
Antrag ist vom zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu bestäti­
gen und anderen davon betroffenen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagener Text 

zur Kenntnis zu bringen, wenn der Antrag vollständig ausgefüllt ist und die son­
stigen Voraussetzungen erfüllt sind. Ansonsten sind die Anträge dem Milchwirt-
schaftsfonds zur Entscheidung vorzulegen. . 

(3) Besteht die Einzelrichtmenge eines Betriebes, dessen Einzelrichtmenge auf 
- --- - ______ einen_anderen_Betrieb _ÜbeI:U:.agelL werden s.Qll,a!!Qt a.usJ\nJeilellv:~n_ Ein~l=_ _ ___ . _ _ _ 

richtmengen, die auf Grund von Partnerschaftsverträgen oder Pachtverträgen 

§ 76 •..... 

(2) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben dem Milchwirt­
schaftsfonds bis 15. August eines jeden Jahres die Summe der von ihnen an die 
Milcherzeuger mitgeteilten Einzelrichtmengen des betreffenden Wirtschaftsjah­
res bekanntzugeben. 

übergegangen sind, ist der Antrag auf Übertragung der Einzelrichtmenge auch 
von allen von der Übertragung betroffenen Vertragspartnern zu unterfertigen. 

(4) Die Übertragung wird mit Beginn des Wirtschaftsjahres wirksam, das auf 
das Einlangen des Antrages beim zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb folgt. Wurde jedoch während dieses Wirtschaftsjahres von dem die Ein­
zelrichtmenge abgebenden Betrieb keine Milch an einen Bearbeitungs- und Ver­
arbeitungsbetrieb geliefert und auch keine Mengen im Rahmen des Ab-Hof­
Verkaufes gemäß § 16 verrechnet, kann die Einzelrichtmenge rückwirkend mit 
Beginn dieses Wirtschaftsjahres übertragen werden. 

(5) Durch die Übertragung von Einzelrichtmengen darf eine gemeinsame Ein­
zelrichtmenge von höchstens 140 004 kg entstehen. Dabei ist eine Zusammen­
rechnung von Einzelrichtmengen gemäß § 73 Abs. 1 und eine Zusammenlegung 
von Einzelrichtmengen gemäß § 73 Abs. 2a zu berücksichtigen. 

(6) Jede Zusammenlegung' von Einzelrichtmengen, die die Voraussetzungen 
der Abs. 1 bis 5 nicht erfüllt, ist unwirksam. 

(7) Zusammenlegungen von Einzelrichtmengen erfolgen auf Dauer beim 
übernehmenden landwirtschaftlichen Betrieb, sofern nicht schon bei AntragsteI­
lung angegeben wurde, daß bei späterer Auf teilung des Verfügungsrechtes über 
die in Betracht kommenden landwirtschaftlichen Betriebe die zusammengelegten 
Einzelrichtmengen wieder dem jeweiligen Verfügungsberechtigten über diese 
Betriebe zustehen sollen." 

85. § 76 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Milchwirtschaftsfonds kann bei unrichtigen Mitteilungen gemäß 
Abs. 1 die tatsächlich zustehende Einzelrichtmenge rückwirkend bis zum Ablauf 
von drei Jahren ab erfolgter Mitteilung durch Bescheid feststellen." 
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Geltende Fassung 

§ 77. (1) Die Höhe der Beiträge ist nach Anhörung der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, des Österreichischen Arbeiterkammertages und des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen jeweils für ein Wirtschafts­
jahr vor dessen Beginn durch Verordnung festzusetzen. Die Beiträge sind in 
einer Höhe zu bestimmen, daß der Finanzierungsanteil gemäß § 70 Z 2 durch 
den allgemeinen Absatzförderungsbeitrag und der Finanzierungsanteil gemäß 
§ 70 Z 3 durch den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag bedeckt wird. Dabei 
ist der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag mindestens mit 75 vH und höchstens. 
mit 85 vH des jeweiligen Erzeugermilchpreises für Milch höchster Qualitätsstufe 
und mit einem Fettgehalt von 3,8 % festzusetzen. Sind für die Verwertung der 
übernommenen Milchmenge und für die Bedeckung des Finanzierungsanteiles 
nach § 70 Z 3 höhere Mittel erforderlich, als sie durch den zusätzlichen Absatz­
förderungsbeitrag während eines Wirtschaftsjahres aufzubringen sind, so ist die­
ses übersteigende Finanzierungserfordernis durch eine entsprechende Erhöhung 
des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages zu bedecken. Sind für die Verwer­
tung der übernommenen Miichmenge und für die Bedeckung des Finanzierungs­
anteiles nach § 70 Z 3 weniger Mittel erforderlich, als sie durch den zusätzlichen 
Absatzförderungsbeitrag während eines Wirtschaftsjahres aufzubringen sind, so 
ist dieses Guthaben zur Senkung des Finanzierungserfordernisses des allgemei­
nen Absatzförderungsbeitrages heranzuziehen. 

(2) Der Geschäftsführer des Milchwirtschaftsfonds hat die voraussichtliche 
zusätzliche Absatz- und Verwertungsmenge und das daraus sich ergebende 
gesamte Finanzierungserfordernis für das jeweilige Wirtschaftsjahr bis vier 
Wochen vor Beginn jedes Wirtschaftsjahres dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft bekanntzugeben. Der Bekanntgabe durch den Geschäftsführer 
des Milchwirtschaftsfonds ist die voraussichtliche Entwicklung der Anlieferung 
und des Absatzes an Milch in bearbeiteter oder verarbeiteter Form zugrunde zu 
legen. Im gesamten Finanzierungserfordernis sind die Kosten der Verwertung 
der gesamten ÜberscKüsse an Milchprodukten unter Zugrundelegung der Nicht­
fetttrockenmasse und der Fetttrockenmasse zu berücksichtigen. Der Bundesmi­
nister für Land- und Fosrtwirtschaft hat die Unterlagen, die für die Berurteilung 
der Höhe des allgemeinen Absatzförderungsbeitra~es maßgebend sind, der Prä­
sidente~konferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs, so zeitgerecht zu 

Vorgeschlagener Text 

86. § 77 lautet: 

,,§ 77. (1) Die Höhe des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages ist nach 
Anhörung der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, des Österreichischen Arbeiter­
kammertages und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes vom Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen jeweils für ein Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn durch Verordnung 
festzusetzen. Der allgemeine Absatzförderungsbeitrag ist in einer Höhe zu 
bestimmen, daß der Finanzierungsanteil gemäß § 70 Z 2 bedeckt wird. Der 
zusätzliche Absatzförderungsbeitrag beträgt 4,20 Schilling je Kilogramm Milch. 
Sind für die Verwertung der übernommenen Milchmenge und für die Bedek­
kung des Finanzierungsanteiles nach § 70 Z 3 höhere Mittel erforderlich, als sie 
durch den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag während eines Wirtschaftsjah­
res aufzubringen sind, so ist dieses übersteigende Finanzierungserfordernis 
durch eine entsprechende Erhöhung des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages 
zu bedecken. Sind für die Verwertung der übernommenen Milchmenge und für 
die Bedeckung des Finanzierungsanteiles nach § 70 Z 3 weniger Mittel erforder­
lich, als sie durch den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag während eines Wirt­
schaftsjahres aufzubringen sind, so ist dieses Guthaben zur Senkung des Finan­
zierungserfordernisses des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages heranzuzie­
hen. 

(2) Der Geschäftsführer des Milchwirtschaftsfonds hat die voraussichtliche 
zusätzliche Absatz- und Verwertungsmenge und das daraus sich ergebe~de 
gesamte Finanzierungserfordernis für das jeweilige Wirtschaftsjahr bis vier 
Wochen vor Beginn jedes Wirtschaftsjahres dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft bekanntzugeben. Der Bekanntgabe durch den Geschäftsführer 
des Milchwirtschaftsfonds ist die voraussichtliche Entwicklung der Anlieferung 
und des Absatzes an Milch in bearbeiteter oder verarbeiteter Form zug·runde zu 
legen. Im gesamten Finanzierungserfordernis sind die Kosten der Verwertung 
der gesamten Überschüsse an Milchprodukten unter Zugrundelegung der Nicht­
fetttrockenmasse und der Fetttrockenmasse zu berücksichtigen. Der Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft hat die Unterlagen, die für die Berurteilung 
der Höhe des allgemeinen Absatzförderungsbeitra~.es maßgebend sind, der Prä­
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs, der Bundeskam-
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Geltende Fassung 

übermitteln, daß dieser bis zur Anhörung nach Abs. 1 mindestens drei volle 
Werktage zur Verfügung stehen. 

Vorgeschlagener Text 

mer der gewerblichen WirtSchaft, dem Österreichischen Arbeiterkammertag und 
dem Österreichischen Gewerkschaftsbund so zeitgerecht zu übermitteln, daß 
diesen bis zur Anhörung nach Abs. 1 mindestens drei volle Werktage zur Verfü-
gung stehen. 

_________ (~LUllb1!.§~h:l<ktAes- A~s"- ~_ist_<li~_ H~~e._~_~~_~~~~!~törderungsbeiträge vor (3) Unbeschadet des Abs. 5 ist die Höhe des allgemeinen Absatzförderungs-
Beginn jedes Wirtschaftshalbjahres durch den Bundesminlsrertür l.and- una--\)eitrages "eir-Beginn -jeaes-Wiitscnäfßlial15janies aTIfcn-aen -BundeSjfilIfistl~r-fiir--------------- - --­
Forstwirtschaft zu überprüfen und gegebenenfalls zum Beginn des folgenden Land- und Forstwirtschaft zu überprüfen und gegebenenfalls zum Beginn des 
Wirtschaftshalbjahres neu festzusetzen. Die Abs. 2 und 4 gelten sinngemäß. folgenden Wirtschaftshalbjahres neu festzusetzen. Die Abs. 2 und 4 gelten sinn-

, gemäß. 

(4) Fehlbeträge und Überschüsse beim Aufkommen aus dem allgemeinen 
Absatzförderungsbeitrag einerseits und dem zusätzlichen Absatzförderungsbei­
trag andererseits, insbesondere solche, die sich aus den Abweichungen der vor 
Beginn des Wirtschaftsjahres angenommenen Prognosewerte von den tatsächli­
chen Werten ergeben, sind bei der Festsetzung der Beiträge zum nächsten Fest­
setzungstermin entsprechend zu berücksichtigen. 

(5) Ergeben sich im Laufe eines WirtSchaftsjahres erhebliche Änderungen des 
Finanzierungserfordernisses oder der zur Bedeckung des Finanzierungserforder­
nisses vorgesehenen Mittel, so sind die Absatzförderungsbeiträge zum nächstfol­
genden Monatsersten entsprechend zu ändern, wobei die letzte Änderung inner­
halb eines Wirtschaftsjahres spätestens zum 1. April stattfinden kann. Die Abs. 2 
und 4 gelten sinngemäß. 

§ 80 •..... 

(3) Bei der Bemessung des ZUSätzlic~en Absatzförderungsbeitrages ist von den 
die Einzelrichtmengen der Milcherzeuger übersteigenden Mengen an Milch und 
Erzeugnissen aus Milch auszugehen und darauf ein Durchschnittssatz anzuwen­
den. Der Durchschnittssatz errechnet sich aus dem gewogenen Mittel der für die 
einzelnen'Kalendermonate des Wirtschaftsjahres geltenden Beitragssätze. Hiec 

bei sich ergebende Teile von Groschen bleiben unberücksichtigt. 

§ 81. ..... 

(3) Der Bemessung des zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages sind jene im 
Kalendermonat von den Milcherzeugern übernommenen Mengen an Milch und 
Erzeugnissen aus Milch zugrunde zu legen, die ein Zwölf tel der Einzelrichtmen­
gen oder die gemäß Abs. 5 für den Kalendermonat festgesetzten Teile der Ein-

(4) Fehlbeträge und Überschüsse beim Aufkommen aus dem allgemeinen 
Absatzförderungsbeitrag einerseits und dem zusätzlichen Absatzförderungsbei­
trag andererseits, insbesondere solche, die sich aus den Abweichungen der vor 
Beginn des Wirtschaftsjahres angenommenen Prognosewerte von den tatsächli­
chen Werten ergeben, sind bei der Festsetzung des allgemeinen Absatzförde­
rungsbeitrages zum nächsten Festsetzungstermin entsprechend zu berücksichti­
gen. 

(5) Ergeben sich im Laufe eines Wirtschaftsjahres erhebliche Änderungen des 
Finanzierungserfordernisses oder der zur Bedeckung des Finanzierungserforder­
nisses vorgesehenen Mittel, so ist der allgemeine Absatzförderungsbeitrag zum 
näc:;hstfolgenden Monatsersten entsprechend zu ändern, wobei die letzte Ände­
rung innerhalb eines Wirtschaftsjahres spätestens zum 1. April stattfinden kann. 
Oie Abs. 2 und 4 gelten sinngemäß." 

87. § 80 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Bei der Bemessung des zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages ist vom den 
die Einzelrichtmengen der Milcherzeuger übersteigenden Mengen an Milch und 
Erzeugnissen aus Milch auszugehen und darauf der gemäß § 77 Abs. 1 festge-
setzte Beitragssatz anzuwenden." -

88. § 81 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bemessung des zusätzlichen Absatzförderungsbeitrages sind jene im 
Kalendermonat von den Milcherzeugern übernommenen Mengen an Milch und 
Erzeugnissen aus Milch zugrunde zu legen, die ein Zwölf tel der Einzelrichtmen­
gen oder die gemäß Abs. 5 für den Kalendermonat festgesetzten Teile der Ein-
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Geltende Fassung 

zelrichtmengender einzelnen Miicherzeuger übersteigen oder unterschreiten. 
Auf die sich so ergebenden Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch ist 
der für den jeweiligen Kalendermonat geltende Beitragssatz anzuwenden. Die 
daraus entstehende Beitragsschuld beziehungsweise das sich daraus ergebende 
Beitragsguthaben ist zunächst mit den für die vorangegangenen Kalendermonate 
des Wirtschaftsjahres insgesamt sich ergebenden Beitragsschuldigkeiten bezie­
hungsweise Beitragsguthaben auszugleichen. Eine danach verbleibende Zahllast 
ist zu entrichten. Führt der Ausgleich zu einer Gutschrift, so ist diese nur inso­
weit erstattungsfähig, als ihr für das Wirtschaftsjahr bereits entrichtete V oraus­
zahlungen auf den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag gegenüberstehen. 

§ 85. Die Beiträge sind ausschließlich Bundesabgaben und für Absatz- und 
Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Milchwirtsch~ft sowie für die Bedek­
kung der Lieferrücknahmeprämie und der Prämienvorauszahlungen zu verwen­
den. Die Ab-Hof-Pauschale ist eine ausschließliche Bundesabgabe und für 
absatzfördernde Maßnahmen für Milch und Erzeugnisse aus Milch im Inland zu 
verwenden. 

§ 87. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
1. wer dem § 13 Abs.4 sechster Satz, dem § 16 Abs. 7, einer Verpflichtung 

gemäß den §§ 16 Abs. 8 letzter Satz, 73 Abs. 4 fünfter Satz, Abs. 5 Z 2 letz­
ter Satz oder 75 Abs. 6 zweiter Satz, dem § 16 Abs. 9 letzter Satz, dem § 19 
Abs. 1, 2 erster bis dritter Satz oder 3, dem § 28 Abs.6 oder dem § 37 
Abs. 1, 2 oder 4 -2uwiderhandelt, 

2. wer erstmalig dem § 33 Abs. 3 zweiter oder vierter Satz oder dem § 44 
Abs. 1 zuwiderhandelt, 

3. wer einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des § 32, § 35 
oder § 37 Abs. 3 erlassen worden sind, zuwiderhandelt, 

V o.r g e s chi ag e n e r Tex t 

zelrichtmengen der einzelnen Milcherzeuger übersteigen oder unterschreiten. 
Auf die sich so ergebenden Mengen an Milch und Erzeugnissen aus Milch ist 
der Beitragssatz gemäß § 77 Abs. 1 anzuwenden. Die daraus entstehende Bei­
tragsschuld beziehungsweise das sich daraus ergebende Beitragsguthaben ist 
zunächst mit den für die vorangegangenen Kalendermonate des Wirtschaftsjah­
res insgesamt sich ergebenden Beitragsschuldigkeiten beziehungsweise Beitrags­
guthaben auszugleichen. Eine danach verbleibende Zahllast ist zu entrichten. 
Führt der Ausgleich zu einer Gutschrift, so ist diese nur insoweit erstattungsfä­
hig, als ihr für das Wirtschaftsjahr bereits entrichtete Vorauszahlungen auf den 
zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag gegenüberstehen. Der Milchwirtschafts­
fonds kann auf Antrag eines Beitragsschuldners, der keine ganzjährige 'Bearbei­
tung und Verarbeitung von Milch und Erzeugnissen aUs Milch durchführt, die 
Vorauszahlung für den zusätzlichen Absatzförderungsbeitrag in pauschalierten 
Monatsraten festlegen, sofern dadurch die Entrichtung der Beitragsschuld nicht 
gefährdet wird und dies aus Gründen der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und 
Sparsamkeit zu einer Verringerung des Verwaltungs aufwandes beiträgt." 

89. § 85 lautet: 

,,§ ~5. Die Beiträge sind ausschließliche Bundesabgaben und für Absatz- und 
Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Milchwirtschaft sowie für .die Bedek­
kung der Lieferrücknahmeprämie und der Prämienvorauszahlungen zu verwen­
den. Die Abhofpauschale ist eine ausschließliche Bundesabgabe und für absatz­
fÖrdernde Maßnahmen für Milch und Erzeugnisse aus Milch im Inland zu ver­
wenden. Die Beiträge und die Abhofpauschale hat der Milchwirtschaftsfonds an 
den Bund abzuführen oder mit dem Bund nach dessen Anweisungen zu verrech- . 
nen." 

90. Die §§ 87 bis 89 lauten: 

,,§ 87. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. dem § 13 Abs.4 dritter Satz, dem § 16 Abs. 7, einer Verpflichtung gemäß 

den §§ 16 Abs. 8 letzter Satz oder 73 Abs. 5 zweiter Satz, dem § 16 Abs. 9 
letzter Satz, dem § 19 Abs. 1, 2 erster bis dritter Satz oder 3, dem § 28 
Abs.6 oder dem § 37 Abs. 1, 2 oder 4 zuwiderhandelt, 

2. einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Gund des § 32 oder § 37 
Abs. 3 erlassen worden sind, zuwiderhandelt, 

3. erstmalig einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des § 43 
erlassen worc;len sind, zuwiderhandelt oder 
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Geltende Fassung Vor g e sc h lag e n e r Te x t 

4. wer erstmalig einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des 4. der Meldeverpflichtung gemäß § 71 Abs.7 letzter Satz nicht oder nicht 
§ 42 oder § 43 erlassen worden sind, zuwiderhandelt oder rechtzeitig nachkommt. 

5. wer der Meldeverpflichtung gemäß § 71 Abs. 7 letzter Satz nicht oder nicht Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die ,Zuständigkeit der Gerichte fal-
rechtzeitig nachkommt. lenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim-

. Sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe mungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist die Verwaltungsübertretung von 
---bedroht-ist,jstdie_Yer:waltungs_übertr.etJffigv9n9~L~~~r~~~altllllgsJ>ehörde der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 5000 S, im Falle der 

mit Geldstrafe bis zu 5000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bls-zu·UnelnDiinglichl{eitmii-Ersatzfreiheii:sstrafe-15iszITzwetWoch:eilzubestrafen~·----_·­
zwei Wochen zu bestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 
1. wer dem § 13 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 zweiter Satz oder Abs. 4 erster 

oder zweiter Satz, dem § 15 Abs.2 zweiter Satz oder dem § 17 Abs. 4 
zuwiderhandelt, 

2. wer einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des § 13 
Abs. 4 dritter oder siebenter Satz, des § 14 Abs. 2, des § 15 Abs. 1, des § 16 
Abs.3 oder des § 17 Abs. 3 erlassen worden sind, zuwiderhandelt, 

3. wer entgegen dem § 13 Abs. 2 erster Satz oder Abs. 3 erster Satz die Lie­
ferung oder die Übernahme von Milch und Erzeugnissen aus Milch vor­
nimmt oder unterläßt, 

4. wer entgegen dem § 18 Abs. 4 frische RohmiIch oder frisch~n Rohrahm 
übernimmt, 

5. wer entgegen dem § 28 Abs. 3 erster Satz oder dem § 30 Waren im Werte 
bis zu 200 000 S in das Inland verbringt, 

6. wer entgegen dem § 29 Abs. 1 erster Satz Waren im Wer:te bis zu 
200 000 S in das Ausland verbringt, 

7. wer im Wiederholungsfalle dem § 33 Abs. 3 zweiter oder vierter Satz oder 
dem § 44 Abs. 1 zuwiderhandelt, . 

8. wer seinen Verpflichtungen nach den §§ 41 Abs. 3, 51 Abs. 1, 53 e Abs. 2, 
53 h oder 53 r nicht nachkommt, 

9. wer im Wiederholungsfalle einer Verordnung oder einem Bescheid, die 
auf Grund des § 42 oder des § 43 erlassen worden sind, zuwiderhandelt 
oder 

10. wer die Zuerkennung von Zuschüssen durch unrichtige Angaben oder 
sonst in mißbräuchlicher Weise beeinflußt. 

Sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedrohiist, ist die Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 50 000 S, im Falle der Uneinbririglichkeit mit Arrest bis zu 
sechs Wochen, zu bestrafen, auch wenn es nur beim Versuch geblieben ist. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer _ 
1. dem § 13 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 zweiter Satz oder Abs. 4 erster Satz 

oder dem § 16 Abs. 6 letzter Satz zuwiderhandelt, 
2. einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf Grund des § 14 Abs. 2, des 

§ 15 Abs. 1, des § 16 Abs. 3, des § 17 Abs. 3 oder § 32 erlassen worden sind, 
zuwiderhandelt, 

3. entgegen dem § 13 Abs. 2 erster Satz oder Abs. 3 erster Satz die Lieferung 
oder die Übernahme von Milch und Erzeugnissen aus Milch vornimmt 
oder unterläßt, 

4. entgegen dem § 18 Abs. 3 frische Rohmilch oder frischen Rohrahm über­
nimmt, 

5. entgegen dem § 28 Abs. 3 erster Satz oder dem § 30 Waren im Werte bis zu 
500 000 S in das Inland verbringt, 

6. entgegen dem § 29 Abs. 1 erster Satz waren im Werte bis zu 500000 S in 
das Ausland verbringt, 

7. seinen Verpflichtungen nach den §§ 41 Abs. 3, 51 Abs. 1, 53e Abs. 2, 53h 
dder 53r nicht nachkommt, 

8. im Wiederholungsfalle einer Verordnung oder einem Bescheid, die auf 
Grund des § 43 erlassen worden sind, zuwiderhandelt oder 

9. die Zuerkennung von Zuschüssen durch unrichtige Angaben oder sonst in 
mißbräuchlicher Weise beeinflußt. 

Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal­
lenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim­
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist die Verwaltungsübertretung von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50 000 S, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. 
Der Versuch ist strafbar. 
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Geltende Fassung 

Gegenstände, auf die sich eine nach diesem Absatz strafbare Handlung bezieht, 
können für verfallen erklärt werden. 

(4) Hat der Täter in den Fällen des Abs. 2 und 3 vorsätzlich gehandelt oder 
wurde er nach diesem Bundesgesetz wiederholt bestraft, so kann unabhängig 
von der Geldstrafe auch eine Arreststrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer durch unrichtige oder unvoll­
ständige Angaben bewirkt, daß Beiträge und Beträge nach den Abschnitten A, B 
und C sowie Import- oder Exportausgleiche nicht oder zu niedrig festgestellt 
werden. Sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer 
Strafe bedroht ist, ist die Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungs­
behörde mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit bis zum Einfa­
chen des Betrages, um den der Beitrag, Betrag, Import- oder Exportausgleich zu 
niedrig festgestellt wurde, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu sechs 
beziehungsweise drei Wochen, zu bestrafen. 

(5) Das VVG 1950, BGBI. Nr. 172, ist nicht anzuwenden auf Bescheide, deren 
Nichterfüllung gemäß Abs. 1 und 2 als Verwaltungs übertretung bestraft wird. 

(6) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs.2 VStG 1950) beträgt bei Verwaltungs­
übertretungen nach den Abs. 1 bis 3 sechs Monate. 

S 88. (1) Einer Verwaltungsübertretung macht sich schuldig, wer 
1. unter Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung oder zur Anzeige 

nach den §§ 71 Abs.7, 80 Abs. 4 oder 81 Abs. 4 den Beitrag oder die Vor­
auszahlung an den Milchwirtschaftsfonds oder die Abhofpauschale ganz 
oder teilweise nicht entrichtet, 

2. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben bewirkt, daß 
Absatzförderungsbeiträge oder die Abhofpauschale ganz oder teilweise 
nicht entrichtet werden, 

Vorgeschlagener Text 

(3) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 2 kön­
nen die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Waren, die dem 
Täter oder einem Beteiligten gehören, für verfallen erklärt werden. Der Wert 
der für verfallen erklärten Sachen darf jedoch nicht in einem Mißverhältnis zur 
Schw~re der strafbaren Handlung stehen und nicht höher sein als die verhängte 
Geldstrafe. 

(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht derjenige, der durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, daß Beiträge und Beträge nach 
den Abschnitten A, Bund C sowie Import- und Exportausgleiche nicht oder zu 
niedrig festgeste.llt werden, eine Verwaltungsüb_ertretung und ist von der 

. Bezirksverwaltungsbehörde bei Vorsatz mit Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei 
Fahrlässigkeit bis zum Einfachen des Betrages, um den der Beitrag, Betrag, 
Import- und Exportausgleich zu niedrig festgestellt wurde, zu bestrafen. 

(5) Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe gemäß Abs. 4 ist bei 
Vorsatz eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen und bei Fahrlässigkeit 
eine Ersatzfreiheitsstrafe

O 

bis zu drei Wochen festzusetzen. 

(6) Das VVG 1950, BGBI. Nr. 172, ist nicht anzuwenden auf Bescheide, deren 
Nichterfüllung gemäß Abs. 1 und 2 als Verwaltungsübertretung bestraft wird. 

(7) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs.2 VStG 1950) beträgt bei Verwaltungs­
übertretungen nach den Abs. 1 bis 4 sechs Monate. 

S 88. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
1. unter . Verletzung der Verpflichtung zur Offenlegung oder zur Anzeige 

nach den §§ 71 Abs. 7, 80 Abs. 4 oder 81 Abs. 4 den Beitrag oder die Vor­
auszahlung an den Milchwirtschaftsfonds oder die Abhofpauschale ga!lZ 
oder teilweise nicht entrichtet, 

20 vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben bewirkt, daß 
Absatzförderungsbeiträge oder die Abhofpauschale ganz oder teilweise 
nicht entrichtet werden, . 
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Geltende Fassung Vorgeschlagener Text 

3. unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen und 3. unter Verletzung der Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen und 
Erstattung von Meldung nach § 73 Abs. 10 oder 11 die Lieferrucknahme- Erstattung von Meldung nach § 73 Abs. 10 oder 11 die Lieferrucknahme-
prämie oder eine Prämienvorauszahlung zu Unrecht oder in zu hohem prämie .oder eine Prämienvorauszahlung zu Unrecht oder in zu hohem 
Ausmaß leistet und dem Milchwirtschaftsfonds verrechnet oder von diesem Ausmaß leistet und dem Milchwirtschaftsfonds verrechnet 'oder von diesem 
anfordert oder anfordert oder 

--- __________ ~. v.:orsätzlichdl!~h_H;tnglu!l,g~IU)~~!l}1richtigC!,t.ng!~en bewirkt, daß die 4. vorsätzlich durch Handlungen oder unrichtige Angaben bewirkt, daß die 
Lieferrucknahmeprämie oder eine PrämienvorauszahlungzuU nrecht oaei-- ---- --LieferruClillinmepramie -oaefeine-PtäifilenvOr:fllSzahlu-rrg-zu--Unrecht -oder----- -- --- -- - -- . --
in zu hohem Ausmaß geleistet wird und mit dem Milchwirtschaftsfonds in zu hohem Ausmaß geleistet wird und mit dem Milchwirtschaftsfonds 
verrechnet oder von diesem angefordert wird. verrechnet oder von diesem angefordert wird. 

Die Verwaltungsübertretung ist iri den Fällen der Z 1 und Z 2 bei Vorsatz mit Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal­
Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zur Höhe lenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim­
des verkürzten Betrages und in den Fällen der Z 3 und 4 mit Geldstrafe bis zum mungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist die Verwaltungsübertretung von 
Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis Zur Höhe des zu Unrecht gelei- der Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen der Z 1 und 2 bei Vorsatz mit 
steten Betrages zu bestrafen. Geldstrafe bis zum Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zur Höhe 

(2) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 50000 S zu 
bestrafen, wer 

1. eine dem § 80 Abs. 6 zuwiderlaufende ungleichmäßige Belastung der 
Milcherzeuger mit den Beiträgen oder ihre Belastung mit höheren als den 
durch Verordnung nach § 77 Abs. 1 festgesetzten Beträgen vornimmt, 

2. die Aufzeichnungspflicht nach § 73 Abs. 10 oder 11 oder nach § 82 ver­
letzt. 

(3) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 50000 S zu 
bestrafen, wer durch unrichtige oder unvollständige Angaben oder Bestätigun­
gen 

1. eine unrichtige Feststellung oder Mitteilung einer Einzelrichtmenge oder 
2. die Zuerkennung einer Einzelrichtmenge gemäß § 75 Abs. 8 bewirkt. 

Der Versuch ist strafbar. 

des verkürzten Betrages und in den Fällen der Z 3 und 4 mit Geldstrafe bis zum 
Zweifachen, bei Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zur Höhe des zu Unrecht gelei­
steten Betrages zu bestrafen. Für den Fall derUneinbringlichkeit der Geldstrafe 
ist bei Vorsatz eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen und bei Fahrlässig­
keit eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu drei Wochen festzusetzen. 

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist wegen Verwaltungsüber­
tretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu 
bestrafen, wer 

1. eine dem § 80 Abs. 6 zuwiderlaufende ungleichmäßige Belastung der 
Milcherzeuger mit den Beiträgen oder ihre Belastung mit höheren als den 
durch Verordnung nach § 77 Abs. 1 festgesetzten Beträgen vornimmt, 

2. die Aufzeichnungspflicht nach § 73 Abs. 10 oder 11 oder nach § 82 ver­
letzt. 

Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu sechs Wochen festzusetzen. 

(3) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist wegen Verwaltungs über­
tretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu 
bestrafen, wer durch unrichtige oder unvollständige Angaben oder Bestätigun­
gen 
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Geltende Fassung 

(4) Wegen Verwaltungsübertretung ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 S zu 
bestrafen, wer . 

1. ohne dadurch den Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, die Meldepflicht nach 
§ 73 .Abs. 10 oder 11 oder die Offenlegungs- und Anzeigepflicht nach den 
§§ 71 Abs. 7, 80 Abs. 4 oder 81 Abs. 4 verletzt; 

2. einer Verpflichtung nach § 73 Abs. 4 dritter Satz, Abs. 5 Z 2 vorletzter Satz 
oder § 75 Abs. 3 fünfter und sechster Satz zuwiderhandelt; 

3. eine Meldeverpflichtung nach § 73 Abs. 6 verletzt; 
4. durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, daß eine Prämien­

vorauszahlung nach § 73 Abs. 10 oder eine Lieferrücknahmeprämie nach 
§ 73 Abs. 11 zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß geleistet wird oder eine 
Prämie nach § 75 Abs. 4 zuerkannt oder in zu hohem Ausmaß zuerkannt 
wird; der Versuch ist strafbar, 

5. einer Verpflichtung nach § 75 Abs. 8 letzter Satz nicht nachkommt. 

(5) Die Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens erster Instanz nach den 
Abs. 1 bis 4 obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. 

(6) Die Verjährungsfrist im Sinne des § 31 Abs. 2 VStG 1950 beträgt bei Ver­
waltungsübertretungen nach den Abs. 1 bis 4 ein Jahr. 

§ 89. (1) Wer entgegen dem § 28 Abs. 3 erster Satz oder dem § 30 im § 26 
genannte Waren ausländischer Herkunft im Werte von mehr als 200000 S, 
wenn auch nur fahrlässig, ins Inland verbringt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis 
zur Höhe des Verkehrswertes der Ware, hinsichtlich derer die mit Strafe 
bedrohte Tat begangen wurde, zu bestrafen. Zugleich hat das Gericht diese 
Ware, ohne Rücksicht darauf, wem sie gehört, einzuziehen, es sei denn, daß der 
Besitzer die Ware von einem zu diesem Verkehr befugten Gewerbetreibenden 
erworben hat und keine Kenntnis davon hatte, daß sie mißbräuchlich ins Inland 
verbracht worden ist. 

Vorgeschlagener Text 

1. eine unrichtige Feststellung oder Mitteilung einer Einzelrichtmenge oder 
2. vorsä.tzlich die Zuerkennung einer Einzelrichtmenge oder von Anteilen 

einer Eintelrichtmenge gemäß § 75 Abs. 2 bis 7 
bewirkt. Der Versuch ist strafbar. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geld­
strafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen. 

(4) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, ist wegen Verwaltungsüber­
tretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 10 000 S zu 
bestrafen, wer 

1. ohne dadurch den Tatbestand des Abs. 1 zu erfüllen, die Meldepflicht nach 
§ 73 Abs. 10 oder 11 oder die Offenlegungs- und Anzeigepflicht nach den 
§§ 71 Abs. 7,80 Abs. 4 oder 81 Abs. 4 verletzt; 

2. einer Verpflichtung nach § 73 Abs. 4 dritter Satz zuwiderhandelt; 
3. eine Meldeverpflichtung nach § 73 Abs. 6 verletzt; 
4. durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewirkt, daß eine Prämien­

vorauszahlung nach § 73 Abs. 10 oder eine Lieferrücknahmeprämie nach 
§ 73 Abs. 11 zu Unrecht oder in zu hohem Ausmaß geleistet wird; der Ver­
such ist strafbar. 

Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu drei Wochen festzusetzen. 

(5) Die Verjährungsfrist im Sinne des § 31 Abs. 2 VStG 1950 beträgt bei Ver­
waltungsübertretungen nach den Abs. 1 bis 4 ein Jahr. 

§ 89. (1) Wer entgegen dem § 28 Abs.3 erSter Satz oder dem § 30 im § 26 
genannte Waren ausländischer Herkunft im Werte von mehr als 500000 S, 
wenn auch nur fahrlässig, ins Inland verbringt, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis 
zur Höhe des Verkehrswertes der Ware, hinsichtlich derer die mit Strafe 
bedrohte Tat begangen wurde, zu bestrafen. 

(2) Zugleich hat das Gericht diese Ware, ohne Rücksicht darauf, wem sie 
gehört, einzuziehen, es sei denn, daß der Besitzer die Ware von einem zu diesem 
Verkehr befugten Gewerbetreibenden erworben hat und keine Kenntnis davon 
hatte, daß sie mißbräuchlich ins Inland verbracht worden ist. 
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Geltende Fassung 

(2) Wer entgegen dem § 29 Abs. 1 erster Satz Waren im Werte von mehr als 
200 000 S, wenn auch nur fahrlässig, ins Ausland verbringt, ist vom Gericht mit 
Geldstrafe bis zur Höhe des Verkehrswertes der Ware, hinsichtlich derer die mit 
Strafe bedrohte Tat begangen wurde, zu bestrafen. 

---------- ---- - -- - - -- -----

§ 90. Soweit die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer 
Strafe bedroht ist, gilt § 122 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, auch für 
die Verletzung der im § 64 bestimmten Geheimhaltungspflicht. 

§ 92. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 1988 außer Kraft. 

Vorgeschlagener Text 

(3) Wer entgegen dem § 29 Abs. 1 erster Satz Waren im Werte von mehr als 
500 000 S, wenn auch nur fahrlässig, ins Ausland verbringt, ist vom Gericht mit 
Geldstrafe bis zur Höhe des Verkehrswertes der Ware, hinsichtlich derer die mit 
Strafe bedrohte Tat begangen wurde, zu bestrafen. 

(4) Zugleich mit einer nach Abs. 1 oder 3 verhängten Geldstrafe ist für den 
Fall ihrer Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen, die jeweils 
ein Ja]irriiclltubersieigeIl-aart:"-- . -.... ----.. --- ----------

91. § 90 entfällt. 

92. § 92 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 1992 außer Kraft." 
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